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J O H A N N E S  L A N G E  f.
W ir Herausgeber und Verleger haben die traurige M it

teilung zu geben, daß unser Mitherausgeber, der o.ö. Professor 
fü r Psychiatrie an der Universität Breslau, Herr Dr. med. 
Johannes Lange, am 11 .August 1938 im  A lter von erst 47 Jahren 
seiner langen schweren Krankheit erlegen ist. Die Monats
schrift verliert m it ihm einen Berater, der ih r Gesicht in den 
letzten Jahren entscheidend m itbestimmt hat. Keiner war 
dazu auch so berufen wie er; an anderer Stelle w ird noch 
ausführlich gewürdigt werden, wieviel die junge deutsche 
Krim inalbiologie ihm an wissenschaftlichen Ergebnissen und 
grundlegenden methodischen Anregungen zu verdanken hat. 
W ir betrauern schmerzlich nicht nur den hervorragenden 
Forscher und geistvollen Schriftsteller, sondern auch einen 
edlen, warmherzigen Menschen, m it dem w ir in  schönster 
Harmonie zusammenarbeiteten. Sein Geist soll in  der Monats
schrift lebendig bleiben. Auf diese Weise wollen w ir sein 
Andenken dankbar und treulich bewahren.

Franz Exner Hans Reiter Rudolf Sieverts 

J. F. Lehmanns Verlag.

Zum Geleit.
Diesem Sonderheft zum I. Internationalen Kongreß fü r K rim i

nologie in Rom ein Geleitwort voranstellen zu dürfen, ist m ir sowohl 
als Leiter der Muttersammelsteile des Kriminalbiologischen Dienstes im 
Reiche wie auch als Erstem Vorsitzenden der Deutschen Krim inal
biologischen Gesellschaft eine besondere Freude.

Deutschland ist in  hohem Maß an den Verhandlungsgegenständen 
des Kongresses interessiert. Is t doch die kriminologische Forschung in 
Deutschland nicht mehr nur der In itia tive  einzelner Forscher über
lassen, sondern darüber hinaus seit dem 30. November 1937 von Reichs 
wegen organisiert.
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Nach dem W eltkrieg, dessen zerstörende Wirkungen auch die Ver
brechenshäufigkeit und Verbrechensart beeinflußten, war — zunächst 
in  Bayern, dann im  übrigen Reich — der Strafzweck der Erziehung und 
Besserung des Rechtsbrechers in den Vordergrund getreten. Es entsprach 
dabei der politischen Richtung, im  Rechtsbrecher weniger die schuldhaft 
handelnde Persönlichkeit als vielmehr das Opfer unerfreulicher Gesell
schaftszustände und einer nicht zumutbaren Lebenslage zu sehen.

Durch das M itte l des Strafvollzugs in  Stufen, also durch gradweise 
Erleichterung des Haftdaseins, sollten soziale Anreize verm itte lt werden 
zur Umkehr der Persönlichkeit zu sozialem Verhalten.

Dieser betont umweltbedingten Auffassung des Rechtsbruches stand 
die Erkenntnis von der grundsätzlich anlagemäßigen Bedingtheit des 
menschlichen Wesens und Handelns gegenüber, die naturwissenschaft
liche Auffassung von dem Entstehen, Werden und Sosein des Men
schen. Tun und Lassen ist immer das Ergebnis einer Wechselwirkung 
zwischen der erbgängig festgelegten Persönlichkeit einerseits und ihren 
dauernden oder augenblicklichen Umweltsbedingungen m it deren An
trieben und Anstößen anderseits.

Die Einführung des Strafvollzugs in  Stufen, der einen bleibenden 
Fortschritt gegenüber der Vorzeit bedeutete, durfte nicht in das alleinige 
Geleise der Umweltslehre kommen. Die Neuerung mußte den natur
wissenschaftlichen Tatsachen von der Entstehung sowohl der geistig 
seelischen Persönlichkeit aus Erbgut und Umwelt wie jeder ihrer Ent
äußerungen durch Zusammenwirken dieser beiden großen Faktoren 
Rechnung tragen.

Dieser Erkenntnis verdanken die kriminalbiologischen Unter
suchungen ihre Entstehung. Ihre Anordnung und ih r Ausbau, zuerst 
in  Bayern (1922) und schließlich im  ganzen Reich (1937), is t das Ver
dienst des jetzigen Reichsministers der Justiz Dr. Gürtner.

Strafrechtspraktisches Ziel der Untersuchungen ist die Gewinnung 
der Einsicht, ob die verbrecherische Persönlichkeit nach ihrem geistig
seelischen Rüstzeug sowie nach der Eigenart ihrer Lebenslage besserungs
fähig oder unverbesserlich ist. Nur im  ersteren Falle können Besserungs
und Erziehungsmaßnahmen Platz greifen.

Das heutige erb-, irren- und seelenkundliche sowie gesellschaftskund- 
liche Wissen ermöglicht schon weitgehend, eine solche Voraussage über 
die mutmaßliche künftige Lebensführung eines Rechtsbrechers zu geben.

Diese Untersuchungen obliegen nunmehr einem reichseinheitlich 
ausgerichteten kriminalbiologischen Dienst in den deutschen Straf
anstalten m it örtlicher Zusammenfassung der Ergebnisse in 10 Reichs
sammelstellen.

Der Strafvollzugsbeamte hat seinen strafvollzuglichen Maßnahmen 
auch die Ergebnisse der ärztlich-naturwissenschaftlich geschöpften Unter
suchungen am Rechtsbrecher zugrundezulegen.

Die Strafverfolgungsbehörden, Untersuchungsrichter, Staatsanwälte 
und Strafrichter, können bei späterem Rückfall des Verbrechers in  eine
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neue Straftat sowie in Fällen von Begnadigung usw. ihre Entscheide auch 
von der naturwissenschaftlichen „Täterpersönlichkeitswürdigung“  ab
hängig machen.

Die Maßnahmen im  Zeitpunkte des Strafendes bedürfen ebenfalls 
nicht weniger der gleichen Überlegungen. Auf der einen Seite steht hier 
das Gesetz gegen die Gewohnheitsverbrecher m it der Möglichkeit der 
Sicherungsverwahrung gemeingefährlicher Persönlichkeiten. Auf der 
anderen Seite steht die Pflicht des Staates und der Gesellschaft, jenen 
wieder aufzuhelfen, die nur gelegentlich und ohne das Merkmal der grund
sätzlichen Gesellschaftsfeindlichkeit zu einer strafgesetzlichen Ent
gleisung gekommen waren. Diese gerade im  nationalsozialistischen 
Deutschland wichtige Seite der Verbrechensbekämpfung durch groß- 
zügige und planmäßige Wiedereingliederung sozial brauchbarer Menschen 
muß auf das allerstärkste unterstrichen werden.

Der Kriminalbiologische Dienst steht vor schwierigen und verant
wortungsvollen, aber ebenso dankbaren Aufgaben innerhalb der Straf
rechtspflege der Zukunft. Die Krim inalbiologie w ird immer m it ihrer 
Beisteuer einer Täterpersönlichkeitswürdigung nur Gerichtshilfe sein, 
um die Justizpflege zu höchstmöglich gerechten Urteilen und zu höchst
möglich persönlichkeitsangepaßten gesellschaftsnützlichen Maßnahmen 
zu befähigen.

Der nationalsozialistische Staat verwendet darüber hinaus die A r
beitsergebnisse der Krim inalbiologie auch in anderer Richtung:

Unsere Untersuchungen an der durch das Merkmal „Rechtsbruch“  
abgegrenzten Bevölkerungsschicht stellen den ersten erfolgreichen Ver
such dar, auf die Möglichkeit einer biologischen Bestandsaufnahme der 
Gesamtbevölkerung des Reiches im  Sinne des persönlichen, lebens- und 
erbrassischen Wertes der einzelnen Volksgenossen überhaupt hinzuweisen. 
Die in  den Kriminalbiologischen Sammelstellen eingehenden Unter
suchungsfälle der Außenstationen werden unter Benützung der Erbkartei
karten den Gesundheitsämtern sowie dem Reichsgesundheitsamt über
m itte lt.

Der wissenschaftlichen Forschung geben die kriminalbiologischen 
Untersuchungen ein neues, großes Tatsachenmaterial.

Die internationale Verbrechensbekämpfung wird durch die K ri
mmalbiologie neue Wege beschreiten.

So w ill und w ird denn auch die deutsche Krim inalbiologie und 
gerade sie durch ihre Methodik, ihre Zielsetzung und ihre einheitliche 
Ausrichtung der Gesamtkultur der Menschheit dienen, deren Förderung 
üas hohe Ziel des Römischen Kongresses ist.

München, im  September 1938.
Prof. Dr. med. Viernstein.
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Volkscharakter und Verbrechen.
Von Prof. Dr. ju r. F ranz  E xn e r in München.

Die K rim ina litä t eines Volkes ist die Summe der Verbrechen der 
einzelnen Volksgenossen. Wenn nun die Anlage des Menschen innerhalb 
gewisser Grenzen sein Wollen und Tun bestimmt und somit auch die Tat
sache, daß ein Mensch zum Verbrecher wird, etwas irgendwo biologisch 
Bedingtes ist, dann folgt schon aus dieser einfachen Überlegung, auch 
die Verbrechenszahlen eines ganzen Volkes stehen in Abhängigkeit von 
seiner biologischen Wesenheit. Dem Leitgedanken v.Liszts, das Verbrechen 
sei ein Produkt der Eigenart des Täters und der ihn umgebenden Ver
hältnisse, hat Gleispach m it Recht den zweiten Satz an die Seite gestellt. 
„Das gemeinschädliche Verhalten der Menschen in  irgendeiner räumlich
zeitlichen Begrenzung als Massenerscheinung ist das Produkt der Eigen
art der Bevölkerung in  ihrer räumlich-zeitlichen Begrenzung und der zu 
dieser Zeit sie umgebenden äußeren Umstände 1 2).

Und was hier Ergebnis einer theoretischen Ableitung ist, findet 
Stumpfl durch seine vielfältigen erbbiologischen Erfahrungen bestätigt. 
„D ie Krim inalitätsziffer einer Bevölkerungsgruppe und die A rt der ih r 
zugrunde liegenden Verstöße gegen die Rechtsordnung ist vergleichbar 
einem sehr feinen und empfindlichen Reagens auf die Charakterbeschaf
fenheit der Personen, aus denen sie zusammengesetzt ist ").

Auch unsere alltäglichen Beobachtungen legen dies nahe. Denn, ob 
w ir nun zwei Rassen vergleichen oder die auf Bluts- und Schicksals
gemeinschaft beruhende psychophysische Eigenart zweier Völker oder 
Volksstämme oder sonstwie abgegrenzter Volksteile, in jedem Fall treffen 
w ir dabei auf Verschiedenheiten des Wesens, die sich meist sehr deutlich 
im  sozialen Denken, Wollen und Verhalten dieser Gruppen auswirken. 
So müßte es in der Tat wundernehmen, wenn diesen oft geradezu in  die 
Augen springenden Verschiedenheiten der Charaktere nicht auch Ver
schiedenheiten in  A rt und Maß der Straffälligkeit entsprächen. Und diese 
Vermutung verstärkt sich, wenn w ir von den Psychiatern hören, daß die 
einzelnen Rassen, Völker und Volksstämme in sehr verschiedenem Grade 
und sehr verschiedener A rt zu Geisteskrankheiten, seelischen Abartig
keiten und zu Selbstmord geneigt sind.

In  der Tat hat denn auch schon Gail von angeborenen Unterschieden 
in  den moralischen Kräfteanlagen der Volksstämme gesprochen, er hat 
sie auf Unterschiede im  Zentralnervensystem zurückgeführt und wurde 
darum gelegentlich von Moebius als Begründer der modernen K rim inal
psychologie bezeichnet. Auch bei den Vätern der K rim inalstatistik Quetelet 
und v. Oettingen3) finden w ir entsprechende Bemerkungen und um die

1) Gleispach, Z. f. Strafrechtswissenschaft 48, S. 122.
2) Stumpft, E rbanlage und Verbrechen (1935), S. 288.
3) v. Oettingen, M o ra ls ta tis tik  (1882) 502 f.
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Jahrhundertwende hat v. Liszt*) es als zweifellos bezeichnet, daß „auch 
die Gestaltung der K rim ina litä t durch Rasseeinflüsse bestimmt w ird“ ; 
als Beispiel führt er die Verschiedenheit an, m it der die Juden einerseits, 
die Bayern anderseits auf E ingriffe in  ihre persönlichen Rechtssphären 
zu antworten pflegen, eine Verschiedenheit, welche bei den Juden in 
hoher Beleidigungskrim inalität, bei den Bayern in hoher Körper
verletzungskrim inalität statistisch erkennbar sei.

Die Frage lautet: Wie treten die Charaktereigenschaften einer be
stimmten Rasse, eines bestimmten Volkes oder Volksteiles auf kriminellem 
Gebiete in  Erscheinung? Diesem interessanten Problem beizukommen, 
sind mehrere Wege denkbar.

1. Das Nächstliegende wäre eine vergleichend-statistische Unter
suchung über die Straffälligkeit mehrerer volksverschiedener Länder. 
Leider liegen hier noch keinerlei Ergebnisse von ausreichender Ver
läßlichkeit vor. Schon die Vorfrage, ob und inwiefern die K rim ina litä t 
in den beiden verglichenen Ländern verschieden ist, bereitet größte 
Schwierigkeit angesichts der abweichenden Gesetzgebungen, der ver
schiedenen Verfolgungsintensität sowie auch der ungleichen Methoden 
statistischer Erfassung. Und hätte man dieses Hindernis überwunden, 
so erhöbe sich bei der Ausdeutung der Ergebnisse die nicht minder 
schwierige Frage, wie weit die festgestellten Abweichungen auf die 
Charakterverschiedenheit dieser Völker zurückzuführen sind und nicht 
lediglich auf äußere Verschiedenheiten ihrer Lebensbedingungen. Auch 
diese Frage würde immer nur annäherungsweise beantwortbar sein4 5).

2. E in anderer Weg, der wenigstens die erste dieser Schwierigkeiten 
meidet, wäre der Vergleich der Straffälligkeit verschiedener Rassen oder 
Völker innerhalb eines und desselben Rechtsgebietes. Besonders Natio
nalitätenstaaten könnten hier ein dankbares Untersuchungsfeld sein, 
vorausgesetzt, daß ihre statistischen Veröffentlichungen die Volkszuge
hörigkeit der Verurteilten bekanntgeben. Wo dies nicht zu trifft, bleibt 
man auch hier auf Vermutungen beschränkt. Es sei hier zunächst über 
einige ausländische Beobachtungen dieser A rt berichtet.

Weinberg (D orpat)6) h a t derartiges fü r  R u ß la n d  versucht. A u f G rund der 
Volkszählung s te llt er fest, wie v ie l Angehörige der einzelnen in  R ußland lebenden 
N ationen am Stichtage sich in  einer S tra fansta lt befanden. D ie so gefundenen 
Zahlen sagen uns fre ilich  wenig, schon w eil eine Berechnung auf G rund der A n 
staltsinsassen nichts über die A r t  der begangenen Verbrechen auszusagen vermag. 
Interessanter sind die Ergebnisse Tschischs, die Weinberg erw ähnt und aus seiner

4) v. Liszt, Z. f. ges. S trw . 23, 211.
5) D ie le tz te  große vergleichende Ü bersicht is t von Hacker: S ta tistique 

comparée de la  c rim ina lité , Revue in te rnationa le  de d ro it pénal 1936. Sie b ie te t 
kaum  m ehr als eine w ertvo lle  M ateria lsam m lung. Zu unantastbaren Ergebnissen 
würden n u r Sonderuntersuchungen führen, die jeweils von zwei den beiden ver
glichenen Ländern angehörenden Sachkennern unternom m en werden müßten. 
F ü r die Akadem ie fü r  Deutsches Recht wäre es eine schöne Aufgabe von 
internationalw issenschaftlicher Bedeutung, eine derartige vergleichende D ar
stellung der deutschen und ausländischen K r im in a litä t in  die Wege zu leiten.

6) M onatsschrift 2, 720.



eigenen Landeskenntnis bestä tig t. Danach kom m t Totschlag bei den finnischen 
Esten doppelt so häufig  vor, als bei den geographisch nahen, aber der Rasse nach 
verschiedenen Letten , und h ins ich tlich  der Verbrechen aus Rache und Haß erg ib t 
sich ein noch erheblicherer Unterschied dieser beiden Rassetypen, näm lich 10:2,8.

F ü r das U n g a rn  der Vorkriegszeit h a t m an auf G rund statistischer Zählun
gen einige Feststellungen über die S tra ffä llig ke it der einzelnen im  damaligen 
Ungarn lebenden N a tiona litä ten  gemacht. Danach w ar die K r im in a litä t der 
Rumänen und Slowaken die höchste, die der Ruthenen und der Deutschen die 
geringste. U nd bezüglich der einzelnen Verbrechensgruppen ergab sich: „D e r 
U ngar begeht beinahe in  gleichem Maße Personal- und Vermögensdelikte, die 
Deutschen, Ruthenen und Serben vergreifen sich eher gegen die Person, während 
die Rumänen, Slowaken und K roa ten  sich am häufigsten Vermögensdelikte zu
schulden kommen lassen“  7) . E ine Deutung dieser Zahlen würde die genaue K e n n t
nis der Lebensumstände dieser Volksgruppen voraussetzen.

Symptom atische Zahlen über die B a lk a n v ö lk e r  b rin g t W adler8). Doch 
auch sie können unseren Zwecken n ich t v ie l nützen, da in  der Regel nu r die Staats
zugehörigkeit der V e ru rte ilten  ausgewiesen w ird  und led ig lich  Serbien auch über 
deren „M utte rsprache“  A uskun ft g ib t. Daher h ie r n u r zwei Feststellungen: D ie 
Rumänen in  Serbien haben eine P ersonskrim ina litä t, welche durchwegs tie fe r 
steht, als dem A n te il der Rumänen an der Gesamtbevölkerung entspricht, und 
eine V erm ögenskrim ina litä t, welche ebenfalls meist, obgleich n ich t immer, eine 
verhältn ism äßig geringe ist. Dies, obwohl nach Wadler in  den sozialen und beru f
lichen Verhältnissen kein erheblicher Unterschied zwischen der rumänischen und 
serbischen Bevölkerung des Landes besteht. U nd ferner: Sowohl in  Serbien als 
auch in  R um änien is t die K r im in a litä t der Zigeuner eine s ta rk  überhöhte. In  
R um änien erre icht sie fast das dreifache des D urchschnitts. Wadler weist zur 
E rk lä ru n g  auf die schlechten W irtschaftsverhältn isse dieser Volksgruppe h in. 
D a Angaben über die A r t  der K r im in a litä t fehlen, is t ein begründetes U rte il h ier
über n ich t zu gewinnen. So is t also auch h ier die Ausbeute mager.

3. E in besonders fruchtbares Untersuchungsgebiet könnten in dieser 
Hinsicht die V e re in ig te n  S taa ten  von A m e rika  sein m it ihren 
rund 11 Millionen Negern und den vielen Einwanderern verschiedenster 
Nationalität, die hier alle unter amerikanischem Rechte leben und 
zudem noch vielfach in  Dörfern und Stadtvierteln verhältnismäßig ge
schlossen angesiedelt sind. Aber auch diese Untersuchung bietet ihre 
Schwierigkeiten.

Zunächst einige Feststellungen bezüglich der Neger.
D er Zahl nach is t ih re  S tra ffä llig ke it eine ganz auffa llend hohe. Das zeigt 

die S ta tis tik  der Verhaftungen, au f welche amerikanische K rim ino logen stets 
besonderes Gew icht legen, sowie auch die Zahl der Verurte ilungen, vo r allem 
der Verurte ilungen zu Freiheitsstrafen. Es wurden z. B . im  Jahre 1923 auf je 
100000 der Bevölkerung über dre im al soviel Neger zu Zuchthaus, Gefängnis oder 
R efo rm ato ry  v e ru r te ilt als weiße A m erikane r9). Im  Jahre 1936 wurden von je  
100000 Personen im  A lte r von über 15 Jahren

1306 Neger,
438 weiße Am erikaner

verhafte t. D ie genannten Zahlenverhältnisse bleiben ungefähr konstant, doch sind 
sie n ich t in  allen Gegenden und bei a llen Verbrechensarten gleich. In  den N ord-

7) Nach v. M a y r, S ta tis tik  und Gesellschaftslehre, S. 848.
8) D ie Verbrechensbewegung im  östlichen Europa I ,  1908.
9) Sutherland, Principles of Crim inologie (Chicago-Philadelphia) S. 110. 

Vg l. auch neuerdings v. Heutig, Schweiz. Z. f. S tra frecht 52, 3 4 ff„  wo auch son
stige Angaben zum Thema N egerkrim ina litä t gebracht werden.
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Staaten sind die Neger schwerer belastet als in  den Südstaaten und bezüglich der 
einzelnen Verbrechensarten w ar 1936 un te r den A rrestanten das Verhältn is 
zwischen Weißen und Schwarzen ungefähr das folgende: bei Tötungsdelikten 1 :6 ; 
bei Körperverle tzung 1 :8 ; bei Raub und D iebstahl 1 :4 ; bei N o tzuch t 1 :2 ; bei 
B e trug  und Urkundenfä lschung i : i 10). Was das Geschlecht b e tr if f t :  die U n te r
schiede sind bei den Frauen größer als bei den M ännern; schwarze Frauen wurden 
1923 v ie re inha lbm al so o ft zu Zuchthaus und gar zehnmal so o ft zu R eform atory 
ve ru rte ilt, als ihre weißen Geschlechtsgenossinnen9).

Soweit die Zahlen. Sie scheinen uns eindeutig genug. Allein ernste 
amerikanische Forscher halten all diese übereinstimmenden Feststellun
gen nicht für ausreichende Anzeichen höherer K rim inalitä t. Insbesondere 
hat Thorsten Sellin in einer ausgezeichneten kritischen Studie11) die 
Unverläßlichkeit einer derartigen Schlußfolgerung aufzuzeigen versucht. 
Das Publikum sei Schwarzen gegenüber vie l mehr zu Strafanzeigen 
geneigt, die Polizeibehörden gingen wesentlich schärfer vor, ja  auch die 
Gerichte messen Schwarze und Weiße m it verschiedenen Maßen und dies 
verbiete es, jene Zahlen als Zeichen einer tatsächlich größeren K rim inalitä t 
der Schwarzen anzusehen. Angesichts derartiger K ritik  seitens der 
Einheimischen w ird es dem Fernstehenden schwer, Stellung zu nehmen. 
Uns freilich ist es kaum vorstellbar, daß Voreingenommenheit der Be
teiligten allein die Ursache fü r derartig riesenhafte Zahlenunterschiede 
sein kannlla). Denn Einzelvorfälle, selbst in großer Zahl, verlieren ja jede 
Bedeutung bei Massenbeobachtungen, die sich auf M illionen Menschen 
erstrecken. Uns scheint es eher wahrscheinlich, daß die Amerikaner jene 
Fehlerquellen überschätzen und die Verläßlichkeit der Krim inalstatistik, 
auf die sie sonst zu bauen pflegen, hier unw illkürlich zu gering achten; 
vielleicht weil eine wesentlich erhöhte krim inelle Belastung der schwarzen 
Rasse m it der bei ihnen weitverbreiteten Milieutheorie schwer vereinbar 
ist. Freilich, auch bei anerkannter Verläßlichkeit der Zahlenangaben 
wäre das Problem noch keineswegs gelöst, denn zweifellos haben die 
Neger durchschnittlich weit schlechtere Umweltbedingungen, sie leben 
auf tieferem sozialem Stand, in  ungesünderer Wirtschaftslage, unter 
schlechteren Arbeitsbedingungen und von Jugend auf unter ungünstige
ren Erziehungsverhältnissen. Dazu kommt, daß sie — vor allem in  den 
Südstaaten — in dauerndem Kampf m it dem Rassenhaß der Weißen 
stehen; die Gewerkschaften schließen sie meist aus ihrem Kreise aus und 
in  Krisenzeiten sind sie die ersten, welche Arbeit und Brot verlieren12). 
Jedenfalls ist ein Teil der Negerkrim inalität hierauf zurückzuführen, also 
auf Umstände, die zwar auch in letzter Linie durch Rasseeigenheiten 
nutbedingt sind, aber als Verbrechensursachen selbständig zur Geltung

10) U n ifo rm  crim e reports 1936, V I I  No. 4, W ashington 1937.
11) The Negro Grim inal, Annals o f Am er. Academie o f Pol. and Social Sc. 

1928 (November).
na) j ) j e N a tiona l Commission on Law  Observance m eint, daß diese V o r

eingenommenheit keinen w irk lich  tiefgehenden E in flu ß  au f die S trafgerichts- 
a rke it habe, m it Ausnahme v ie lle ich t bei der Verfo lgung der M e x ik a n e r ;  
Deport on Crime and the  foreign born 1931, 171.

12) v. Hentig  a. a. O.



kommen. Daß aber ausschließlich diese umweltlichen Verschiedenheiten 
die großen Abweichungen im  krim inellen Verhalten der Weißen und 
Neger begründen sollten, scheint m ir im  höchsten Maße unwahrscheinlich. 
Vielmehr tr it t ,  glaube ich, an dem Beispiel der Negerkrim inalität die 
eigenartige Verflechtung von Anlage und Umwelt, welche die ganze 
Krim inologie durchzieht, m it besonderer Deutlichkeit zutage. Das welt
historische Experiment der Verpflanzung der Neger auf einen anderen 
Kontinent hat zur Folge gehabt, daß hier eine Millionenbevölkerung 
herangewachsen ist in  einer Landschaft, die ih r fremd, in  einem Klim a, 
das ih r nicht gemäß war, inm itten einer Zivilisation, die eine andere Rasse 
für sich geschaffen hatte. Die hohe Sterblichkeitsziffer der Neger läßt 
ahnen, daß ihnen eine physiologische Anpassung an diese Verhältnisse 
auch nach einem Jahrhundert noch nicht geglückt is t und die hohen 
Verbrechenszahlen zeigen vielleicht nichts anderes als eben diese Un- 
angepaßtheit in  Dingen des sozialen Verhaltens. Danach wäre diese 
große Straffälligkeit allerdings auf Anlage beruhend, nämlich auf der 
anlagemäßig gegebenen Unfähigkeit zur Anpassung an die veränderten 
Lebensbedingungen, desgleichen aber auch auf dem äußeren Schicksal, 
das den Negern eine Aufgabe gestellt hat, der sie nicht gewachsen sind.

Ein sehr interessantes, aber ebenfalls nicht leicht deutbares Problem 
bietet die Straffälligkeit der E in  wand er er f a m ilie n  in  den Vereinigten 
Staaten13). Fest steht zunächst, daß die Einwanderer geringere Ver
urteilungszahlen aufweisen, als die Einheimischen. Das ist allgemein 
anerkannt. Doch da hier Auslese (Einwanderungsbestimmungen und 
dergl.) eine Rolle spielt, lassen sich daraus keine weitgehenden Schlüsse 
ziehen. Aber was in  diesem Zusammenhang bedeutsam is t: die einzelnen 
Gruppen dieser Einwanderer unterscheiden sich in  Höhe und A rt ihrer 
S traffälligkeit sehr wesentlich je nach ihrer Volkszugehörigkeit. Freilich 
muß auch hier an die Möglichkeit gedacht werden, daß die Einwanderer 
einzelner Nationen eine besonders ungünstige Auslese (innerhalb ihres 
eigenen Volkes) darstellen, während das bei anderen nicht der Fall ist. 
Einige Beispiele für die Verschiedenheit der K rim ina litä t:

Die Ir lä n d e r werden verhältn ism äßig fün fm a l so o ft zu Freiheitsstrafe ve r
u r te ilt  w ie die Deutschen; was die A r t  der S tra fta ten  b e tr if ft , waren es bei den 
F innen 85% Trunkenhe itsde lik te  und dergl., während bei den Griechen die Ver 
urte ilungen dieser A r t  nu r 39% ausmachten; den deutschen E inwanderern, die 
1923— 27 ins Zuchthaus Sing-Sing kamen, lag in  12% der Falle  Raub, in  11 /o 
vorsätzliche Tötung, in  8%  B etrug  zur Last, bei den italienischen E inwanderern 
betrugen die entsprechenden Zahlen 25%, 16%, 3 % 14)-

So haben die einzelnen Nationen, sagt Sutherland, ihre bestimmten für 
sie charakteristischen Verbrechen, wie ja  auch die Italiener die höchste 
Tötungskrim inalität der westeuropäischen Völker hätten, während bei 
ihnen Trunkenheitsdelikte selten seien; und dies gelte fü r die Italiener
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Comission on law  observance No. 10 (I9 3 1)-

14) Sutherland a. a. O. 114.



1938, H . 9¡ io Exner, Vo lkscharakter und Verbrechen 409

nicht nur daheim, sondern auch in  Amerika. Sutherland führt dies alles 
auf die von der Heimat mitgebrachten Familientraditionen zurück14). Daß 
aber dem Volkscharakter sowohl als Mitursache dieser Traditionen wie 
auch selbständig Bedeutung zuzusprechen ist, w ird durch die Betrach
tung der Nachkommen der Einwanderer bestätigt.

Interessanter nämlich als die Straffälligkeit der Einwanderer ist für 
unsere Zwecke die ihrer bereits drüben geborenen Söhne, denn sie sind 
durchwegs unter ,,amerikanischen“  Bedingungen aufgewachsen. Die 
K rim ina litä t dieser „z w e ite n  G ene ra tio n “  ist größer als die der 
Einwanderer selbst, aber nach neuen Untersuchungen im  ganzen doch 
erheblich geringer als die der Einheimischen. Es g ilt das nicht in allen 
Staaten von USA., wohl aber im  Durchschnitt. Einige Zahlen seien hier 
genannt15) :

In  26 Staaten, fü r  welche in  ausreichendem U m fang Feststellungen gemacht 
werden konnten, waren im  Jahr 1933 zu Freiheitsstrafe v e ru rte ilt (von je 100000
der über 15jährigen m ännlichen Bevölkerung):

im  g a n z e n ..................................................................................................... 135
Weiße im  g a n z e n .......................................................................................  114

darunter:
amerikanischer H e r k u n f t .....................................................................144
frem der H e rku n ft, in  U SA. g e b o re n ...............................................120
frem der H e rkun ft, auswärts g e b o r e n ............................................43

Neger im  g a n z e n .......................................................................................  455

Das Verhältnis zwischen den Amerikanern von amerikanischer Her
kunft und den drüben geborenen Amerikanern fremder Herkunft ist 
also 144:120. Das ist auffallend, weil die allgemeinen Umweltverhältnisse 
dieser Leute dieselben, die engeren der individuellen Lage bei den Ein
wandererfamilien durchschnittlich eher schlechter sein dürften, als bei 
den Einheimischen. Aber wichtiger ist auch hier der Unterschied zwischen 
den Nationen. Da zeigt sich nun folgendes: Die Söhne der aus Nord- 
und Westeuropa Eingewanderten haben eine viel geringere S traffälligkeit 
als die Söhne der aus Süd- und Osteuropa herstammenden. Freilich ist 
bei diesem Vergleich Vorsicht geboten. Früher nämlich fand die E in
wanderung vor allem aus Nord- und Westeuropa statt, während sie in 
jüngster Zeit vorwiegend aus Süd- und Osteuropa kommt; das hat zur 
Folge, daß die Söhne der Einwanderer im  ersten Fall je tz t durchschnitt
lich vie l älter sind, als im  zweiten Fall, was für die Krim inalitätszahl 
natürlich eine Rolle spielt16). A llein wenn man auch diesen Fehler aus- 
merzt, so ergeben die so korrigierten Zahlen noch immer sehr erhebliche 
Unterschiede. Die Söhne der süd- und osteuropäischen Einwanderer 
haben auch bei dieser Berechnung noch mehr als doppelt so viel Ver
urteilungen zu staatlichen Strafanstalten, wie die Söhne aus Nord- und

15) Donald R. Taft, N a tio n a lity  and Crime, Am eric. Sociol. Review, 1936,
S- 724ff.

16) D . R. T a ft a. a. O. Z. B. sind im  Jahr 1933 die Söhne der irländischen 
E inw anderer fast zur H ä lfte  über 45 Jahre, während nu r 1— 2% der Rumänen 
oder L ita u e r dieses A lte r e rre icht hatten.



Westeuropa. Einige Beispiele: England 27,1; Schottland 41,4; Schweden 
22,7; Frankreich 43,3; Deutschland 27,7. Dagegen: Polen 80,5; Un
garn 63,1; Jugoslawien 43,7; Litauen 91,1; Ita lien 95,215).

H ä lt man nun die hier festgestellten großen Unterschiede und die 
früher erwähnten Artunterschiede in der K rim ina litä t zusammen, so 
w ird man hier kaum umhin können, zuzugeben, daß die nationale Eigen
art der einzelnen Gruppen eine bedeutsame Rolle spielt. Doch wäre es 
voreilig, irgendwelche sittliche W erturteile auf diese Zahlen zu stützen. 
Das erhellt aus einer Überlegung, die bereits beim Negerproblem anzu
stellen war und auch hier einen tieferen Einblick in die möglichen Zu
sammenhänge gestattet. Der Einwanderer nämlich befindet sich im 
Gastland, in einer ihm neuen und fremden Umwelt. Der zweiten Gene
ration ist diese Umwelt zwar nicht neu, aber ihrem eingeborenen Wesen 
dennoch nicht w irklich gemäß. Nun kann es sehr wohl sein, daß die eine 
Nation nicht in gleichem Maße fähig ist, sich in diese fremden Ver
hältnisse einzupassen, wie die andere. Sie kann sodann in  Konflikte, 
Schwierigkeiten und Verbrechen geraten, obgleich sie in  ihrer eigensten 
Umwelt keine stärkere Verbrechensneigung zeigen würde als die andere. 
Diese anlagebedingte Anpassungsfähigkeit is t ein bedeutsamer Punkt, 
ändert aber nichts an dem Ergebnis, daß die höhere und geringere Straf
fä lligkeit der einzelnen Gruppen eben doch m it ihren völkischen Anlagen 
in unmittelbarem Zusammenhang steht.

Bemerkenswerterweise h a t Stoffelt, ein Schüler von Boas, gerade die E in 
w andere rk rim ina litä t herangezogen, um  die M ilieutheorie  seines Lehrers zu 
s tü tzen17 18). E r  weist auf die Verschiedenheiten h in , welche die S tra ffä llig ke it der 
E inw anderer und die ih re r in  A m erika  geborenen Nachkommen zeigt, und m eint, 
daß, wenn Rasseeigentüm lichkeiten fü r  die K r im in a litä t entscheidend wären, 
dieses verschiedene Verha lten rassegleicher In d iv id ue n  unverständlich bleibe; 
es müsse also diese Verschiedenheit auf äußere, ku ltu re lle  Einflüsse zurück
ge führt werden. In  der T a t bestehen, w ie gezeigt, gewichtige Unterschiede zw i
schen den Generationen. A lle in  abgesehen davon, daß bei der ersten Generation 
sich ein Auslesegesichtspunkt geltend macht, würde die Beweisführung Stoffelts 
n u r gegen eine einseitige Anlagetheorie verfangen, welche der U m w e lt jede Be
deutung abspricht. D avon kann selbstverständlich n ich t die Rede sein. Dagegen 
dü rfte  es gerade einer reinen M ilieutheorie  schwer fallen, die deutlichenUnterschiede 
in  der K r im in a litä t der einzelnen E inwanderergruppen verständlich zu machen.

E inen geistreichen Versuch in  ähnlicher R ich tung  h a t C. R. Shawle) un te r
nommen. Auch h ier steh t das E inw andererproblem  im  M itte lp u n k t. Shaw un te r
sucht die S lum -Bezirke von Chikago, die halbkre isförm ig um  das Geschäftsviertel 
der S tad t gelagert sind, und s te llt h ie r eine Jugend Verwahrlosung fest, die un
vergle ichlich höher ist, als in  den übrigen S tadtte ilen. E r h a t nun in  analoger 
Untersuchung die K rim in a litä tsve rte ilu n g  auch fü r  d ie Jahre 1900 1906 er
m it te lt ;  m it dem Ergebnis, daß die eigentüm liche Verbrechenskonzentration in  
den oben bezeichneten Bezirken schon damals vorhanden war, und dies, obwohl 
zu jener Ze it die fraglichen S tadtte ile  von einer v ö l l i g  a n d e rs  z u s a m m e n -

17) E. H . Stoffelt, A  s tudy  o f nationale and cu ltu ra l differences in  c rim ina l 
tendency, Archives of Psychol. No. 185 (1935).

18) R eport on causes of crim e V ol. I I .  W ashington 1931: dazu meinen 
„K rim in a lis tisch e n  B erich t über eine Reise nach A m erika “ , De G ruyter, Berlin , 
1935. S. 67.
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g e s e tz te n  B e v ö lk e r u n g  bew ohnt gewesen sind. In  einem dieser Bezirke 
wohnten z. B . damals 83% deutsche, skandinavische und irländische E inwande
re r; 20 Jahre später waren diese N ationen größtenteils abgezogen und an ihre 
Stelle Slawen (vor allem  Polen) und Ita lie n e r getreten, die ehedem einen ve r
schwindenden A n te il der Bevölkerung ausgemacht hatten, je tz t aber au f 79% 
angewachsen waren; in  einem anderen Gebiet w ar die weiße Bevölkerung fast 
ganz durch Neger verdrängt worden usw. T r o tz  d ie se s  v ö l l ig e n  W e c h s e ls  
d e r  b lu ts m ä ß ig e n  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r E in w o h n e r  s in d  a b e r 
d ie se  S ta d tg e b ie te  j e t z t  w ie  v o rd e m  S tä t te n  des V e rb re c h e n s  u n d  
d e r  V e rw a h r lo s u n g  g e b lie b e n . W ie is t nun diese starke und eigenartig 
dauerhafte Verbrechenshäufung zu erklären? Shaw weist auf die üblen sozialen 
und ökonomischen Zustände dieser Gebiete h in  und zeigt sehr deutlich, wie der 
Geist der Versuchung und V erführung in  mannigfachsten Formen diese S tad t
v ie rte l beherrscht; danach hande lt es sich um  Umwelteinflüsse. V o r allem 
scheint das Gleichbleiben der K r im in a litä t und Verwahrlosung tro tz  Wandels 
der Bevölkerungszusammensetzung da fü r zu sprechen, daß diese erhöhte K r im i
n a litä t e in e  F u n k t io n  d e r U m w e ltb e z ie h u n g e n , n ic h t  e in e  F u n k t io n  
d e r  h ie r  w o h n e n d e n  I n d i v i d u a l i t ä t e n  u n d  N a t io n e n  is t .  Das hieße, 
daß bei der Ä tio log ie  die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung w e it in  
den H in te rg rund  zu tre ten  hä tte  gegenüber der überwiegenden Bedeutung der 
U  mweltverhältnisse.

W ie haben w ir  uns zu dieser These zu stellen? D ie krim inologene Bedeutung 
von Zuständen, wie sie die Slums von Chikago beherrschen, w ird  w ohl niemand, 
der sie kennt, zu leugnen den M u t haben. Trotzdem  scheint m ir  h ie rm it der Be
weis fü r  jene weittragende grundsätzliche Behauptung keineswegs erbracht zu 
sein. D ie gleichbleibende H äufung der K r im in a litä t tro tz  Wechsels der Bevölke
rung läß t sich au f eine A r t  Ausleseerscheinung zurückführen: Innerha lb  der 
Angehörigen einer eingewanderten nationalen Gruppe g ib t es jeweils eine öko
nomisch, sozial und ethisch tiefstehende Schicht, die an diesen b illigen Quartieren 
und an dieser anrüchigen Umgebung ih r  Genüge finde t. Das ga lt seinerzeit inner
halb der Deutschen oder Ir lä n d e r und g ilt  je tz t innerhalb der Polen, Ita liene r usw. 
In  dieser untersten Schicht is t nun die K r im in a litä t von vornherein aus vielen 
Gründen eine erhöhte, sie b raucht es n ich t erst durch die lokalen äußeren V er
hältnisse geworden zu sein, die sich diesen E inwanderern in  Chikago bieten. Bei 
dieser Auffasung könnte man —  v ie lle ich t etwas übersp itz t —  die Behauptung 
aufstellen: N ich t weil die Leute in  dieser Umgebung wohnen, sind sie zur V er
wahrlosung geneigt, sondern w eil sie bereits allerhand Voraussetzungen der 
Verwahrlosung m it sich bringen, wohnen sie in  dieser Umgebung. U nd ferner: 
Is t es ein Zufa ll, daß die Deutschen, Schweden und Ir lände r nach A b lau f von 
20 Jahren bis auf einen kleinen Rest in  die besseren W ohngebiete der S tadt 
abgewandert waren? M an w ird  w ohl sagen müssen, es sei ihnen eben durch 
Persönliche Q ualitä ten, tro tz  U ngunst der äußeren Verhältnisse geglückt, sich 
ünd ihre K inde r dem Sumpf zu entziehen, was dann w eiter die Folge gehabt hat, 
daß der A n te il dieser N ationen an der G esam tkrim ina litä t der Jugend von 
Chikago nachgewiesenermaßen erheblich gesunken is t. D arüber fre ilich  kann 
hein Zweifel sein, daß die Ansam m lung einer dera rtig  ansteckungsfähigen E in 
wohnerschaft in  einem bestim m ten W ohngebiet fü r  jeden Zuzug, auch fü r  den 
unverdorbenen, eine schwere Gefahr bedeutet. A lle in  mag man in  übles M ilieu 
Uineingeboren oder hineingezwungen worden sein —  w ie  la n g e  m a n  d ie s e m  
f i l i e u  a n g e h ö r t  u n d  a u s g e s e tz t is t ,  w ird  im m er zu einem wesentlichen 
eil von eigenen ind iv idue llen  Eigenschaften und Fähigkeiten abhängen. H ie r, 

Wle überall, kann uns eben nu r das Zusammenwirken innenw eltlicher und um 
w eltlicher Bedingungen die Erscheinung der K r im in a litä t verständlich machen.

4- Man kann nun derartige Untersuchungen auch innerhalb eines 
■Nationalstaates anstellen, nämlich fü r e inze lne  V o lk s te ile , d ie



in fo lg e  V e rsch ie d e n h e it der rassischen L eg ie rung  und des 
g e sch ich tlich e n  S ch icksa ls  abweichende Charaktereigenschaften 
ausweisen, wie dies etwa bei den einzelnen S täm m en eines Volkes 
der Fall ist.

Auch h ier vorerst ein Beispiel aus dem Ausland. Schon v. Oettingen berichte t 
in  seinem K a p ite l „K lim a tisch e  Einflüsse auf die K r im in a litä t“  über altere fra n 
zösische Beobachtungen, wonach in  den südlichen Zonen Frankreichs re la tiv  
fast doppelt so v ie l Verbrechen gegen die Person vorgekommen sind als in  den 
nördlichen und um gekehrt im  Norden mehr als doppe lt so v ie l Vermögens- 
Verbrechen begangen wurden als im  Süden. U nd  entsprechendes g ilt  auch fü r  die 
Berechnungen von Lombroso und K ure lla , die fü r  gewisse G ew altdelikte in  Ita lie n  
eine wesentlich schwerere Belastung des Südens als des Nordens ergeben. Neuer
dings is t dies übrigens von Allessio19) insofern bestä tig t worden, als er m  einigen 
süditalienischen Gerichtsbezirken ein Vielfaches von Totungsverbrechen gezah t  
ha t, gegenüber nordita lienischen Bezirken. M an vergleiche die folgenden R e la tiv 

N e a p e l....................................... i° .5  M a i la n d ........................................ 2«4
P a le r m o ...................................9A B o lo g n a ........................................ 2-4
C a g l ia r e ................................... 7>6 V e n e d ig ........................... .
Es b e rüh rt uns heute eigentüm lich, diese und ähnliche Zahlenreihen als einen 

g la tten  Beweis fü r  die überragende Bedeutung des K lim as angeführt zu sehen 
W esentlich wahrscheinlicher is t es, daß jene Verschiedenheit m  der K r im in a litä t 
von  N ord und Süd in  erster L in ie  au f der rassischen Zusammensetzung der m  
B e trach t kommenden Volksgruppen beruht. D er starke nordische E inschlag der 
N ord ita liener und Nordfranzosen is t ja  im  Körperlichen wie im  Charakterlichen 
deutlich  genug. —  F re ilich  w ird  die anders geartete K r im in a litä t der vorwiegend 
mediterranen Volkste ile  auch m it ih re r gesamten Soziallage zusammenhangen, 
wobei auch h ier w ieder Zusammenhänge dieser Soziallage m it den Rasseeigen
heiten des Volkes anzunehmen sein dürften . E ine Einzelbeobachtung, die gera e 
Ita lie n  b e tr if f t ,  scheint m ir dies überraschend zu bestätigen. Nicefero h a t eine 
Untersuchung über Sardinien angestellt. Diese Insel zeigt besonders 
K r im in a litä t, z. B. vierzehnm al so v ie l Tötungen w ie die Lom bardei. A n  dieser 
Stelle w ich tig  aber sind die m ächtigen Unterschiede der einzelnen Bezirke m n e - 
ha lb  der Insel. In  zwei un m itte lb a r aneinanderstoßenden Gebietsteilen werden 
R aub und Erpressung ganz verschieden häufig begangen; in  N uoro sechsma so 
v ie l w ie im  Nachbargebiet. Nicefero s te llt geradezu eine Z o n a  d e lm q u e n t  
au f der Insel fest; zur E rk lä rung  te i l t  er m it, die Bevölkerung dieser Vc* « hJ  '  
gegend stamme von der M ittelmeerrasse Sergis, die gleichzeitig ih ren W ohnsitz 
in  Kleinasien, N o rda frika , Spanien und Südita lien habe, wahrend m  den übrige 
Teilen Sardiniens die keltische Rasse überw iege2»). W enn das rich tig  is t er
ledigen sich da m it w ohl die früher betonten Beziehungen zum K lim a  Es handelt 
sich eben um  biologisch verschiedenartige Menschen m it sozial verschiedenartigem 
Verhalten.

5. Nun zu D e u tsch lan d . Voranzuschicken ist, daß aus der Be
trachtung der K rim ina litä t der A u s lä n d e r in  D e u tsch lan d  fü r den 
hier in  Rede stehenden Gegenstand nichts zu gewinnen is t21). Die Unter-

is) Nach Roesner, A r t.  „Jahresze iten", H W B . der K rim ino log ie  I ,  69 0 -
20) V g l. Nicefero, L a  delinquenza in  Sardegna, Palermo 1897, S. 39 nac 

Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekäm pfung, 1923, S. 39-
21) Abgesehen von der K le in h e it der Zahlen einfach deshalb, w eil die D er 

k u n ft dieser Leute  und die Lage, in  der sie sich in  Deutschland befinden, dera 
verschieden ist, daß ihre  K rim ina litä tszah len  n ich t vergleichbar sind u
ein Beispiel zu geben: Im  Jahre 1926 wurden 2,2%  der polnischen Auslande ,
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suchung w ird sich daher an die In lä n d e r zu halten haben. Nun gehören 
seit dem Frieden von Versailles zum Deutschen Reich keine Gebiete mehr, 
die in  größerem Ausmaß von Personen fremder Volkszugehörigkeit be
siedelt sind. Untersuchungen über die Straffälligkeit verschiedener 
Völker, wie sie bei Nationalitätenstaaten möglich sind, kommen daher 
je tzt nicht mehr in Frage.

In  der früheren Zeit, als noch größere völkische Minderheiten, vor 
allem Polen, unter deutschem Recht lebten, hat leider die Reichskriminal
statistik die Volkszugehörigkeit der Verurteilten nicht ausgewiesen. Doch 
läßt sich auf einem Umweg m it ausreichender Sicherheit beweisen, daß 
die slawischen Minderheiten des Ostens in  jener Zeit eine höhere K rim inali
tä t gehabt haben, als dies dem sonstigen Durchschnitt im  Reich ent
sprach. Freilich ist es keineswegs etwa so, daß alle Kreise, die eine 
slawische Mehrheit gehabt haben, eine vermehrte Straffälligkeit zeigen, 
als ihre überwiegend deutschen Nachbarkreise. Vielmehr wechselt das 
nach Ort und Verbrechensart. In  diesem Sinn w ird man also von einem 
„glatten Beweis“  fü r die höhere K rim ina litä t der slawischen Bevölke
rung nicht sprechen dürfen. A llein die Durchschnittszahlen, auf die es 
hier allein ankommt, sprechen doch eine deutliche Sprache. Auf zwei 
Tatsachen wäre hinzu weisen:

a) Jene Ostbezirke des früheren Reiches, in  denen die slawische Bevölkerung 
vornehm lich ansässig war, ha tten  im  ganzen genommen eine wesentlich über 
dem Reichsdurchschnitt liegende S tra ffä lligke it. Das is t im m er schon beobachtet 
worden und wurde auch von der R e ichs-K rim ina ls ta tis tik  auf die nationale Zu
sammensetzung der E inw ohnerschaft dieser Regierungsbezirke und Provinzen 
zurückgeführt. Dies sei an den w ichtigsten Gebieten gezeigt22).

M an s ieht: Bei der Gesamtzahl der V erurte ilungen ausnahmslos Z iffe rn , die 
wesentlich über dem R eichsdurchschnitt liegen; die gleiche Erscheinung auch be i 
den zwei Hauptverbrechensarten: gefährliche Körperverle tzung und D iebstahl. 
Dagegen liegen die Betrugszahlen durchwegs t ie f; es sind eben die p rim itive ren  
Form en des Vermögensverbrechens, die h ier bevorzugt werden (siehe Tab. S.414).

Vielsagend is t auch die un ten  S. 420 abgedruckte Tabelle: Von den 40 kleinen 
Amts,sprengeln m it geringster K r im in a litä t lieg t k e in  e in z ig e r ,  von den 
4° Sprengeln m it  größter K r im in a litä t liegen deren 29 in  Ostpreußen, Posen, 
Schlesien; beim  D iebstahl sind es sogar 39 dieser 40 schwerstbelasteten Sprengeln, 
die in  diesen Ostgebieten gelegen sind.

dagegen n u r 0,5% der amerikanischen wegen Verbrechens und Vergehens in  
Deutschland v e ru r te ilt (H W B . I ,  90). Jene waren w ohl zum überwiegenden Te il 
Saisonarbeiter geringsten Standes, diese dagegen K aufleu te  und Vergnügungs
reisende. W er w o llte  aus diesen Zahlen schließen, daß die Polen „v ie rm a l so 
k r im in e ll“  seien als die Amerikaner? —  Ebensowenig wäre ein Vergleich zwischen 
Ausländern und In ländern  angängig. Erstere haben allerdings eine höhere V e r
urte ilungszahl. A lle in  fas t 60% der Verurte ilungen betreffen Paßvergehen. L ä ß t 
man diese außer Betracht, so ke h rt sich das Verhä ltn is  um. Von gewissem W erte 
könnte nu r die B etrachtung der einzelnen D e lik te  sein, doch sind die Zahlen zu 
kle in . Vg l. zur K r im in a litä t der Ausländer: Roesner, H W B . I ,  90; Hacker, K r im i-  
u a litä t der E inwanderung, B lä tte r f . Gefängnisk. 57. Bd. sowie sein in  ungarischer 
Sprache erschienenes, in  der M onatschrift 20, 695 angezeigtes Buch.

22) Daß fü r Ostpreußen etwas Besonderes g ilt, w ird  unten noch zu er
örtern  sein.
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D ie  K r im in a l i t ä t s z i f f e r n  v e rs c h ie d e n e r  ö s t l ic h e r  R e g ie ru n g s 
b e z ir k e  f ü r  d ie  J a h re  1 9 0 8 /1 2  (nach v. M ayr). ______

Verbr. u. Verg. 
überhaupt

gefährliche
Körperverl. Diebstahl Betrug

R e ic h s d u rc h s c h n it t ...................... 1184 204 249 62

P rovinz Posen . . . . 1304 288 309 37
Regierungsbezirk B rom be rg . . . 1442 313 355 48
P rovinz Westpreußen . 1406 3 °5 315 40
Regierungsbezirk Oppeln . . . . 1930 4 5 2 390 58

b) W enn es w irk lic h  die slawische Bevölkerung gewesen is t, auf die jene er
höhte K r im in a litä t der östlichen Bezirke in  der Vorkriegszeit vornehm lich 
zurückzuführen war, so muß sich dies heute insofern bem erkbar machen, als jene 
Oberlandesgerichtssprengel, welche ihre  slawischen Bewohner durch Abtrennung 
größtenteils oder ganz verloren haben, nun in  ih re r K r im in a litä t günstiger ab
schneiden, als dies ehedem der F a ll war. Dieser Vergleich is t fre ilich  nu r fü r  den 
Oberlandesgerichtsbezirk Breslau verläß lich durchführbar, w eil im  übrigen zu 
große andere Verschiebungen in  den Grenzen der Gerichtssprengel eingetreten 
sind, als daß ihre  Zahlen m it den Vorkriegszahlen vergleichbar wären. In  der 
folgenden Tabelle is t gezeigt, in  welchem Sinne und in  welchen H undertsätzen 
die Breslauer Zahlen im  Jahre 1913 und je tz t23) v o r  A
je tzigen R e ic h s d u r c h s c h n i t t  a b w e ic h e n  (jeweils b 
Gesam tbevölkerung).

Verbrechen und Vergehen
D ie b s ta h l...................................
B e t r u g .......................................
gefährliche Körperverle tzung 
S it t l ic h k e its d e lik te ..................

hnet auf 100000 der

l  :

1 9 1 3 1 933

+  18,1 —  2,9
+  14.4 +  4-4
—  4-6 —  20,3
+  26,6 —  2,8
—  4-1 —  34-7

D ie  G esam tkrim ina litä tszahl, die früher erheblich über dem Reichsdurch
schn itt stand, is t nun un te r ihn  herabgesunken und auch die genannten einzelnen 
Verbrechensarten zeigen eine e indeutig günstige E n tw ick lung  im  Vergleich zur 
jeweiligen D u rch sch n ittsk rim in a litä t des Reiches.

Aus alledem erhellt wohl unzweifelhaft die höhere Verbrechens
häufigkeit bei der damals in Deutschland ansässigen slawischen Be
völkerung. Allerdings hatte diese, woran niemand zweifelt, einen be
sonders tiefen kulturellen und wirtschaftlichen Lebensstandard, es ist 
darum nicht m it Sicherheit zu sagen, ob ihre vermehrte Straffälligkeit 
auf ihre nationale Eigenart zurückzuführen ist. Die Wahrscheinlichkeit 
indessen spricht dafür, denn in  jenem Vergleich sind auch Deliktsgruppen 
aufgenommen, die m it den wirtschaftlichen Verhältnissen nur in fernem 
Zusammenhang stehen.

Bedeutsamer ist, wie die Dinge je tzt und zwar in n e rh a lb  des 
deu tschen V o lkes liegen, und ob hieraus Schlüsse für unser Problem 
gezogen werden können. Die Deutschen sind kein rassisch einheitliches 
Volk, jeder ihrer Stämme hat seine eigene Prägung; auch sind vielfach

23) Zahlen fü r  1933 aus Roesner, diese M onatsschrift 1937. 3°5-
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— besonders stark im  ganzen Osten, sowie in den westlichen Randgebieten
— Jahrhunderte hindurch Ströme fremden Blutes vom deutschen auf
genommen worden; überdies hat die politische Zerrissenheit der Nation 
bewirkt, daß die Lebensschicksale ihrer einzelnen Teile nicht dieselben 
sein konnten. Aus alledem haben sich nun Verschiedenheiten im  Charakter 
der einzelnen Volksteile ergeben, die jedem Kenner des Deutschtums in 
die Augen springen. Zeigen sich nun diese Verschiedenheiten auch in dem 
kriminalistischen Gesicht der einzelnen Volksteile? Eine schwierige Fage. 
Ihre Bejahung w ird durch das oben fü r Frankreich und Ita lien Angedeu
tete wahrscheinlich gemacht.

Gewiß ist zunächst, daß die einzelnen Gebiete des Reiches stark von
einander abweichende Verurteilungszahlen ausweisen.

U m  nu r fü r  das Jahr 1933 die dre i Extrem e von beiden Seiten m itzu 
te ilen24): D ie Verurteilungszahlen auf je  100000 der Gesamtbevölkerung be
trugen bei den Oberlandesgerichtsbezirken:

Zweibrücken (Pfalz) . . . .  1099
N ü rn b e rg ......................................1033
K ö n ig s b e rg ................................... 909

Dagegen:
O ldenburg ........................................453
K a s s e l ............................................472
C e l le .................................................572

Die Unterschiede sind also erheblich. Zunächst fä llt Ostpreußen als 
besonders belastet auf. Der polnische Teil seiner Einwohner fä llt nicht 
ms Gewicht. Wenn es also überhaupt etwa Endogenes ist, worauf die 
erhöhte Verbrechenszahl zurückgeht, so muß auf die übrige Bevölkerung 
ber Provinz gesehen werden. Diese ist nun in  der Tat ein eigenartiges 
Völkergemisch, dadurch entstanden, daß hier Polen, Kassuben, Masuren, 
Kuren, Juden, französische Hugenotten seit Jahrhunderten m it den 
Deutschen in  Schicksalsgemeinschaft und vielfach auch Konubium zu- 
sarnmengelebt haben. Vielleicht sind hier die Ursachen der hohen K rim i
nalität zu suchen, soweit sie nicht äußerer Natur sind. Alles auf den Alko
holverbrauch zurückzuführen, wie dies gelegentlich geschieht, geht jeden- 
alls nicht an, denn mag auch die große Zahl der Körperverletzungen 

■ rch ihn verständlich werden, so ist doch zu beachten, daß Ostpreußen 
lm Jahre 1933 die höchste Diebstahlsziffer im  ganzen Reich und nächst 
seinem Nachbarbezirk Marienwerder die höchste Hehlereiziffer auswies.

olhg geklärt sind die Dinge freilich nicht, allein die hier gegebene 
v .r)i^ irunS findet, wie m ir scheint, eine gewisse Bestätigung in einem 

°hig anders gearteten Grenzgebiet, das oben ebenfalls unter den drei 
eistbelasteten Bezirken des Reiches genannt worden is t: in der links

rheinischen Pfalz.
j  Die P fa lz  hat seit jeher eine besonders hohe K rim ina litä t gehabt, 
all ^ r^ r  *933 steht sie in  der Zahl der Verurteilungen sogar an der Spitze

Oberlandesgerichtsbezirke. Da bei Betrachtung der einzelnen Ver-

4) Nach Roesner a. a. O. 3151



brechensarten besonders die große Zahl der Körperverletzungen ins Auge 
fä llt, hat man die ganze Erscheinung durch den Alkoholismus zu erklären 
versucht. Auch die Reichskrim inalstatistik (1902) hat die Häufung der 
Gewaltverbrechen in  Ostpreußen, in Bayern und in  der Pfalz durch den 
Hinweis auf Branntwein, Bier und Wein begreiflich zu machen gesucht. 
Daß daran etwas richtiges ist, w ird niemand bezweifeln, aber als aus
reichende Erklärung fü r die hohe K rim ina litä t der Pfalz ist dieser Hinweis, 
so oft er auch seither wiederholt worden ist, denn doch zu oberflächlich. 
Dies aus zwei Gründen: 1. In  dem größeren Teil des pfälzer Landes w ird 
kein Wein gebaut und es sind gerade nicht die weinbauenden Gebiete, 
auf deren Rechnung die hohe Yerbrechenszahl zu setzen ist, vielmehr 
stehen hier die Zahlen unter dem pfälzer Durchschnitt, während die 
hauptsächlich belasteten und die ganze Pfalz belastenden Gebiete die 
drei Industriebezirke sind (Pirmasens, Kaiserslautern, Ludwigshafen). 
H ier nun w ird überhaupt kein Wein gebaut und keineswegs besonders 
viel Wein getrunken. Freilich scheint der Bier- und der Schnapsverbrauch 
zu blühen. Allein diese Alkoholgattungen sind dort nicht billiger erhält
lich als sonstwo im  Reich. Es kann also, soweit hier von A lkoholkrim i
nalitä t die Rede ist, nicht an der besonders leichten Erhältlichkeit der 
geistigen Getränke liegen, sondern an den Menschen, welche sie mehr 
mißbrauchen als anderswo. 2. Der Hinweis auf den Alkohol würde, 
soweit er berechtigt ist, nur immer fü r einzelne bestimmte Deliktsgruppen 
stichhalten. A llein w ir finden in  der Pfalz auch in bezug auf Abtreibung, 
einfachen Diebstahl, Hehlerei, Betrug und insbesondere auch bei den 
Vergehen gegen die strafrechtlichen Nebengesetze weit über dem Durch
schnitt liegende Verurteilungsziffern. Dieses Gesamtbild kann nicht auf 
Umstände zurückführbar sein, deren W irkung örtlich auf einzelne Be
zirke und sachlich auf einzelne Verbrechensarten beschränkt ist. Alle 
Wahrscheinlichkeit spricht vielmehr dafür, daß es sich hier wieder um 
ein im  Volkscharakter liegendes Moment handelt. E in Pfälzer schreibt 
darüber: „K e in  Teil des Deutschen Reiches hat seit der Römerzeit 
so viele Invasionen erleben müssen, als die Pfalz. Bei jeder sind fremde 
Volksbestandteile hängen geblieben, gewiß nicht zum Vorteil der ein
heimischen Bevölkerung. . . . M it dem starken Einschlag romanischen 
Bluts und rheinischer Lebhaftigkeit entstand da ein leicht erregbares 
Völkchen, dem Zunge und Hand recht lose saß“ 25). Daneben dürfte 
allerdings auch der Alkohol, die sprunghafte Entwicklung der Industrie 
und die hohe Bevölkerungsdichte mancher Bezirke von Bedeutung 
sein26).

Nach diesen zwei Randgebieten, die sich durch besonders starke 
Blutsmischungen auszeichnen, sei noch ein B lick auf das innere deutsche

26) Wüst in  dieser M onatsschrift X I I I ,  99 f- . , ,
26) V g l Oehlert in  dieser M onatsschrift I I ,  705; Hotter, diese M onatsschrift 3-, 

542; Wüst, diese M onatsschrift X I I I ,  99! Gruhle, H W B . I I ,  885 nnd Litten,^ 
Welches sind die sozialen Ursachen fü r  die K r im in a litä t der Rheinpfalz? (Fran 
fu r t  a. M., S tat. Diss. 1928).

4l 6 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. Strafrechtsreform  1938, H .9 I1 0
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Siedlungsgebiet geworfen. Die kriminalische Bedeutung, welche den 
Verschiedenheiten der Stammescharaktere innerhalb des deutschen 
Volkes zukommt, kann vielleicht nicht besser gezeigt werden, als durch 
einen Vergleich zwischen Sachsen und B ayern .

Auf je 100000 der strafmündigen Bevölkerung entfielen in den 
Jahren 1925—28 (nach der RKStat. 1928):

Körperverletzung Hausfriedensbruch Sachbeschädigung
in  Sachsen: 38 13 14
in  Bayern: 207 30 29

Natürlich w ird man auch hier wieder als Ursache dieser Unter
schiede auf den Alkohol hinweisen, denn in  allen drei Fällen handelt es 
sich um Verbrechen, die m it Vorliebe in  trunkenem Zustand begangen 
werden; kein Wunder, daß sie im  Bierland Bayern häufiger sind. Das ist 
richtig, allein Unterschiede von derartiger Größe sind damit nicht ver
ständlich gemacht. Eine noch unveröffentlichte Untersuchung von 
250 Hausfriedensbruchsfällen in München und Umgebung ergab 22,4% 
angetrunkene Täter. Nimmt man diesen Hundertsatz als ungefähren 
allgemeinen Maßstab an, so ergeben die obigen Zahlen: Der nüchtern 
begangene Hausfriedensbruch ist in  Bayern noch immer viel häufiger als 
in  Sachsen der Hausfriedensbruch überhaupt. Und nun gar bei der 
Körperverletzung: da kommt auf 5 bayerische Verurteilte noch nicht ein 
sächsischer (im Jahre 1933 war das Verhältnis sogar 8:1). Man schätzt 
nun, daß jede d ritte  Körperverletzung auf Alkoholismus zurückzuführen 
sei27) ; nehmen w ir selbst an, in Bayern wäre jede zweite Körperverletzung 
eine Trunkenheitshandlung, in  Sachsen dagegen überhaupt keine, so 
bliebe bei den nüchtern begangenen Körperverletzungen noch immer 
ein wesentlicher Unterschied zuungunsten Bayerns. Übrigens liegt das 
Problem keineswegs nur bei Bayern, sondern ebenso auch bei Sachsen, 
das ja  in  bezug auf die genannten Delikte tie f unter dem Reichsdurch
schnitt steht. Zieht man ferner „S tadt und Land“  zur Erklärung heran, 
so ist festzustellen, daß gerade der verhältnismäßig stark industrialisierte 
Oberlandesgerichtsbezirk Nürnberg z. B. im  Jahre 1933 nicht nur in 
Payern, sondern auch innerhalb des ganzen Reichs die höchste Körper- 
Verletzungszahl ausweist.

Derartige Erklärungsversuche hängen sich an äußere Ursachen, weil 
die wahren Gründe nicht ins System passen. Dabei ist bekannt genug, 
''je  verschieden die Sachsen und die Bayern z. B. auf eine Beleidigung, 
eine Provokation, einen Angriff antworten. Man pflegt zwischen den 
xgemiedlichen“  Sachsen und den „g ’scherten“  Bayern zu unterscheiden 
Und weiß wie anders die einen und die anderen sich in der Erregung 
Verhalten, ob nun Alkohol m itspielt oder nicht. H ier liegen tie f im  Volke 
Sltzende Charakter- und Temperamentsunterschiede vor, die sich eben 
auch im  kriminalistischen Gesamtbild ausprägen müssen.

27) Vgl. Roesner, diese Monatsschr. 1937, 327.
Mschr. f. Krim inalbiologie. 1938. H . 9/10. 2?



Soweit die bisher besprochenen Gebiete besonders stark verbrechens
belastet sind, liegen sie im  Osten und Süden Deutschlands. Das ist für die 
gesamte Verteilung der K rim ina litä t auf reichsdeutschem Boden bezeich
nend: die durchschnittlich geringsten Verbrechenszahlen finden w ir im  
N ordw esten. Sollte auch dies irgendwie m it der rassischen Zusammen
setzung der Bevölkerung in Verbindung zu bringen sein? Zunächst einige 
tatsächliche Feststellungen. .

1. D ie Oberlandesgerichtsbezirke, welche im  Jahr 1933 oW enburc K a iseT  
urteilungszahlen im  ganzen Reiche ansgewiesen haben, s in d . Old 
Celle H am m . Diese Bezirke haben n ich t nu r in  bezug auf die Gesamtzahl her 
Verbrechen und Vergehen, sondern auch bezüglich Diebstahls, Betrugs gefa 
licher Körperverle tzung und S ittlichkeitsverbrechen eine wesentlich un te r dem 
Reichsdurchschnitt liegende Verurteilungszahl. D ie 4 genannten Gerichtssprenge 
u m f a s s S  wesentlichen: das Land Oldenburg, die Provinzen W estfalen Hessen- 
Nassau H annover und die beiden L ippe ; Gebiete, die durchwegs zwischen Elbe 
in T R h e fn  nörd lich  des Mains gelegen sind. Es folgen dann K ö ln  D arm stadt, 
Düsseldorf K ie l. Sie alle haben ebenfalls unterdurchschn ittliche  Gesam tkrim  
S K T w L o h l  bei den einzelnen der oben g e n a n n t e r £  
Zahlen da oder d o rt den D urchschn itt überschreiten. Da fa l l t  nun aut, ciao a i 
8 genannten Gerichtssprengel durchwegs im  Nordwesten des Reiches gelegen 
sind nur der Bezirk  D arm stadt (Hessen) lieg t großenteils südlich des Mains

2 Verläßlicher w eil auf einem 10jährigen D urchschn itt beruhend, sind d i 
folgenden r2k!hlenaus der Vorkriegszeit. Sie sind n ich t nach Gerichtssprengeln, 
sondern nach Ländern und Provinzen eingeteilt. W ir  führen hier «amtliche Ge
biete des deutschen Nordwestens an und scheiden nu r h ier  ^ ö S e n te iE  um 
Bremen und H am burg sowie Braunschweig aus, da es sich r̂ h t
Stadtgebiete handelt, die m it den übrigen Provinzen und Landern n ich t
vergleichbar sind.

D ie  K r im in a l i t ä t s z i f f e r n  n o rd w e s td e u ts c h e r  L ä n d e r  u n d  P ro v in z e n
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Verg. u. Verbr. 
überhaupt

Gefährliche
Körperverletzung Diebstahl

II9 0 216 244

986 106 231
956 144 197

I I I 9 226 226
IO24 l6 l 216
939 148 175
402 6 l 80
625 90 139

1276 237 237

Reichsdurchschnitt . . . .

P rovinz Schleswig-Holstein 
,, H annover . .
,, W estfalen . . 

Land  Oldenburg 
P rovinz Hessen-Nassau 
Land W a ld e ck . . .

,, L ippe  . . . .  
P rovinz R heinland . .

Betrug

64

42
53
46
72
53
20
54
57

Diese Tabelle ergibt folgendes: das Rheinland, das oben zu den 
weniger belasteten Gebieten (Oberlandesgericht Köln) gehörte hat b 
diesem 10jährigen Durchschnitt der Vorkriegszeit eine erhöhte Ve 
urteilungszahl. Für die rassische Zusammensetzung seiner Bevölkerung 
g ilt etwas Besonderes: An der französischen Grenze gelegen ist sie vo 
Westen her stark durchsetzt, was leicht erkennbar ist an dem Temper 
ment der Rheinländer, das sich deutlich von dem ihrer östlichen Nac
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unterscheidet. Die sonst genannten Länder und Provinzen zeigen sämtlich 
eine unterdurchschnittliche Straffälligkeit und zwar g ilt dies nicht nur 
für Verbrechen und Vergehen überhaupt, sondern auch fü r die drei 
besonders hervorgehobenen Verbrechensarten. (Eine Ausnahme macht 
Westfalen m it einer geringfügigen Überhöhung bei der gefährlichen 
Körperverletzung und Oldenburg beim Betrug.) Allerdings gibt es nun 
auch andere Provinzen und Länder im  Reich, welche unterdurchschnitt
lich belastet sind. Das g ilt z. B. von Sachsen, Mecklenburg, Baden. 
Aber es ist doch wohl bedeutsam, daß in  dem oben bezeichneten nord
westlichen Raum geringere Straffälligkeit soviel wie ausnahmslose Regel 
ist. Der Grad dieser Minderbelastung t r it t  erst so recht ins Helle, wenn 
man die Verbrechens- und Vergehenszahlen besonders stark belasteter 
Provinzen und Länder zum Vergleich heranzieht:

Verbr. u. Verg. 
überhaupt

Gefährliche
Körperverletzung Diebstahl Betrug

O s t p r e u ß e n .............................. 1504 3 2 6 303

#

47
P f a l z .............................................. 1738 545 2 4 4 77

Der Unterschied gegenüber dem Nordwesten ist ein außerordentlich 
hoher und die Vermutung spricht dafür, daß ihm in letzter Linie Ver
schiedenheiten im  Charakter der Bevölkerung zugrunde liegen. Nun 
könnte man freilich die geringe Straffälligkeit des Nordwestens — etwa 
unter Hinweis auf Oldenburg oder Schleswig-Holstein — m it den be
sonders gearteten äußeren Lebensbedingungen der Bevölkerung zu er
klären suchen. Daß diese eine Rolle spielen, ist gewiß. Aber wäre etwa die 
agrarische W irtschafts- und Siedlungsweise dieser Gebiete das Maß
gebende, so müßte man doch bei anderen, unter ähnlichen Bedingungen 
lebenden Volksteilen ein ähnlich günstiges kriminalistisches B ild fin 
den. Nur eine ins einzelne gehende Betrachtung kann darüber Auskunft 
geben. Hier hat Seuffert2S) wertvolle Erhebungen gemacht. Er hat die 
Verbrechenshäufigkeit in  sämtlichen 1004 unteren Verwaltungsbezirken 
des Reiches für einen 15 jährigen Zeitraum (1883—1897) festgestellt, die 
Verhältniszahlen berechnet und die Bezirke nach der Höhe ihrer Straf
fälligkeit geordnet. Wenn w ir nun untersuchen, in welchen Gegenden die 
4o Bezirke m it geringster und die 40 Bezirke m it größter S traffälligkeit 
gelegen sind, so ergibt sich folgendes (siehe Tabelle S. 420).

Diese Tabelle spricht eine erstaunlich klare Sprache. Mögen immerhin 
die äußeren Lebensverhältnisse etwa Oldenburgs sich im  Durchschnitt 
erheblich von denen Bayerns oder Ostpreußens unterscheiden, so kann 
dies doch nicht von jedem kleinen Teilgebiet behauptet werden, sobald 
man etwa irgendwelche einzelne oldenburgische oder niederbayerische 
Verwaltungsbezirke herausgreift; mindestens sind die Unterschiede in

2S) Untersuchungen über die örtliche  V erte ilung der Verbrechen im  D eu t
schen Reich, Breslau 1906.

27*



D ie 40 unteren Verwaltungsbezirke m it geringster und m it größter S tra f
fä llig k e it (1883— 1897) lagen in  den nachstehenden Ländern  bzw. P rovinzen:
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Bezirke m it geringster Bezirke m it größter
S tra ffä llig ke it: S tra ffä llig k e it:

Bezüglich V e rb re c h e n  u n d  V e rg e h e n ü b e r h a u p t

7 in  Schleswig 13 in Ostpreußen
1 „  Oldenburg 7 .. Posen

15 ,, W estfalen 1 „ Pommern
2 ,, H annover 9 „ Schlesien

10 im  R heinland
1 in  M ecklenburg-S tre litz
2 ,, S igmaringen 
1 ,, Reuß ä. L .
1 ,, Schaum burg-Lippe

10 „ Bayern

Bezüglich des D ie b s ta h ls :
2 in  Schleswig 13 in Ostpreußen
2 ,, O ldenburg 8 „ Westpreußen
1 ,, H annover 14 .. Posen

ix  ,, W estfalen 4 „ Schlesien
19 im  R heinland 
4 in  Hessen 
1 ,, Lo th ringen

1 Bayern

Bezüglich der g e fä h r l ic h e n  K ö r p e r v e r le tz u n g :
9 in  Schleswig 1 in Ostpreußen
5 ,, W estfalen 1 „ Westpreußen
2 ,, L ippe 3 .. Posen
2 im  R heinland 6 „ Schlesien
1 in  W aldeck 
1 ,, Baden 
3 „  Thüringen 

11 ,, Sachsen 
6 ,, Schlesien

29 Bayern

den Umweltsbedingungen nicht so groß, daß dadurch ein völlig veränder
tes B ild  der S traffälligkeit verständlich gemacht wäre. Und dennoch 
finden w ir die Verwaltungsbezirke m it geringster allgemeiner Straffällig
keit und geringster Diebstahlszahl fa s t ohne Ausnahm e im  N o rd 
w esten des R eiches gelegen. Bei der gefährlichen Körperverletzung 
liegt die Hälfte der „guten“  Verwaltungsbezirke ebenfalls im  Nordwesten, 
allein hier finden sich auch schlesische und vor allem aber 13 sächsische 
Bezirke m it geringer Belastung; über die auffallend kleine Gewaltkrim i
nalitä t Sachsens und ihre rassische Bedingtheit wurde bereits oben ge
sprochen. Aber vielleicht noch deutlicher ist die Betrachtung der rechten 
Seite unserer Tabelle: Von den je  40 m e is t b e la s te te n  B e z irke n  
in  den d re i L is te n  lie g t auch n ic h t e in  e in z ig e r in  dem eben 
von  uns b e tra c h te te n  n o rd w e s tlich e n  G ebie te  des Reiches.

Ich wüßte nicht, wie man ein derartig klares und in sich fast völlig 
widerspruchsloses B ild  anders verständlich machen könnte, als unter 
Mitberücksichtigung der charakterlichen Eigenart der nordwestlichen
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deutschen Bevölkerung. Alle Wahrscheinlichkeit spricht vielmehr dafür, 
daß es auch hier wieder der Volkscharakter ist, der eine entscheidende, 
wenn auch natürlich nicht allein entscheidende Rolle spielt. Die Bewohner 
dieses Gebietes haben nun in  der Tat ih r besonderes körperliches und 
geistiges Gepräge. Es ist die nordische und nordisch-fälische Rasse, die 
hier überwiegend zu finden ist. In  ihrer körperlichen Erscheinung sind es 
die schlanken und die schweren blonden Deutschen. Rein nordisch oder 
fälisch ist bekanntlich kein geschlossener lebender Teil des deutschen 
Volkes. Aber in  dem hier bezeichneten Raum sind unbestrittenermaßen 
diese Rassen verhältnismäßig am reinsten vertreten, während die Deut
schen rechts der Elbe stark m it ostischem, meist slawischem Blute 
durchsetzt und die des Südens in  erhöhtem Maße von dinarischer 
Rasse sind.

Der Gedanke an einen Zusammenhang zwischen nordischer Rasse 
und geringer Straffälligkeit ist schon anderwärts ausgesprochen worden29). 
Ich möchte vorläufig nur von einer Vermutung sprechen. Sie w ird durch 
genaue Untersuchung zu überprüfen sein. Dabei kann vielleicht die 
kriminologische Betrachtung der nordeuropäischen Staaten und Eng
lands weiterführen; vielleicht w ird auch die neuerdings bei uns vor
geschriebene kriminalbiologische Untersuchung der Rechtsbrecher, wenn 
sie gewissenhaft durchgeführt w ird, einige Aufklärung bringen, da sie 
sich ja  auch auf die Rassenzugehörigkeit der Verurteilten erstrecken soll. 
Es erhöbe sich sodann noch die Frage, inwiefern charakterologische Eigen
heiten dieser Rasse ihre geringe K rim ina litä t verständlich zu machen 
vermögen. Der nordischen und nordisch-fälischen Rasse w ird ruhiges 
Temperament, Selbstbeherrschung, kühler Verstand, Gefühl fü r Selbst
achtung, Voraussicht, „Pathos der Distanz“  in  besonderem Maße zu
gesprochen. Es ist wohl vorstellbar, daß derartige Charaktereigenheiten 
ihre Träger vor Ausschreitungen, Unüberlegtheiten, „Kurzschlußhand
lungen“  zu bewahren vermögen und sie nicht so leicht den Antrieben des 
Augenblicks unbeherrscht erliegen lassen. Doch muß es beim Stand 
unseres gegenwärtigen Wissens bei diesen Andeutungen sein Bewenden 
haben 30).

29) z. B . Baur-Fischer-Lenz (4. Auflage), I ,  743.
30) Aus Raumgründen muß h ier die K r im in a litä t der in  Deutschland leben

den Juden une rö rte rt bleiben. Schon die älteren E inzelforschungen zu diesem 
Problem —  Franz v. L iß t, Das Problem  der K r im in a litä t der Juden, Gießen rgo7; 
Wassermann, Beruf, Konfession und Verbrechen, in  S ta tis t, u. nationalök. A b 
handlungen, I I . ,  München 1907; de Roos, diese Monatsschr. Jg. V I, S. 193Ö. u. a- 
— ergeben auch h ier einen Beleg fü r  die krim ina lb io log ische Bedeutung der 
Volks- und Rassezugehörigkeit.
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Beitrag zur Bestimmung der sozialen Prognose an 
Rückfallsverbrechern.

Von Regierungsmedizinalrat Dr. W ilh e lm  M eyw erk, Leiter der 
Kriminalbiologischen Sammelstelle in  Hamburg.

Die Rückfallsneigung oder Rückfallsgefährlichkeit der Verbrecher 
und Asozialen beschäftigt in  gleicher Weise den Richter, den Straf- 
verfolgungs- und Strafvollzugsbeamten, den Erzieher, den Fürsorge
beamten und den Arzt.

In  strafrechtlicher Hinsicht ist dieses Problem heute für den Juristen 
von besonderer Bedeutung bei der Durchführung der Jugendstrafgesetz
gebung sowie auch bei der Beurteilung der „Gemeingefährlichkeit“  von 
unzurechnungsfähigen oder vermindert zurechnungsfähigen Verbrechern, 
vor allem aber auch bei der Vornahme und Aufhebung von Maßregeln 
der Sicherung und Besserung.

Die Unsicherheit jedoch, m it der man dieser Frage noch heute 
gegenübersteht, zeigt sich deutlich in  der Äußerung eines erfahrenen 
Strafvollzugspraktikers. In  seinen Ausführungen zur Beurteilung der 
Frage der Entlassung von Sicherungsverwahrten sagt er u. a .: „N ur 
wer m it Seherkraft ausgerüstet ist, könnte m it Bestimmtheit angeben, 
ob ein Sicherungsverwahrter, der gute Vorsätze gefaßt hat, diese auch 
in die Tat umsetzen w ird.“

Wie sehr einerseits die Rückfallsprognosestellung versagt hat, wie 
groß aber andererseits auch das Bedürfnis nach der Möglichkeit einer ge
sicherten Prognose fü r eine befriedigende Tätigkeit des Richters ist, geht 
aus den Ausführungen Freislers1) hervor. Dieser kommt zu der Fest
stellung, daß der Rückgang der Verhängung der Sicherungsverwahrung 
in den letzten Jahren zum Teil auch darin begründet liege, daß sie oft 
nicht verhängt worden sei, wo sie hätte angeordnet werden müssen. Er 
rügt in  diesem Zusammenhänge, daß der Richter sich zu oft von dem 
Bedürfnis nach einer Prognose der Entwicklung des Täters im  Straf
vollzug habe leiten lassen. Nach Freislers Meinung dürfte „auch in  kaum 
einem einzigen Falle eine Prognose m it ausreichender Sicherheit gestellt 
werden können“ . E r fordert daher die Anordnung der Sicherungsver
wahrung unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Volksganzen nur 
vom Zustand des Täters im  Augenblick der Verurteilung aus, ohne Rück
sicht auf eventuelle mögliche Besserung. E r fordert bei der Entlassung 
aus der Sicherungsverwahrung die Gewißheit, daß der Täter irgendwie 
nicht mehr imstande sei, rückfällig zu werden und empfiehlt den Grund
satz in dubio contra reum. — So einleuchtend der Standpunkt Freislers 
eben zum Schutze der Volksgemeinschaft auch ist, so hinterläßt er doch 
in  dem unm ittelbar, sei es Richter, sei es Arzt, m it der Beurteilung eines 
Menschen Betrauten, ein Gefühl der Ohnmacht, den nicht nur praktischen 
sondern auch ideellen Aufgaben der Rechtspflege gerecht zu werden.

!) Freister: Fragen zur Sicherungsverwahrung. Deutsche Justiz 1938 S. 626ff-
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In  Erkenntnis der W ichtigkeit und der Bedeutung dieses Problems 
versucht nun die kriminalbiologische Wissenschaft, die krim inelle Prognose
bestimmung aus der Sphäre in tu itive r Eingebung und unkontrollierbarer 
Empirie hinüberzuleiten in  das Gebiet wissenschaftlich analytischer 
Methodik. Sie w ill damit den Richter bei der Urteilsfindung unterstützen, 
vor allem auch bei der Anordnung von Maßregeln der Sicherung und 
Besserung; außerdem w ill sie aber auch dem Strafvollzugsbeamten und 
dem Erzieher helfen bei der Bestimmung der A rt des Strafvollzuges 
und der Frage einer eventuell erzieherischen Beeinflussung, dem Für
sorger und Arzt die Entlassenenfürsorge erleichtern und für die Aus
übung jedweder bevölkerungspolitischen Maßnahme ein brauchbares 
Rüstzeug in  die Hand geben.

Seit Lombroso hat sich die kriminalbiologische Wissenschaft be
müht, einen morphologischen Verbrechertyp zu konstruieren. Allein alle 
Versuche, körperlich faßbare Merkmale wie Schädeldeformitäten, Ver
brecherphysiognomie, Degenerationszeichen, Körperbautypen, B lu t
gruppen, kapillarmikroskopische Untersuchungsergebnisse als körper
liche Hinweise fü r verbrecherische Veranlagung festzulegen, brachten 
keinen Erfolg. Ebenso ist es bis zur heutigen Zeit nicht gelungen, ein 
allen Krim inellen gemeinsames und bezeichnendes psychisches Eigen
schaftsmerkmal zu erm itteln und zu beschreiben. Von einer einheitlichen 
Psyche des Verbrechers kann keine Rede sein: Den Verbrecher als 
psychologischen Typ gibt es nicht. Es finden sich lediglich verschiedene 
Charakterzüge, die einzelne Verbrechertypen gemeinsam haben.

Ähnlich urte ilte auch L. Verwaeck2), A rzt und Generaldirektor des 
Service d’anthropologie criminelle des Belgischen Strafvollzuges. Er 
kommt zu dem Schluß, daß es bisher kein sicheres Merkmal fü r die Un- 
Verbesserlichkeit rückfälliger Verbrecher gibt, wenngleich degenerative 
Merkmale, psychopathische Störungen und gewisse ungünstige Umwelt
bedingungen oft eine hohe Wahrscheinlichkeit der Rückfallsgefährlichkeit 
bedeuten.

Von amerikanischer Seite ist zuerst der Versuch gemacht worden, 
einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden. Im  Rahmen der Unter
suchungen einer Studienkommission des Chikagoer Strafgerichtshofes 
über das Bewährungsfristsystem des Staates Illino is äußert sich Burgess3), 
Professor fü r Soziologie an der Universität in  Chikago, auch über die 
Paktoren, die fü r Erfolg oder Mißerfolg der bedingten Strafentlassung 
verantwortlich zu machen sind. Es wurden 3000 aus Gefängnissen des 
Staates Illino is m it Bewährungsfrist entlassene Gefangene untersucht. 
Die Kommission stellte sich dabei folgende Fragen:

1. Sind aus den Akten des Verbrechers bestimmte Begleitumstände

2) Verwaeck: G ib t es A nha ltspunkte  fü r  die Unverbesserlichkeit des V er
brechers? Mschr. f. K rim ina lpsych . 1934 S. 441 ff.

3) Burgess: Factors determ in ing success or fa ilu re  on parole in  dem W erk 
von Bruce, H arno  and Burgess. Journa l of C rim ina l Law  and Crim inologie, M ay 
1928 S. 238ff.



zu ersehen, die eine Beziehung zu Bewährung oder Rückfall haben 
könnten ?

2. Müssen außerdem noch andere Fragen berücksichtigt werden ?
Dabei wurden folgende 22 medizinische, psychologische und sozio

logische Gesichtspunkte, äußere Anzeichen, die erfahrungsgemäß auf das 
Vorhandensein unbekannter Verbrechensursachen hinweisen, als wichtig 
für die Rückfallsprognose gefunden:

1. A r t  der S tra fta t;
2. Zahl der M ittä te r ;
3. S taatsangehörigkeit des Vaters;
4. Verhältnisse im  e lterlichen Hause;
5. Fam ilienstand des S trä flings;
6. Verbrechertyp, d. h. Angabe, ob erstmaliger, gelegentlicher, gewohn

heitsmäßiger oder Berufsverbrecher;
7. sozialer Typ, z. B . ob Faulenzer, Gangster, Landstre icher usw .,
8. Verw altungsbezirk, in  welchem die S tra fta t erfo lgte;
9. Größe der W ohngemeinde;

10. M ilieu  Verhältnisse;
11. Angabe, ob zur Ze it der V erhaftung ortsansässig oder n ich t;
12. B e rich t des Untersuchungsrichters und Staatsanwalts in  bezug auf 

m ildernde Um stände;
13. Angabe, ob der S trä fling  die T a t in  vo llem  Umfange oder nu r teilweise 

eingestanden h a t;
14. A r t  und Dauer der S tra fze it;
15. Zahl der bereits vo r der Strafaussetzung verbüßten S trafm onate;
16. k rim ine lle  Vergangenheit des S trä flings;
1 7 . -seine berufliche Vergangenheit;
18. A r t  seines Verhaltens in  der A n s ta lt;
19. sein A lte r zur Z e it der Strafaussetzung;
20. sein In te lligenza lte r au f Grund der psychiatrischen U ntersuchung,
21. PQrsönlichkeitstyp auf G rund der psychiatrischen U ntersuchung;
22. psychiatrische Prognose.
Zur Zeit dieser Untersuchung waren alle Gefangenen, bei denen 

Strafaussetzung verfügt worden war, mindestens 2 %> eine ganze Anzahl 
bereits 4 und 5 Jahre aus der Anstalt entlassen. Burgess kommt zu dem 
Ergebnis, daß sich aus der Durcharbeitung der Strafakten nach den 
vorgenannten Gesichtspunkten wichtige Schlüsse auf die Rückfalls
prognose ziehen lassen.

E r fügt hinzu, daß kein Zweifel bestehen könne über die Möglichkeit, 
die Faktoren zu bestimmen, die Erfolg oder Mißerfolg der unter Be
währungsfrist gestellten Gefangenen bedingten. Das menschliche Ver
halten scheine in  gewissem Grade voraussagbar zu sein. Es frage sich, 
ob diese A rt der aktenmäßigen Bearbeitung eine Grundlage abgeben 
könne, auf der über Strafaussetzung entschieden werden könne, oder ob 
das Gericht lediglich abhängig sei von dem günstigen oder ungünstigen 
Eindruck, den die Gefangenen auf die Vollzugsbeamten machen. Die 
aufgewiesene Methode bedürfe noch der Verfeinerung und Vertiefung- 
Die Zahl der Nachuntersuchungen sei zu vermehren. Zur Förderung 
dieses Problems seien psychologische Untersuchungsstellen in den Ge
fängnissen zu errichten.

424 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. Strafrechtsreform  1938, H .9 I1 0
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In  Deutschland ist das Problem der Rückfallsprognosen in  neuester 
Zeit ebenfalls wiederholt angeschnitten worden. Wie Exner4) berichtet, 
hat sich auf Grund von 500 Nachuntersuchungen, die Schiedt5) im  Jahre 
1935 an früheren Gefangenen bayrischer Strafanstalten vornahm, die 
1931 nach Verbüßung einer mindestens dreimonatigen Freiheitsstrafe 
entlassen worden waren, folgendes herausgestellt:

1931 wurden bei der Entlassung seitens der Ansta ltsärzte  folgende Prognosen 
geste llt:

günstig  191=38%  
frag lich  165=33%  
schlecht 144= 29% .

V ie r Jahre später —  1935 —  waren von diesen 500 Leuten rü ck fä llig  ge
worden 245— 49% , und zwar

von den 191 m it günstiger Prognose 4 9 = 2 6 %
„  „  165 „  frag licher „  9 2 = 5 6 %
„  ,, 144 ,, schlechter „  104=72% .

Die günstigen Prognosen hatten sich somit in  26%, die ungünstigen 
in 28% der Fälle als unrichtig erwiesen. Exner bemerkt wörtlich dazu: 
..Das Ergebnis des üblichen Verfahrens muß wohl als völlig unbefriedi
gend bezeichnet werden. Wenn man also die Prognose durch das Los 
bestimmt hätte, so hätte man auch nicht mehr als 50% Fehldiagnosen 
erhalten. Angesichts dieser Tatsachen müssen 26% bzw. 28% Fehler 
das geübte System als allzu unzuverlässig erscheinen lassen.“

Gelegentlich hat, wie Exner erwähnt, die Reichskrim inalstatistik 
den Versuch gemacht, zu verwertbaren Ergebnissen zu gelangen in Form 
der sog. vorblickenden Rückfallsstatistik. Es wurde dabei unter Zugrunde
legung der-Vorstrafen festgestellt, wieviele von den 1902 Verurteilten im 
Laufe der nächsten zehn Jahre wieder straffällig wurden.

Das waren
von den erstmals V e ru rte ilten  22%

,, ,, einm al Vorbestraften 49%
„  „  2— 4 m al „  65%
,, ,, 5m al und m ehr ,, 83%.

Diese ausschließliche Berücksichtigung der Vorstrafen ist natürlich 
2u prim itiv , wenn damit auch ein gewisser Anhaltspunkt gegeben ist.

Schiedt hat nun in  Anlehnung an die vorgenannten amerikanischen 
Untersuchungen eine Aufbereitung jener 500 Akten unternommen. E r 
ist dabei zur Herausstellung folgender 15 Faktoren gekommen, die ihm 
Wertvoll fü r die Beurteilung der krim inellen Rückfallsneigung erschienen:

P u n k t 1: E rb liche Belastung.
H ie run te r versteht der Verfasser Geisteskrankheiten oder Nerven

krankheiten, Selbstmorde sowie T runksuch t in  der B lu tsve rw and t
schaft. Dabei sp rich t er von einfacher Belastung, wenn sie in  einem

*) Exner, Ü ber Rückfall-Prognosen, Mschr. K rim ina lpsych . H e ft 9, 1936 
s - 401 ff.

5) Münchener Zeitungsverlag K .G . München 1936.
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P u n k t 2: 
P u n k t 3:

P u n k t 4:

P u n k t 5: 
P u n k t 6:

e lterlichen Stamm, von  doppelter Belastung, wenn sie in  beiden 
e lterlichen Stämmen festgestellt is t. D ie K r im in a litä t in  der Aszen- 
denz is t h ie r ausgeschieden und w ird  in  P u n k t 2 besonders berück
s ich tig t.
E rhebliche K r im in a litä t in  der Aszendenz.
Schlechte Erziehungsverhältnisse.

H ie ru n te r sind Einflüsse verstanden, die ausgehend vom  E lte rn 
haus, auf den U ntersuchten als K in d  e ingew irkt haben.
Schlechter Schulerfolg.

H ie r wurde n ich t so sehr auf die F o rtsch ritte  in  den einzelnen 
Fächern geachtet, sondern m ehr auf die Zensuren in  Betragen und 
Fleiß gesehen. Insbesondere ga lt häufiges Schulschwänzen als ein 
Anlaß, den Betreffenden der Gruppe der schlechten Schüler zuzu
rechnen.
N ichtbeendigung einer angefangenen Lehre.
Unregelmäßige A rbe it.

Dies wurde angenommen bei Arbeitsscheuen, bei Leuten, die 
längere Z e it ohne ersichtlichen Grund und offenbar aus eigenem V er
schulden ohne Beschäftigung waren, oder auch dann, wenn sich die 
U nrast im  Wesen dieser Menschen in  mehrmaligem Berufswechsel 
ausdrückte.

P u n k t 7:
P u n k t 8:
P u n k t 9:

P u n k t 10:

P u n k t 11:

Beginn der K r im in a litä t vo r dem 18. Lebensjahre.
M ehr als 4 Vorstrafen.
Besonders rasche R ück fä lligke it.

Diese ga lt dann, wenn zwischen Verbüßung einer Strafe und 
einer neuen V eru rte ilung  ein Ze itraum  von n u r 5 bis 6 Monaten lag. 
In  einzelnen Fällen wurde diese Grenze jedoch ausgedehnt, besonders 
dann, wenn die neue T a t ein schweres D e lik t b ildete, bei dem die 
V ö re rm ittlungen  bis zur H auptverhand lung erfahrungsgemäß längere 
Ze it in  Anspruch nehmen.
In te rloka le  K r im in a litä t.

Dies nahm  der Verfasser bei mehrfach R ückfä lligen dann als 
vorliegend an, wenn sich aus den S tra flis ten  ergab, daß die einzelnen 
Verurte ilungen in  verschiedenen Landgerichtsbezirken e rfo lg t waren. 
Psychopathie (nach der Diagnose des Anstaltsarztes).

P u n k t 12: Trunksucht.
P u n k t 13: Schlechtes allgemeines V erha lten in  der S tra fansta lt (gemäß dem 

B erich t der A n s ta lt und etwaiger D iszip linarstrafen).
P u n k t 14: Entlassung aus der A n s ta lt vo r dem 36. Lebensjahr.
P u n k t 15: Schlechte soziale und Fam ilien  Verhältnisse nach der Entlassung.

Dies wurde angenommen, wenn die Verhältnisse so waren, daß 
es eines starken entgegenstehenden ak tiven  Verhaltens des E n t
lassenen selbst oder v ie lle ich t auch d r it te r  Personen bedürfte, um 
über sie hinweg zu kommen, ohne zu straucheln.

Natürlich ergab sich, daß kein Faktor allein bestimmend war für 
die Rückfälligkeit oder Bewährung. Schiedt hat also seine Tabelle eben
falls nach Burgeßsoher Anregung unter folgendem Gesichtspunkt aus
gewertet: Wenn die aufgezählten 15 Punkte prognostischen W ert für 
die Rückfallsgefährlichkeit haben, so muß die Wahrscheinlichkeit des 
Rückfalles m it der Häufung der genannten ungünstigen Anzeichen steigen. 
Daß dies tatsächlich der Fall ist, zeigt folgende Zusammenstellung:
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Tabelle I .

Gruppe

Zahl der 
ungünstigen 
Anzeichen 

n a c h  S c h i e d t :

Zahl der 
Leute 

in  jeder 
Gruppe:

Von den nebenstehenden Leuten

wurden I wurden 
rückfä llig: n ich t rückfä llig:

1 0 3° 1 =  3.3% 29 =  96,7%
11 1—  3 I O I 15 =■' 14,8% 86 =  85,2%

h i 4—  6 I70 69 =  40,6% iox  =  59,4%
IV 7—  9 n 8 81 =  68,6% 37 =  3I >4%
V IO ---- I I 50 47 =  94,o% 3 =  6,0 °/0

V I 12— 15 31 31 =  100,0% 0 =  0,0%

Nach Exner könnte man praktischerweise die Gruppen I  und I I  als 
..gut“ , die Gruppen V und V I als „schlecht“ , die übrigen als „fraglich“  
prognostizieren.

Exner regt zur Vervollkommnung dieser zwar schon um vieles 
besseren, aber noch keineswegs befriedigenden Resultate an, die ein
zelnen Faktoren noch auf Grund ihres besonderen Gewichtes zu kenn
zeichnen, und z. B. die 16 Versager der beiden ersten Gruppen und die 
drei unerwartet Bewährten der V. Gruppe kriminologisch und soziolo
gisch nach allen Richtungen hin zu untersuchen, um dadurch eventuell 
neue, noch unberücksichtigt gebliebene Anhaltspunkte für die Prognose
stellung zu gewinnen.

Trunk6) hat nun an 100 von ihm selbst prognostizierten inzwischen 
entlassenen Zuchthäuslern Nachuntersuchungen angestellt und seine 
■Prognosen m it dem Resultat verglichen, das er erzielt haben würde, 
wenn er nach Schiedtschev Methode gearbeitet hätte. E r kommt zu dem 
Ergebnis, daß er m it seiner erfahrungsmäßigen kriminalbiologischen 
■Methode vor allem nicht so vie l fragliche, sondern mehr bestimmte 
Prognosen stellen konnte. E r sieht die Schwierigkeit der rein empirisch- 
in tuitiven Methode in  der Wägung und Bewertung der Untersuchungs- 
ergebnisse und der angestellten Erhebungen und ist der Meinung, daß 
das Schlechtpunktverfahren diese Schwierigkeiten durch die einfache 
Zahlung bestimmter Tatsachen nicht umgehen könne. Es werde, so 
■fährt er aus, nach dem Schlechtpunktverfahren die Gesamtbewertung 
nur in Einzelteile zerlegt, die Entscheidung damit vorverlegt, und dann 
Würden die einzelnen Punkte ohne weiteres Ab wägen addiert. Exner 
Selbst habe darauf hingewiesen, daß die Schlechtpunkte nicht einfach 
Tatsachen seien, sondern daß es zu ihrer Feststellung ebenfalls des Ab- 
wägens bedürfe. Damit widerspreche er sich selbst, wenn er meine, im 
Schlechtpunktverfahren eine exakte Methode gefunden zu haben, die 
rnan der in tu itiven und unkontrolliert empirischen kriminalbiologischen 
Segenüberstellen könne. Man werde in  Zukunft bei Abweichungen der

6) Soziale Prognosen an Strafgefangenen. Mschr. f. K rim ina lb io log ie , H e ft 5, 
*937, S. 209ff.



eigenen Ergebnisse von denen der Schlechtpunktmethode besonders sorg
fä ltig  in  der Prognosenstellung sein müssen. Dieses sei aber auch der 
einzige Einfluß, den man dem Schlechtpunktverfahren einräumen 
könne.

In  seiner Stellungnahme zu den Trunk sehen Ausführungen weist 
Exner7) darauf hin, daß Trunk auf Grund seiner Sachkenntnis und seiner 
Erfahrung, die der größte Teil der untersuchenden Ärzte nicht in dem 
Maße besitze, allerdings besonders gute Prognosen gestellt habe. Trunk 
habe aber in  dankenswerter Weise seine einzelnen Fälle genau beschrieben. 
Dabei habe sich herausgestellt, daß er einen bedeutend weniger strengen 
Maßstab als Schiedt angelegt hätte. Würde man nun den Trunk sehen 
Maßstab auch fü r die Fälle von Schiedt anwenden, also z. B. alle, die m it 
8 und mehr Punkten schlecht qualifizieren, so würde sich das Ergebnis 
zugunsten des Punktsystems verschieben. Außerdem hebt Exner hervor, 
daß das bisherige Punktverfahren sich lediglich auf Akten stützt. In  
der Praxis muß jedoch die Gesamtschau, der persönliche Eindruck des 
einzelnen Menschen, notwendig dazutreten.

Das Punktverfahren kann auch bei noch erheblicher Verbesserung 
nie eine w irkliche Prognose im  einzelnen Fall zutage fördern, es kann 
(nach Exner) die „psychologische Gesamtwürdigung und ganzheitliche 
Betrachtung der Persönlichkeit höchstens vorbereiten“ , nie aber ganz 
ersetzen. Man spricht daher auch besser von Erfahrungstafeln als von 
Prognosetafeln. Gerade diese Erfahrungstafeln seien aber fü r die Gut
achter wichtig, da die Gefängnisärzte in  der Regel gar nicht in der Lage 
seien, ihre eigenen Prognosen nachzuprüfen und Erfahrungen auf diesem 
Gebiet zu sammeln. Jedenfalls sei es dringend notwendig, durch weitere 
Arbeiten wie die von Schiedt und Trunk das Gebiet der sozialen Prognose 
zu fördern, da es fü r „die Praxis unserer sichernden Maßnahmen“  von 
„schlechthin entscheidender“  Bedeutung sei.

In  der kriminalbiologischen Abteilung der Hamburgischen Justiz
vollzugsanstalten sind von 1929—1931 anfänglich von Clemenz und weiter 
durch Matthey 391 kriminalbiologische Untersuchungen an Strafgefan
genen durchgeführt. Die Nachuntersuchung dieser Gefangenen auf 
Rückfälligkeit nach einer Latenzzeit von 4—5 Jahren schien m ir im 
H inblick auf die von Exner und Schiedt entwickelten Gedankengänge 
geboten.

Hierbei schieden fü r eine Nachuntersuchung 190 Fälle von vorn
herein aus, weil ihre Träger entweder noch in H aft, nach dem 31. 12. 1933 
entlassen, in  Geisteskrankheit verfallen oder gestorben oder aus sonstigen 
Gründen (ins Ausland verzogen) fü r eine Nachuntersuchung nicht zu
gängig waren. Bei einem weiteren Teil von Fällen war der Untersucher 
zu einer Prognosebestimmung nicht gelangt. Es blieben demnach noch 
rund 200 Fälle aus den Jahren 1929—1933 zur Nachprüfung auf Straf
rückfälligkeit übrig. Von diesen wurden verurte ilt wegen:
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7) E xn e r: Mschr. f. K rim ina lb io log ie , H e ft 5, 1937. s - 227h-
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E infachen Diebstahls ...................... 29 =  14,5%
Schweren D ie b s ta h ls ....................64 =  32,0%
W iderstands ................................... , 5 =  2,5%
Sittlichkeitsverbrechens . . . .  42 =  21,0%
A b t r e ib u n g ...................................  1 =  0,5%
U n te rs c h la g u n g ..........................  3 =  I .5%
H e h le r e i .......................................  6 =  3,0%
B e tru g s ..............................................23 =  11,5%
Zuhältere i .............................. ....  A  19 =  9=5%
Gefährlicher Körperverle tzung . . 8 == 4,0%

Im  Endergebnis waren bezeichnet worden: als besserungsfähig 49>5%> 
als unverbesserlich 15%, m it einer zweifelhaften Rückfallsprognose
35,5%  . ,

Der Fehler und Mängel, welche der statistischen Methodik und insbe
sondere der kriminalbiologischen anhaften, bin ich m ir bewußt; zudem 
ist die Anzahl der von m ir nachgeprüften Fälle zu gering, um aus den ge
fundenen Resultaten weitergehende Allgemeinfolgerungen ziehen zu 
können. Wenn ich trotzdem in dieser Arbeit Zahlenwerte vorbringe, so 
geschieht es lediglich im  H inblick darauf, oberflächliche Vergleichspunkte 
m it den von Schiedt und Trunk beigebrachten Zahlenergebnissen zu ge
winnen.

Ein Vergleich der in Hamburg gefundenen Werte m it den Münche
nern zeigt, daß die nach bisheriger kriminalbiologischer Methode ge
wonnenen Zahlen der in Hamburg günstig und schlecht Prognostizierten 
deutlich von den Münchener Werten abweichen.

Wie schon erwähnt, wurden in  Hamburg 49,5% der Gefangenen bei 
der Entlassung als günstig, 15% als schlecht und 35,5% als fraglich 
beurteilt.

In  München lautete die Prognose nach der gleichen Methode in  38% 
als günstig, in  29% als schlecht und in 33% der Fälle als fraglich.

Diese Abweichung ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß die 
Erwartung, die der Prognosesteller in Hamburg vom Erfolg des damals 
üblichen Stufenstrafvollzugs hegte, bestimmend war auch fü r die Höhe 
der günstigen und Kleinheit der schlechten Voraussagen.

Die Nachprüfung auf Straffälligkeit dieser nach in tu itive r Methode 
zustande gekommenen Vorhersagen nach 4 bis 5 Jahren führte zu folgen
dem interessanten Ergebnis: Es zeigte sich nämlich, daß rückfällig 
wurden:

Tabelle I I .
in  H a m b u rg  in  M ü n c h e n

von  200 Gefangenen von 500 Gefangenen

insgesamt 121 =  60,5% insgesamt 245 =  49»°%

und zwar von den 
99 m it günstiger Prognose 61 = 6 1 ,6 %  

,, frag licher ,, . 4 4 = 6 2 ,0 %
3° ,, schlechter „  16 =  53,3%

und zwar von den 
191 m it günstiger Prognose 49 =  26,0% 
165 „  frag licher „  .. 92 =  56,0%
144 ,, schlechter „  104 =  72,0%



Die günstigen Prognosen waren also zu 61,6% falsch gestellt und selbst 
die ungünstigen nur zu 46,7% richtig.

Nach solchem Ergebnis kann es daher keinem Zweifel unterliegen, 
daß die bisher in  Hamburg geübte Prognosestellung nach der intuitiven 
Methode ebenso wenig wie in München ein befriedigendes und brauch
bares Resultat geliefert hat.

Die Aufbereitung der 200 Hamburger Fälle nach dem Schiedtschen 
Schlechtpunktverfahren ergab ein völlig anderes Bild. Besonders ins 
Auge springend ist die geradezu verblüffende Übereinstimmung der 
Hamburger Ergebnisse m it den Münchener Zahlen. Tabelle I I I  veran
schaulicht den Vergleich der gefundenen Werte:
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Tabelle I I I .
S c h l e c h t p u n k t  v e r f a h r e n .

G
ru

pp
e Zahl der 

ungün
stigen 

Anzeichen

Zahl der 
Leute in  

jeder 
Gruppe

Von den nebenstehei 

rückfällig

iden Leuten wurden

nicht rückfällig

H. M. in  Hamburg in  München in  Hamburg in  München

1 O 4 3° 0 =  0,0% 1 =  3,3% 4 =  100 % 29 =  96,7%
I I 1—  3 40 I O I 5 =  12,5% 15 =  14,8% 35 =  87,5% 86 =  85,2%

I I I 4—  6 40 170 10 =  25,0% 69 =  40,6% 30 =  75,0% 101 =  59,4%IV 7—  9 67 n 8 60 =  89,5% 81 =  68,6% 7 =  10,5% 37 =  31,4%V IO ---- I I 37 50 34 =  9 i,9 % 47 =  94,o% 3 =  8,1% 3 =  6,0%V I 12— 15 12 31 12 =  100 % 31 =  100 % 0 =  0,0% 0 =  0,0%

Von den Fällen m it keinem Schlechtpunkt waren in Hamburg rück
fä llig  0,0%, in  München 3,3%. N ic h t rückfällig waren in Hamburg 
100%, in München 96,7%. Von den Fällen der Gruppe I I  m it 1 bis 3 
Schlechtpunkten, die also als prognostisch günstig zu bezeichnen waren, 
wurden rückfällig in  Hamburg 12,5%, in München 14,8%; n ic h t rück
fä llig  wurden dagegen in  Hamburg 87,5%, in München 85,2%.

Auf der anderen Seite waren von den als schlecht prognostizierten 
Fällen der Gruppe V m it 10 bis 11 Schlechtpunkten in Hamburg 91,9%, 
in München 94,0% rückfällig; n ic h t rückfällig wurden in der gleichen 
Gruppe in  Hamburg 8,1%, in München 6,0%.

Die m it 12 bis 15 Schlechtpunkten versehenen Fälle der Gruppe V l 
wurden an beiden Orten zu 100% rückfällig.

Die Zahl der als fraglich prognostizierten Fälle der Gruppen I I I  
und IV  m it 4 bis 9 Schlechtpunkten ist nach dem Schiedtschen Schema 
relativ hoch; sie macht in Hamburg 53,5%  und in  München 5 7 ,6 %  der 
Gesamtfälle aus. Rückfällig wurden davon in Hamburg 6 5 ,4 % , in  Mün
chen 5 2 ,1 % .

Eine Gegenüberstellung der Resultate, die erzielt würden, einmal 
bei der Prognosestellung nach in tu itive r Methode, das andere Mal bei 
der Aufbereitung nach dem Schlechtpunktverfahren, zeigt beim Ham
burger Material folgendes:



Von 200 in  H am burg  untersuchten Gefangenen waren nach der in tu itiv e n  
Methode be u rte ilt:

günstig : 99; davon 61 rückfä llig , also 61,6% falsch beurte ilt,
frag lich : 71; „  44 ,, , ,, 62,0%
schlecht: 30; ,, 14 n ich t rückf., ,, 46,7% falsch b e u rte ilt;

nach dem Schlechtpunktverfahren be u rte ilt: 
günstig : 44; davon 5 rückfä llig , also 11,4% falsch beurte ilt, 
frag lich : 107; „  70 „  , „  65,4%
schlecht: 49; ,, 3 n ich t rückf., ,, 6,1% falsch beurte ilt.

Die bestimmten Prognosen (günstig oder schlecht) weisen nach 
dem Schlechtpunktverfahren sehr viel weniger Fehler auf. Es stehen bei 
den günstigen Prognosen 61,6% Fehldiagnosen 11,3% gegenüber. Bei 
den schlechten sind es 46,7% Fehldiagnosen gegenüber 7,7%. Als fraglich 
Waren nach der ersten Methode 62,0%, nach der zweiten 65,4% zu ver
zeichnen. Diese an sich noch recht unbefriedigenden Ergebnisse gewinnen 
erst an W ert, wenn man bedenkt, daß sie nur durch Aktenstudien ge
wonnen wurden. Dabei muß man noch berücksichtigen, daß die Akten 
für eine solche Nachprüfung vielfach nicht sorgfältig genug angelegt 
Worden sind, d. h. viele der heutigen Betrachtungsweise zugrunde lie
genden Gesichtspunkte sind darin überhaupt nicht berücksichtigt oder 
nur oberflächlich gestreift. Den Erhebungen über die Erblichkeit z. B. 
Wurden bei der Anlegung der Akten der damaligen Einstellung gemäß 
Hoch nicht die gebührende Bedeutung beigemessen. Die Angabe über 
übliche Belastung in der Familie waren in  damaliger Zeit des so be
lebten „Jagdscheines" wegen sicherlich in vielen Fällen subjektiv zu 
sehr aufgebauscht und objektiv nicht hinreichend genug nachgeprüft, 
Usw.

Der wirkliche W ert der Methode w ird sich erst künftig bei der Nach
prüfung der Akten zeigen, die bereits sorgfältigst nach den genannten 
Gesichtspunkten angelegt sind, und bei denen der Gutachter in der Lage 
Ist, den einzelnen Gefangenen persönlich zu untersuchen, so daß die 
Prognosen nicht nur nach totem Aktenmaterial sondern unter dem 
windruck der lebendigen Persönlichkeit gestellt werden.

M it Recht w ird man sich an der großen Zahl der fraglichen Pro
gnosen (hier 62,0%, dort 66,4%) stoßen. Analysiert man jedoch die 
Schlechtpunktzahlen bei den Rückfälligen, sowie bei den N ichtrück- 
fálligen, so ergibt sich folgendes interessantes und aufschlußreiches B ild :
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Tabelle IV .
V e r t e i l u n g  d e r  S c h le c h t p u n k t e  b e i  d e n  121 R ü c k f ä l l i g e n :  

Schlechtpunkte . . o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anzahl der
R ückfä lligen .

Nach Exners Vorschlag umfaßt die Gruppe der fraglichen Pro
gnosen bei den Rückfälligen diejenigen, die mehr als 3 und weniger als 10

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I 12 13 14

— I — 4 3 2 5 16 17 27 22 12 6 4 2
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Schlechtpunkte haben; ihre Zahl ist 70 unter 121 Rückfälligen insgesamt. 
Andererseits zeigt aber die Tabelle, daß eine besonders starke Häufung 
der Rückfälligkeit gerade bei 9 Schlechtpunkten besteht. Verschiebt 
man nun die von Exner w illkürlich gesetzten Grenzen um einen Punkt, 
so würden w ir statt dieser 70 fraglichen Prognosen nur noch 43 fragliche 
erhalten. M it anderen Worten, w ir hätten statt der 46 schlecht Beurteilten 
73, d. h. statt 38% richtiger Prognosen 60%. Bei weiterer Verschiebung 
der Grenze der fraglichen kämen w ir sogar auf 74% richtiger Beurtei
lungen.

Analog gestalten sich die Verhältnisse bei den Nichtrückfälligen:

Tabelle V.
V e r t e i l u n g  d e r  S c h le c h t p u n k t e  b e i  d e n  79 N i c h t r ü c k f ä l l i g e n :

Schlechtpunkte . . O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14

Anzahl der
N ich trückfä lligen 4 3 10 22 15 8 7 4 1 2 2 1 — — —

Während Exner als günstig nur die m it nicht mehr als 3 Schlecht
punkten beurteilt, finden sich in dem Hamburger Material auch noch 
verhältnismäßig vie l N ichtrückfällige bei denen m it 4 Schlechtpunkten. 
Würden w ir also auch hier die Grenze um einen Punkt verschieben, so 
kämen w ir statt auf 39 auf 54 richtig Beurteilte von 79 Untersuchten, 
d. h. also, w ir hätten statt 49% richtige 68% richtige Prognosen gestellt.

Die Gruppe der Fraglichen würde also zwischen den Punkten 5 und 7 
liegen und von den 200 Untersuchten nur 42—21% betragen statt 53,5% 
nach der ersten Aufstellung. Das Risiko, das bei der Verringerung der 
fraglichen Gruppe eingegangen wird, kann m. E. ausgeglichen werden 
durch Genauigkeit und größere Sorgfalt der durch den persönlichen 
Eindruck vervollständigten Untersuchung des Sträflings.

W ir haben also gesehen, daß bei bloßem Betrachten und Analysieren 
der Akten sich Tatsachen finden, die sich bei den rückfälligen Kriminellen 
häufen. Es fragt sich nun, ob diese Tatsachen w irklich in  ihren Grund
bedingungen richtig erkannt und unter geeigneten Oberbegriffen zu- 
sammengefaßt sind, d. h. nicht mehr und nicht weniger, ob sie eine! 
medizinisch-psychologischen Betrachtung standhalten. Das Verbreche!1 
läßt sich nicht von der Persönlichkeit trennen. Die Erforschung de! 
menschlichen Persönlichkeit aber ist die Aufgabe der medizinischen 
Wissenschaft im  allgemeinen und der medizinischen Psychologie inj 
besonderen. Betrachten w ir also die vorgenannten 15 Punkte einmal 
vom medizinischen Standpunkt.

Unter erblicher Belastung versteht der Verfasser (nach ExneV 
Geisteskrankheiten oder Nervenkrankheiten, Selbstmorde und T ru n k 
sucht in  der Famüie. Nun sind aber nach dem Ergebnis medizinische! 
Erbforschung viele Geistes- und Nervenkrankheiten (multiple Skle' 
rose, Enzephalitis usw.) nicht erblich; andere, wie die Neurolues,
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wirken nur keimschädigend. Ihre Verquickung m it der Rückfalls
prognose ist daher schon von vornherein irreführend und nicht richtig. 
Für die großen als erblich anerkannten Psychosenkreise der Schizo
phrenie, des manisch-depressiven Irreseins und der Epüepsie hat Stumpft8) 
in  seinen überaus gründlichen und wertvollen, durch jahrelange For
schung sorgfältig erarbeiteten Untersuchungen nachgewiesen, daß ein 
erbbiologischer Zusammenhang m it der K rim ina litä t nicht besteht. Es 
fanden sich nämlich im Verwandtenkreis von schweren Rückfallver
brechern nicht mehr Geisteskranke als der Durchschnittserwartung ent
sprach, noch wurden Schwerverbrecher häufiger geisteskrank. Die U r
sache von Selbstmorden, wenn sie in  der Aszendenz erwähnt werden, ist 
meistens ungeklärt und bedarf im  Einzelfalle fast immer einer psychiatri
schen Nachprüfung. Trunksucht dagegen kann ein Ausdruck mannig
facher psychopathischer Reaktionsweisen sein. Das gehäufte Vorkommen 
von Psychopathie in  den Familien Schwerkrimineller hat Stumpft9) in 
seinen Arbeiten über Verbrechen und Vererbung nachweisen können. 
Die Untersuchungen von Meggendorf er10) über „m oral insanity“  führten 
zu einem ähnlichen Ergebnis. Erbliche Belastung m it geistigen Erkran
kungen ist also nicht schlechthin ein wertvoller Faktor fü r Rückfalls
gefährlichkeit, sondern bedarf im  Einzelfall immer genauer medizinisch
erbbiologischer Nachprüfung.

K rim ina litä t in  der Aszendenz ist sicherlich ein wertvoller Faktor für 
die Bestimmung der Rückfallsprognose.

Die Zwillingsuntersuchungen von Lange11), Stumpft12), Kranz12) u. a. 
und auch die Sippenforschungen weisen auf eine Vererbbarkeit der 
Neigung zur K rim ina litä t und vor allem der Schwerkrim inalität hin.

Stumpft111) fand bei der Gegenüberstellung von 195 Schwerkrimi
nellen und ihren Sippen und 166 einmalig Bestraften, die sich durch 
15 Jahre hindurch völlig straffrei geführt hatten und deren Sippen u. a. 
folgendes: Bei den Schwerverbrechern waren die Väter zu 28,4% krim i
nell, davon zu 11,8% schwere Rückfallsverbrecher, die Leichtkrim inellen 
hatten nur 4% krim inelle Väter, von denen 1,3% Rückfallsverbrecher 
'Varen. Für die M ütter lauteten die entsprechenden Zahlen 14,4 und 5,5% 
hei den Schwerkriminellen und auf der anderen Seite 0,6 und 0,0% bei 
hen Leichtkriminellen.

Jede empirische Erbforschung an Krim inellen stößt jedoch schon 
Von vornherein auf grundsätzliche Schwierigkeiten, wenn man sich nicht 
ftur m it den subjektiven Angaben des Probanden begnügen, sondern ob-

8) Stum pfi: Erbanlage und Verbrechen. B e rlin  1935.
9) Stum pfi: Verbrechen und Vererbung. Mschr. f. K rim ina lb io log ie , H e ft 1, 

*938, S. i f f .
10) Meggendorfer: K lin . u. geneolog. Unters, über m oral insan ity  z. Neur. 66

V921).
11) Lange: Verbrechen als Schicksal. Le ipzig  1929.
12) Stum pfi: U rsprünge des Verbrechens. Leipzig 1936.
13) K ra n z : Lebensschicksale krim ine lle r Zw illinge. B e rlin  1936. 
u ) S tum pfi: E rbanlage und Verbrechen. B e rlin  1935.
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iektive Nachprüfungen der K rim ina litä t vornehmen w ill. Die Tilgung 
der Strafregistervermerke m it dem Tode des Straffälligen, beschrankte 
Auskünfte, Löschungsamnestien usw. sind Faktoren, die von vornherein 
iede exakte erbbiologische Untersuchung unmöglich machen.

Um solchen Schwierigkeiten zu begegnen, bin ich im  Bereiche der 
Hamburgischen Justizvollzugsanstalten dazu übergegangen aus ahen 
Verbrecherverzeichnissen15), die sich im  Hamburgischen Staatsarchiv 
vorfanden, und aus den alten Auf nähme journalen der Hamburger Ge- 
fangenenanstalten (bis 1681 zurückreichend), die m ir ebenfalls vom 
Staatsarchiv leihweise zur Verfügung gestellt wurden, eine Kartei zu
sammenzustellen, die nach ihrer demnächst erfolgenden Fertigstellung 
bis auf wenige Jahrzehnte vollständig sämtliche m Hamburger Anstalten 
einsässig gewesenen Rechtsbrecher von 1802 bis heute umfaßt ). D 
Zahl der so erfaßten im  Laufe reichlich eines Jahrhunderts m Hamburg 
straffällig gewordenen Personen beträgt etwa 250000. An Hand dieser 
ausgedehnten, viele Verbrechergenerationen umfassenden Kartei laßt 
sich nun zum mindesten fü r die in Hamburg ansässig gewesenen Personen 
fruchtbringende Erblichkeitsforschung treiben. Eine Vielheit von Pro
blemen ist außerdem aus dieser Kartei zu erschließen. Die sippenmaßig 
Aufarbeitung dieses großen Materials aber w ird einen wichtigen Beitrag 
zur bevölkerungspolitischen Bestandsaufnahme des deutschen Volkes

Wie aus den verschiedenen Arbeiten des Institutes von R ü d in  
an der Deutschen Forschungsanstalt fü r Psychiatrie in  München her
vorgeht, sind fü r die Erforschung eines m u tm a ß lic h e n  Erbganges z. B 
die Geschwisterreihen und die sonstigen Nebenverwandten mindeste 
ebenso wertvoll fü r die Beurteilung der Erblichkeit wie die Aszendenten 
da w ir es in  der menschlichen Vererbungslehre fast ausschließlich tn 
komplizierten polyzygotischen rezessiven Erbgängen zu tun haben in  
den meisten F ä lle t bleibt zur Erforschung der Vererbung der K ru n rn ^  
ta t auch nur die Geschwisternschaft oder sonstige Verwandtschaft ^ n g ,
da Strafakten und Strafregister der Aszendenz im  Todesfälle ja  vernich
te t werden. Gerade die Berücksichtigung der K rim inalitä t in  de l Eitern 
und in der Geschwistergeneration erscheint m ir besonders wichtig, 
sie sowohl als endogener als auch als exogener Faktor wirksam ist, de 
es handelt sich hier nicht nur um eine erbliche Belastung m it der Te 
zur krim inellen Betätigung, sondern auch wohl m den meisten Falle

_  w) C. D . Christensen, K ön ig lich  Dänischer Justiz ra th  und Pfliizeim eister in  
der S tad t K ie l: Beschreibung der in  den Herzogthüm ern Schleswig un H än
den Hansestädten H am burg und Lübeck, zum Theile auch im  Han
nover und dem Großherzogthum Mecklenburg, m  den J ä te n  1802 bis 
bestraften oder m it Steckbriefen verfo lg ten Verbrecher K ie l 1819, un  

General-Verzeichniß der in  der Ze it vom  1 Januar 1848 1dis da]hin 
H erzogthum  H olste in  bestraften Verbrecher. Verfasser unbekannt. G luck

l862m nH errn7Reg.-Rat Haensel und H e rrn  A rch iv ra t D r. von Lehe b in  ich f u r 
die Förderung dieser A rb e it zu großem D ank ve rp flich te t.
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schlechte Umwelteinflüsse, die vom Elternhause auf den Probanden 
eingewirkt haben. Würde man, nach Exners Vorschlag, durch weitere 
Untersuchungen dahin gelangen, die einzelnen Faktoren gegeneinander 
abwägen zu können, so müßte man diesem Punkte z. B. doppeltes Ge
wicht beilegen.

Bei der Berücksichtigung der Schulerfolge ist vom medizinisch
psychologischen Standpunkt aus nicht nur in erster Linie auf Betragen, 
mangelhaften Fleiß und eventuelles „Schwänzen“ , wie Schiedt es meint, 
zu sehen, sondern auch auf mangelhafte Leistungen, sofern sie auf einen 
angeborenen oder erworbenen Schwachsinn hindeuten; denn gerade der 
Schwachsinn und die damit verbundene Willensschwäche und leichte 
Beeinflußbarkeit is t für bestimmte Arten von Verbrechen sicher ein 
kriminogener Faktor.

Manch einer, der in  jugendlichem Sturm und Drang über die Stränge 
schlug, hat tro tz aller trüben Voraussagungen seiner Erzieher es zu etwas 
gebracht; mancher Musterknabe hat später im  Lebenskämpfe, sobald er 
sich behaupten sollte, versagt. Bei der Beurteilung von Abwegigkeit und 
Versagen in der Schulzeit ist daher neben der pädagogischen auch die 
psychiatrische Beurteilung von großem Wert.

Der geringere Teil der Verbrecher fängt überhaupt eine Lehre an. 
Bas, was nach Schiedts Auffassung bezeichnend sein soll, nämlich der 
Abbruch der Lehrzeit, t r if f t  auch m. E. bei jedem anderen Menschen zu, 
der nach der Schulentlassung ins Leben t r it t  und aus unbestimmtem, 
triebhaften Drange heraus seinen Arbeitsplatz vorschnell und häufig 
Wechselt. Vorschnelles, unbegründetes, häufiges Verlassen des Arbeits
platzes in der Entwicklungszeit und damit bezeugte Triebhaftigkeit und 

nbeherrschtheit den sozialen und sittlichen Notwendigkeiten gegen- 
üper ist nach unserer Auffassung genau so sehr ein prognostisch un
günstiges Zeichen wie die Nichtbeendigung einer angefangenen Lehre.

Psychopathie und Trunksucht können, da letztgenannte meist Aus
ruck einer psychopathischen Veranlagung zu sein pflegt, zusammen- 

§efaßt werden; wichtig erscheint es m ir jedoch, den psychopathischen 
¿JT noch näher herauszustellen, da ja  bestimmte Typen fü r gewisse 
u ehktarten prädestiniert sind. Ebenso ist Geisteskrankheit oder auch 
^ne in Remission befindliche, beim Probanden selbst bereits einmal ma n i
est gewesene geistige Erkrankung, als prognostisch ungünstiger Faktor 
u bewerten, wie auch der Schwachsinn (sofern man diesen nicht schon 
nter Punkt 4 bereits bewerten w ill).

S keine Sonderstellung unter den genannten 15 Faktoren nehmen die 
c echtpunkte 7, 8, 9, 10, 14 und, bis zu einem gewissen Grade, auch 
unkt 13 ein. Es sind dies:

Beginn der K r im in a litä t vo r dem 18. Lebensjahr,
M ehr als 4 Vorstrafen,
Besonders rasche R ückfä lligke it,
In te rloka le  K rim in a litä t,
Entlassung aus der A n s ta lt vo r dem 36. Lebensjahr,
Schlechtes allgemeines Verhalten in  der S trafansta lt.

28*
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Diese 6 Punkte sind deshalb so bedeutsam, weil sie objektiv nach
prüfbar sind; das soll heißen, sie sind klipp und kla r aus den Akten zu ent
nehmen. Die Beurteüung anderer Punkte dagegen wie Psychopathie, 
Trunksucht, erbliche Belastung ist abhängig von der wissenschaftlichen 
Vorbildung, der Erfahrung und der in tu itiven Begabung des Unter
suchers und daher mehr seinem subjektiven U rte il unterworfen.

Die erstgenannten Punkte dagegen lassen eine wesentlich exaktere 
Vergleichsmöglichkeit zu und erscheinen m ir daher fü r Vergleichszwecke 
besonders wertvoll.

Bei vergleichender Betrachtung des Vorkommens dieser 6 Punkte 
bei dem Hamburger und bei dem Münchener Material, also bei zwei ganz 
verschieden gearteten Bevölkerungskreisen m it auch anders zusammen
gesetzten Deliktarten, ergibt sich nun wiederum eine geradezu auffällige 
Parallelität, die nicht unbeachtet bleiben darf.

E in Vergleich der Altersstufen bei der ersten Strafe zeigt beim 
Hamburger und Münchener Material folgendes B ild :

Tabelle V I.

A l t e r  b e i d e r  e rs te n  S t r a fe :

Lebensjahre
H a m b u r g

untersucht j davon rückfällig

M ü n

untersucht

c h e n

davon rückfällig

über 30 
18— 30

weniger als 18

28 =  14,0% 
123 =  61,5% 

49 =  24,5%

6 =  21,4% 
78 =  63,4% 
37 =  75.5%

IO I =  20,2%
277 =  55.4% 
122 =  24,4%

18 =  17,8% 
142 =  51,3%

85 =  69,7%

Das heißt in W orten: Je eher eine verbrecherische Anlage in  E r
scheinung tr itt ,  um so beharrlicher ist die Rückfallserscheinung, oder: Je 
später erst ein Mensch straffällig wird, um so weniger groß ist seine Rück
fallsgefährlichkeit. Früher Beginn der K rim ina litä t in  der Jugend, in 
Pubertäts- und Entwicklungsjahren deutet, wenn Umwelteinflüsse aus
zuschalten sind, auf eine Veranlagung zu verbrecherischen Neigungen 
hin. Diese werden sich um so beharrlicher durchsetzen und fortentwickeln, 
je weniger intensiv und erfolgreich erzieherische Besserungsmaßnahmen 
stattgefunden haben. Später Beginn der K rim ina litä t nach vorher 
sozial einwandfreiem Lebenswandel ist dagegen sicherlich in den meisten 
Fällen auf einen Umweltseinfluß oder eine Konfliktsituation zurück' 
zuführen.

Punkt 8 „Mehr als 4 Vorstrafen“  läßt sich ebenso am eindrucks
vollsten durch folgende Prozent-Zahlen erläutern (Tab. V II).

W ir sehen hier eine in der Praxis bekannte und in der sogenannten 
vorblickenden Rückfallsstatistik schon errechnete Tatsache wieder be
stätigt und dargestellt, nämlich: Je größer die Zahl der Vorstrafen, desto 
größer die Rückfallsgefährlichkeit.
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Tabelle V I I .

Z a h l d e r  V o r s t r a fe n :

H a m b u rg M ü n c h e n
Vorstrafen

untersucht davon rückfä llig untersucht davon rückfällig

keine 23 =  n ,5 % 2 =  8,7% 119 =  23,8% 18 =  15.1%
I 18 =  9,0% 8 =  44.4% 58 =  i i , 6 % 21 =  36,2%

2—  4 42 =  21,0% 24 =  57.1% 127 =  25,4% 66 =  51,9%
5— 10 79 =  39,5% 52 =  65,8% 117 =  23,4% 73 =  62,4%

I I ---20 32 =  16,0% 29 =  90,6% 63 =  12,6% 51 =  81,0%
m ehr als 20 6 =  3.0% 6 =  100 % 16 =  3,2% 16 =  100 %

Schiedt nahm „Besonders rasche Rückfälligkeit" dann an, wenn 
zwischen Verbüßung einer Strafe und einer neuen Verurteilung ein Zeit
raum von nur 5 bis 6 Monaten lag. Es zeigen sich hier ebenfalls instruktive 
Parallelergebnisse in  Hamburg und in  München. Von den Untersuchten, 
die in diese Gruppe fielen, wurden rückfällig nach 4 bis 5 Jahren:

Tabelle V I I I .

B e s o n d e rs  ra s c h e  R ü c k f ä l l i g k e i t :

H a m b u rg M ü n c h e n
Rückfall ?

untersucht davon rückfä llig untersucht davon rückfällig

N ein 100 =  50,0% 37 =  37.0% 283 =  74.3% 139 =  49,1%
Ja 100 =  50,0% 84 =  84,0% 98 =  25,7% 88 =  89,8%

Noch größer w ird der Prozentsatz der besonders rasch Rückfälligen, 
'''enn man nicht wie Schiedt den Zeitpunkt der neuen Verurteilung, 
sondern den Zeitpunkt der Begehung der neuen Straftat berücksichtigt. 
Denn viele, deren Straftat in  den Zeitraum von 5 bis 6 Monaten nach 
der Entlassung aus der Anstalt fä llt, kommen erst nach sehr viel längerer 
2eit zur Verurteilung. Oft auch w ird das Verbrechen erst nach geraumer 
^e it entdeckt, o ft geht der Verurteilung eine längere Untersuchungs
haft voraus. Alle diese Fälle werden, wenn darüber ein Zeitraum von 
^eh r als 6 Monaten vergeht, nach dem Schiedtschen Vorschläge nicht
erfaßt.

Besonders rasche Rückfälligkeit und vor allem auch das Nichtein
halten einer Bewährungsfrist ist wiederum, wenn Umwelteinflüsse aus
zuschließen sind, ein äußeres Merkmal des vorhandenen starken ver

geh erischen Willens oder des Unvermögens, aus eigener W illensfestigkeit 
^sozialen Regungen und Verführungen zu widerstehen. Sie ist außer- 

em ein Hinweis darauf, daß innere Wandlung und Abkehr vom Ver
gehen auf Grund wahrer Reue und Einsicht nicht stattgefunden hat 

°der daß der Strafvollzug seinen erzieherischen Einfluß verfehlte.
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Nicht ganz so eklatant, aber immerhin deutlich ist das Ergebnis bei 
der „Interlokalen K rim ina litä t“ , Punkt 10. „Interlokale K rim ina litä t“  
bestand nach Schiedt, wenn die Verurteilungen in verschiedenen Land
gerichtsbezirken erfolgt waren. Von den Untersuchten wurden rückfällig:

Tabelle IX .
I n t e r lo k a le  K r i m in a l i t ä t :

H a m b u r g M ü n c h e n
Interlokal ?

untersucht davon rückfällig untersucht davon rückfä llig

Nein 145 =  72,5% 73 =  53.8% 166 =  84,7% u i  =  66,9%
Ja 55 =  27.5% 43 =  78,2% 35 =  i 5>3 % 29 =  96,7%

Interlokale K rim ina litä t kann ein Zeichen dafür sein, daß die ver
brecherische Neigung des Täters auch bei einem Umweltwechsel in eine 
andersgeartete Umgebung erhalten blieb und sich durchsetzte. Sie deutet 
also auf ein Vorliegen ihrer anlagemäßigen Bedingtheit hin. Verschieden
örtliche K rim ina litä t kann jedoch auch hinweisen auf die Gepflogen
heiten des Berufs- und Gewohnheitsverbrechers, der sich bewußt durch 
häufigen Ortswechsel dem Arme der Gerechtigkeit zu entziehen trachtet. 
Sie kann aber auch Ausdruck eines pathologischen Wandertriebes sein, 
wie w ir ihn bei gewissen Psychopathen, Vagabunden und Bettlern häufig 
finden.'

In  Grenzgebieten wie Hamburg z. B. ist die Beurteilung der in ter
lokalen K rim ina litä t nach Landgerichtsbezirken natürlich fü r eine ge
wissenhafte Untersuchung zu ungenau, da man hier von einem eigent
lichen Milieuwechsel nicht reden kann. Maßgebend ist auch hierfür, daß 
neue Straftaten erfolgen in andersgearteten Gegenden m it andersgear
teter Bevölkerung. Der Sitz des urteilenden Gerichtes ist dabei von unter
geordneter Bedeutung.

Die prozentuale Aufstellung der Rückfallsgefährlichkeit nach dem 
„A lte r bei der Entlassung" (Punkt 14) entspricht mutatis mutandis 
Punkt 7, dem A lter bei der ersten Strafe.

Tabelle X .
A l t e r  b e i d e r  E n t la s s u n g :

Lebensjahre
H a m

untersucht

b ü rg

davon rückfällig

M ü n

untersucht

ch en

davon rückfällig

bis zu 35 
36— 50 

über 50

139 =  69,5%
47 =  23,5%
14 =  7,0%

94 =  67,6%
24 =  51.1% 

3 =  21,4%

340 =  68,0% 
11? =  23,6% 
42 =  8,4%

190 =  55.9% 
46 =  39.0% 

9 =  21,4%

M it anderen W orten: Je älter ein Gefangener bei seiner Entlassung ist» 
desto geringer ist seine Rückfallsgefährlichkeit. Es mag dies zu erklären
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sein einerseits durch die Abnahme der A k tiv itä t m it zunehmendem Alter, 
andererseits durch eine gewisse Anstaltsmüdigkeit. Nur ist, fü r unser 
Hamburger Material wenigstens, die Grenze des 36. Lebensjahres nicht 
ganz zweckmäßig gewählt. Das Durchschnittsalter bei der Entlassung 
der in  Hamburg untersuchten 200 Gefangenen liegt bei 33 Jahren. Daß 
die größte verbrecherische A k tiv itä t jedenfalls zwischen dem 30. und 
40. Lebensjahr zu suchen ist, geht auch aus dem Bericht von Crohne17) 
hervor. Danach standen von den 385400 im  Jahre 1936 Verurteilten 
10x695, also fast ein D ritte l in diesem Lebensalter. In  weitem Abstand 
folgten dann erst die übrigen Altersstufen. Weitere Untersuchungen 
müssen ergeben, wo die Altersgrenze am treffendsten zu ziehen ist.

H insichtlich des Verhaltens in  der Anstalt zeigt sich ebenfalls eine 
Weitgehende Übereinstimmung der Hamburger Ergebnisse m it den in 
München gefundenen Werten.

Tabelle X I .

V e r h a l te n  in  d e r A n s t a l t :

H  a m b u rg M ü n c h e n
Allg. Verhalten

untersucht davon rückfällig untersucht davon rückfä llig

G ut n 6  =  58,0% 50 =  43,1% 4x2 =  82,4% 178 =  43,2%
Schlecht 84 =  42,0% 71 =  84,5% 88 =  17,6% 67 =  76,1%

Bekanntlich besagt die gute Führung eines Gefangenen in der An
stalt fü r sich allein genommen wenig. Sie gewinnt erst dann einen ge
wissen W ert, wenn ih r Beweggrund geklärt ist. Die meisten Gefangenen 
sind lammfromm, fügen sich reibungslos in den Anstaltsbetrieb ein, so
lange eine feste Hand sie führt. Sie ertragen ihre Strafen m it Gleichmut, 
ohne daß sie einen Eindruck hinterläßt. Echte Reue findet sich innerhalb 
der Gefängnismauern selten. Verhältnismäßig niedrig ist heute auch die 
Zahl der Gefangenen, die sich durch schlechte Führung auszeichnen, 
Wenn man von geringfügigen Verstößen gegen die Anstaltsordnung ab
sieht, die nicht auf einen verbrecherischen Charakter hindeuten. Dagegen 
lst bewußtes, zielstrebiges und beharrliches Auflehnen gegen die An
staltsdisziplin ein Zeichen mangelnder Einsicht und Erkenntnis fü r die 
Sozialen Forderungen der Gemeinschaft.

Weber18) und Strube19) haben diese einseitig negative Beurteilung 
des Verhaltens als unbefriedigend empfunden; sie sind der Ansicht, daß 
echtes Wohlverhalten in  der Anstalt auf der anderen Seite ebenfalls als 
^rognosenzeichen und zwar als günstiges in  die Waagschale zu legen sei.

17) Crohne: Deutsche Justiz 1938 S. 7.
,  ls) Weber: D ie gute Führung des Gefangenen. B lä tte r fü r  Gefängniskunde, 
68 • B d „ S. 83ff.

19) Strube: Rückfallsprognose?, ebenda S. 24ff.
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Die vergleichenden Untersuchungen des Hamburger m it dem von 
Schiedt bearbeiteten bayrischen Material haben also, obwohl sie zweifellos 
an ganz verschiedenen Ausgangsfällen erhoben wurden, eine überraschend 
weitgehende Übereinstimmung gezeigt, die nicht zu übersehen ist. 
Welche Bedeutung nun fü r die Bestimmung der Rückfallsneigung den 
von Schiedt aus bayrischen Strafakten empirisch gewonnenen 15 Punkten 
auch bei unserem Hamburger Material zukommt, soll noch einmal in  der 
folgenden Tabelle gezeigt werden. Allerdings kann auf die rechnerischen 
Ergebnisse kein allzu großer W ert gelegt werden, da, wie schon erwähnt, 
die Zahl der durchgearbeiteten Akten von 121 Rückfallsverbrechern zu 
klein ist, um bindende Schlüsse zu erlauben.

Tabelle X I I .

S c h le c h tp u n k te  b e i R ü c k fä l l ig e n  u n d  N ic h t r ü c k f ä l l i g e n :

Es fanden sich:
bei den 

Rückfälligen 
in  %

bei den
Nichtrückfälligen 

in  %

1. E rb liche B e la s tu n g .................................................... 85.2 14,8
2. E rb liche K r im in a l i t ä t ................................................ 66,7 33.3
3. Schlechte Erziehungs V e rh ä ltn is s e .......................... 82,8 17,2
4. Schlechter S c h u le r fo lg ................................................ 73-6 26,4
5. N ichtbeendigung der angefangenen Lehre . . . 79,4 20,6
6. Unregelmäßige A r b e i t ................................................ 76,2 23,8
7. Beginn der K r im in a litä t vo r dem 18. Lebensjahr 75-5 24.5
8. M ehr als 4 V o rs tra fe n ................................................ 72,7 27.3
9. Besonders rasche R ü ck fä llig ke it .......................... 84,0 16,0

10. In te rloka le  K r im in a l i t ä t ............................................ 78,2 21,8
11. P s y c h o p a th ie .................................................................. 74-0 26,0
12. T ru n k s u c h t...................................................................... 76,8 23,2
13. Schlechtes allgemeines Verha lten in  der A n s ta lt 84.4 15,6
14. Entlassung aus der A n s ta lt vo r dem 36. Lebensjahr 68,5 3L5
15. Schlechte soziale und Fam ilienverhältn isse nach 

der E n t la s s u n g ............................................................. 78,4 21,6

W ir haben in  dieser Tabelle fü r jeden der 15 Schlechtpunkte die 
Prozentzahl der Rückfälligen der der N ichtrückfälligen gegenübergestellt 
und sehen, daß bei allen Schlechtpunkten auch unter den Hamburger 
Gefangenen die Rückfälligen m it weit mehr als 50%, im  M itte l sogar m it 
77% vertreten sind. Die Zahl der Rückfälligen bei m it Geisteskrankheit 
in  der Aszendenz Belasteten beträgt bei unseren Untersuchungen sogar 
85,2% gegen 14,8% bei den Nichtrückfälligen. Dieser hohe Prozentsatz, 
der im  Gegensatz zu der genannten Untersuchung Stumpfis steht, ist 
wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß bei den früheren objektiv j a
nicht nachgeprüften Angaben der untersuchten Gefangen en über vorher- 
gegangene geistige Erkrankungen in  der Aszendenz nicht nur vorwiegend 
Geisteskrankheiten im  engeren Sinne, sondern Psychopathie und über
haupt alle Formen irgendwie aufgetretener psychischer Abwegigkeiten



zu verstehen gewesen sind. Auch mag der Wunsch, den sogen. „Jagd
schein“  zu erlangen, zu übertriebenen Angaben hinsichtlich der Be
lastung m it Geisteskrankheiten geführt haben. Besonders rasche Rück
fälligkeit und besonders auch die beiden vorwiegend durch exogene Fak
toren bedingten Punkte, schlechte Erziehungsverhältnisse und schlechte 
soziale und Familienverhältnisse nach der Entlassung zeigen bei den 
Rückfälligen und den Nichtrückfälligen einen so weitgehenden Unter
schied, daß man wohl kaum von Zufallsergebnissen sprechen kann.

Damit is t ein weiterer Beweis fü r die Brauchbarkeit der eingeschla
genen Arbeitsrichtung gegeben.

Burgess, Exner und auch Schiedt haben, wie schon erwähnt, in  den 
Ausführungen zu ihren Arbeiten keinen Zweifel darüber gelassen, daß 
ihre Untersuchungen nur einen Anfang und einen Versuch darstellen, 
zu einer neuen kriminalbiologischen Methode zu gelangen, m it deren 
H ilfe es vielleicht möglich sein wird, die Prognosen bezüglich der Rück
fälligkeit bestimmter und richtiger zu stellen, als das bisher der Fall 
gewesen ist. Die Aufstellung einer einigermaßen sicheren Rückfalls
prognose ist der Kernpunkt und das erstrebenswerte Ziel der krim inal
biologischen Arbeit. Die genannten Autoren haben auch immer betont, 
daß ihre Untersuchungen bisher noch nicht so weit gediehen sind, daß 
sie je tzt schon in  der Praxis verwertet werden können.

Schiedt war der Meinung, daß eine ganze Anzahl der von Burgess 
aufgestellten Faktoren von untergeordneter Bedeutung sei, und daß man 
diese daher ruhig fortlassen könne. Bei Betrachtung der Hamburger Fälle 
haben sich jedoch eine ganze Reihe von Gesichtspunkten der Burgess- 
schen Tabelle als beachtenswert gezeigt. Ob dieses zu trifft, müssen 
spätere Untersuchungen erweisen.

Viernstein20) hat in  seinen Untersuchungen die Bedeutung der 
Straftat als solche fü r die Rückfälligkeit zahlenmäßig an einem großen 
Material nachgewiesen. Auch unsere Untersuchungen bestätigen die dort 
gefundene Tatsache, daß Eigentumsvergeher die beharrlichste Rückfalls
tendenz zeigen. Unter den 121 Rückfallsverbrechern in  Hamburg be
fanden sich 46, die wegen schweren Diebstahls und 21 wegen Betruges 
uud Unterschlagung rückfällig geworden waren; von ihnen wurden 87,0% 
Hnschlägig rückfällig. N icht so groß war die einschlägige Rückfälligkeit 
bei anderen Delikten.

Ebenso ist nach den Hamburger Untersuchungen der Typ des Ver
brechers (Gewohnheits-, Berufs- oder Konfliktverbrecher) und vor allem 
auch seine psychopathische Struktur, in  Zusammenhang m it der je
weiligen S traftat gebracht (sein krim ineller Typ), nicht zu vernach- 
iässigen.

E in Vergleich der Familienverhältnisse der in  Hamburg untersuchten 
12 i rückfälligen Gefangenen ergibt, daß die Zahl der Rückfallsverbrecher 
u*iter den Ledigen einschließlich der Getrennt-Lebenden, Verwitweten
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20) Viernste in: M itt .  der k rim .-b io l. Ges. 1. 35.



und Geschiedenen erheblich größer war, als die der Verheirateten. Den 
77,7% der Ledigen standen nur 22,3% der Verheirateten gegenüber.

Die an Sicherungsverwahrten neuerdings gemachten Erhebungen 
bestätigen dies. So te ilt Weber21) m it, daß 1937 von den 563 Insassen 
der Sicherungsanstalt Brandenburg-Görden

led ig w a r e n ........................................53 v . H .,
v e r h e i r a t e t ........................................ 17 v. H .,
geschieden oder getrennt . . .  26 v . H .,
ve rw itw e t ...................................  4 v. H .

Demnach scheint die Ehe einen gewissen Schutz gegen die K rim inalitä t 
überhaupt und gegen Rückfälligkeit im  besonderen zu bieten. Würde 
sich auch dieses Ergebnis an einem großen und andersartig zusammen
gesetzten Gefangenenmaterial bestätigen, so w ird man schließen dürfen, 
daß die planmäßige und energische Förderung der Frühehe und der Ehe
schließung überhaupt durch den nationalsozialistischen Staat nicht nur 
eine notwendige und erwünschte Bevölkerungszunahme, sondern auch 
eine Abnahme der K rim ina litä t bewirken wird. Segensreich w ird sich 
auch hier die obligatorische Ehetauglichkeitsuntersuchung auswirken, 
denn sicher ist auch fü r den krim inell Veranlagten die Gattenwahl von 
großer Bedeutung. Es kann das Verdienst der andersgearteten Frau sein, 
wenn der zu Straftaten neigende Mann bewußt oder unbewußt um der 
Familie willen vom verbrecherischen Lebenswandel abläßt. Die Tatsache 
der bei der Eheschließung mitwirkenden „verborgenen Wahlverwandt
schaft" ist bekannt. Bei Krim inellen ist sie im  schlechten Sinne erfah
rungsgemäß besonders wirksam. Zahlreiche Monographien über Ver
brechersippen und auch unsere bisherigen Sippenuntersuchungen er
härten diese Tatsache immer wieder. Die K rim ina litä t der Ehefrauen 
betrug nach Stumpfis Untersuchungen bei Schwerverbrechern 45%, bei 
den Leichtverbrechern nur 1,3%. Es wäre also bei der Prognosestellung 
von großer Bedeutung, die Ehefrau des Krim inellen als einen wichtigen 
Faktor zu berücksichtigen und nicht nur die Tatsache der Verheiratung 
allein, sondern auch die moralische Qualität der Ehefrau bei der Prüfung 
der sozialen und Familienverhältnisse des Gefangenen nach der Ent
lassung heranzuziehen.

Der amerikanische Soziologe Burgess, von dem die Idee eines krim i' 
nalbiologischen Punkt Verfahrens stammt, erhielt die Anregung dazu aus 
der Versicherungswissenschaft. Die „Lebenserwartungstafeln" der Le- 
bensversicherungsgesellschaften, auch aus jahrelangen Vergleichen und 
Beobachtungen gewonnen, haben sich in  der Praxis bewährt. Sehr viel 
schwieriger is t es, kriminalbiologische Erwartungstafeln aufzustellen- 
Aus aktenmäßiger Verarbeitung allein lassen sich solche Erfahrung5' 
tafeln niemals herstellen, zum mindesten wäre ihre Anwendung fü r solche 
schwerwiegenden Entscheidungen, wie sie bei Krim inellen zu treffe*1 * 68

21) Weber: E rfahrungen in  der Sicherungsanstalt. B lä tte r f. Gefängniskunde«
68, S. 42gff.
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sind, niemals zu vertreten. Der persönliche Eindruck des Gefangenen und 
seine Untersuchung durch den Arzt, und zwar den Psychiater, kann bei 
sorgfältiger Abwägung des Für und Wider von ausschlaggebender Be
deutung sein. Eine Beschränkung auf objektive Tatsachen allein ist viel 
zu roh. Sie könnte außerdem zu einer Anhäufung von Umweltfaktoren 
führen; w ir liefen Gefahr, in  krassestem Materialismus stecken zu bleiben, 
und wären dann wieder bei der glücklich überwundenen reinen Umwelts- 
fheorie der Individualpsychologie angelangt. Die Krim inalbiologie aber 
hat zur Aufgabe die Erforschung der auch seelisch bedingten Persönlich
keit des Verbrechers. Nun werden w ir die letzte Ursache, warum ein 
Mensch Verbrechen begeht und womöglich immer wieder dasselbe Ver
brechen, tro tz aller Bestrafungen nicht ergründen, vor allem nicht m it 
einem nur schematisch angewandten Punktverfahren, das dann zu einem 
symptomatologischen Testsystem, einem gewissen kriminalbiologischen 
Behaviorismus herabgewürdigt werden würde. In  der Hand des in tu itiv  
begabten erfahrenen Psychiaters und Krim inalbiologen kann m. E. das 
fJunktverfahren, an einer großen Zahl verschieden gearteter Verbrecher 
ftoch weiter erprobt, allerdings zu einem wertvollen Instrument werden. 
Es kann dem hierin ärztlichen Anfänger eine Richtschnur sein bei der 
Durcharbeitung seiner kriminalbiologischen Gutachten und soll auch 
ben Erfahrenen anleiten, nach einem festen Plane zu arbeiten; denn nur 
So w ird man w irklich vergleichbare Resultate bekommen, aus denen w ir 
bestimmte Schlüsse auf die Rückfallsgefährlichkeit des einzelnen 
krim inellen ziehen können. Das Schlechtpunktverfahren soll auch 
keineswegs die gefühlsmäßige praktische Menschenkenntnis des erfah
rnen  Gefängnisdirektors oder Strafanstaltsbeamten ersetzen. Vielmehr 
®°U es das von einem guten Menschenkenner Herausgefühlte zu 
klaren Begriffen entwickeln und m it dem reichen Erfahrungsstoff des 
Medizinisch-biologischen Arbeitsertrages befruchten und verschmelzen. 
Es ist ja  nach Rüdin das allgemeine Streben unserer Zeit, die Gesetz- 
Mäßigkeit allen Geschehens zu erfassen, um dann m it Bezug auf be
stimmte Dinge wenigstens in  Graden der Wahrscheinlichkeit voraus- 
Sagen zu können.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die am Hamburger 
Material angestellten, aus Akten gewonnenen Erhebungen nur Zahlen- 
M'erte bringen und eine tiefere psychologische Betrachtung vermissen 
assen müssen. Eine feinere psychische Analyse w ird aber vor allem bei 

uen Fällen notwendig sein, bei denen die Anwendung des Schlechtpunkt- 
^Mfahrens in der Praxis zu einem Fehlurteil geführt hätte. Eine sorg
fältige Bearbeitung dieser sogenannten Versager, d. h. derjenigen, die 
r°tz vieler Schlechtpunkte n ic h t rückfällig geworden sind oder trotz 

Weniger Schlechtpunkte doch rückfällig wurden, w ird wahrscheinlich 
eMe weitere Bereicherung an Erfahrungen bringen. Von Bedeutung wäre 

auch, die Zuverlässigkeit des Schlechtpunktverfahrens an der großen 
ahl der Sicherungsverwahrten zu überprüfen. Die rückblickende Be
achtung dieser „freiheitsunfähigen Menschen“  nach dem Schlechtpunkt-



verfahren könnte weitere Aufschlüsse geben über den Wert der Methode. 
Die kriminalbiologischen Akten endlich, die künftig nach den genannten 
Gesichtspunkten angelegt werden, sind die geeignete Grundlage fü r eine 
erfolgreiche Bearbeitung des Problems der Rückfallsgefährlichkeit. Durch 
die Verfügung des Reichsjustizministers über die „E inrichtung eines 
kriminalbiologischen Dienstes im  Bereich der Reichsjustizverwaltung“ 
vom 30. 11. 1937 ist die Aufarbeitung des Gefangenenmaterials nach 
einheitlichen kriminalbiologischen Gesichtspunkten gewährleistet. Da
m it is t der Weg zu einer erfolgversprechenden Arbeit freigemacht.
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Affekt und Zurechnungsfähigkeit.
Von Professor Dr. ju r. E d m u n d  M e z g e r  und Oberarzt an der 
Universitäts- Nervenklinik Dr. med. M ax M ik o r e y  in München.

I. Die Rechtslage.
Von Edmund Mezger.

Auch der A ffek t kann sich zur Bewußtlosigkeit steigern: so lesen wir 
seit langem bei Frank, StGB.-Komm. § 51II. 1 am Ende (3-/4. Aufl. 1903 
S. 85, 18. Aufl. 1931 S. 148). Gemeint ist: bis zu einer die Zurechnungs
fähigkeit im Sinne des § 51 StGB, ausschließenden Bewußtlosigkeit. Daß 
dies auch und erst recht für die Bewußtseinsstörung der Novelle vom 24. No
vember 1933 (RGBl. I, 995ff.) g ilt, ist selbstverständlich, auch wenn im 
Nachtragskommentar (E. Schäfer und v. Dohnanyi, 1936 S. 110) davon be
sonders nicht die Rede ist.

Auch bei Olshausen, StGB.-Komm. § 51 N. 7b (11. Aufl. 1927) werden 
unter den Zuständen von Bewußtlosigkeit, d. h. den „vorübergehenden ab
normen, jedoch nicht krankhaften, körperlichen Zuständen“ , insbesondere 
erwähnt „die Affekte, wie Schrecken, Angst oder Furcht“ , wozu erläuternd 
hinzugefügt wird, daß aber „alle diese Zustände, damit das Nichtvorhandensein 
einer strafbaren Handlung angenommen werden kann, in einem Grade vor
handen sein müssen, wodurch (nach der früheren Fassung des § 51 StGB.) die 
freie Willensbestimmung ausgeschlossen wird, was namentlich bei den Affekten 
zu beachten ist“ . Der Ergänzungsband (1936 S. 7gff.) bringt dazu nichts 
Abweichendes. Dagegen erwähnt v. Liszt-Schmidt, Lehrb. des deutsch. Straf
rechts (26. Aufl. 1932) S. 251 als Beispiele der Bewußtlosigkeit nur „Ohnmacht. 
Schlaf, Schlaftrunkenheit, hypnotische Suggestion, Trunkenheit“ ; von hoch
gradigem Affekt ist hier nicht die Rede. Trotzdem werden wir von der Rich
tigkeit des vorangestellten Frankschen Satzes ausgehen müssen.

W ir (Mezger, Strafrecht, 2. Aufl. 1935 S. 289) haben selbst uns zu der 
Frage etwas ausführlicher dahin geäußert: auch der Affekt kann zu hoch
gradiger Einengung und Trübung des Bewußtseins führen, z. B. bei starken 
Zorn- oder Angstaffekten (ZStW. X X X III., 872), bei massensuggestiver1 
(870 ff.), bei sexuellen (862) Affekten usw. Über akute und chronische 
Affekte im allgemeinen verweisen wir auf Archiv für Kriminologie Bd. 5° 
S. 70 ff.
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Das Problem ist wert, sowohl nach der allgemeintheoretischen, wie nach 
der kasuistischen Seite hin näher untersucht zu werden. Denn man wird 
nicht sagen können, daß es heute schon restlos geklärt wäre. Auch der § 51 
Abs. 2 StGB. (sog. verminderte Zurechnungsfähigkeit) in der Neufassung 
verleiht der Frage erhöhte Bedeutung.

Schon der Begriff  des Affektes bedarf der Klarstellung und schärferen 
Umgrenzung. W ir haben uns schon früher (Archiv für Krim. Bd. 49 S. 35 und 
Bd. 58 S. 71 ff.) jedenfalls für eine emotionale, nicht für eine intellektualistische 
Auffassung der Gefühle und Affekte entschieden und dabei letztere als Be
standteile eines emotionalen Bewegungs- und Triebvorgangs zu verstehen ge
sucht. An dieser Auffassung halten w ir nach wie vor fest. Der subjektive 
Bewußtseinsvorgang beim Affekt ist für diese Auffassung in vielem nur das 
..Signal“  eines tieferliegenden biologischen Geschehens. Auch Hockes Hand
buch der gerichtlichen Psychiatrie (3. Aufl. 1934 S. 296) dürfen wir für diese 
Auffassung in Anspruch nehmen, wenn hier die Affekte als „Gemütsbewegungen“ 
gekennzeichnet werden, die ihrerseits (S. 297) „lebhaften Einfluß auf den 
Zusammenhang des psychischen Geschehens“  ausüben. Hohe Grade der Angst, 
ebenso höchste Grade der zornigen Erregung sind auch hier nach S. 304 im
stande, einen völligen Verlust der Besonnenheit (Bewußtseinsstörung im Sinne 
bes StGB.) herbeizuführen.

Inhaltlich werden wir bei den Affekten am besten die beiden großen 
Gruppen der Erregungs- und Hemmungs- (exzitativen und depressiven) Affekte 
Unterscheiden. Ob die „Gemütsbewegung“ dabei plötzlich oder in sehr kurzer 
Zeit verläuft oder aber sich auf einen längeren oder langen Zeitabschnitt er
streckt, ist für den Begriff des Affektes ohne Belang. Es gibt akute und es 
gibt chronische Affekte (Archiv für Krim. Bd. 58 S. 70ff.). Ebenso ist der Grad 
ber subjektiven Bewußtheit (manifeste oder latente Affekte) gleichgültig. Ganz 
besonders sei dabei auf die forensisch bedeutsame Erscheinung der sog. inadä
quaten Affektwirkung hingewiesen (S. 74).

Das Verhältnis von A ffek t und k ra n k h a f te m  Seelenleben, 
sei es in Form der abnormen Persönlichkeit bei der Psychopathie i. e. S., 
sei es bei den eigentlichen Geisteskrankheiten, also bei den Psychosen, gehört 
"vielleicht zu den meist erörterten Problemen der forensischen Psychiatrie 
überhaupt und der des § 51 StGB, insbesondere. Denn es bestehen eine Un
menge von Beziehungen zwischen Affekt und krankhafter Störung der Geistes
tätigkeit im Sinne dieses Paragraphen. Die Veränderung des affektiven Lebens 
lst ebenso kennzeichnend für die verschiedenen Formen der Psychopathien, 
wie die besondere Ansprechbarkeit für Affekte und die unübersehbaren W ir
kungen solcher. Das gleiche g ilt für die affektiven Ursachen und Auswirkungen 
lm Rahmen der eigentlichen Geisteskrankheiten.

Aber nicht darum handelt es sich hier, jedenfalls darum nicht in erster 
Linie. Der Affekt als solcher ist eine in ha lt l ich  gekennzeichnete „Gemüts
bewegung“ , die ihrer Natur nach nicht „krankhafter“  A rt ist. Darin gerade 
begt das Eigenartige des an die Spitze unserer Ausführungen gestellten Pro
blems: kann eine in hohem Grade affektbetonte Lebenssituation nicht nur 
*uf dem Wege der „krankhaften Störung der Geistestätigkeit“ , sondern auch 
auf dem Wege der an sich nicht krankhaften „Bewußtseinsstörung“ zu einem 
Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit nach § 51 Abs. 1 StGB, führen? Das 
beißt aber: kann eine solche Lebenssituation die Zurechnungsfähigkeit aus- 
Schließen, auch wenn der Nachweis n ich t gelingt, ja nicht einmal irgendwie



wahrscheinlich ist, daß „krankhafte“  Momente dabei eine Rolle gespielt haben? 
Die praktische Bedeutung, aber auch die Gefährlichkeit dieser Frage
stellung leuchtet ein. Sie bedeutet nichts anderes, als daß in ihr die Möglichkeit 
erwogen wird, die Stra flos igke it einer Handlung allein aus der Lebens
s ituation als solcher ohne einen im engeren Sinn psychiatrischen 
Nachweis, d. h. ohne die Parallele zu krankhaften Fällen, herzuleiten. 
Dabei ist die Grenze zu sonstigen außergewöhnlichen, affektbetonten Lebens
lagen naturgemäß flüssig. Und es liegt der Gedanke nicht ferne, daß bei einer 
grundsätzlichen Bejahung der aufgeworfenen Frage der Anwendung des § 51 
Abs. 1 StGB, eine Ausdehnung gegeben wird, die eine Gefahr für die Straf
rechtspflege bedeutet. Gleichwohl muß die Frage näher erwogen und kann nicht 
von vornherein von der Hand gewiesen werden.

Die Bedeutung und die besondere Schwierigkeit der Frage ist auch sonst 
erkannt worden. In  Hoches Handbuch a. a. O. S. 19—21 ist gesagt, daß damit 
eine Frage berührt wird, „die m it Sicherheit zu beantworten im gegebenen 
Falle fast ausgeschlossen is t“ . Denn zur Beurteilung über das Ausmaß einer 
Gemütsbewegung und deren ursächliche Auswirkung auf das Handeln sind 
w ir im wesentlichen auf die Angaben angewiesen, die der Täter selbst macht, 
sowie auf das, was die etwaigen Zeugen beobachtet haben. Nun ist der Maßstab 
für einen Affektsturm gerade das völlige Auslöschen oder das bis auf kärgliche 
Reste erfolgende Abblassen der Erinnerung. Aber dürfen wir solchen Aussagen 
Glauben schenken? Doch auch die für den Kenner verwertbaren Merkmale 
der A rt der Erinnerungslosigkeit, ob nämlich nach der Persönlichkeitsartung 
und nach den Ursachen der Erregung eine solche Affekthöhe erwartet werden 
kann, ist trügerisch. Denn es ist erfahrungsgemäß unendlich schwierig, die 
Affektivität eines Menschen richtig einzuschätzen. Zuverlässige Maßmethoden 
für die Bemessung der Affekte gibt es nicht. „Was den einen völlig aus dem 
Geleise w irft, bleibt für einen andern Menschen, auch der gleichen Bildungs
stufe und Herkunft, gleichgültig; ja derselbe Vorgang kann heute eindruckslos 
bleiben und morgen einen schweren Affektsturm auslösen.“  Körperliche Zu
stände und noch mehr die seelischen Untergründe spielen eine entscheidende 
Rolle. Das Wort von dem Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen bringt 
(aber eben nur, wenn er schon bis zum Rande voll ist), bewährt sich hier. 
Und doch schließen auch diese Ausführungen (S. 21): „Zu leugnen ist jeden
falls die Tatsache nicht, daß sich der Affekt bis zu einer Höhe steigern kann, 
der die Voraussetzungen des § 51 erfüllt. Aber man wird bei der Beurteilung 
nicht vorsichtig genug sein können, um auf der einen Seite dem Angeklagten 
nicht Unrecht zu tun, auf der anderen aber auch nicht durch allzu große 
Bereitwilligkeit zur Anwendung der Bestimmungen über die Zurechnungs- 
Unfähigkeit das Rechtsempfinden der Umwelt und die allgemeine Rechts
sicherheit zu schädigen.“

Es gibt unseres Erachtens nur einen Weg, dieses Problem wirklich zn 
fördern und aus dem derzeitigen Zustande allgemeinster Andeutungen zü 
befreien: den der sorgfältigen Analyse von Einzelfä llen, also den 
der kasuistischen Methode. W ir freuen uns daher, aus der gemeinsamen 
juristisch-psychiatrischen Arbeit *) im folgenden zwei Fälle veröffentlichen zn 
können, die geeignet sind, die Erörterung des aufgeworfenen Problems ein Stück 
weiter zu bringen.

1) M onatsschrift fü r  K rim ina lpsycho log ie  u. S trafrechtsreform  Bd. X X V lL  
S. 97— 105 und 410— 430.
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I I .  Kasuistik und forensisch-psychiatrische Bemerkungen zum
Affekt-Problem.

Von Max Mikorey.
Die beiden nachfolgend im Auszuge wiedergegebenen Gutachten sollen

(1) die Anwendbarkeit des § 51 Abs. 1 StGB, auf besonders geartete Affekt
lagen auch ohne wesentliche psychopathische Grundlage, zugleich aber
(2) auch die notwendigen Grenzen für eine solche Anwendbarkeit dartun. 
Einige zusammenfassende Bemerkungen (3) werden sich anschließen.

L  G u ta c h te n  in  d e r S tra fs a c h e  g e gen  d ie  27 J a h re  a l te  le d ig e  
H a u s a n g e s te ll te  M . K . w e g e n  T ö tu n g  ih re s  u n e h e lic h e n  K in d e s .

A m  24. 12. 1936 wurde die 27jährige ledige Hausangestellte M. K . morgens 
gegen 8.30 U h r un terha lb  der Braunauer E isenbahnbrücke am rechten Isaru fer 
bewußtlos, vo lls tänd ig  durchnäßt und m it Hautabschürfungen an beiden Händen 
Und K n ien  aufgefunden. Sie wurde dann sofort durch den städtischen R ettungs
dienst in  die N e rvenk lin ik  überführt. Es ste llte  sich im  Laufe der Erhebungen 
heraus, daß die K . am 12. i r .  1936 einen Knaben geboren hatte, von ihrem  
ß räutigam  aber kurze Ze it nach der G eburt verlassen worden war.

D ie W ohnung der K . wurde aufgebrochen, das K in d  aber n ich t vorgefunden. 
So ergab sich der Verdacht, daß die K . m it ihrem  K in d  ins Wasser gegangen war. 
Hie Leiche des K indes wurde denn auch noch am selben Tage einige 100 m von 
der B rücke en tfe rn t in  der Isa r aufgefunden. D ie Sektion ergab, daß das K in d  
den Tod durch E rtr in ke n  gefunden hatte.

Bei der Aufnahm e in  die K lin ik  w ar die K . w ieder bei k larem  Bewußtsein. 
Sie gab auf Fragen keine A n tw o rt, s ta rrte  trostlos vo r sich h in  und w iederholte 
aüsdruckslos und m onoton die W orte : „W a ru m  b in  ich n ich t to t? “  Sie ve rh ie lt 
sich im  übrigen teilnahm slos und apathisch. Sie machte zunächst keinerle i A n 
gaben über ihren Selbstmordversuch und den Tod ihres K indes. E rs t nach einem 
längeren Schlaf kehrte  offenbar die E rinnerung an die Vorgänge der le tzten N acht 
^ rü c k .  Sie erzählte den Ä rzten  und dem vernehmenden K rim ina lkom m issar, 
?aß sie gemeinsam m it ihrem  K in d  aus dem Leben scheiden wollte . W ir  geben 
ihre Aussagen zu der T a t nach einem P ro toko ll vom  4. 2. 1937 w örtlich  w ieder: 
••Zwei Tage nach der G eburt meines K indes am 12. 11. 1936 is t mein B räutigam  B .
2u m ir gezogen. W ir  w o llten  noch vo r W eihnachten he ira ten..........E r blieb bei
^ i r  wohnen bis anfangs Dezember 1936. D ann kam  er nach E rd ing , w eil er, w ie 
er angab, in  seinem B eruf v ie l auswärtige A rbe iten  hatte, von dieser Z e it an ha t 
er sich n ich t mehr bei m ir sehen lassen. Das K in d  habe ich inzwischen selbst ges tillt 
l lnd bei m ir  gehabt. A m  Montag, den 21. 12. 1936 kam  nun zu m ir  in  die W ohnung 
6m F rl. H . G. oder so ähnlich. Diese erk lä rte  m ir, sie habe schon seit zwei Jahren

Josef B. ein Verhältn is, ich habe kein Recht mehr an diesen und brauche n ich t 
cnken, daß er m ich heirate. Sie habe m ehr Rechte an ihn  und im  übrigen habe 

er auch schon fü r  zwei uneheliche K in d e r zu sorgen. Sie erk lä rte  weiter, sie solle 
^ i r  im  A u ftra g  des B. sagen, ich solle einen anderen als K indsva te r angeben, 
le sei nun von ihm  beauftragt, seine bei m ir  noch liegenden K le ider und dergleichen 
u holen. A ls ich diese n ich t herausgeben wollte , drohte m ir  die G., sie werde m ir

Schrank einschlagen. Ich  gab ih r  h ierauf verschiedene K le ider des B., behielt 
|V r  aber seine W eckeruhr, Photoapparat und sonstige K le in igke iten  zurück. 

Urch diese E rk lä rung  und Zum utung der G. regte ich m ich sehr auf, ic h  k o n n te  
lc h t  m e h r  s c h la fe n  u n d  a u c h  n ic h ts  m e h r  essen. Dadurch kam  es 
Jich, daß ich das K in d  n ich t m ehr v o l l  s t i l le n  k o n n te . Zu der G. habe ich 

(/ ; ic h  gesagt, daß ich m ir  etwas antue und daß ich auch das K in d  m itnehm e. 
a le s en G e d a n k e n  w u rd e  ic h  d a n n  n ic h t  m e h r  lo s . In  der N acht zum 
^4- 12. 1936 habe ic h  w ie  f r ü h e r  a u c h  n ic h t  g e s c h la fe n . In  dieser N acht 

am ich zu dem Entschluß, m ich und das K in d  zu ertränken. Ich  w o llte  in  die
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Isa r gehen. Das K in d  habe ich abends noch etwas ges tillt und um M itte rnach t 
gab ich ihm  noch die Flasche m it Haferschleim  und verdünnter M ilch . F rüh 
gegen 3 U h r nahm  ich nun das K in d  m it den W indeln, w icke lte  es in  eine braune 
W olldecke und entfernte m ich aus der W ohnung. Diese sperrte ich zuvor noch ab 
und legte den Schlüssel außen un te r den Abstre ifer. Ob ich vorher noch etwas 
Schriftliches hinterlassen habe, weiß ich n ich t m ehr..............................

Von meinem Haus weg ging ich die Sommerstraße stadtauswärts, dann kam  
ich in  die Sachsenstraße, dann durch die Eisenbahn in  Anlagen und h ie rauf ging 
ich  in  R ich tung gegen die Isar. A ls ich d o rt angekommen war, ging ich m it dem 
K in d  gleich ins Wasser. A n  welcher Stelle dies war, kann ich n ich t m ehr sagen. 
Ic h  habe n ich t bem erkt, daß das U fe r und die Böschung gemauert oder beton iert 
war. Ich  b in  ganz le ich t und ohne zu fa llen  ins Wasser gekommen. Das K in d  
ha tte  ich am A rm . Im  W a s s e r le g te  ic h  m ic h  m i t  d em  K in d  h in . 
D a s  W a s s e r i s t  m i r  g a r  n ic h t  k a l t  v o rg e k o m m e n . I c h  w e iß  n ic h t ,  
w as w e ite r  w a r ,  u n d  w ie  ic h  w ie d e r  aus d e m  W a s s e r h e ra u s g e 
k o m m e n  b in .  Daß ich aber w ieder aus dem Wasser herausgegangen bin, weiß 
ich, w e il ich m ir  dachte, ich könnte heraußen auch erfrieren. W ie lange ich außen 
gelegen war, weiß ich auch n ich t mehr. Ic h  kann m ir  gar n ich t denken, daß die 
ganze Sache so lange gedauert hat, bis ich in  die K lin ik  kam. Es is t m ir  alles 
v ie l kürzer vorgekommen. Ic h  ha tte  bestim m t die Absicht, m ich und das K in d  
zu ertränken. Ich  w o llte  n ich t, daß das K in d  a lle in ums Leben kom m t. Mein 
Leben h a t keinen W e rt mehr. Ic h  werde m ir w ieder etwas antun, wenn ich 
Gelegenheit habe.“

In  der W ohnung der K . wurde folgender Abschiedsbrief an B . gefunden: 
„ B in  weg von hier, w arum  das weiß nu r einer, der schuld daran is t und ein Mädel 
das unschuldig le idet. Meinem K in d  zuliebe habe ich das gemacht, da es sein 
V a te r n ich t m ehr sehen w ill. M ir  is t es ja  nu r um  meine E lte rn , da Sie so einen 
Verdruß haben m it m ir. Was D u hast von m ir w ieder zu bringen, den das soll 
D ir  keine Ruhe lassen.“

D ie M u t te r  der K ., die Bauersfrau M. Ba., gab an, daß ihre Tochter im  
M ai 1936 zu Hause auf Besuch w ar und damals erzählte, daß sie m it einem Maler 
ein Verhä ltn is  habe, der wöchentlich 150 M k. verdiene und sie im  H erbst heiraten 
werde. Im  H erbst 1936 schrieb sie um  ihre  Heiratspapiere. A m  ix .  11. 1936 
h ie l t  B. s c h r i f t l i c h  u m  d ie  H a n d  ih r e r  T o c h te r  an  und te ilte  m it, 
daß sie noch in  diesem M onat entbinden werde. E in ige Tage später te ilte  B . die 
G eburt eines „w ackeren Jungen" m it und b a t zugleich u m  150 M k ., w e il er 
sich gerade je tz t in  einer sehr bedrängten Lage befinde. D ie erbetenen 150 Mit. 
habe sie ih re r Tochter zukommen lassen. „V o n  dieser Ze it ab habe ich  weder 
von meiner Tochter M aria  noch von deren B räu tigam  B. etwas gehört. Ic h  war 
der Meinung, daß beide bald H ochzeit haben werden, nachdem meine Tochter 
auch schon die Möbel gekauft ha tte  in  München und zwei B etten  von  zu Hause 
zu r Aussteuer nach München verbracht hat. Auch w ar m ir  bekannt, daß meine 
Tochter bereits seit dem 1. x i .  1936 in  München eine W ohnung m it zwei Zimmern 
gem ietet ha tte  und auch bewohnte.“  E rs t am ersten W eihnachtsfeiertage habe 
sie von dem traurigen  V o rfa ll K enntn is  bekommen.

D ie polizeilichen E rh e b u n g e n  ergaben, daß der Großvater väterlicherseits 
und ein Onkel ziem lich v ie l tranken. E in  Sohn dieses Onkels le ide t an Epilepsie- 
E in  B ruder der K ranken, der bisher im m er unau ffä llig  war, wurde —  während 
des A ufen tha lts  der K . in  der K lin ik  —  p lö tz lich  „sonderbar“ , stand vo r einen1 
Spiegel herum, faßte sich an die S tirn  und klagte über Kopfschmerzen. Dan11 
du rchschn itt er sich einige Tage später m it einem Rasiermesser den Hals. E l1 
andere Geschwister leben und sind gesund. D ie  K ranke  selbst ha tte  übera ll seht 
gute Zeugnisse und w ird  allgemein als ordentliches und fleißiges Mädchen ge' 
sch ildert. N u r während der Periode soll sie manchm al etwas ve rs tim m t gewesen sein-

Nach eingetretener Beruhigung machte die K . h ier folgende A n g a b e n  z u f 
V o rg e s c h ic h te :  Sie sei norm al geboren. A ls K in d  habe sie fast alle K inde r'
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krankhe iten  durchgemacht. Sie w ar überhaupt körperlich  etwas k ränk lich  und 
schwächlich. Sonst aber w ar sie als K in d  m unter und lebhaft. Sie habe gerne 
m it den Anderen gespielt; m it den Geschwistern und m it den E lte rn  sei sie im m er 
g u t ausgekommen. Sie verlebte eine g lückliche Jugend. A u f der Schule le rn te  sie 
ganz g u t und b lieb auch n ich t sitzen. Schon im m er sei sie etwas e m p f in d l ic h  
gewesen und  ha tte  F u rch t vo r Tadel. Sonst sei sie gewesen wie die anderen 
K in d e r auch.

M it 16 Jahren erst sei bei ih r  die Periode aufgetreten. Sie habe dabei öfters 
körperliche Beschwerden gehabt, besonders l i t t  sie vo r E in tre ten  der B lu tung  
an kram pfa rtigen  Schmerzen im  U nterle ib . M itu n te r w ar sie auch s e e lis c h  
w ä h re n d  d e r P e r io d e  e tw a s  v e r s t im m t  und reizbar.

B is zum 16. Lebensjahr ha lf sie daheim im  elterlichen H aushalt m it, dann 
ging sie als Hausmädchen in  Stellung. Zuerst w ar sie in  der Landw irtscha ft und 
dann ein Jahr lang in  Landshut als Haus- und Zimmermädchen beschäftigt.

1927 w ar sie 5 Monate arbeitsunfähig wegen einer „M agensenkung“ . Sie 
mußte damals v ie l erbrechen, und füh lte  sich sehr schwach und h in fä llig . Schwer
m ü tig  sei sie damals n ich t gewesen. Sie w ar dann noch 3 Wochen in  F. zur E r 
holung. D ann arbeitete sie wieder 3 Monate bei den E lte rn .

Sie kam  dann als A lle inm ädchen zu Geschäftsleuten in  S te llung; d o rt blieb 
sie 2 y2 Jahre lang. D ann ging sie in  S tellung zur Tochter dieser H errschaft, als 
diese heiratete. In  dieser S tellung b lieb sie 3%  Jahre. M it der H errschaft kam  
sie im m er gu t aus und ha tte  niemals Schwierigkeiten. Im  übrigen w ar sie im m er 
lus tig  und guter D inge; sie ging gerne zum Tanzen.

Im  O k to b e r  1 9 3 4  k a m  s ie  n a c h  M ü n c h e n  und w ar zunächst als 
Küchenmädchen in  einer W irtsch a ft beschäftigt. B is August 1936 w ar sie dann 
im  G .-H of angestellt. Sie verdiente m onatlich  bis zu 70 M k. bei fre ie r S tation. 
Sie ha tte  bis 1 9 3 5  etwa 2000  M k . g e s p a r t .

Im  H e r b s t  1935 lern te  sie den M aler B . kennen, der damals 28 Jahre a lt 
War. Im  Februar 1936 fing  sie m it ihm  ein Verhä ltn is  an und schon im  März 
füh lte  sie sich schwanger. D er Mann habe ih r  die H e i r a t  v e rs p ro c h e n . 
Vorher w ar sie n u r einm al m it 21 Jahren einige Monate lang m it einem Chauffeur 
■.gegangen"; diese Beziehung löste sich dann ohne S tre it auf.

A m  1. A ugust 1936 gak  sie ihre  S tellung auf. Sie ließ sich aus der H e im at 
ihre Heiratspapiere schicken. Auch der B. habe sich die Papiere besorgt. A m  
L  Novem ber 1936 nahm sie eine kleine W ohnung. Sie kau fte  eine E in rich tung  
fü r  etwa 900 M k. Dem B. lieh sie nach und nach 600 M k. E r  w o llte  näm lich 
die M eisterprüfung machen und ein Geschäft kaufen. B. arbeitete öfters aus
wärts. E r  w ar m it ih r  im m er sehr n e tt und liebenswürdig. D ie H e ira t wurde fü r  

Ze it zwischen W eihnachten und N eu jahr angesetzt.
A m  12. 11. 1936 gebar sie unerw arte t und nach ih re r Meinung etwa 14 Tage 

zu frü h  einen Knaben. Sie wurde nachts durch die Wehen überrascht und machte 
ftie G eburt a lle in durch. Schließlich ha lf dann noch eine N achbarin und holte 
flie Hebamme zur D urch führung der Nachgeburt. B. zeigte über das K in d  große 
Freude und zog zu ih r  in  die W ohnung. Sie lag zunächst noch 9 Tage zu B e tt, 
f l ire  M u tte r schickte ih r  150 M k., davon gab sie 100 M k. dem B., d am it er die 
^fiete bezahle und einen K inderwagen kaufe. E r nahm das Geld, zahlte aber 
Weder die M iete, noch besorgte er einen K inderwagen. Auch das ih r  zustehende 
Kntbindungsgeld habe B. fü r  sie geholt, aber n ich t abgeliefert. Ebenso hä tte  er 
mre goldene A rm banduhr in  Gebrauch genommen, „a ls  ich die U h r einmal 
■-Urück haben wollte , e rk lä rte  er, es sei das Glas gebrochen und die U h r in
R e p a ra tu r ..................ich habe die U h r bis heute noch n ich t zurückbekom m en.“
Ebenso hä tte  er ih r ihren b r a u n r o te n  F u c h s p e lz  m it aus der W ohnung ge
kommen und angeblich einer Bekannten geliehen. Auch dieser Pelz sei ver- 
schwunden.

Anfangs Dezember 1936 fu h r B. fü r  einige Ze it nach E., woselbst er angeblich 
rbeiten mußte. Sie schöpfte keinen Verdacht, w eil sie Vertrauen zu B. hatte.

Mschr. f.  Krim inalbiologie. 1938. H. 9/10. 2 9
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S ie  f r e u te  s ic h  ü b e r  das K in d  u n d  b e re i te te  a lle s  f ü r  d ie  H e i r a t  
v o r .  B. w o l l t e  b is  W e ih n a c h te n  z u rü c k k o m m e n  u n d  l ie ß  z u n ä c h s t  
n ic h ts  m e h r  v o n  s ic h  h ö re n .

A m  21. 12. 1936 kam  vö llig  unerw arte t eine fremde Frauensperson in  die 
Wohnung, welche ih r  erk lärte, daß sie von B. nichts mehr zu hoffen habe. 
Sie sei schon 2 Jahre m it B. verlob t. Sie solle die K le ider und die übrigen Sachen 
des B. abholen. Ü ber diesen V o rfa ll w ar sie (die K .) na tü rlich  zuerst ganz ver
b lü ff t ;  dann erst beg riff sie allm ählich, daß sie einem Schwindler in  die Hände 
gefallen war. D ie Frauensperson wurde sehr energisch und frech. Sie drohte, 
zur Polizei zu gehen, und schrie in  der W ohnung herum. Sie b lieb fast drei 
Stunden da und drohte, alles zusammenschlagen, wenn sie n ich t die Sachen des B. 
bekäme. Im  übrigen w e rd e  B. in  d e n  n ä c h s te n  d r e i  T a g e n  noch einm al 
zu ih r  in  die W ohnung kommen, um  alles endgültig  zu regeln.

N u r um  Ruhe zu bekommen, habe sie schließlich der Fremden die Sachen 
herausgegeben. Sie w ar so ü b e r r a s c h t ,  daß sie sich zunächst gar n ich t r ich tig  
fassen konnte, und dachte sich, daß B. die Sache schon in  Ordnung bringen würde. 
Sie k o n n te  g a r  n ic h t  d a ra n  g la u b e n , daß B. sie verlassen könnte, nachdem 
doch schon alles fü r  die H e ira t vorbere ite t war. Sie w ar ganz r a t lo s  und wußte 
n ich t, was sie nun e igentlich anfangen sollte.

Nachdem die Frauensperson die W ohnung verlassen hatte , fing  sie zu weinen 
an. B a ld  schöpfte sie H o f fn u n g ,  ba ld  fie l sie in  V e rz w e if lu n g .  Sie wußte 
n ich t einm al die Adresse des B. Sie konnte sich m it niemand a u s s p re c h e n , 
w eil sie sich „gen ierte “ , auch nach Hause w o llte  sie von dem V o rfa ll n ichts 
schreiben. So w arte te  sie zunächst einm al ab und rechnete bestim m t dam it, 
daß B. —  wie angekündigt —  im  Laufe der nächsten dre i Tage noch einm al 
zu einer Aussprache in  die W ohnung komme. D ie U n s ic h e r h e i t  u n d  das 
W a r te n  zerm ürbten sie a llm äh lich  im m er mehr. Sie konnte n ic h ts  m e h r  
essen u n d  n ic h t  m e h r  s c h la fe n . Das K in d  s tillte  sie bis zu le tz t; aber d ie  
M i lc h  w u rd e  im m e r  w e n ig e r ,  so daß sie schließlich Haferschleim  fü r  das 
K in d  kochen mußte. D ie ganze N acht durch mußte sie weinen.

A m  nächsten Morgen (den 22. 12. 1936) stand sie um  9 U h r auf und badete 
das K in d . D ann ging sie ganz „m echanisch“  auf die Ortskrankenkasse und holte 
sich das S till-  und Wochengeld. Sie ha tte  zu Hause nurm ehr etwa 5 M k .; dann 
kaufte  sie sich etwas W urst, konnte aber fast n ichts essen. Daheim  ging sie 
ratlos in  der W ohnung herum  und räum te ohne Sinn und Zweck in  ihren Sachen- 
S ie  w a r te te  a u f  B. A llm äh lich  kam  ih r  nun die Überzeugung, daß ih r 
niemand m ehr helfen könne. Sie w o llte  zu Bekannten gehen, ve rw arf aber 
im m er wieder diesen P lan aus dem Gefühl heraus: es h i l f t  ja  d o c h  n ic h ts  
m e h r. So grübelte sie vo r sich h in. Das K in d  schrie vie l, weil es n ich t genug 
M ilch  bekam. Sie verspürte weder H unger noch D urst. D ie N acht w ar wieder 
schrecklich. E in  schwerer D ruck  auf der B rus t s te llte  sich ein. Sie konnte n ich t 
m ehr r ich tig  denken und ha tte  alles Vertrauen und alle Zuversicht verloren- 
S ie  k o n n te  n ic h t  s c h la fe n .

A m  nächsten Tage (den 23. 12.) aß sie nu r einige Keks m it etwas Wasser- 
Sie w ar v e r z w e i f e l t  u n d  r a t lo s  und weinte vo r sich h in. M a n c h m a
n ic k te  s ie  v o r  M ü d ig k e i t  ein. T rotzdem  ha tte  sie noch eine geringe Hoffnung»
daß B. kommen würde. Gegen Abend kam  ih r  der Gedanke m it dem K inde  i ' lS 
Wasser zu gehen, w ar aber noch keineswegs fest dazu entschlossen. Sie dachte, 
daß B. —  wie das die fremde Frauensperson versprochen ha tte  —  doch noch an 
diesem Abend vo r 12 U h r m itte rnachts komm en würde. Sie k lam m erte sich rni 
a lle r K ra ft  an diese H offnung. B. kam  aber n ich t. Schließlich wurde sie von den1 
Gefühl der Verzweiflung ganz überw ä ltig t. E tw a  um  y23 U h r nachts habe sie 
dann das K in d  in  eine Decke gewickelt, die W ohnung abgesperrt und sei zu 
Isa r gelaufen. Sie habe dabei gar n ich t m ehr v ie l überlegt. Sie ha tte  einfach das
Gefühl, das m üsse  so se in . A n  den Weg kann sie sich noch dunkel erinnerm
Sie suchte eine einsame Stelle am Isarufer, um  m it dem K in d  in  das Wasser z



springen. Le ider w ar das Wasser zu seicht. Sie legte sich dann einfach m it dem 
K inde  ins Wasser und drückte  das K in d  an ihre  rechte Seite. A n  die folgenden 
Ereignisse kann sie sich nu r m ehr dunkel erinnern. Sie wurde ganz s ta rr und 
steif, sie empfand n ich t einm al die K ä lte  des Wassers. Nach einiger Ze it ging 
sie dann ganz g e fü h l lo s  u n d  m e c h a n is c h  aus dem Wasser heraus und legte 
sich am U fe r nieder; s ie  w o l l t e  e r f r ie r e n .  Schließlich habe sie das Bewußt
sein verloren.

A n  das K in d  habe sie beim  Herausgehen kaum  m ehr gedacht, sie ha tte  
g a r  k e in  G e fü h l u n d  k e in e  G e d a n k e n  m e h r. Morgens so etwa um  9 U h r 

abe sie dann einige M änner reden hören, welche sie die Uferböschung herauf
zogen. Sie kann sich n ich t m ehr genau erinnern, w ie sie in  die K lin ik  gekommen 
sei E rs t in  der W ärm e des Bades sei das Bewußtsein w ieder k la r geworden. 
B ann habe sie geschlafen. E rs t einige Stunden später sei ih r  eingefallen, daß das 
K in d  fehle und in  der Isa r e rtrunken sei. Sie habe dann die Sache dem Stations
arzt gesagt.

K ö r p e r l ic h e r  B e fu n d :
Bei der Aufnahm e w ar die K ., deren K le ider vo lls tänd ig  durchnäßt waren, 

körperlich  ganz erschöpft und ha lb  erfroren. A n  den Händen und K n ien  erheb- 
hche Hautabschürfungen, sonst keine schwereren Verletzungen. Sie k lagte n ich t 
über Schmerzen, w ar teilnahm slos und apathisch. Der allgemeine Ernährungs- 
?bd K räftezustand w ar mäßig. Beide Mamme waren s tra ff und gespannt, auf 

ruck  floß M ilch  ab, die in  den nächsten Tagen w iederho lt abgepumpt werden 
mußte. Im  übrigen ergab weder die in te rne  noch die neurologische Untersuchung 
emen krankha ften  Befund.

P s y c h is c h e r  B e fu n d :
Nach Ü berw indung des apathischen Zustandes w ar die K . ganz trostlos 

kber den Tod ihres K indes. Sie w o llte  sterben. B a ld  weinte sie vo r sich h in, 
bald lag sie s tum p f und fast ausdruckslos in  ih rem  B e tt. E rs t nach mehreren 
lagen  löste sich a llm äh lich  der Bann. Sie wurde zugänglicher, es entw ickelte 
sich eine psychologisch durchaus e infühlbare reaktive  Verstim m ung. Sie weinte 
bauernd vo r sich h in  und erk lä rte  im m er wieder, daß sie n ich t weiterleben könne. 
E rs t nach Wochen und zwar nach dem W ie d e re in tr itt der Periode besserte sich 
ber schwere Verstimm ungszustand. Sie ha lf nun fle iß ig  au f der A b te ilung  bei 
ber A rb e it und faßte a llm äh lich  w ieder M u t und H offnung.

Je tz t erst konnte eine genauere I n t e l l ig e n z p r ü fu n g  durchgeführt 
?r^.en* -Dabei s te llte  sich heraus, daß die Inte lligenzleistungen dem D urch- 

schnitt, das Schul- und Allgemeinwissen dem Bildungsgrade entsprechen. D ie 
Urteilsleistungen sind durchschn ittlich . Sie kann ohne weiteres die B ine tb ilde r 
eilten und kurze Geschichten r ich tig  wiedergeben. D ie  M erkfäh igke it is t n ich t 

gestört. N u r die E rinnerung an die Ereignisse der N acht vom  23724. 12. 1936 
. b t verschwommen, ja , w ird  im  Laufe der Ze it im m er undeutlicher. Ir re n d  
ine Neigung, ih re  T a t zu beschönigen, besteht n ich t. Sie habe eben einfach den 

E o p f verloren. Besonders trostlos w ar die Lage in  der W e ih n a c h ts s t im m u n g .  
^ er Schlag sei fü r  sie ganz aus heiterem H im m el gekommen. Ih r  ganzes Geld 
^ a r  verloren; sie saß m itte llos und verlassen m it dem K inde  in  der Großstadt.

ie Ersparnisse waren aufgebraucht, sie ha tte  keine S tellung und konnte die 
Ve°i Ung n ich t w eiter bezahlen. D er B räutigam  hä tte  sie ku rz  vo r der H e ira t 
n i h S 6n’ da habe sie den K o p f verloren> w ar Sanz be täub t und ratlos. Sie wußte 
r a ff " dc. s*e dem K inde  weiterleben sollte, und konnte sich n ich t mehr auf- 
gg. eb’ bei ih ren Verwandten oder Bekannten H ilfe  zu suchen. D ie ganze Sache 
d 1 * r. zu p lö tz lich  gekommen. Sie sähe je tz t ein, daß es andere M öglichkeiten 

j r  ösung gegeben hätte. Sie w ar aber damals so ve rw irrt, daß sie n ich t m ehr 
l ie f f  < lenken  konnte. Sie könne den Zustand gar n ich t genau schildern; eigent- 
ünd T *  Sie gar n icb t einm al sehr tra u rig  gewesen, sondern innerlich  ganz e rs ta rrt 

b las t gefühllos, wie be täub t gewesen.
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A llm äh lich  kom m t sie innerlich  über ih r  U ng lück hinweg. Ü ber ihren B rä u ti
gam sprich t sie sich n ich t gehässig aus. Sie sucht zu vergessen. Dabei is t sie an- 
fehnungsbedürftig und zu trau lich . Sie sorgt m it rührender H ingabe fü r  ein etwa 
o jähriges K in d  auf der A bte ilung . In  ihrem  ganzen Wesen is t sie gu tm utig , 
w arm  und h ilfsbere it. Sie sucht T rost in  der A rb e it und gew innt a llm äh lich  seelisch 
D istanz zu der Katastrophe. A ber im m er wieder uberkom m t sie vorubergehe;n 
T ra u rig ke it und Reue. Besonders während der Periode is t sie jedesmal erheblic
vers tim m t, sie w ird  dann s t i l l  und w ortkarg .

Im  übrigen fand sich keine A nha ltspunkte  fü r  eine Psychose im  engeren 
Sinne des W ortes, keine Sinnestäuschungen, keine W ahnideen und keine Be
wußtseinstrübungen. A ffe k tiv  w ar sie nach dem A bklingen der ersten schweren 
Verstim m ung durchaus kon tak tfäh ig . Das A bklingen der reaktiven  V e rstim 
mung, die allm ähliche Loslösung von der Vergangenheit und das H l"emwachse 
in  einen neuen Lebensplan erfolgte in  einem psychologisch durchaus em fuhl
baren A blauf.

B e u r te i lu n g :
D ie  U ntersuchung h a t keinen A n ha ltspunk t da fü r ergeben, daß bei F rl. 

M . K . eine Geistesstörung vorlieg t, welche etwas generell ihre Zurechnungs
fäh igke it fü r  den Z e itp u n k t der T a t ausschließen würde. U n m itte lb a r nach der 
T a t wurde die K . in  die K lin ik  in  einem Zustand vo llständiger E rs c h o p fu  g 
u n d  A p a th ie  eingeliefert. Es wurde dann h ie r eine schwere reaktive  Depression 
beobachtet, die aber psychologisch durchaus einfühlbair und der S t a t io n  adäquat 
war. A ls Hauptursache dieser Depression w ar das quälende Bewußtsein der l a t

SelbSEsaIis tSanzunehmen, daß die K . durch die p lö tz liche k a ta s t r o p h a le  
W e n d u n g  in  ihrem  Lebensschicksal, welche durch die F lu ch t ihres B räutigam  
u n m itte lb a r vo r der geplanten H ochzeit bed ing t war, m  einen Zustand von 
R atlos igke it und Verzw eiflung geriet, un te r dessen E in fluß  sie gemeinsam m l 
ihrem  K in d  durch „e rw e ite rten “  Selbstmord aus dem Leben scheiden w ollte .

Es is t eine bekannte klin ische Erfahrungstatsache, daß jeder schwer 
depressive Verstim m ungszustand eine Neigung zu Selbstmord und un te r U m 
ständen auch zu erw eitertem  Selbstmord verursacht. Besonders im  Rahmen 
schwerer endogen bedingter Depressionszustände werden solche erweiterte 
Selbstmorde im  „R a p tu s  melancholicus“  n ich t selten beobachtet. D a es sich 
in  solchen Fällen zweifellos um  eine krankha fte  Storung der Geistestatigke 
handelt, sind h ier die Voraussetzungen des § 51 Abs. x anzunehmen.

V ie l schwieriger is t die Beurte ilung solcher erw eiterter Selbstmorde, wenn 
sie wie im  vorliegenden Falle  im  Rahmen einer r e a k t iv e n  V e rs t im m u n g  
auftre ten. Zunächst einm al sind durchaus n ich t alle Fälle  reak tive r Verstammu 1 g 
ohne weiteres k r a n k h a f te  Zustände. Im  Gegenteil! es wäre zweifellos im  vo 
liegenden F a ll ein Zeichen k ra n kh a ft abwegiger Veranlagung, wenn die • 
n ic h t  m it einer schweren reaktiven  Verstim m ung auf die p lö tz liche W endung 
ihres Lebensschicksals reagiert hä tte . T ro tz  dieser allgemeinen Zweifel über den 
K rankhe itscharakte r solcher der S itua tion  angemessener reak tive r Verstim m ung 
zustande kann aber doch kein Zweifel darüber bestehen, daß die A u s w i r k u g  
solcher Zustände auf die psychische Gesamtverfassung m  besonders schwer 
Fä llen durchaus den Ausw irkungen einer endogenen Depression gleichkom 
kann. Insbesondere kann es un te r dem E in fluß  von Angst und er zwei 
zu veränderten Bewußtseinslagen kommen, welche u n te r den B egriff der „  
wußtseinsstörung“  im  Sinne des § 51 S tG B, fa llen.

D ie  meisten A ffek te  pflegen ja  bekanntlich  die Bewußtseinslage z u ve 
ändern und die Besonnenheit einzuschränken. D er gesunde Mensch is t aber 
S S m e ,n .n  in  der Lage, die im  Laute  de, gewöhnlichen L = b e n s ^ . c t „ te  
tretenden A ffe k te  zu beherrschen. In  allen solchen Fallen mu ß die J ^ t  * ng 
weitgehend berücksich tig t werden. Allgemeine Grundsätze fü r  die B eu rt
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krim ine lle r H andlungen im  Rahmen a ffe k tiv  bedingter psychischer Ausnahme
zustände lassen sich n ich t geben. Es kann aber kein Zweifel darüber bestehen, 
daß im  Zug solcher re a k tiv  bedingter depressiver Verstim m ungen die Besonnen
he it so weitgehend aufgehoben werden kann, daß eine Bewußtseinsstörung im  
Sinn des § 51 S tG B, anzunehmen ist.

Im  vorliegenden F a ll muß nun berücksich tig t werden, daß durch das un
veran tw ortliche  V erha lten des H errn  B. die ganze Existenz der K . unerw arte t 
durch eine elementare Katastrophe, die w irk lich  aus heiterem H im m el über sie 
hereinbrach, in  ihren Grundlagen e rschütte rt wurde. D ie K . ha tte  sich vo r 
ih re r Bekanntschaft m it B . arbeitsam  selbständig durchs Leben geschlagen. 
In  ehrlicher A rb e it ha tte  sie sich etwa 2000 M k. zusammengespart. N u r im  Ver
trauen auf die Liebe des B. gab sie ihre  Selbständigkeit auf und rich te te  un ter 
Aufopferung ih re r Ersparnisse eine W ohnung fü r  die geplante und nach den 
Versprechungen des B. un m itte lb a r bevorstehende Ehe ein. V ertrauensvoll stellte 
sie ih r  Leben und das Leben ihres K indes un te r den Schutz und die V erantw ortung 
des B ., der bereits in  die neue W ohnung zu ih r  gezogen war. Sie ha tte  ihm  nach 
und nach von ihren mühsam erarbeiteten Ersparnissen 600 M k. geliehen, dam it er 
sich selbständig machen könnte. K u rz  und gut, sie ha tte  a lle s  a u f  e in e  K a r te  
g e s e tz t  und alle moralischen und finanziellen Energien, die ih r  zur Verfügung 
standen, restlos fü r  die neue Lebensgemeinschaft m it B . eingespannt.

M itte n  in  diese grundlegende seelische U m stellung aus dem selbständigen 
Lebenskam pf heraus zur sorgenden H ausfrau und M u tte r —  sie ha tte  dem B. 
sechs Wochen vo r der T a t ein K in d  geboren —  g r if f  nun b ru ta l und unerw artet 
die Katastrophe ein. E ine fremde Frauensperson erschien in  der W ohnung und 
erk lä rte  ih r  ku rz  und bündig, sie möge sich nach einem andern K indsva te r Um

sehen, da der B. i h r  B räu tigam  sei. Es is t durchaus begreiflich, daß ein solcher 
S c h ic k s a ls s c h la g  eine vernichtende A usw irkung auf das Seelenleben der K . 
haben mußte. M it einem Schlag waren die Grundlagen ih re r Existenz zerstört. 
A ls  verlassene M u tte r saß sie m it ih rem  kleinen K in d  einsam und h ilflos  in  der 
G roßstadt. N ich t e inm al der U n te rh a lt fü r  die nächsten Tage und  Wochen 
w ar gesichert. Gerade w eil die K . in  v e r t r a u e n s v o l le r  H in g a b e  vorher 
dem K . ke in M iß trauen entgegenbrachte, w ar sie seelisch in  keiner Weise auf 
eine solche W endung vorbere itet. Sie wurde durch diese Katastrophe ü b e r 
r u m p e l t  und v e r lo r  d e n  K o p f .  E in  Chaos von w iderstre itenden Gefühlen 
und Überlegungen brach über sie herein. Aus Stolz und Scham suchte sie n ich t 
fremde H ilfe , sondern w o llte  a lle in  m it ihrem  U ng lück fe rtig  werden. Dabei 
überschätzte sie offenbar ihre  K ra ft .  Sie versank im m er m ehr in  einen A bgrund 
von Verzweiflung, bis schließlich der gemeinsame Tod m it ih rem  K in d  als einziger 
Ausweg übrig  zu bleiben schien.

Besonders verhängnisvoll h a t sich nun der U m stand ausgewirkt, daß die K . 
offenbar nach gewissen Äußerungen der fremden Frauensperson eine Aussprache 
m it B . im  V erlau f der nächsten 3 Tage nach dem A u f t r i t t  in  der W ohnung er
w arten mußte. D urch dieses W a r te n  wurde nun ihre  seelische W iderstandskraft 
erst rech t untergraben. D ie S i t u a t io n  w a r  n ic h t  e in d e u t ig  g e k lä r t .  
U n d  g e ra d e  d e sw e g e n  w a r  e in e  d u rc h g r e i fe n d e  u n d  k la r e  a f f e k t i v e  
U m s te l lu n g  u n m ö g lic h .  H o ffnung  und Verzw eiflung wechselten ab. K e in  
A ffe k t konnte  na tü rlich  abklingen, keine D istanzierung gegenüber der unge
k lä rten  S itua tion  erfolgen. U n te r der gewaltigen Spannung dieser quälenden 
Unsicherheit konnte sie n ich t m ehr essen und schlafen. So entw ickelte sich ein 
C irc u lu s  v i t io s u s  v o n  v e r h ä n g n is v o l le r  B e d e u tu n g . D ie W irkung  der 
einsam durchlebten A ffek tve rk ram p fung  verh inderte  Schlaf und Nahrungs
aufnahme. Schlafstörung und N ahrungsenthaltung aber um gekehrt erschütterten 
wieder den Rest der körperlichen und psychischen W iderstandskraft und  be
dingten eine gewisse Neigung zu vorübergehenden Bewußtseinstrübungen.

Nach dem A b la u f der „ F r is t “  von 3 Tagen h a t sich nun offenbar in  schlaflos 
verbrachter N ach t un te r dem E in fluß  von Verzweiflung, E rm üdung und E r-



Schöpfung ein p a n ik a r t ig e r  Z u s ta n d  v o n  K o p f lo s ig k e i t  entw icke lt, 
in  welchem unbestim m te Selbstmordpläne sich p lö tz lich  im  Sinn einer K u rz 
schlußreaktion zur T a t des erweiterten Selbstmordes realisierten. D ie  ganze 
Ausführung der T a t weist darauf h in, daß ke in  überlegter P lan bestand. Kopflos 
und ohne Überlegung stürzte  sich die K . an einer ih r  unbekannten Stelle in  der 
D unke lhe it der N acht in  die eiskalte Isar. U naufhaltsam  m it tr iebha fte r Gewalt 
ro llte  diese unüberlegte H and lung ab, und entgleiste gerade deswegen in  einer 
Weise, welche die K . offenbar n ich t voraussah. Sie geriet in  flaches Wasser. 
Ih re  Besonnenheit scheint aber so weitgehend herabgesetzt gewesen zu sein, 
daß sie diesen U m stand n ich t m ehr r ic h tig  fü r  die D urch führung ih re r T a t aus
werten konnte. Sie legte sich einfach in  das flache Wasser, d rückte  das K in d  an 
sich, bis es e rtrank  und erw artete offenbar, von der Ström ung a llm äh lich  fo r t
getrieben zu werden. W ie tie fgre ifend die Bewußtseinsänderung gewesen sein 
muß, läß t sich daraus ersehen, daß die K . nach ihrem  glaubhaften B e rich t n ich t 
einm al d ie  K ä l t e  des W a s s e rs  verspürte. Es scheint überhaupt bei ih r  
ein s tu p o r ä h n l ic h e r  Z u s ta n d  n a c h  d e r  T a t  eingetreten zu sein, in  
welchem sie zunächst einm al empfindungslos und bewegungsunfähig im  Wasser 
liegen b lieb. Nach dem A bklingen dieses A ffektstupors scheint sie dann re in  
mechanisch un te r der W irku n g  des zuerst w ieder erwachenden Selbsterhaltungs
triebes aus dem Wasser herausgegangen zu sein und legte sich dann —  offenbar 
nachdem ih r  die Tö tung  des K indes w ieder ins Bewußtsein tra t  —  am U fe r nieder, 
um  zu erfrieren (24. Dezember).

Noch bei der Aufnahm e in  die K lin ik  fand sich als Rest der von uns angenom
menen a ffe k tiv  bedingten Bewußtseinsstörung während der Ausführung der T a t 
ein eigentüm licher apathischer Zustand von Teilnahm slosigkeit m it einem fast 
ka ta ton  w irkenden stereotypen Jammern. D ie E rinnerung an die T a t selbst w ar 
einige Z e it nach der Aufnahm e einigermaßen kla r, verw ischte sich aber dann 
wieder. Es entw icke lte  sich dann h ier in  der K lin ik  eine schwere aber doch der 
ganzen S itua tion  durchaus angemessene reaktive  Verstim m ung, fü r  deren Zu
standekommen neben der sonstigen S itua tion  vo r allen Dingen das Schuldgefühl 
über die Tötung ihres K indes von entscheidender Bedeutung war.

Nach Lage der D inge b in  ich fest davon überzeugt, daß die K . n ich t etwa 
a b s ic h t l ic h  eine Stelle in  der Isa r aufsuchte, welche ih r  erlaubte, un te r dem 
Schein eines erweiterten Selbstmordversuches unauffä llig  ih r  eigenes K in d  zu töten, 
ohne sich selbst ernstlich zu gefährden. Weder fü r  die Planung noch fü r  die D urch
füh rung  der T a t is t k lare  Überlegung anzunehmen. D ie T a t erfolgte aus einem 
dum pfen, triebha ften  D rang heraus, das wertlos gewordene Leben wegzuwerfen 
und auch das K in d  aus diesem Jam m erta l zu erlösen.

Dabei muß berücksich tig t werden, daß v ie lle ich t in  der ko n s titu tio n e ll be
d ingten Persönlichkeitsartung der K . gewisse Momente vorliegen, welche den 
E in t r i t t  veränderter Bewußtseinslagen un te r dem E in flu ß  von Affektspannungen 
begünstigen. (T runksucht und Epilepsie in  der Verwandtschaft, auffallende 
Verstim m ungen der K . selbst während der Periode, Selbstmord eines Bruders.)

Das U rte il w ird  dahin zusammengefaßt, daß m it überwiegender W ahrschein
lich ke it die F äh igke it der K ., das U nerlaubte der T a t einzusehen und nach dieser 
E ins ich t zu handeln wegen einer während Planung und Ausführung der T a t be
stehenden, a ffe k tiv  bedingten „Bew ußtseinsstörung“  im  Sinne des § 51 StGB, 
aufgehoben war.

2. G u ta c h te n  in  d e r  S tra fs a c h e  gegen  d ie  23 J a h re  a l te  D ie n s t 
m a g d  A . W . w e g e n  M o rd v e rs u c h e s  u n d  M o rd e s  an  ih r e m  d r e i 

jä h r ig e n  K in d e  u n d  w e g e n  w ie d e r h o l te r  B r a n d s t i f t u n g .

A m  30. 8. 1936 wurde die am 16. 3. 1933 geborene Tochter der W ., das 
Mädchen A. W ., m it schweren Vergiftungserscheinungen in  das Krankenhaus 
W olfratshausen eingeliefert, wo sie am 31. 8. frü h  morgens um 3 U h r verschied-
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Bei der am i .  9. 1936 vo r einer Gerichtskommission durchgeführten Sektion 
na Leichenhause von W . konnte eine bestim m te Todesursache zunächst n ich t 
festgestellt werden. Im  Magen fanden sich gelbe Beerenhäute und W eintrauben
kerne. D er behandelnde A rz t übergab in  einem M ullpäckchen Reste von Spül
flüssigkeit.

Bei der Untersuchung des Magen- und D arm inha lts  wurden etwa 150 Stück 
Tollkirschensamen festgestellt. D ie physiologische R eaktion au f die w irksam en 
H auptbestandte ile  der To llk irsche: H yoscyam in und A tro p in  fie l am lebenden 
Katzenauge e inwandfrei pos itiv  aus. Auch in  dem übergebenen T up fe r wurden 
15 Tollkirschensamen iden tifiz ie rt.

Be i einer Vernehmung am 27. 10. 1936 w ill F rau  W . nichts davon gemerkt 
haben, daß ih r  K in d  bei einem Spaziergang un m itte lb a r vo r dem Tode T o ll
kirschen gegessen hat. Das S trafverfahren gegen die W . wurde daraufh in  
eingestellt, w e il ih r  keine Verletzung der A u fs ich tsp flich t nachgewiesen werden 
konnte ; ein Verdacht au f M ord w ar bis dahin n ich t aufgetaucht.

A m  18. 11. 1936 brach in  dem Stadel des Gutsbesitzers K . K . in  W aldh. 
ein B rand aus, der n u r durch sofortigen E insatz der Feuerwehr Ebenh. gelöscht 
''Verden konnte. D er entstandene Brandschaden betrug 380 M k. D er Verdacht 
der B randstiftung  rich te te  sich auf verschiedene Personen. D ie Sache fand 
aber damals noch keine A ufk lä rung.

D re i Wochen später, am 9. 12. 1936 brach vorm ittags um  9%  U h r au f dem
selben Anwesen wieder ein B rand aus, der einen Stadel bis au f die Umfassungs
mauern zerstörte und auch auf den P ferdestall Übergriff, dessen D achstuhl te il
weise abbrannte. D er Gebäudeschaden betrug 10000 RM., der Mobiliarschaden 
2°oo R M . Im  Laufe der Erhebungen verd ichtete sich der Verdacht der B rand
s tiftu n g  fü r  beide B randfä lle  au f die A. W . Sie ha tte  sich dadurch verdächtig 
gemacht, daß sie von bereits einvernommenen Personen herausbringen wollte, 
Was sie bei ih re r Vernehmung angegeben hä tten  und weshalb sie selber so lange 
Rieht vernommen würde.

Bei den ersten Vernehmungen am 11. und 12. 12. 1936 ste llte  die W . zunächst 
bie beiden B randstiftungen entschieden in  Abrede, gab aber dann schließlich 
doch zu, daß sie beide Brände gelegt habe, w eil sie von ihrem  D ienstp la tz weg w ollte .

A m  18. 11. 1936 hä tte  sie m it der M aria  M. einen W ortwechsel gehabt 
und dabei sei ih r  der Gedanke der ersten B randstiftung  gekommen, die sie dann 
m it einem Zündhölzchen ausführte. „W e il dieser B rand so frühze itig  entdeckt 
Rnd gelöscht werden konnte, kam  m ir der Gedanke, nochmals anzuzünden 
ünd zwar etwa acht Tage nach dem letzten B rand vom  9. 12. 1936" . . . .  „D ie  
Hrände habe ich deshalb gelegt, daß ich vom  Gutshof wegkomme, ich w o llte  
bei der M arie n ich t bleiben . . . "

A m  20. 12. 1936 äußerte der Ökonomiebaumeister Josef M. erstm alig den 
/'e rdach t, daß die W . seinerzeit ih r  K in d  absichtlich m it To llk irschen umgebracht 
haben könnte. A n  diesem Tag sei die W . nach Ick in g  gegangen, um  W eintrauben 

besorgen. Im  übrigen sei das K in d  der W . schon vorher einmal un te r ver
dächtigen Umständen in  den W eiher des Hofes gefallen. E r selbst sei m it der W . 
1mmer g u t ausgekommen. „S ie  w ar sehr fle iß ig  und anständig, so daß ich ih r 
hü r Lob  spenden kann. F ü r m ich is t es unbegreiflich, daß sie die B randstiftungen 
begehen konnte .“

F rl. M arie M. gab an, daß die W . am 30. 8. 1936 ih r  ankündigte, daß sie 
heute noch nach I .  gehen werde, um  W eintrauben zu kaufen, weil sie nach 

rauben Gelüste habe. Nach dem Mittagessen sei sie dann auch m it ihrem  K inde  
hnd einem K inde  des Schweizers K . nach I .  gegangen. A m  Abend habe die W . 
Jh r dann erzählt, daß ih r  K in d  spinne und daß sie glaube, es habe einen S o n n e n 
s t ic h  e r l i t t e n .  Bei dieser Gelegenheit hä tte  ih r  zu fä llig  anwesender B räutigam  

en Verdacht auf eine To llk irschen Vergiftung ausgesprochen und der W . an- 
Seraten, sie möge doch nach dem K inde  sehen, w eil man eine solche V erg iftung  
an den Augen erkennen könne. „D ie  Anna ging aber n ich t zu ihrem  K inde  und



heute fä l l t  m ir  das besonders auf, daß sie damals n ich t mehr Interesse ha tte .“  
E rs t als m ein B räu tigam  sagte, er schaue nach, ging sie m it. S. erzählte m ir  nach 
seinem Zurückkom m en, daß das K in d  To llk irschen gegessen haben müsse. Im  
übrigen h a t die W . sonst n ich t die Gewohnheit gehabt, m it ih rem  K inde  spazieren 
zu gehen . . . .  Ic h  habe nie bem erkt, daß die W . ih r  K in d  un lieb behandelt hätte . 
Sie h a t ihm  nach dem Tode auch n ich t besonders nachgetrauert. Sie sprach auch 
nie m ehr über das K in d . A ls ich einm al ih r  gegenüber äußerte, daß sie froh  sein 
dürfe, daß sie das K in d  los habe, sagte sie: ,, J a , ic h  b in  f r o h ,  d a n n  k o m m e  
ic h  d o c h  e h e r z u m  H e ir a te n . “

D ie Schweizersfrau M aria  K . gab an, daß sie etwa dre i Wochen vo r dem 
30. 8.. 1936 ein K in d  vom  W eiher her schreien hörte, beim  H inzu lau fen die 
kleine Anna W . im  W eiher an einen H olzprügel geklam m ert vorfand und sie 
alsbald aus ih re r gefährlichen Lage befreite. „D as  K in d  w ar kurze Ze it vorher 
noch bei meinen K inde rn  bei meiner H austü r gewesen. Es muß m it  ih re r M u tte r 
gegangen oder m itgenom m en worden sein, als diese zum Gänsefüttern an den 
W eiher ging. . . . D ie K in d e r der A nna und Rosa W . waren m ir täg lich  zur A u f
s ich t übergeben, w eil die G roßm utter in  der A rb e it war. Ich  machte der Anna 
seinerzeit Vorw ürfe , w eil sie au f das K in d  n ich t besser geachtet und das Garten- 
tü r le  zum W eiher n ich t besser geschlossen hatte . Sie sagte: „ J a  mei, ich hab 
n im m er an das M aderl denk t.“  A ls später einm al die Rede darauf kam, daß man 
m ich ve ran tw ortlich  gemacht hätte , wenn dem K in d  etwas passiert wäre, sagte 
die Anna W ., ob ich meine, daß m ir  etwas geschehen wäre.“

D arauf legte die W . am 28. 12. 1926 ein volles G e s tä n d n is  über ihre T a t ab 
und übergab folgendes S ch rifts tück : „Z u  L ichtm eß 1920 kam  ich zum Bauern 
Michael N . nach W .stad t. 1932 mußte ich heim  wegen des Todes meines Vaters. 
Im  Jun i oder J u li 1932 kam  ich ins Krankenhaus nach W.hausen. W ie ich heraus 
kam  fin g  ich in  W.hausen n ic h t m ehr an, den ich w o llte  wieder zu meinen a lten 
Platz.- D ie ha tten  während des halben Jahres zwei D ienstmädel gehabt. Ich  
wäre heute noch d o rt wenn sie m ich n ich t hä tten  weggerissen. Von 1932 w ar 
ich wieder d o rt bis 16. oder 17. September 1935. Je tz t mußte ich wieder heim 
w eil die M u tte r ins Krankenhaus kam  nach München. Ich  mußte den H aushalt 
führen und ging nebenbei in  Tagwerk. Ich  ha tte  aber damals noch keine Ge
danken von dem K inde  gehabt. A m  Neujahrstag 1936 frug  ich den H e rrn  H i
ob ich au f L ich tm eß  w ieder fo r t d a rf und da kam  denn auch gerade der Bau
meister herein, die w ährten gleich ab und sagten: du m uß t hier bleiben den die 
K in d e r sind da und die M u tte r is t noch krank, da m uß t du je tz t fü r  die M u tte r 
arbeiten. Diessen Tag weinte ich  im m er. D arauf b in  ich geblieben, aber es 
grabelte im m er in  mein H erz: w ie kannst je tz t das machen das ich wegkomme. 
W ährend dieser Z e it gingen R udo lf K a . und ich m itsam men und das ha tte  die 
M u tte r n ich t zugelassen und da gab es manchm al Auseinandersetzungen. Da 
sagte die M u tte r im m er, wenn du m ir diesen n ich t läß t kannst du gehen zarrV 
dein K in d . Ic h  w o llte  das K in d  von dieser Z e it an im m er wegtun aber es ist 
m ir  n ich t hinausgegangen. Je tz t dann erst kam  m ir der Gedanke und ging am 
30. August ein schöner Sonntag m it dem Mädel zum G u t und holten W ein
trauben. W ie  w ieder heimgingen, da is t rechts von der Straße am W aldrand eine 
Brombeerstaude. Je tz t sagt ich zu der Greta K i. da gehen w ir  hinein. Ich  schickte 
die Grete zuerst h in  und ich habe inzwischen 2 To llk irschen gepflückt und hab es 
der A nna um  los zu werden gegeben. Auch h a t sie Brombeeren und W eintrauben 
gegessen. W ir  gingen dan w ieder heim. D ie M u tte r legte das K in d  in  Bett, 
ich b in  dann vorgegangen. Ich  habe dan meine A rb e it ve rrich te t, w ie ich fe rtig  
w ar ging ich heim, da m erkte  ich daß das K in d  m it dem rechten n ich t mehr hat. 
Ich  sagte zur M u tte r was h a t den das K in d , die h a t Schlaf sagte die M utter- 
Ich  b in  dann vorgelaufen dann sagte ich zum Sebald S., du was h a t den das 
M ädl, die kom m t m ir vo r als w ie wenn es Spinnt. D er gab zur A n tw o rt seid 
ih r  heute in  den W ald  gewesen, ich sagte ja . E r  ging m it und schaute es ah> 
dann sagte er die h a t To llk irschen erw ischt. D ie  M u tte r lie f dann gleich zum
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H errn  um den D o k to r telephonieren, sie ha tten  aber so lange keinen erreicht, 
das w ar dann schon zu spät bis einer kam. D er D o k to r nahm es gleich m it und 
Morgens 3 U h r is t es gestorben. Je tz t wurde es m ir  schon bange, den ich habe 
w ir  gleich gedacht, je tz t werde ich r ich tig  gestra ft wen ich aufkomme. E rs t dann 
^u rd e  es m ir  le ichter w ie es geheissen h a t die W eintrauben seien schuld an dem 
Tode des Mädels. Da kam  eines Tages der W achmeister von A .k irchen zu uns 
und sagte ich soll es ihm  Erzählen w ie das vorgegangen sei m it dem Mädel. 
Ich  habe zu ihm  gesagt es seien W eintrauben schuld, nein sagte er sie h a t T o ll
kirschen gegessen. Ic h  ha tte  ihm  damals die W ahrhe it n ich t gesagt ich ha tte  
Ihn  angelogen. V on dieser Stunde an hate ich  ke in  ruhes Gewissen mehr und 
keine ruhige Stunde mehr. W e il es m ir  keine Ruhe ließ, d rum  mußte ich auch 
Uoch die Brände legen um  aufzukommen. Habe je tz t ein volles Geständnis 
abgelegt je tz t is t es m ir  w ieder ganz le ichter. Geld hab ich n ich t m ehr genommen 
wie 14 M  daß d ü rft ih r  offen und ehrlich glauben. W enn sie sie m ich hä tten  drüben 
gelassen, w ähr ich ke in  Unglückliches Menschenkind geworden. Ich  bereue 
es T ie f was ich gemacht habe und ich werde niemals w ieder sowas tu n . Ich  w ill 
w ieder ein richtiges Leben führen w ie zuvor.

Auch b itte  ich noch um  eine m ilde Strafe. Diesse T a t m ußte ich tun , den 
lch m ußte etwas anfangen.

A. W .
München, den 24. 12. 1936.“

Z u r Ergänzung dieser schriftlichen Angaben gab sie m ündlich noch Folgendes 
zu P ro to k o ll: Sie w o llte  ih r  K in d  in  K ost geben. D er V orm und des K indes gab dies 
aber n ich t zu. „U n d  so setzte sich in  m ir  der Gedanke fest, daß mein K in d  das 
H indernis fü r  m ich is t und a llm ählich kam  m ir der unselige Gedanke, mein K in d  
aüs dem Wege zu räum en.“  A ls Anfang A ugust ih r  K in d  zu fä llig  einm al am Rande 
des Gutsweihers stand, sei ih r  p lö tz lich  der Gedanke gekommen, das K in d  ins
Nasser zu stoßen, d am it es e rtr in ke ..........„D a  gab ich ihm  einen Stoß in  den
Hücken und das K in d  fie l ins Wasser, das an dieser Stelle etwa 1 y2 m  t ie f war. 
Ich glaube bestim m t, daß m ir dieser Gedanke deshalb kam, w eil ich wußte, daß 
auch der M. M arie ih r  K in d  ertrunken  ist. Nachdem ich das K in d  ins Wasser 
la llen sah, lie f ich vom  W eiher weg h in te r den Stadel. Von d o rt aus hörte  ich 
kurz darauf die M elkersfrau K . ru fen : W . A .! A u f diesen R u f h in  lie f ich . . . .  
Zum W eiher . . . bis ich ganz zum W eiher kam, ha tte  die K . das K in d  aus dem 
wasser gezogen. . . . Nach dem M iß lingen dieses Planes ließ m ich der Gedanke 
aU die Beseitigung meines K indes n ich t m ehr los.“

„A m  30. 8. 1936 w ar ich um  9 U h r im  Gottesdienst in  der K irche  in  I .  
A u f dem Heimweg, den ich a lle in  machte, kam  ich am sogenannten W irtsch lag  
vorbei, wo in  nächster Nähe der Straße zahlreiche Tollk irschensträucher m it 
reifen Tollk irschen standen. A ls ich die To llk irschen sah, kam  m ir der Gedanke, 
Wenn ich dem K inde  solche Beeren gebe, w ird  es sterben. A u f dem weiteren 
Heimweg faßte ich den Plan, am N achm ittag  m it meinem K inde  bei den T o ll
kirschen vorbe i zu gehen und ihm  solche Beeren zu geben.“  Sie sei dann nach dem 
Mittagessen m it ih rem  K in d  und einem anderen Mädchen nach I .  gegangen und 
habe d o rt zwei P fund W eintrauben gekauft. W ährend des Heimwegs gab sie den 
“ erden K inde rn  W eintrauben zu essen. „A ls  w ir  nun an die Tollk irschsträucher 

amen, schickte ich die G re tiin  den Brombeerschlag, der etwas w eiter nörd lich  von 
er Straße lag. . . .  A ls die G re ti zu den Brombeersträuchern ging, p flückte  ich zwei 
ollkirschen von den Stauden und gab sie meinem K inde  in  die Hand. Das K in d  

*ehob sie so fort in  den M und und aß sie genau so wie die W eintrauben . . . A ls das 
H m d die Tollk irschen gegessen hatte, g ing ich m it ihm  ebenfalls an den Brombeer- 
Schlag, wo ¡ch ajje r nu r einige Beeren abpflückte , die ich ebenfalls meinem K inde  
öab • . . . Nach der H e im kehr hä tte  sie sich zunächst n ich t m ehr um  das K in d  
gekümmert. Gegen Abend wurde das K in d  auffä llig . „E s  ha tte  einen ro ten K op f, 

hgelte au f dem Boden herum  und machte m it den Händen so Bewegungen
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als wenn es Beeren pflücken würde. Zu meiner M u tte r sagte ich, was das K in d  
w ohl hat, w orauf sie meinte, es werde Schlaf haben. B e i d em  A n b l ic k  m e in e s  
K in d e s  w u ß te  ic h  s o fo r t ,  daß  das  sch o n ' d ie  W ir k u n g  d e r T o l l 
k i r s c h e n  s e in  m ü ß te .“  Sie habe darauf noch die Verw alterstochter und 
ihren B räutigam  um  R a t gefragt. H e rr S. äußerte dabei sofort Verdacht auf 
eine Tollk irschen Vergiftung, w e il sein B ruder sich nach Genuß von Tollk irschen 
ebenso benommen habe. E rs t dann wurde nach einem A rz t te le fo n ie r t. . . .  
„S chon  auf dem Wege ins Krankenhaus erkannte ich, daß mein K in d  schwer 
e rk ra n k t is t und ich muß zugeben, daß ich hoffte , das K in d  nun los zu sein.“

Im  übrigen habe ih r  ta tsäch lich in  der N acht vo r der T a t geträum t, ih r  K in d  
sei gestorben. „E s  is t w irk lic h  wahr, daß ich diesen T raum  hatte. Ic h  denke m ir, 
daß d e r G e d a n k e , d e n  ic h  s c h o n  im m e r  h a t te ,  a u c h  im  T ra u m  ka m . 
. . . .  Ich  kann m ir meine späteren B randstiftungen nu r so erklären, daß ich n ich t 
m ehr wußte, was ich anfangen soll, um  fortzukom m en. H eute kann ich m ir  selbst 
n ich t m ehr erklären, wie ich zu diesen Taten komm en konn te ." . . .

Bei der Angeschuldigten Vernehmung aufgenommen in  der V o r u n te r 
s u c h u n g  am 18. 1. 1937 schilderte die W . genau ihren Lebenslauf. Es habe ih r 
in  W .hausen n ich t gefallen. Sie fü h lte  sich zu einsam, ha tte  keine rechte „A n 
sprache“ . M it der M u tte r sei sie n ich t gu t ausgekommen. „ I c h  w o llte  unter 
allen Um ständen von W.hausen weg. Es „k ra b b e lte "  im m er in  m ir, w ie ich 
wegkommen könne. Ich  wußte aber, daß ich wegen meines K indes A nna n ich t 
wegkommeri konnte. Ich  tru g  m ich daher m it dem Gedanken, mein K in d  zu
beseitigen.“ .......... ,Ende J u li 1936 erinnerte ich m ich daran, daß ein K in d  der
M aria  M. vo r 2 oder 3 Jahren im  W eiher des Gutes ertrunken war. Ich  habe 
m ir je tz t überlegt, daß ich m ein K ind , w e n n  ic h  d a z u  d ie  G e le g e n h e it  
h ä t t e ,  in  den W eiher hineinstoße, da m it es e r tr in k t.“

Anfangs August 1936 habe sie dann ih r  K in d  beim Gänsefüttern in  den 
W eiher gestoßen. Sie selbst floh  in  die Tenne des Pferdestalles. Sie wußte, daß 
das K in d  ohne H ilfe  e rtrinken  müsse. Das K in d  h ie lt sich aber m it beiden Händen 
an einer zu fä llig  im  Wasser schwimmenden Zaun la tte  fest und wurde von Frau K . 
herausgezogen. „D e r  Gedanke aber, daß das K in d  wegmüsse, da m it ich von 
W.hausen wegkomme, h a t m ich n ich t m ehr ausgelassen.“

In  der N acht vom  29.— 30. August 1936 habe ih r  g e t r ä u m t ,  daß ih r  K ind  
A nna gestorben sei. A m  30. 8. sah sie zu fä llig  au f dem Rückweg vom  K irc h 
gang nach I .  Tollkirschenstauden am Wege stehen und es kam  ih r  der Gedanke, 
ih r  K in d  durch Tollk irschen zu verg iften. A m  N achm ittag  fü h rte  sie diesen 
P lan aus. Sie ging m it ih re r Tochter und der 7 Jahre a lten Margarethe K . in  die 
Gärtnerei G. und kau fte  d o rt 2 P fund W eintrauben. A u f dem Rückweg schickte 
sie die K . an einen Brom beerstrauch am W aldrand, „m e in  K in d  A nna behielt 
ich  bei m ir. Von einer in  nächster Nähe stehenden Tollk irschstaude pflückte 
ich 2 To llk irschen ab. Diese gab ich meinem K in d  Anna in  die H and ; es aß 
auch die K irschen sofort. D ie  M. K . h a b e  ic h  d e sw e ge n  w e g g e s c h ic k t,  
d a m i t  s ie  n ic h t  sehen  k o n n te ,  wie ich meinem K in d  Anna die Tollkirschen 
zu essen gab.

Ich  ha tte  auch den Spaziergang zu G. und d e n  K a u f  d e r  W e in t ra u b e n  
fü r  die K in d e r n u r deswegen gemacht, d a m i t  d ie  S ache  n ic h t  a u f f ä l l t '  
denn ich ha tte  ja  schon am Morgen den Entschluß gefaßt, mein K in d  Anna 
durch Tollk irschen zu verg iften .“

Nach der R ückkehr bekam ihre  Tochter ba ld  einen ro ten  K op f. Ih re 
M u tte r dachte an einen Sonnenstich und brachte das K in d  ins B e tt. „A bends 
wurde das K in d  unruh ig  und sonderbar. Es kugelte auf dem Boden umeinander 
und machte m it der H and so m erkwürdige Bewegungen, als wenn es etwas 
abrupfen und essen w ollte . I c h  f r u g  je tz t meine M u tte r, was das K in d  eigen!'
lieh habe..........Meine M u tte r m einte darauf nur, das K in d  habe sicherlich Schlaf-
Ich  dachte m ir  auch, daß dieses sonderbare Benehmen meines K indes auf daS 
Essen der Tollk irschen zurückzuführen se i." Sie habe dann im  Verwalterhaus
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der M aria M. und deren B räutigam  die Beobachtungen bei ih rem  K in d  m itge te ilt. 
I le r  B räutigam  äußerte Verdacht auf Tollk irschen Vergiftung. D a ra u f habe sie 
durch ihre  M u tte r einen A rz t herbeirufen lassen. Sie selbst habe nichts davon 
gesagt, daß das K in d  w irk lich  Tollk irschen gegessen hätte. Sie sei dann m it 
i ' r .  P i. nach W.hausen gefahren und habe das K in d  ins Krankenhaus gebracht. 
Am nächsten Morgen habe sie den Tod des K indes erfahren. „ Ic h  ha tte  dies 
Erwartet, es w ar m ir  auch recht, daß das K in d  je tz t to t  war, denn ich glaubte 
le tz t, von W.hausen wegkommen zu können.“

„D e r  Tod meines K indes h a t m ir keine Ruhe mehr gelassen; das Gewissen 
hat m ich gedrückt, ich habe auch keine ruhige Stunde in  W.hausen mehr gehabt, 
deswegen w o llte  ich erst recht n ich t mehr in  W . bleiben.“

Je tz t sei sie au f den Gedanken gekommen, einen B rand zu legen. „ Ic h  
dachte m ir die Sache dann so, nach einem Brande hätte  es sicher mehr A rbe it 
gegeben; ich hä tte  dann dem Gutsherrn gesagt, die A rb e it sei zu v ie l fü r  m ich, 
lch glaubte auf diese Weise die Stelle in  W . aufgeben zu können.“

A m  Tag vo r der ersten Brandlegung, also am 17. ix . 1936 habe es zu fä llig  
lt l einem N achbarort und zwar in  F . gebrannt. A m  18. ix . 1936 hatte  sie einen 
S tre it m it der M aria  M., w eil sie die Waschschaffein n ich t sauber geputzt habe. 
Sje w ar damals unwohl und ha tte  dabei starke Leibschmerzen. Ü berhaupt sei 
sie vo r E in t r i t t  des Unwohlseins o ft ganz damisch und leide un te r Schwindel 
ünd Kopfschmerzen. Auch während der Periode habe sie im m er Leibschmerzen.

Sie habe sich fu rch tb a r über die Zurechtweisung geärgert und habe sich 
darüber m it dem Schmied H . ausgesprochen. Dann kam  ih r  der Gedanke den 
^U e n  Stadel anzuzünden. Sie paßte eine Gelegenheit ab und zündete dann 
§egen ein halb sechs U h r das Stroh an. Sie kam  unbem erkt in  die Küche zurück 
ür,d arbeitete d o rt etwas in  Gegenwart des Baumeisters M.

Da die M aria M. noch am gleichen Abend nach München verbracht wurde 
(sie w ar hochschwanger und die G eburt kam  offenbar durch die Schreckw irkung 
<‘fes Brandes in  Gang), dachte sie zunächst n ich t m ehr ans Fortgehen. E rs t nach 
Rückkehr der M aria  M. kam  sie w ieder in  W u t. Sie beschloß je tz t, den zweiten 
Stadel /m it der P ferdestallung anzuzünden. „ I c h  habe im m er herum stud iert, 
'Ae ich das machen könne, es waren aber im m er Leute zu Hause.“  A m  

12. 1936 b o t sich dazu e in e  g ü n s t ig e  G e le g e n h e it ,  w eil an diesem V o r
m ittag  alles im  W ald  war. Sie ha tte  absichtlich eine M istgabel im  Verwalterhaus 
Stehen lassen, um  später ih ren Gang in  den Pferdestall begründen zu können. 
jA-'i der ersten Gelegenheit sprang sie dann m it der M istgabel in  der H and in  den 
Verdesta ll, öffnete die eiserne Tennentür und zündete einen S trohstock m it 
miiem Streichholz an. Dann machte sie sich im  Waschhaus zu schaffen, bis 

euerlärm entstand.
D er K necht R . K . machte folgende Angaben: Zu ihrem  K inde  sei die Anna W . 

hhmer n e tt gewesen. Seit Januar 1936 sei er zu ih r  in  in tim e  Beziehungen ge
l t e n .  E r habe jeweils 2— 3 m al h in tere inander den Verkehr m it ih r  ausgeübt, 
m Jun i 1936 sei er in  eine andere Stelle fortgekom m en. E r habe sich a llm ählich 

Ü >n der W . zurückgezogen, w eil er gehört hatte, daß die W . m it einem anderen 
Anecht Beziehungen angeknüpft hätte . D ie W . habe ihm  aber noch öfters Briefe 
11 Postkarten geschrieben. Ende J u li oder anfangs A ugust 1936 w o llte  sie ihm  
m^mal etwas „W ich tiges “  m ündlich m itte ilen , als er sie dann aber besuchte, 

° nnte er aus ih r  n ichts herausbringen.
Am  15. 8. 1936 sei es zum endgültigen B ruch gekommen. Sie ha tte  ihn  

?et>eten, ih r  in  der Umgebung von B i. eine S tellung zu verschaffen, w eil es ih r  
"  W.hausen n ich t mehr gefalle. „ I c h  erk lä rte  der W ., daß ich fü r  sie keine Stelle 
uchen werde; ich bedeutete ih r  auch, daß das Verhä ltn is  zwischen ih r  und m ir 
" '-'gü ltig  aus sei. D arau f fing  sie das W einen an.“

D ie M u tte r der W . hä tte  das V erhä ltn is  zwischen ihnen beiden nie dulden 
ollen und machte der W . w iederho lt deswegen auch in  seiner Gegenwart V o r-



D ie W . w ar im  Benehmen eigentlich unauffä llig , o ft  sei sie sehr fide l und 
lu s tig  gewesen und habe Späße m it ihm  gemacht. E r  habe auch n ich t beobachtet, 
daß sie z. Z t. der Periode gerne Feuer gesehen hätte . Sie habe n u r gelegentlich 
vo r dem Unwohlsein über Kopfschmerzen geklagt.

Nach dem e rs te n  B ra n d  wurde auf dem H o f v ie l über den möglichen 
B ra n d s tifte r geredet. D ie W . äußerte: „W e n n  der n u r n ich t w iederkom m t und 
zündet den anderen Stadel auch noch an. Das könnte schon sein, daß der in 
einem V ie rte lja h r w iederkom m t und anzündet............ “

A m  Tage nach dem z w e ite n  B ra n d ,  also am 10. 12. 1936, äußerte die W. 
vorsorglich, daß sie kü rz lich  in  dem abgebrannten Stadel in  der Nähe des Grum- 
metstockes einen Z igarrenstum pen liegen sah; das dürfe  doch auch n ich t sein-

In  einem B r ie f  a n  ih r e  M u t t e r  aus dem Gefängnis vom  28. 1. 1937 
trö s te t die W . die M u tte r. „E in m a l kann jeder Mensch einen Fehler machen, 
wenn er n u r dann w ieder recht und g u t is t. U nd zu diesen Menschen gehör ich 
auch. (Dann geht es ohne Absatz weiter.) „ J e tz t  habe ich noch eine B itte , liebe 
M u tte r : sei so g u t und schicke m ir  den H andko ffe r und das grünkarrie rte  K le id, 
ein Paar Strüm pfe, ein ha lb  P fund Zucker, ein bischen S tre ichw urst, backe m ir 
auch so einen schwarzen Kuchen und noch bischen Käs und B ro t.“

D ie  Anna W . machte h ie r in  d e r K l i n i k  fo lg e n d e  A n g a b e n . Ih r  Vater 
w ar ein braver, ruh iger Mann. E r rauchte und tra n k  n ich t, s to tte rte  aber. E r 
starb  1932 an einem Magenkrebs. D ie M u tte r leb t noch, sie is t etwas zanksüchtig 
und aufgeregt, sonst aber n ich t au ffä llig . E ine Schwester Rosa tauge n ich t viel. 
Sie habe einen schlechten R uf, sei fau l, wechsele o ft die Plätze und die Männer. 
Sie habe zwei uneheliche K inde r. Zwei B rüder seien unau ffä llig . Auch sonst 
sei in  der Fam ilie  nichts von Geistes- und N ervenkrankheiten oder Selbstmorden 
bekannt.

A ls K in d  en tw icke lte  sie sich norm al. V on K inde rkrankhe iten  kann sie sich 
n u r an Masern erinnern. M it  13 Jahren soll sie einen Lungenspitzenkartarrb 
gehabt habe. Keine Fraisen, ke in  Bettnässen. Sie w ar im m er gerne a lle in  und 
schloß sich schwer an. D ie S tim m ung w ar o ft etwas ängstlich, sie ha tte  schwere 
Träum e und F u rch t im  D unklen. Auch heute noch sei sie Nachts furchtsam- 
D ie  M u tte r habe sie n ich t leiden können und deswegen v ie l geschlagen. N u r der 
V a te r ha tte  sie gern. D er ha tte  aber n ich t v ie l zu sagen. So fü h lte  sie sich zu Haus® 
zurückgesetzt. Das V erhä ltn is  zu den Geschwistern w ar schlecht, besonders 
m it  der zwei Jahre älteren Schwester Rosa ha tte  sie dauernd S tre it. D ie Rosa 
w ar der L ieb ling  der M u tte r. In  der Schule lern te  sie „so  m itte l“ . Sie b lieb nicht 
sitzen. Sie w ar etwas schüchtern und ängstlich und fand  n ich t so recht Anschluß 
an die anderen K inde r. M it  13 Jahren kam  sie nach A . als Dienstmagd 
zum N euw irt. D o rt m achte sie S ta lla rbe it. D ie Magd habe sie o ft geschlagen und 
an den Haaren gezogen. D ie W ir t in  w ar g u t zu ih r. So habe es ih r  doch ganz gü* 
gefallen. U m  Pfingsten 1927 herum  erkrankte  sie an einem le ichten Lungenspitzen' 
ka ta rrh  und kam  deswegen nach Hause. B is L ich tm eß  1928 ha lf sie au f dem Gut» 
au f welchem die E lte rn  beschäftig t waren.

1928 kam  sie dann als D ienstmagd zu dem Bauern A . N . und b lieb dort 
bis 1932. Sie w ar A lle inm agd und wurde sehr g u t behandelt. 1931 ha tte  sie das 
erstemal m it einem gewissen F. A . Geschlechtsverkehr. D ann knüp fte  der Bauet 
selber m it ih r  ein V erhä ltn is  an. Sie habe etwa 10 m al m it ihm  Verkehr gehabt. 
Schließlich habe aber die F rau „e tw as gespannt“ . Sie hä tten  dann die Sach6 
aufgegeben.

Im  Februar 1932 sei ih r  V a te r gestorben. Sie m ußte deshalb nach Hause 
zurück. „D a  gefiel es m ir  aber n ich t, denn ich kam  m it meiner M u tte r öfter5 
in  S tre it und der jüngste  B rude r nahm  m ir im m er Geld weg."

Deswegen sei sie im  Ju n i 1932 schon w ieder zum Bauern N . als Alleinnaag^ 
zurückgekehrt, und b lieb d o rt bis Ende September 1935. Sie knüp fte  ein V er 
hä ltn is  m it L . H . an. Aus diesem V erhä ltn is  entsprang das am 16. 3. 1934 8e, 
borene K in d  Anna. H . w o llte  von der Vaterschaft n ichts wissen. D er Vornan11
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des K indes m ußte daher die K lage wegen Anerkennung der Vaterschaft und 
V erp flich tung  zum U n te rh a lt stellen. H . behauptete, daß der Bauer N . der 
Vater des K indes sei. N . aber b e s tr it t un te r E id  Geschlechtsverkehr während 
der Em pfängniszeit. Schließlich wurde die V aterschaft des H . festgestellt, 
f l .  zahlte im  M onat 10 M k. U n te rha lt, küm m erte  sich aber sonst n ich t mehr 
hm das K ind .

A m  17. September 1935 mußte sie nach Hause zurück, w eil sich ihre  M u tte r 
pmer K rop fopera tion  in  München unterziehen mußte. Sie übernahm  die Pflege 
‘hres unehelichen K indes Anna und die des K indes E rich  ih re r Schwester Rosa. 
••Ich b in  zwar n ich t gerne heim, aber ich mußte. Es ärgerte m ich fu rch tbar, 
^ e il gerade ich im m er heim  mußte und meine andere Schwester n ich t, denn ich 
d in schon von Jugend auf fortgekom m en und da b in  ich es gewöhnt, bei fremden 
Leuten zu sein. A ber da ich ein K in d  bei meiner M u tte r ha tte  und das K in d  
d e in e r Schwester und der jüngste B ruder noch da war, m ußte ich den H aushalt 
führen, bis die M u tte r w ieder kam. Auch mußte ich nebenbei in  die A rb e it gehen. 
Hie M u tte r w ar ungefähr 15 Wochen aus.“

Nach der R ückkehr w ar die M u tte r im m er noch schwächlich und k ränk lich . 
■Vm Neujahrstag 1936 hä tte  sie den D ienstherrn gefragt, ob sie w ieder bald 
züm Bauern N . zurück dürfe. Dieser hä tte  aber die B it te  abgeschlagen und 
gesagt, sie müsse wegen der beiden K in d e r dableiben, so lange die M u tte r noch 
krank sei. Sie fü h lte  sich sehr ung lücklich  in  W.hausen. D er O rt w ar zu einsam, 
sie w ar vom  N . her gewöhnt, im  K ram laden u n te r die Leute  zu kommen. N un  
ka.be sie nachstudiert, wie sie w ieder wegkommen könne. Zuerst w o llte  sie ih r 
H ind  in  Pflege geben. A ber der V orm und und ihre  M u tte r waren dagegen.

Nach N eu jahr 1936 fin g  sie nun  ein V erhä ltn is  m it dem K nech t R. K . 
atl, der seit L ich tm eß  1935 auf dem G u t arbeitete. D a w ar sie w ieder ganz 
glücklich und zufrieden. Zuerst ha tten  sie jeden Sonntag Verkehr, dann n u r alle 
*4 Tage. N un  fing  sie an, etwas zu „e ife rn “ . Sie habe gespannt, daß K . nebenbei 
*ait einer Anderen „gehe“ . D ie M u tte r w ar m it dem V erhä ltn is  n ich t einver- 
standen und machte dauernd Schwierigkeiten. „M e ine Schwester Rosa w ar 
k °rtm a ls  auch einige Z e it daheim, auch die hetzte im m er so an die M u tte r, w eil 
lch m it dem Burschen ging. Ic h  konnte  h a lt meiner M u tte r gar n ichts mehr 
rech t machen. W enn ich frü h  aufstand, bekam ich geschim pft und wenn ich  von 
Üer A rb e it kam , auch im m er. Ic h  wußte m ir  o ft gar n ich t m ehr zu helfen, 
'*a ging ich im m er zu r F rau K . und klagte  mein Le id . Meine M u tte r sagte im m er, 
'Venn du m ir diesen Burschen n ich t läß t, schmeiß’ ich dich naus, zam t dein K in d , 
"fe ine Schwester ha tte  ja  auch ein K in d  zu Hause und zah lt keinen Pfennig, 
^ afü r  aber bei dieser w ar alles recht. Ic h  ha tte  im m er bezahlt fü r  mein K in d , 
Jüonatlich 10 M k. Ic h  konnte  n ich t m ehr zahlen denn ich ha tte  nu r 22— 25 M k. 
Hnd wenn ich heimkam, kam  ich m it dem Geld überhaupt n ich t m ehr aus, 
üenn ich  mußte Essengeld hergeben und auch Sonstiges kaufen. Ic h  ha tte  o ft 
'einen P fennig Geld mehr. D ie Leute  h ie lten m ir  auch im m er vor, daß die Ge
meinde auch im m er zahlen müsse. Auch b in  ich  m it dem Burschen o ft fo r t
gegangen, das sah die M u tte r n ich t gerne. D a ha tte  sie ihn  o ft so geschimpft. Ja, 
lch kann es selber n ich t begreifen, daß ich in  den Menschen so ve rlieb t war. . . .“

P fingsten 1936 sei nun der R . K . auf einen anderen H o f in  der Nachbar- 
Scha ft weggegangen. E r  gab an, er hä tte  m it dem Baum eister einen S tre it gehabt, 
’ ’ ic h  b in  denselben Tag in  die Küche zum  Baumeister. D er h a t zu m ir  gesagt, 

,er K . is t weg wegen meiner, w eil die Leute im m er so v ie l redeten. Ic h  ha tte  ihn  
em paarm al geschrieben, er soll kommen. E r is t zwar schon gekommen, aber es 
'J’ar die rechte S tim m ung n ich t mehr. Zu Ostern 1936 ha tte  ich m it ih m  noch 

eü le tz ten  Verkehr. . . . Ic h  b in  fast jeden Tag hinaus zu einem Feldkreuz, 
0 w ir  uns Zusammentreffen w ollten. Ich  w artete im m er bis 8 oder 9 U hr, aber 

er is t n ich t m ehr gekommen. Je tz t wußte ich n ich t m ehr was ich tu n  soll. Ich  
achte m ir  im m er, j e t z t  lä ß t  m ic h  d e r  a u c h  s te h e n . U nd er h a t m ich 
Uch stehen gelassen. A ber ich w ar im m er noch in  diesen Glauben, das er kom m t,
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aber es w ar dies n ich t m ehr der F a ll. Je tz t w o llte  ich überhaupt n ich t mehr 
bleiben, denn ich konnte es n ich t mehr übers Herz bringen, das ich den Menschen 
nochmals vo r den Augen tre te , fes w ar mein le tz te r Wunsch, von dem H o f weg
zukommen. A ber je tz t der H e rr ließ m ich n ich t fo r t und ich wagte es mehrmals 
hinaufzugehen, a b e r  ic h  g e t r a u te  m ic h  n ic h t  h in e in .  W e il er es schon 
gesagt hatte , ich d a rf n ich t fo r t, w e il die K in d e r h ier sind. Ich  wußte n ich t mehr 
was ich tu n  sollte, j e t z t  h a b e n  d ie  s e e lis c h e n  K u m m e r  im m e r  m e h r 
z u g e n o m m e n . Ich  fü h lte  es je tz t, daß das K in d  m ein H indern is war. Auch 
von den Leuten bekam ich V orw ürfe  das ich n ich t m ehr zum H eira ten  komme 
und daß ich im m er h ier bleiben muß. U nd  die Leute derbleckten (verspotteten) 
m ich im m er w eil m ich der stehen lassen hat. I c h  h a t t e  f u r c h tb a r e  in n e re  
G e fü h le  u n d  das t r ie b  m ic h  z u m  S c h ic k s a l. "

A m  30. 8. sei sie dann m it ih rem  K inde  fortgegangen, um  W eintrauben zu 
kaufen. D ie  achtjährige Grete K . sei gegen ihren W illen  m itgelaufen. W ährend nun 
die Grete Brombeeren suchte, gab sie ihrem  eigenen K inde  unbem erkt zwei T o ll
kirschen. D ann hä tten  sie alle zusammen W eintrauben und auch Brombeeren 
gegessen. „W ie  w ir  heimkamen, legte die M u tte r das K in d  ins B e tt, aber sie 
h a t n ich t lange geschlafen. W ie sie vom  Schlaf aufgewacht ist, w ar sie schon so 
komisch. Abends spürte sie schon Schmerzen. D er B räu tigam  von der M aria  M- 
frag te  mich, ob ich in  dem W alde war. Ich  sagte ja , aber w eiter nichts. D ie M u tte r 
te lefonierte dem A rz t. D er sagte: gleich ins Krankenhaus. Der A rz t nahm es m it 
und in  der F rüh  is t sie gestorben. Ich  ha tte  eine fu rch tbare  innerliche Angst, aber 
w e il es geheißen hatte , es seien die W eintrauben, da wurde es le ichter. A ber ich hatte  
keine Ruhe mehr. E inerseits w ar ich froh, andererseits auch w ieder n ich t.“  Sie sei 
m it  zur Beerdigung gegangen und habe dabei auch geweint. Das K in d  habe sie ganz 
gerne gemocht, sie habe sich aber n ich t m ehr helfen können. E in ige  Tage nach 
dem Tode sei ih r  das K in d  im  T raum  erschienen. Es lag in  einem schönen Sarg, 
streckte die rechte H and heraus, zeigte zwei F inger und lachte dabei. D er Traum  
sei ih r  schon unheim lich gewesen. „ J e tz t  wagte ich es w ieder und ging zum 
H e rrn  h inauf, aber ich tra u te  m ich wieder n ich t h inein. Da kam  eines Tages 
der W achtm eister von A .k irchen und frag te  m ich, w ie das herging m it dem Kinde. 
Ic h  ha tte  gesagt, es seien die W ein trauben schuld. Nein, sagte er, sie h a t T o ll
kirschen gegessen. Ich  wußte gleich gar n ich t, was ich sagen sollte, denn ich war 
so verkom men, aber ich ha tte  eine unheim liche A ngst und keine Ruhe mehr- 
Es w ar dann w ieder besser.“

Zwei Tage nach dem Tode des K indes sei sie w ieder unw ohl geworden-
A llm äh lich  hä tte  sie sich dann wieder beruhigt.

Im  H erbst kam  wieder der Drang, von dem Gute wegzukommen. Sie konnte 
es einfach n ich t m ehr aushalten. A m  13. Novem ber bekam sie S tre it m it der 
M aria  M., w eil sie die Waschzuber n ich t sauber geputzt hätte . Sie sei damals 
gerade unw ohl gewesen und hä tte  heftige Leibschmerzen gehabt. E inen Tag 
vorher ha tte  es im  N achbarort F . gebrannt. Sie habe damals überhaupt gerne 
Feuer gesehen. In  der W u t hä tte  sie dann einen Stadel angezündet. „A b e r 
die Leute ha tten  es gleich gem erkt und brachten es gleich zum Löschen, es is 
ein bischen Stroh ve rb ra n n t."

N un  dachte sie daran, bei der nächsten Gelegenheit den zweiten Stadel m it 
der P ferdestallung anzuzünden. „E s  ha tte  d o rt m a l in  der Umgebung gebrann 
und da ha tten  unsere Leute im m er geredet. Ic h  ha tte  dann von der Ze it an 
gerne Feuer gesehen. Ich  sah im m er den brennenden Stadel vo r m ir. W ie ic 
den zweiten B rand legte, tr ie b  es m ich schon ein paar Tage vorher h in , aber 
is t gerade gewesen, w ie wenn m ich jem and aufh ie lt. A ber am 9. 12. konnte ic 
den D rang n ich t m ehr überw inden und zündete an, aber w ie ich das Feuer sab, 
da lie f es m ir  e iska lt und bekam einen solchen Schrecken. Es kam  auch gleic 
die Polizei und der W achtm eister w a rf m ir  einen solchen scharfen B lic k  zü, 
daß ich n ich t m ehr wußte, was ich anfangen sollte. Auch habe ich n ichts me^  
gegessen. A m  F re itag  den 11. Dezember wurde ich ve rhafte t. Ich  ha tte  es zuerst



geleugnet, aber dann schon eingestanden. Auch den M ord stand ich gleich ein, 
w ie sie m ich in  München fragten. Es is t m ir  selber ein Rätsel, w ie ich zu diesem 

. Schicksal kam. H ab  in  meinem Lebtag noch keinen solchen Gedanken gehabt. 
Ich  habe seit dieser Ze it im m er einen solchen Schwindel. Es dauert nu r im m er 
so ungefähr 5 M inuten. In  N . ha tte  ich es e inm al 14 Tage hin tere inander.“

„ I c h  sehe es ein, was ich gemacht habe und es re u t m ich fu rch tba r. Ich  
"Verspreche es Ihnen, daß ich nie in  meinem Leben etwas Unrechtes tu n  werde. 
Ich  ha tte  d o rt eine sehr schwere Zeit, den mein innerlicher D rang ließ m ich 
ü ich t m ehr los. Das, was ich je tz t geschrieben habe, is t w ahr und das fü h rte  m ich 
2u meinem Schicksal. Auch b itte  ich um  eine m ilde S tra fe ."

A. W., d. 29. 4- 1937-
(Die Z ita te  nach einem h ier in  der K lin ik  von der W . niedergeschriebenen

Lebenslauf.)
k ö r p e r l i c h e r  B e fu n d :

Weder bei der genauen in ternen noch bei der neurologischen Untersuchung 
konnte ein p raktisch  ins Gew icht fa llender k rankha fte r Befund erhoben werden. 
Die Wassermannsche R eaktion im  B lu tserum  w ar negativ. D ie Untersuchung 
ber Rückenm arksflüssigkeit ergab einen vö llig  norm alen L iquorbefund. Auch 
^ährend  der Periode b lieb die W . unau ffä llig  und beschwerdefrei. Epileptische 
■Unfälle oder Ä qu iva len te  wurden während der Untersuchungszeit in  der K lin ik  
ö lch t beobachtet und konnten auch n ich t p rovoziert werden.
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P s y c h is c h e r  B e f u n d :
D ie W . w ar h ier in  der K lin ik  ze itlich  und ö rtlich  o rie n tie rt und im  Benehmen 

ruhig und geordnet.
Be i der In te lligenzprü fung  ve rfüg t sie über genügendes Schul- und A llgem ein

wissen. Sie kann m it le id licher Gewandtheit Begriffe  definieren. Unterschieds
lo s e n  beantw orte t sie im  allgemeinen rich tig . Ih r  Gesichtskreis is t eng. T ro tz 
dem h a t sie einige geographische Kenntnisse und kann die H aup ts täd te  der 
N ichtigsten europäischen Staaten nennen. Sie kann den Sinn von Sprichwörtern 
^ügeben. D ie Bedeutung der B ine tb ilde r m acht ih r  keine Schwierigkeiten. 
Ebenso löst sie die üblichen Rechenaufgaben ziem lich gewandt. Auffassung und 
Dedankengang sind flüssig und w endig; eine Neigung zu pseudodementen Re
aktionen t r a t  n ich t in  Erscheinung.

D ie S tim m ung w ar im  allgemeinen etwas gedrückt. O ft seufzte und stöhnte 
W? bei der U n te rha ltung  und w ar offenbar ängstlich. Dabei h a t m an n ich t den 
E indruck, daß sie etwa an Gewissensbissen leide. Sie scheint led ig lich  um  ih re  
®'gene Z u ku n ft besorgt und em pfindet offenbar m it ih rem  eigenen Schicksal 

as größte M itle id . Im  übrigen g ib t sie an, daß sie schon im m er ängstlich ge- 
esen sei. Besonders fü rch te  sie sich seit ih re r K in d h e it im m er in  der D unkelhe it. 
,le fra g t vorsichtig , ob sie etwa h ingerich te t werden könnte. „D es hab i  ne t 

§ 'vußt, daß des a M ord ist, i  hab gemeint des is t K inds tö tung  und darauf steht 
t ^ 7  Jahre Zuchthaus.“  Bei solchen Gesprächen b rich t sie dann p lö tz lich  in  

O nen aus und b rin g t un te r Schluchzen hervor: „ I  hab im m er so Angst, daß 
kö p ft w erd.“

^  Sie habe schon im m er gerne in  der Zeitung über- Morde und andere V er
gehen gelesen. Sie hä tte  dann die Gerichtsverhandlungen ve rfo lg t und ha tte  

^ b e i  ein so angenehmes Gruseln. 1935 hä tte  eine Frau L . aus der dortigen 
ja g e n d  ih re  dre i K in d e r erschlagen. Sie habe davon in  der Zeitung gelesen.
. a sei ih r  so ein „k itz lic h e s “  Gefühl durch den K ö rpe r gegangen. „D ie  F rau hab 
srv S°  lanSe im  K o p f gehabt, so ein unheim liches Gefühl, daß ich auch e inm al 

Nas tu n  könn te .“
k Nachdem sie ih r  K in d  in  den W eiher gestoßen hatte , verspürte sie so ein 
Römisches Gefühl, so ähnlich wie nach dem Geschlechtsverkehr, aber doch anders. 

Ie babe damals keinen Geliebten gehabt. In  solchen Zeiten sei sie schon im m er



unruh ig  gewesen. „D a  hab ich im m er so ein komisches Gefühl, wenn ich  niemand 
gehabt habe. W enn a M ann da war, da w ar a R uh .“  Sie benü tz t aber offenbar 
diese Gelegenheit gerne, um  über alle möglichen „kom ischen“  Gefühle zu sprechen» 
die ihre  Taten entschuldigen könnten. „D as  hab i  schon so gehabt, daß ich so 
a Gefühl gehabt hab, wenn ich  so nachdenkt hab, da is t m ir  o ft so kom isch worden 
bei manche Sachen, wenn ich was Schlimmes gehört h ab ." So habe sie am Tag. 
bevor sie ih r  K in d  verg ifte te  von einem ähnlichen F a ll in  einer Ze itung gelesen. 
„D a  hab i  so a K itz e l gekriegt, so h a lt als m üß t ich auch so was tu n .“  Be i der 
ersten Brandlegung habe sie sich n ichts gedacht, sie ha tte  bloß W u t und wollte 
deswegen anzünden, aber beim zweiten B rand ha tte  sie vorher auch w ieder so 
ein „k itz lic h e s “  Gefühl.

Im  übrigen b le ib t sie dabei, daß sie alle Verbrechen nu r deswegen begangen 
hätte , um  von W.hausen fortzukom m en. „ I c h  hab m ir n im m er helfen können, ich 
hab es d ire k t tu n  müssen. Es w ar m ir  innerlich  . . .  ich  weiß selber n ich t recht wie- 
Manchmal w ar es so, als wenn jem and was sagen würde, ganz leise.“  A ber richtige 
lau te  S tim m en hä tte  sie nie gehört. D ie Schilderung dieser angeblichen „S tim m en ' 
is t sehr unplastisch und w irk t  n ich t überzeugend.

T ro tz  der großen Gem ütskälte kom m t m an m it der W . ohne weiteres ih 
a ffek tiven  K o n ta k t. Sie is t in  ih rem  ganzen Benehmen sehr vorsichtig , zurück' 
ha ltend und beherrscht, überhaupt verschlossen und undurchsichtig. Es handelt 
sich aber dabei n ich t um  eine k rankha fte  Veränderung ih re r Beziehungen zuf 
U m w elt, sondern um  eine verständliche taktische R eaktion au f ihre je tzige Lage. 
Zw ar verm eidet sie es ihre  Taten irgendwie als solche zu beschönigen, im  übrigen 
schiebt sie aber m it N achdruck alles au f unw iderstehlichen D rang und Schicksal. 
Sie spart n ich t m it Versicherungen, daß sie nie m ehr ein Verbrechen begehen 
würde, und deutet gelegentlich Selbstmordwünsche an.

A u f der A b te ilung  ordnete sie sich ohne weiteres dem allgemeinen Betrieb6 
ein und m achte keinerle i Schwierigkeiten. Irgendwelche Zeichen von vorüber' 
gehender Bewußtseinstrübung, sonstige psychische und körperliche Ausnahme' 
zustande und insbesondere epileptische A n fä lle  wurden n ich t beobachtet. Auch bei 
einem H yperventila tionsversuch wurden keine abnorm en Zustände festgestellt'

D ie  Bewußtseinslage w ar im m er k la r und besonnen. D ie  Stimmungslag6 
entsprach durchaus ih re r ganzen S itua tion . M it gespannter Aufm erksam keit 
sieht sie in  die Z ukun ft. Es kann keine Rede davon sein, daß ih r  Lebenswille 
ih re  In it ia t iv e  und Zukunftsho ffnung  gebrochen seien. W enn sie auch kein6 
wesentliche Reue zu empfinden scheint, so fü rch te t sie sich doch in  durchaus 
norm aler Weise vo r der drohenden Strafe. Im m er w ieder b it te t  sie schriftlich 
und m ünd lich  um  eine m ilde Strafe und  fü h r t  selber m it großer Beredsamkeit 
alle M ilderungsgründe an, die nach ih re r Auffassung fü r  die B eurte ilung  ihr®* 
Taten von W ich tig ke it sind.

In  der abschließenden B e u r t e i l u n g  wurde zunächst ausgeführt, daß dJ6 
U ntersuchung keinen A n ha ltspunk t fü r  irgendeine beginnende organische E rkraä ' 
kung des Zentralnervensystems ergab. D ie D iskrepanz zwischen der Persönlichkeit 
der W . (der ja  eigentlich von allen Zeugen das beste Zeugnis ausgestellt wurde) unö 
der fu rch tbaren  Energie ihres verbrecherischen Handelns ließ vorübergehend defl 
V erdacht au f eine „ la te n te “  Epilepsie oder au f eine beginnende Schizophren!6 
aufkom men. Dieser V erdacht konnte  durch die Beobachtung n ich t bestä tig  
werden. W ir  geben h ier aus räum lichen Gründen die ausführliche Begründung 
des Gutachtens fü r  die Ablehnung dieser diagnostischen Verdachtsm oment6 
n ich t wieder. ,

Zw ar sind die Schulkenntnisse der W . recht dü rftig , Lebenswissen uo 
U rte ils k ra ft stehen etwas un te r dem D urchschn itt, es kann aber doch n ich t vo1' 
Schwachsinn oder auch n u r von einer ausgeprägten physiologischen Dummh®1 
die Rede sein. E ine r solchen Annahm e w idersprich t schon die Techn ik ihre 
k rim ine llen  Entgleisungen, bei denen sie große U m sicht, kluge Selbstbeherrschung
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ra ffin ie rte  V ir tu o s itä t in  P lanung und Ausführung gezeigt hat. Insbesondere 
eWeist das m eisterhaft durchgeführte Verstellungsspiel der ahnungslosen U n- 

, he ilig ten  während und nach der V e rg iftung  ihres K indes große K lughe it, 
V*eüschenkenntnis und praktische In te lligenz.
». K rankha fte  Störung der G eistestätigkeit (im  Sinne einer ausgesprochenen 
UYchose) und Geistesschwäche im  Sinne des § 51 S tG B, sind da m it fü r  die 

E rte ilu n g  des Falles auszuschließen.
,. Entscheidend fü r  die Beurte ilung is t nun folgender Um stand. Bei 
.Vierern E indringen in  das Wesen der Persönlichkeit der W . verschw indet 
E itle r m ehr die anfänglich so sehr in  die Augen springende Inkongruenz 
f is c h e n  C harakterb ild  und Verbrechen. D ie W . zeigt sich als eine g e fü h ls -  
. I te ,  p r im i t i v e  u n d  s k ru p e llo s e  P e rs o n , deren H aup tm erkm a l in  

triebha ften , rücksichtslosen Egoismus liegt. Sie zeigt auch h ie r in  der 
P ytlik  ke in Bedauern über das tragische Schicksal ihres Kindes, während sie 
jjathetisch sch riftlich  und m ündlich auf ih r  eigenes tragisches Schicksal h inzu- 
, eisen lieb t. F ü r Le id  und Freud anderer Menschen is t sie unem pfind lich  und 
^ rä c h te t  alles un te r dem Gesichtswinkel ihres eigenen V orte ils  oder Nachteils. 
j ;abei w ahrte  sie nach außen im m er das Gesicht und paßte sich geschickt den 
^Forderungen und E rw artungen ih re r U m w e lt an. So b lieb ih r  eigentliches 
Jjßsen lange Zeit wie un te r einer Maske verborgen. Noch m itte n  zwischen ihren 
urbrechen freu te  sie sich darüber, daß ih r  der Gutsherr gegenüber den Gen
o m e n  ein so gutes Zeugnis ausgestellt habe. Diese tie f im  C harakter begründete 

Ę b e n s lü g e  m it ih rem  Gegensatz von innerer H erz los igke it und nach außen 
j^ r Schau getragener Rechtschaffenheit fand nun in  den verbrecherischen Taten 
®r W . un te r einem Zusammenwirken besonderer Faktoren ihren aufs Höchste 

S te ig e rte n  und verd ichte ten Ausdruck.
1. In  dem Gegensatz der b ru ta len  Beseitigung des K indes und der nach außen 
vJn m it V ir tu o s itä t gespielten R olle der ahnungslosen, ratlosen und besorgten
, iatte r t r i t t  also nu r ein bisher verborgenes L e itm o tiv  im  Charakteraufbau der W . 

einer bestim m ten Veranlassung in  le tz te r Steigerung deutlich  in  Erscheinung.
Verlieren diese Handlungen v ie l von ih re r R ätse lhaftigke it. D ie  W . w ar nie 

Was sie schien. Sie h ü te t sich, ih ren wahren C harakter zu zeigen, paßte sich 
''^erlich dem Schema des durchschn ittlichen Verhaltens in  Lebensführung und 

_ 6fühlsäußerungen an, während sie in  W irk lic h k e it ganz anders dachte und 
> f a n d .

N un muß allerdings zugegeben werden, daß es wahrscheinlich ohne eine 
j  nz bestim m te K onste lla tion  von äußeren Umständen n ich t zu den über
gehenden  verbrecherischen Entgleisungen nach einem äußerlich so geordneten 
j ebenslauf gekommen wäre. D ie W . w ar ta tsäch lich sehr ungern auf dem G ut 
^  '‘V.hausen. Sie fü h lte  ihre Bewegungsfreiheit durch die M u tte r eingeengt, 

konnte angeblich n ich t so v ie l zurücklegen und ersparen wie in  anderen 
hdlungen. Von entscheidender Bedeutung dü rfte  aber das L iebesverhältn is 

{ c  dem K nech t R . K . gewesen sein. Zu diesem K . scheint sie ta tsäch lich eine 
^ ‘denschaftliche Zuneigung gehabt zu haben. O ffenbar ha t dieser eben die sehr 
¿‘Jülich veranlagte K . sexuell vo lls tänd ig  befriedigen können. Zu m indest er- 

r te er bei der Zeugenvernehmung, daß er jeweils zwei bis d re im al h in te r- 
jü 'ander den Geschlechtsverkehr m it ih r  ausübte. Es is t also anzunehmen, daß 
j?1 der W . eine sehr starke B indung von p r im itiv e r s innlicher T rie b h a ftig ke it zu 
U  bestand. Sie w o llte  K . heiraten. D ie stets keifende M u tte r h a t nun nach ih re r 

üffassung diese E n tw ick lu n g  gestört. K . verließ den H of, w eil er die Aus- 
»:̂ V e rs e tz u n g e n  m it der M u tte r der W . angeblich n ich t m ehr ertragen w ollte , 
^hßerdem scheint aber die W . die V erm utung gehabt zu haben, daß er sie 
^ eSen des vorhandenen unehelichen K indes n ich t heiraten wolle. So wurde 

K in d  fü r  sie in  mehrfacher Beziehung zum Ballast. D ie Sorge fü r  das K in d  
jje lt  Sie au f dem Hofe fest, das K in d  kostete Geld und verh inderte  das Zurück- 

®etl von Ersparnissen, das K in d  erschwerte die Heiratsaussichten.
^schr. £. Krim inalbiologie. 1938. H . 9/10. 3 °
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O ffenbar h a t nun die Abwendung des K . au f die W . einen tie fen Eindrud 
gemacht. Sie geriet in  einen n ich t unerheblichen reaktiven Verstim m ung 
zustand h inein. D ie A ffektlage unglücklicher Liebe m acht Persönlichkeiten v'’i: 
die W . o ft  bösartig und enthem m t n ich t selten la tente  k rim ine lle  Anlage11, 
So faßte die W . schließlich den Entschluß, ih r  K in d  zu töten, um  sich freie Bab’’ 
fü r  ih re  eigene Z u ku n ft zu schaffen. Nach dem M ißlingen des ersten M ol“ 
Versuches fädelte sie den zweiten Versuch m it großer U m sicht ein. Nach ihre111 
eigenen Zugeständnis füh lte  sie sich nach dem Tod des Kindes zunächst erleichte^' 
A ber sie ha tte  sich tro tzdem  verrechnet. Sie ha tte  näm lich n ich t vorausgesehe11 
daß der ständige Aufw and von Verstellung und Vorsicht, der stets sie bedrücke®^ 
Verdacht, beobachtet oder bereits durchschaut zu sein, die Unbequemlichk^1 
dieses gekünstelten und verste llten Daseins sie a llm ählich zermürben würde 
So nahm  die a ffek tive  Spannung und G efühlsverkram pfung im m er mehr 
W ährend sie ursprünglich beabsichtigte, den Tod des K indes dem Gutsheb'1 
gegenüber als Grund fü r  ih re  K ü n d ig u n g  anzuführen, bemerkte sie nun i ':> 
ih re r Überraschung, daß sie eben doch nach der T a t gar n ich t m ehr wagte, d®̂  
Gutsherrn diese B it te  in  dieser Form  vorzutragen. Sie w ar unsicher ge worde® 
verm utete  Gerüchte und peinliche Gegenfragen. Sie fürchtete, durch diese Bd®' 
etwa gerade erst Verdacht gegen sich zu erregen.

K u rz  und gut, sie ha tte  die S icherheit und Unbefangenheit verloren. D®* 
F luch der bösen T a t begann sich auszuwirken. Es tr ie b  sie nun m it a lle r GeW®‘ 
fo r t von der S tä tte  fu rch tbare r Erinnerungen, an der sie in  dauernder Anspann®11-* 
Unbefangenheit und H arm los igke it spielen mußte. In  dieser S itua tion  ved0 
sie nun den K op f. Sie w o llte  einen B rand verursachen, nur um sich einen gut^J 
Abgang vom  H o f zu sichern. Sie ha tte  vor, die verm ehrte A rb e it während d®s 
W iederaufbaus als Kündigungsgrund anzugeben. Nach einem W ortwechsel leg® 
sie in  der W u t den ersten B rand, der aber n ich t zum Ziel füh rte . D ie zwe'^ 
Brandlegung fü h rte  sie dann wieder um sichtig  und vors ichtig  aus. Dies®1® 
aber w ar sie am Ende ih re r Selbstbeherrschung: sie ve rrie t sich durch unv°*j 
sichtige Fragen, durch verändertes Wesen und mangelnden A p p e tit. D ie 
ih re r geheimen Verbrechen ha tte  ihre  seelische W iderstandskraft zerm ürb t ®ö, 
nun gestand sie ohne weiteres neben den B randstiftungen auch den M ord u®" 
M ordversuch an ihrem  Töchterchen ein.

So entfa lten sich alle diese Verbrechen aus den H in tergründen eines C har^  
ters, der durch eine Verb indung von triebha ftem  Lebenshunger m it G e fü h l- ' 
rohe it und Skrupellosigkeit zu verbrecherischen Taten un te r gewissen ü  
dingungen präd isponiert war. U n te r dem E in fluß  einer schweren Affektsp®;1 
nung nach der Trennung von ihrem  Liebhaber K . wurden nur die re ta rd ie re ® ^  
M o m e n te  dieser la tenten k rim ine llen  Veranlagung beseitigt.

D ie Reihe der nun in  Erscheinung tretenden verbrecherischen Handlung®1* 
zeigt gewisse Züge des sogenannten kurzschlußartigen im pulsiven Handel®^ 
D ie W . g ib t an, daß sie aus einer dum pfen und quälenden Gefühlsspannung her®,<is 
von p lö tz lichen verbrecherischen Antrieben überrascht und übe rw ä ltig t w uh^  
ohne daß sie W iderstand hä tte  leisten können. Nach ih re r Schilderung schein®1 
sich die Taten ohne vorhergehendes Spiel von M otiven und Gegen m o ti'Ü  
kurzsch lußartig  rea lis iert zu haben. A lle  möglichen zufälligen E indrücke ®ö, 
Erinnerungen wurden in  die verbrecherischen Handlungen hineingearbeit® 
(Zufällige Brände in  der Nachbarschaft, zufä lliger A nb lick  von Tollkirsch®® 
E rinnerung an das im  selben Gutsweiher ertrunkene K in d  der M .). Von die5® 
Seite her erscheinen die Handlungen als unorganisch zusammengestücked® 
m it der Persönlichkeit kaum  zusammenhängende Gebilde, in  denen eine dui®P 
Triebspannung E n tladung  fand.

Von der anderen Seite her z ieht sich aber ein r o t e r  F a d e n  v o n  ü b e® 
le g u n g  u n d  A b s ic h t  durch alle diese Handlungen. Im  entscheidenden Aug®^, 
b lic k  ha t sich offenbar die W . —  v ie lle ich t auch um  sich selbst zu belüge®
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geflissentlich während der Ausführung ih re r verbrecherischen Handlungen in  die 
U nVerb ind lichke it im pu ls iver Abläufe hineingle iten lassen.

Im  einzelnen lassen sich diese psychologischen Feinheiten nach den schillern
den und widerspruchsvollen Angaben der W . n ich t m it absoluter S icherheit 
rekonstruieren.

F ü r die forensische B eurte ilung dieser Taten ergeben sich aber ganz p rä z is e  
F ra g e s te l lu n g e n ,  deren Beantw ortung auch ohne diese R ekonstruktion  mög
lich ist. Entscheidend fü r  die B eurte ilung is t ja  alle in der Um stand, ob die W . 
zü r Ze it der Taten infolge von Bewußtseinsstörung —  oder k rankha fte r Störung 
der Geistestätigkeit —  unfähig war, das U nerlaubte dieser Taten einzusehen 
°der nach dieser E ins ich t zu handeln.

Schon aus der Ausführung der Taten und aus dem Benehmen u n m itte lba r 
v ° r  und nach ih re r Ausführung geht aber ohne weiteres hervor, daß die W . 
sehr w ohl in  der Lage war, das Unerlaubte dieser Taten jeweils e in z u s e h e n , 
■^ur so e rk lä rt sich ja  die ra ffin ie rte  Benützung heim licher Gelegenheiten, die 
hintertückische Vors ich t ih re r krim ine llen  Technik, die Verste llung und Heuchelei 
v ° r  und nach der Ta t.

Schwieriger is t die B eantw ortung der Frage, ob die W . jeweils zum Zeit- 
Punkt der fraglichen Verbrechen fähig war, n a c h  d ie s e r  E in s ic h t  des 
U n e r la u b te n  zu  h a n d e ln . Auch h ier is t eine B eantw ortung n u r durch 
Berücksichtigung der o b je k tiv  festgestellten Nebenumstände der Taten mög- 
uch. Das ganze Verhalten der W . während der kritischen Zeitstrecken zeigt 
**Umlich generell eine durchaus normale Bestim m barke it durch normale M otive, 
^ u r  so is t näm lich die umsichtige und ra ffin ie rte  Vorbere itung der Handlungen 
'Jnd die m it größtem R affinem ent durchgeführte Verste llung nach diesen H and
lungen möglich. W oh l durchdachte R e g ie  d e r V o r b e r e i tu n g  und des Rück- 
2Ugs berühren und überschneiden sich jeweils in  der verbrecherischen T a t, die 
^Ur in  der T o t a l i t ä t  dieser ineinander verzahnten Handlungsfolge begriffen 
^ud b e u rte ilt werden darf. M it anderen W orten : wer solche Handlungen so 
Umsichtig vorbere ite t und sich nach ih re r Ausführung so ra ffin ie r t verste llt, 
uem kann auch zugemutet werden, daß er sich im  Z e itp u n k t der Taten dem 
pmsturm verbrecherischer A ntriebe w idersetzt. Es erscheint nach klin ischer 
E rfahrung und praktischer Menschenkenntnis als äußerst unwahrscheinlich, ja , 
geradezu als ausgeschlossen, daß m itte n  in  diesem wohldurchdachten Aufbau 
v°u  Vorspiel und Nachspiel, in  diesem Rahmen fo lgerich tig  zweckbewußter Ziel- 
streb igke it und vollendeter k rim ine lle r Technik „ in te rv a lla  obscura“  eingestreut 
^aren, fü r  welche etwa die freie Lenkung des Tuns nach der E ins ich t des U n 
erlaubten dieses Tuns aufgehoben oder wesentlich herabgesetzt gewesen wäre. 

®nn man muß ja  im m er berücksichtigen, daß die hier zur Frage stehenden ver- 
recherischen Handlungen unauflöslich eingebettet sind in  w ohldurchdachte 

Handlungsreihen der Vorbere itung und des Rückzugs, deren Aufbau ganz dem 
. a iiz ip  einer W illensbestim m ung nach der E ins ich t in  das Unerlaubte der 
Jeweils im  M itte lp u n k t stehenden T a t fo lg t.

W enn man also auch berücksichtig t, daß die W . aus einer offenbar erb- 
lologisch m inderwertigen Fam ilie  s tam m t (der V ate r w ar S totterer, der Haus- 
al t  der M u tte r is t schmutzig und verwahrlost, eine Schwester is t haltlos und 

*exuell hemmungslos), daß die W . selber eine psychopathische, vom  D urch- 
p h n itt der Bevölkerung abweichende S tru k tu r ihres Charakteraufbaus zeigt 

' Lebha ftigke it bei Gefühlskalte), so lassen sich doch bei Berücksichtigung ih re r 
ahrend der D urch führung der verbrecherischen Handlungen bewiesenen p rak- 

Bchen In te lligenz, Selbstbeherrschung und Besonnenheit keine begründeten 
^'peifel von psychiatrischem  S tandpunkt aus geltend machen, daß die W . zu r 

eh" der verbrecherischen Handlungen wegen Bewußtseinsstörung, k rankha fte r 
(j. 0rung der Geistestätigkeit oder Geistesschwäche unfäh ig  war, das U nerlaubte 

Ieser Taten einzusehen oder nach dieser E ins ich t zu handeln. F ü r den M ord- 
ersuch und den M ord lassen sich auch keine berechtigten Zweifel fü r  die A n -

30*



nähme einer verm inderten Zurechnungsfähigkeit im  Sinn des § 51 Abs. 2 geltend 
machen. Dagegen is t nach Lage der D inge im m erh in  d am it zu rechnen, daß die 
F äh igke it der W . ih r  H andeln nach der zweifellos bestehenden E ins ich t des 
U nerlaubten zu bestimmen un te r dem E in fluß  einer zermürbenden A ffe k t
spannung nach dem M ord wenigstens fü r  die beiden B randstiftungsde lik te  n ich t 
unwesentlich herabgesetzt war.

A m  9. Novem ber 1937 wurde die W . vom  Schwurgericht wegen eines V er
brechens des Mordes z u m  T o d e , ferner wegen Totschlagversuches und zweier 
Verbrechen der B randstiftung  zu 4 J a h re  Z u c h th a u s  ve ru rte ilt. Be i der V e r
kündung des U rte ils  brach sie in  Tränen aus und ba t m it aufgehobenen Händen 
um  eine m ildere Strafe. D ie Angeklagte wurde später zu lebenslänglicher Z uch t
hausstrafe begnadigt.

3. Zusammenfassende Bem erkungen vom S tandpunkt der 
forensischen P sych ia trie .

Von Max Mikorey.
Die Frage, ob sich Affekte bis zu einer die strafrechtliche Zurechnungs

fähigkeit ausschließenden Bewußtseinstörung im Sinne des § 51 StGB, steigern 
können, enthält eines der schwierigsten und folgenschwersten Probleme 
forensisch-psychiatrischer Begutachtung. Denn es ist ohne weiters klar, daß 
bei der geradezu allgegenwärtigen Wirksamkeit von Affekten im sozialen 
Leben das ganze Strafrecht von diesem Punkt aus unterminiert werden kann, 
wenn etwa jeder banale Affekt Zweifel über die strafrechtliche Zurechnungs
fähigkeit begründen ließe.

Um nun dieses komplizierte und heikle Thema in zweckmäßiger Weise 
aufzurollen, wird man sich zunächst einmal folgende, in der historischen Ent
wicklung der Psychiatrie begründete Verschiebung des ganzen Problems im 
Lauf des letzten Jahrhunderts vor Augen halten müssen. In  den a lten  
Lehrbüchern der gerichtlichen Psychiatrie (Hoffbauer 1808, Heinroth 1825, 
Friedreich 1842, Ideler 1857) finden sich überall umfangreiche Kapitel über die 
Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit durch Affekte und „Leidenschaften“ . 
Ja, die affektiv bedingte Zurechnungsunfähigkeit erscheint hier fast als Proto
typ der psychiatrisch bedingten Zurechnungsunfähigkeit überhaupt.

In  den modernen Handbüchern dagegen (Hoche usw.) ist diese ganze 
Affektproblematik zu gelegentlichen Bemerkungen zusammengeschrumpft, daß 
ein Affekt wohl einmal in höchster Steigerung zur Aufhebung der strafrecht
lichen Zurechnungsfähigkeit führen könne.

Man kann sich also zunächst des Eindrucks nicht ganz erwehren, als ob 
die Theorie heute aus wohlverständlichen kriminalpolitischen Gründen die 
Behandlung dieses Themas geflissentlich vermeide. In W irklichkeit erklärt 
sich aber diese auffallende Akzentverschiebung gegenüber dem strafrechtlichen 
Affektproblem sehr einfach folgendermaßen. Vor Aufstellung des heute gül
tigen psychiatrischen Diagnosensystems spielten die Affekte und „Leiden
schaften“  als Protagonisten die erste Rolle als Ursachen von Geistesstörungen 
überhaupt und damit auch als Ursachen von gelegentlich solcher Geistes
störungen auftretenden Zuständen aufgehobener strafrechtlicher Zurechnungs
fähigkeit. Der Fortschritt der Wissenschaft hat eben allmählich die optische 
Täuschung aufgedeckt, durch welche früher Ursache und Wirkung verwechselt 
wurde. Heute haben die Affekte diese beherrschende Stellung im System 
psychiatrischer Krankheitsursachen verloren. Sie sind im wesentlichen degra-
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diert zu Symptomen der Psychosen, als deren Ursachen sie früher figurierten. 
So ist denn auch der größte Teil der früher so sehr dominierenden strafrecht
lichen Affektproblematik im allgemeinen Problem der durch die großen Psy
chosen bedingten „krankhaften Störung der Geistestätigkeit“  untergegangen. 
Die mannigfaltig verschiedenen Affektentladungen im Rahmen des manisch- 
depressiven Irreseins, der epileptischen Wesensänderung, der Schizophrenie 
oder der Paralyse bedingen heute nicht mehr u n m itte lb a r •—• sozusagen 
unter eigenem Titel und Kraft eigenen Rechtes — als affektive „B ew ußtsein
störung“ die Aufhebung der strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit, sondern 
m itte lb a r auf dem Umweg über die Psychose, welche als allgemeine „k ra n k 
ha fte  S törung der G e is tes tä tigke it“  den Affekt verursacht und trägt. 
Nach demselben Schema werden jetzt auch die affektiven Entgleisungen von 
Psychopathen auf die grundlegende allgemeine Basis der jeweiligen konsti- 
stutionellen Abwegigkeit bezogen. Damit verliert das Problem der affektiv 
im Rahmen von Psychose oder schwerer Psychopathie bedingten Bewußtseins
störung seine unmittelbare Beziehung zum Problem der Zurechnungs
fähigkeit. Das Affektproblem verschwindet in dem Problem der allgemeinen 
psychotisch oder psychopatisch bedingten Konstruktionsfehler des psycho
physischen Gesamtorganisation!

Trotzdem entgeht ein kümmerlicher Rest des alten Affektproblems diesem 
Untergang und behält seine unmittelbare Beziehung zum Problem strafrecht
licher Zurechnungsfähigkeit. Gerade dieser Rest interessiert uns hier. Es 
handelt sich um die überm äßigen A ffe k te  bei sonst im  wesent
lichen  „norm alen“  Menschen, und um das Problem, ob solche gleichsam 
frei improvisierten Affekte ohne psychotische oder psychopathische Grundlage 
auf dem Umweg über „Bewußtseinsstörungen“  Episoden strafrechtlicher Zu
rechnungsunfähigkeit bedingen können. Dieses affektive Restproblem  soll 
nun im folgenden etwas genauer unter die Lupe genommen werden!

In  diesem Zusammenhang ist zunächst folgende Feststellung zu treffen: 
Jeder Affekt bedingt schon seiner Natur nach eine gewisse mehr oder 
weniger tiefgreifende Alteration des Bewußtseins. Diese physiologischen 
affektiven Bewußtseinsänderungen sind natürlich relativ: sie treten nur dann 
als solche in Erscheinung, wenn man den jeweiligen Affekt-getragenen Gesamt
zustand m it einem abstrakten , a ffe k tfre ie n  und willkürlich zur Norm 
erhobenen m ittle re n  Bewußtseinszustand vergleicht.

So imponiert dem Stoiker, der die Lebenshaltung des unbeteiligten Zu
schauers, das ruhige Denken der Theoria zur Norm erhebt, jeder Affekt 
infolge der m it ihm verbundenen Störung dieses klaren „theoretischen“  
Bewußtseins als eine Art von Wahnsinn. „Is t etwas dem Wahnsinn ähnlicher 
als der Zorn? Treffend nannte ihn Ennius den Anfang des Wahnsinns 
(Cicero: Gespräche in Tuskulum IV ; 23). Ähnliche Äußerungen Ciceros und 
Senecas ließen sich leicht zitieren und enthalten trotz aller Übertreibung, einen 
gewissen wahren Kern. Tatsächlich enthält nämlich jeder Affekt gleichsam 
ein Differential von „Bewußtseinsstörung“ als integrierendes Moment seiner 
biologischen Zweckmäßigkeit. Das affektfreie Denken unterliegt ja nur zu leicht 
der Gefahr, träumend und grübelnd den Kontakt m it der W irklichkeit zu 
verlieren. Der Typus des affektfreien Denkers ist der schizophrene Pseudo- 
Philosoph! Der Affekt allein konzentriert Bewußtsein und Denken immer 
wieder auf bestimmte und konkrete Aufgaben. Der Affekt läßt das „reine" 
Denken — diesen Schatten aufgeschobener Tat — zurücktreten hinter den kate
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gorischen Imperativen instinktiver und reflexähnlicher Reaktionen, m it denen 
der Organismus auf „akute“  Umweltsituationen antwortet, denen das reine 
Denken nicht gewachsen ist. Unabhängig vom Denken verlaufen diese höchst 
zweckmäßigen Umstimmungen des Organismus zu bestimmten Bereitschaften 
des Tuns und Lassens, welche nach außen in der Totalität des Affekts in Er
scheinung treten und bei dem Intelligenztier Mensch das Wirken lebens
erhaltender Instinkte vertreten. Es gibt eben typische Situationen, in denen 
das ruhige Nachdenken im Rahmen klarsten Bewußtseins zu einem gefähr
lichen Luxus, zu einem unerträglichen Zeitverlust wird. Diesem System 
typischer „akuter“  Umweltsituationen von vitaler Bedeutung entspricht 
das A ffektsystem  jedes Organismus. Die Affekte garantieren allein die 
Unterbrechung des „theoretischen“  Bewußtseinszustandes durch das Ein- 
springen instinktiver Abläufe, welche das jeweils dem Organismus entgegen
tretende Sofortprogramm abwickeln und gleichsam automatisch erledigen. 
So sind also nach dem Naturplan der Gesamteinrichtung des Menschen in 
den Affekten des Zorns, der Verzweiflung, des Schreckens, der Liebe usw. 
Veränderungen des Bewußtseins enthalten, welche im Vergleich m it einem 
affektfreien Normalzustand ohne weiteres als „Bewußtseinsstörungen“  im
ponieren. Gemessen allerdings an der Affektsituation selbst können sie keines
wegs als „Störungen“ gelten, da sie vom biologischen Standpunkt aus höchst 
zweckmäßige Umstimmungen des Organismus darstellen. Auf dem Umweg 
über solche Alterationen des (theoretischen) Bewußtseins spielt ja der Affekt 
die Reaktion des Organismus hinüber in die Regie arterhaltender Instinkte, 
die allein den Kontakt m it der W irklichkeit in richtiger Weise garantieren.

Diese „kleinen“  Bewußtseinsstörungen im Rahmen der Affekte sind also aus 
biologischer Perspektivegesehen „nützlich“ . Vielleicht hat uns die physiologische 
Detailanalyse der Affekte im materialistischen Zeitalter zu sehr diese primitive 
positive Bedeutung der affektiven Bewußtseinsstörungen für die reibungslose 
Abwicklung des menschlichen Lebensprogramms übersehen lassen, welche 
schon dem unbefangenen Beobachtungsgeist der Alten nicht entgangen war. 
Cicero (Tusc. IV  Cap. 19) und Seneca (de ira I Cap. 7—11) berichten ausführlich 
über die biologische Affekttheorie der Peripatetiker. Der Zorn sei der Schleif
stein der Tapferkeit. Nichts Vortreffliches könne ohne Leidenschaft geschehen. 
„Überhaupt erscheine der gar nicht als ein Mann, sagen sie, der nicht zu zürnen 
wisse; und was w ir Gelassenheit nennen, bezeichnen sie als einen Fehler durch 
das Wort Lahmheit.“  Eifersucht und Mißgunst werden als Stachel zur Tätig
keit dargestellt und auch die Bekümmernis „als eine Natureinrichtung von 
nicht unbedeutendem Nutzen, damit es den Menschen wehe tut, bei Vergehen 
gezüchtigt, getadelt, beschimpft zu werden" (Cicero Tusc. IV  Cap. 19).

Ähnlich treffend äußert sich später der menschenkundige Helvetius im 
dritten Diskurs über den Geist des Menschen (Cap. 8): „Sobald ihr einem 
Menschen die Leidenschaft nehmt, die ihn beseelt, sobald werdet ihr ihn auch 
aller seiner wahren Einsichten berauben. Es scheint, die Haarlocken Simsons 
wären in dieser Beziehung ein Sinnbild der Leidenschaften: denn sobald er 
seine Locken verlor, war Simson nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher 
Mensch.“  Und Hegel sagte m it Recht: Nichts Großes in der Welt ist je ohne 
Leidenschaft vollbracht worden.

Von dem nunmehr gewonnenen festen biologischen S tandpunkt aus 
läßt sich auch leicht ableiten, warum diese alltäglichen „kleinen“ affektiven 
Bewußtseinsstörungen so selten zu „großen“  Ausnahmezuständen des Bewußt
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seins ausarten, welche die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit aufheben 
könnten. Das ganze Affektregime des „politischen Tieres“  Mensch ist eben von 
vorneherein auf das feinste allen typischen Komplikationen seines sozialen 
Lebensprogramms angepaßt und organisch nach einem festen Naturplan in das 
Gesamtgefüge seiner Lebensverrichtungen hineingearbeitet. In diesemNaturplan 
liegt es aber nicht, daß bei banalen affektbetonten Situationen das klare Bewußt
sein und die K ritik  bis zur „Kopflosigkeit“  ausgeschaltet wird, so daß etwa die 
Fähigkeit verloren ginge, das Unerlaubte krimineller Handlungen einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das Bewußtsein und die Aufmerksam
keit wird in solchen Affektlagen nach bestimmten Zielen eingeengt und 
ausgerichtet. Diese Umstimmungen konzentrieren und zerstreuen zwar die 
Energien des Bewußtseins mannigfaltig zu wechselndem Tun und Lassen, sie 
zwingen aber nicht unter Ausschaltung des kritischen Bewußtseins zu kurz
schlußartigen Handlungen. Inclinant non necessitant!

Nur wenn der ganze Organismus Konstruktionsfehler im Sinne einer 
Psychose oder einer Psychopathie auf weist, sind affektiv bedingte schwere 
Bewußtseinsstörungen zu erwarten, weil hier eben die harmonische Abstim
mung des Affektapparates auf die typischen, statistisch bedeutsamen affektiven 
Schlüsselsituationen grundlegend gestört ist. Sonst aber sind solche Aus
artungen affektiver Störungsdifferentiale zu massiven affektiven Bewußt
seinsstörungen sehr selten. Sie liegen einfach nicht im Naturplan der normalen 
Affekteinrichtung menschlicher Organisation!

Trotzdem kommen solche Ausartungen unter besonderen Umständen 
auch bei normalen Menschen vor. Auch dafür läßt sich ein gewisses biologisches 
Verständnis gewinnen. Die verschiedensten, an sich höchst nützlichen Natur
einrichtungen werden mitunter schädlich und verhängnisvoll: Vernunft wird 
Unsinn, Wohltat Plage. So wird z. B. die lebenserhaltende Blutgerinnung 
zur verhängnisvollen Todesmacht in der Embolie. Der Schmerz, unentbehrlich 
als warnendes Signal in allen Gefahren, wird zu furchtbar sinnloser Qual etwa 
im Spätstadium einer Krebskrankheit. Auf höherer Ebene werden die sinn
reichsten und wunderbarsten Instinkte des Insektenlebens unter den künst
lichen Umständen des entomologischen Experiments zur Karrikatur. So hat 
Fahre einmal den Heerzuginstinkt der Prozessionsspinnerraupen buchstäblich 
zu einem bis an die Grenze des Verhungerns fortkreisenden biologischen 
circulus vitiosus herumgebogen!

Ebenso verhält es sich nun m it dem menschlichen Affekt als dem Instinkt
ersatz eines höchst organisierten Intelligenztieres. Das Affektregime des Men
schen ist zugeschnitten auf die häufigsten und daher wichtigsten banalen Um
weltsituationen, nicht dagegen auf extrem seltene, s ta tis tis ch  „unw ahr
schein liche“  und daher im großen Ganzen nicht bedeutsame Konstellationen 
oder Katastrophen. Vor der „E in m a lig k e it“  solcher Lagen versagt der Affekt, 
dessen Gebiet das „Ein-für-allemal“  ist. Hier sprengt der Affekt oft genug 
die Form des Bewußtseins, welche er unter gewöhnlichen Verhältnissen nur 
nach den verschiedenen Anforderungen der Umwelt m ode llie rt. Prototyp 
einer solchen affektiven Entgleisung bis zu einer die Verantwortlichkeit auf
hebenden Bewußtseinsstörung im Sinn des § 51 ist etwa die Panik bei einem 
Erdbeben oder einem Theaterbrand. Oder die anonym in Resonanz m it sich 
selbst schwingende Affektivität einer zum Handeln entschlossenen „Masse“ . 
(Napoleon: les crimes collectivs n’engagent personne).

Aber auch in der moralischen Welt gibt es für das Einzelindividuum
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„Erdbeben“ , welche schlagartig alle festen Grundlagen der Existenz er
schüttern. Auf solche Schicksalsschläge reagiert der Mensch nicht selten m it 
einer sozusagen so litä ren  P anik, welche die Dynamik der Massenpanik im 
verkleinerten Maßstab wiederholt.

In  ähnlicher Weise spiegelt die oft bis zur vollständigen Kopflosigkeit fort
schreitende Affektivität des sogenannten „induzierten Irreseins“ die Dynamik 
der Massenaffekte im verkleinerten „privaten“  Maßstab wider.

Über diese Spezialfälle hinaus kann aber schließlich unter besonderen, 
einm aligen Komplikationen jede affektive Konfliktsituation zu einer foren
sisch bedeutsamen Bewußtseinsstörung ausarten (Eifersucht, Liebeskummer, 
Rachedurst nach Beleidigungen, Verzweiflung usw.).

W ir kommen also zu folgendem Ergebnis : Die „k le in e “  Bewußtseins
störung bei Affekten ist nicht etwa Ausnahme, sondern Regel, besitzt aber 
forensisch und kriminalpolitisch keine Bedeutung; die „große“  Bewußtseins
störung auf dem Gipfel von Affektwellen ist zwar forensisch bedeutsam und 
kann die Zurechnungsfähigkeit auf heben, stellt aber naturnotwendig eine 
Rarität dar, die im Rahmen des Normalen nur bei besonderen, an und für sich 
seltenen Komplikationen in Erscheinung tr itt.

Wie kann man nun aber im konkreten Einzelfall entscheiden, ob die 
Affektwelle im Kulminationspunkt einer bestimmten Tat ein intervallum 
obscurum trug, welches durch „Bewußtseinsstörung“ die strafrechtliche Zu
rechnungsfähigkeit aufhob. Diese Entscheidung scheint sehr schwierig, ist 
aber in W irklichkeit an Hand von scharf ausgeprägten Kriterien, die sich aus 
den allgemeinen Betrachtungen über dieses Thema ohne weiteres ergeben, 
relativ einfach. Zunächst muß natürlich eine beginnende oder verborgene 
Psychose ausgeschlossen werden. Dann muß man die dem Affekt zugrunde lie
gende S ch lüsse ls itua tion  rekonstruieren, welche eben durch besondere Kom
plikationen- aus dem Rahmen alltäglicher Banalität irgendwie herausfallen muß. 
Am wichtigsten bleibt natürlich die Analyse der näheren Tatumstände selbst. 
Im  Fall einer die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden affektiven Bewußtseins
störung trägt die Tat den Stempel des Abrupten und Sinnlosen. Sie w irkt in 
der Persönlichkeit wie ein Fremdkörper und ist nicht in den Zeiten klaren 
Bewußtseins vor der Tat verwurzelt. Schon die zerfahrene Technik der Durch
führung zeigt in vielen Fällen, daß die Fähigkeit das Unrecht einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln aufgehoben war. Besonders charakteristisch 
ist aber der Rückstoß einer schweren reaktiven Verstimmung, durch welche 
sich die Persönlichkeit nach einer solchen Tat von derselben distanziert.

Als typisches Beispiel einer solchen Affekttat im „intervallum obscurum“ 
haben wir hier den F a ll K. wiedergegeben, für den alle eben aufgezählten 
Kriterien zutreffen. Die Schlüsselsituation von katastrophaler Brutalität, wohl 
geeignet, m it einem Schlag alle festen Grundlagen eines bescheidenen und ar
beitsamen Lebens zu zerstören und das hervorzurufen, was man eine „private“  
Panik nennen könnte! Die Tat selbst kurzschlußartig auf dem Gipfel einer 
Affektwelle hereinbrechend, völlig kopflos und triebhaft durchgeführt und 
schließlich gerade deswegen auch in einer Weise entgleisend, welche den Ver
dacht auf vorsätzliche Tötung des Kindes aufkommen ließ. Charakteristisch 
vor allen Dingen auch der Rückstoß einer schweren reaktiven Verstimmung 
nach der Tat, die später wie ein Fremdkörper im Bewußtsein der Täterin wirkte.

Es muß noch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die hier vor
liegende Belastung (Psychose des Bruders) und die Neigung zu menstruellen
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Verstimmungen nicht dazu berechtigen, hier die Diagnose einer schweren 
Psychopathie zu stellen und so die reine Affektproblematik des Falles zu ver
wischen. War doch die Täterin vor der Tat völlig unauffällig und sozial durch
aus angepaßt. Die Abweichung der Persönlichkeitsstruktur von einer idealen 
Norm — die sich natürlich immer billig konstruieren läßt — muß hier 
durchaus als eine quantité négligeable behandelt werden. Auch die schwere 
Verstimmung nach der Tat beurteilen wir im wesentlichen als eine psychologisch 
durchaus verständliche Reaktion auf die „persönlichkeitsfremde“ Tat selbst.

Der zweite hier referierte Fall W. zeigt ebenso instruktiv das Fehlen aller 
Kriterien für die Annahme eines intervallum obscurum im Zeitpunkt der die 
Tat tragenden Affektwelle. Die Schlüsselsituation ist banal und alltäglich: 
ein außereheliches Kind erweist sich für das soziale Fortkommen und die 
Heiratsaussichten der Täterin als hinderlich. Dieser Situation fehlt durchaus 
der Charakter einer elementaren Katastrophe. Allerdings werden die ver
brecherischen Entgleisungen von einer starken Affektspannung getragen. 
Aber die Taten treten hier nicht als Fremdkörper vor das normale Bewußtsein. 
Der Affekt w irkt nur wie ein Ferment, welches die retardierenden Momente 
beseitigt und den latenten verbrecherischen Willen einer brutalen kriminellen 
Persönlichkeit aktiviert. So ist denn auch die Tat nach vorwärts und rückwärts 
verwoben und verwurzelt m it Zeiten raffiniert ausgeklügelter Vorbereitung 
und Rückzugsdeckung im Rahmen eines grausam klaren Bewußtseins. Die Tat 
wird ausgerechnet, wie der Mathematiker eine schwierige Gleichung löst und 
dann im rechten Augenblick kaltblütig nach dem Prinzip der maximalen Gefahr 
für das Opfer und des minimalen Risikos für den Täter durchgeführt. Hier ist 
kein Raum für ein invervallum obscurum in der Kulmination der Affektwelle. 
In  der Tat tr itt  die Quintessenz einer durch und durch kriminellen Persönlich
keit adäquat in Erscheinung.

Nur die zermürbende Raskolnikow- Stimmung nach dem Mord des Kindes 
scheint dann allerdings für die Brandstiftungen psychische Voraussetzungen 
geschaffen zu haben, welche immerhin leise Zweifel an der Zurechnungsfähig
keit aufkommen lassen. Diese Zweifel sind aber nicht für den ersten Mord
versuch und den Mord selbst berechtigt.

Wenn man nun jeden Affektfall nach den oben angegebenen Kriterien 
genau durchrechnet, so scheint m ir die Gefahr einer kriminalpolitischen In 
flation von affektiven Ausnahmezuständen wirklich sehr gering. Darüber darf 
aber nicht vergessen werden, daß ohne Berücksichtigung solcher Kriterien 
das affektive intervallum obscurum seit alten Zeiten das Sprungbrett für die 
verschiedensten Formen von S tra frech ts-N ih ilism us gewesen ist. Es 
fehlt hier leider der Raum, die Entwicklung dieser Gefahr in den verschiedenen 
Perioden der arischen Rechtsgeschichte näher darzustellen. Eine mehrfach 
wiederkehrende Entwicklung, die in der Antike an den Satz der Stoa: „Affekt 
ist Wahnsinn“  anknüpfte, dann in der jesuitischen Moraltheologie und Beicht
stuhlpraxis sich findet, welche Todsünden auf dem Umweg über affektive 
Bewußtseinstrübungen in läßliche Sünden wandelt und damit auch das welt
liche Recht beeinflußt, und schließlich in der Neuzeit in den Lehren der 
Psychoanalyse und Individualpsychologie von den verdrängten, aus dem Un
bewußten die Sphäre des klaren Bewußtseins trübenden Affekten den Ge
danken jeder strafrechtlichen Verantwortlichkeit untergrub1).

1) Vgl. zur Neuzeit M ikorey, Das Judentum  in  der K rim inalpsychologie, 
B e rlin  1937; Mezger, K rim in a lp o lit ik , S tu ttg a rt 1934, S. 8.
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Zusammenfassend möchten w ir Folgendes ausführen. Gerade weil wir 
sachlich und historisch die Gefahren jeder Inflationspolitik m it dem inter
vallum obscurum des Affekts für die Strafrechtspflege klar übersehen, halten 
w ir eine Vogelstraußpolitik des Herumschleichens um dieses Problem für un
angebracht. W ir halten es nicht für richtig, einschlägige Fälle aus krim inal
politischer Überängstlichkeit gewaltsam in das Prokrustesbett psychotischer 
Zustände oder schwerer Psychopathie hineinzuzwängen. Denn auch eine solche 
Überspannung des Krankheits- und Psychopathiebegriffs eröffnet gefährliche 
Angriffslinien auf die Strafrechtspflege, die hier allerdings nicht näher erörtert 
werden können. Man muß zugeben, daß auch normale Individuen gelegentlich 
einmal unter besonderen Umständen durch Affekte in eine Bew ußtsein
störung geraten können, welche die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit 
aufhebt. Diese Fälle sind allerdings sehr selten und lassen sich nach bestimm
ten Kriterien scharf gegen banale Affektzustände abgrenzen. Wenn man diese 
Grenzen kennt und respektiert, braucht man sich keineswegs davor zu scheuen, 
als Gutachter und Richter in bestimmten Fällen die Voraussetzungen sogar des 
§ 51, 1, wegen einer affektiv bedingten Bewußtseinsstörung anzunehmen. 
Werden dabei die hier entwickelten Gesichtspunkte berücksichtigt, so werden 
sich Gutachten und Urteil weitgehend m it den Schlüssen des gesunden Men
schenverstandes und des unverbildeten völkischen Rechtsempfindens decken.

I I I .  Rechtliche Schlußbemerkungen zu den beiden Fällen.
Von Edmund Mezger.

Die Schwierigkeiten, welche durch die Gegenüberstellung der beiden 
mitgeteilten Fälle näher beleuchtet wurden, und die weiten psychologischen 
Hintergründe der zu treffenden Entscheidung rechtfertigen es, die hier be
rührten Probleme in den umfassenden Zusammenhang der strafrechtlichen 
Zurechnungsfähigkeitsfrage überhaupt einzureihen.

Der „normale“  erwachsene Mensch ist strafrechtlich zurechnungsfähig, 
das heißt: für sein Handeln verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit stützt 
sich auf den Vorwurf, den das ethisch-rechtliche Bewußtsein gegen ihn erhebt: 
du hättest anders handeln sollen und anders handeln können. Das geltende 
Recht des § 51 Abs. 1 StGB, geht aber davon aus, daß das: „du kannst, denn 
du sollst!“  bestimmte Grenzen findet am ta tsäch lichen Geschehen, wenn
— wie man dies etwa früher ausgedrückt hat (Friedreich, System der gericht
lichen Psychologie, 2. Aufl. 1842 S. 231) — der Handelnde sich zur Zeit der 
begangenen Tat „in  einem psychisch-unfreien Zustande befand“ . Auch das 
kommende Strafrecht wird an diesen hier angedeuteten Grundgedanken fest- 
halten (Gürtner, Allg. Teil, 2. Aufl. 1935 S. 67 im teilweisen Gegensatz zu 1. Aufl. 
1934 S. 41).

Es fragt sich, wie diese Grenzen des normgemäß Handelnkönnens näher 
zu bestimmen sind. Einst haben sich Philosophen (Kant, Anthropologie § 41) 
und Ärzte um die Zuständigkeit zur Entscheidung dieser Frage gestritten. 
Heute gehen wir von folgenden feststehenden Grundsätzen aus:

Wo eine „krankhafte Störung der Geistestätigkeit“  (§ 51 StGB.) im Sinne 
einer echten G eisteskrankheit (Psychose) vorliegt, da anerkennen wir 
die maßgebende Zuständigkeit des psychiatrisch gebildeten Arztes. Nicht nur
— wie noch Hoffbauer, Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die 
Rechtspflege (1808) S. 5 ff. angenommen hat — weil dem Arzt die aus Übung
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entsprungene Fertigkeit zu psychologischer Beobachtung und Übersicht mehr 
als andern zur Verfügung stünde, sondern deshalb, weil sein besonderes psych
iatrisches Wissen in dieser Frage von entscheidender Bedeutung ist. Denn wo 
beim Täter das Vorhandensein eines bestimmt umschriebenen, m it der ge
samten psychiatrisch-wissenschaftlichen Erfahrung im Einklang stehenden 
Krankheitsbildes dargetan ist, da ist er für sein Handeln nach unserer heutigen 
Auffassung regelmäßig nicht verantwortlich. Der maßgebende Grund für diesen 
Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit liegt also in der Einsicht in die gesetz
mäßigen Zusammenhänge kranken Seelenlebens. Erkenntnisgrund für den 
Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit ist die generelle G esetzm äßigkeit 
des konkreten K rankhe itsb ildes.

Der Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit an Hand psychopathologischer 
Erfahrung greift aber weiter. Auch bestimmte k o n s titu tio n e lle  Ab
artungen des Täters wirken in gleicher Weise. Das g ilt zunächst für hoch
gradige Schwachsinnszustände, die durch den Ausdruck „Geistesschwäche“ 
in § 51 StGB, besonders hervorgehoben sind. Aber auch schwerste Formen der 
sog. Psychopathie zählen hierher, sei es daß es sich um eigentliche psycho
pathische Charaktere, um vereinzelte psychopathische Symptome oder um 
psychopathische Reaktionen auf außergewöhnliche Lebenssituationen handelt, 
wie dies Gruhle, Handwb. der Kriminologie (1934) Bd. I I  S. 446/48 Art. Psycho
pathie und Psychose, im Einzelnen unterschieden hat. Nur wird man hier, 
wie es dieser Autor tut, stets einen inneren Zusammenhang zwischen der 
Abartung und der Handlung fordern. Auch die schwere psychopathische 
Störung fällt, wie man auch im exakt psychiatrischen Sinne über diese Frage 
denken mag (Schneider, Die psychopathischen Persönlichkeiten, 3. Aufl. 1934 
S. 10—13), im gesetzlichen Sinne unter den Ausdruck „krankhafte 
•Störung der Geistestätigkeit“ . Dies g ilt namentlich dort, wo auf der psycho
pathischen Grundlage besondere, an die echten Geisteskrankheiten erinnernde 
Zustandsbilder sich ergeben {Gruhle). Aber jedenfalls ist in diesem Bereich 
die Beurteilung nicht mehr wie bei den Psychosen eindeutig an generell gesetz
mäßige Typen gebunden; hier spielt vielmehr der Vergleich im Einzelfall 
zwischen der individuellen Konstitution und der sozialen Norm die ent
scheidende Rolle. Erkenntnisgrund für den Ausschluß der Zurechnungs
fähigkeit ist die hochgradige Abweichung der in d iv id u e lle n  K on
s titu tio n  von der sozialen Norm. Dabei ist letztere zugleich als ta t
sächlicher Durchschnitt wie als soziale Anforderung zu verstehen.

Weder eine Psychose noch Schwachsinn oder hochgradige Psychopathie 
liegt nach dem maßgebenden psychiatrischen Urteil in unseren Fä llen vor. 
Der Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit durch hochgradigen Affekt außerhalb 
des Kreises von Psychose, Schwachsinn und Psychopathie aber ist gesetzlich 
nach dem Merkmal der „Bewußtseinsstörung“  in § 51 StGB, zu beurteilen. 
Dabei ist nicht zu verkennen, daß hier die Entscheidung ganz anders ge
artete Wege geht und gehen muß, als sie bisher in ihren Grundzügen geschildert 
wurde. Hier leitet ausschließ lich das psychologische G esam turte il 
die Untersuchung und Entscheidung. Hier jedenfalls g ilt die von Ideler, Lehr
buch der gerichtlichen Psychologie (1857) S. 233 einst geforderte „psycholo
gische Grundlage“  unbedingt. W ir werden damit wieder zurückgeführt zu 
unseren anfänglichen Erwägungen, also zu der Frage nach den Grenzen, die 
dem „du kannst, denn du sollst!“  durch die tatsächliche seelische Lage ge
steckt sind. Die völlige Ausschaltung jeden Bewußtseins, bei der natürlich
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von einer Verantwortlichkeit nicht mehr die Rede sein kann, steht vorliegend 
nicht in Frage. Die tatsächliche Möglichkeit eines gewissen Widerstandes ist 
andererseits bei einer bloßen affektiven Bewußtseinsstörung stets gegeben. 
Aber sie kann, wie unser erster Fall zeigt, auf ein solches Mindestmaß zu
sammengeschrumpft sein, daß sinngemäß § 51 StGB, und zwar dessen Absatz 1 
anzuwenden ist.

Es ist eine Frage ta tsäch liche r Art, vor der wir hier stehen. Für unser 
erkennendes Bewußtsein erscheint auch unser Seelenleben durch den Ablauf 
der seelischen Vorgänge in weitgehendem Maße determiniert. Aber diese 
Determiniertheit gegen das „du sollst!“  kann in geringerem oder in höherem 
Maße gegeben sein und schließlich in den völligen Ausschluß der Zurechnungs
fähigkeit übergehen. Hoffbauer a. a. O. S. 316 sprach einst, wenn wir auch 
die früheren Auffassungen hier zu Wort kommen lassen, von dem „Zustand 
des außerordentlichen Antriebes“ ; dabei forderte schon Heinroth, System der 
psychisch-gerichtlichen Medizin (1825) S. 3, 182 ein Zurückgehen auf die 
tieferen gemütlichen Grundlagen des Affektes. Die rechtliche Kategorie für 
solche Erwägungen ist die,,Bewußtseinsstörung“  in §51 StGB., der Erkenntnis
grund für den Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit in diesem Zusammenhang 
die einfühlende psychologische Gesam tbewertung des einzelnen Ver
laufs. Für sie sind eigene Empfindungen über die A rt und Weise seelischer 
Determiniertheit, wie Erwägungen generalpräventiv-sozialer Art maßgebend. 
W ir halten auf dieser Grundlage die Beurteilung der beiden oben mitgeteilten 
Fälle m it ihrem Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit im ersten und ihrer An
nahme im zweiten Falle für überzeugend und richtig.
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Fäl le .
Zwei Versager nach Entmannung aus krim inalpolitischer Anzeige.

Von Prof. Dr. med. F. v. Neureiter, Leiter der Kriminalbiologischen For
schungsstelle beim Reichsgesundheitsamt in Berlin.

Wenn ich die folgenden zwei Fälle von Versagern nach Entmannung aus 
kriminalpolitischer Anzeige (gemäß § 42 k StGB.), die mir zufällig bekannt 
wurden, auf Grund der Gerichtsakten kurz mitteile, so geschieht es, um den 
m it der Begutachtung von gefährlichen Sittlichkeitsverbrechern befaßten 
Ärzten die Tatsache ins Gedächtnis zu rufen, daß die Kastration keineswegs 
immer zum Erlöschen oder wenigstens zur erheblichen Abschwächung eines 
übersteigerten und entarteten Geschlechtstriebes führt. Wie alle unsere Heil
m ittel versagt auch sie in gewissen Fällen. Eben darum verlangt der Gesetz
geber bei jedem Sittlichkeitsverbrecher, der nach den gesetzlichen Bestim
mungen für die operative Entfernung der Keimdrüsen überhaupt in Betracht 
kommt, eine eingehende Prüfung der Erfolgsfrage durch den Arzt. Nur wenn 
ein Erfolg zu gewärtigen ist, hat die Maßregel Anwendung zu finden.

Die Nötigung zur Beschränkung auf die erfolgverheißenden Fälle ist m it 
allen Sicherungs- und Besserungsmaßnahmen wesensmäßig verbunden und 
soli vor allem jede nicht durch das Schutzbedürfnis der Gesellschaft gebotene 
Übelszufügung verhindern. Darüber hinaus h ilft sie aber auch das Vertrauen 
in den Wert der Maßregel stützen. Wie viele gute Heilm ittel hat die Medizin 
nicht schon besessen, die durch einen all zu hemmungslosen Gebrauch um
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jeden Kredit gebracht und darum alsbald wieder gänzlich aufgegeben wurden, 
obwohl sie innerhalb gewisser enger Grenzen Ausgezeichnetes zu leisten im
stande waren. Nicht anders würde es sicherlich im Laufe der Zeit m it der 
Entmannung geschehen, wenn man sie im Rahmen der gesetzlichen Möglich
keiten bei allen Sittlichkeitsverbrechern schrankenlos ohne jede besondere 
Anzeige anwenden würde.

Natürlich darf man bei dieser Erinnerung an die Pflicht zur steten Be- 
dachtnahme auf den Geltungsbereich der Maßregel nicht vergessen, daß wir 
im allgemeinen noch lange nicht genug Erfahrung besitzen, um jeden Fall 
hinsichtlich der Erfolgsaussicht entsprechend beurteilen zu können. Eben 
darum erscheint die Mitteilung von Mißerfolgen angezeigt. Denn die rück
schauende Betrachtung vermag uns bei Versagern nicht nur die Grenzen 
unserer Wirksamkeit überhaupt vor Augen zu führen, sondern allenfalls auch 
auf Fehler in der Indikationsstellung aufmerksam zu machen, die es in Hin
kunft zu vermeiden gilt. In  diesem Sinne sei der folgende Bericht verstanden.

F a l l  i .
H . A . P., dessen V a te r trunksüch tig  gewesen sein soll, wurde am 2. A p r il 

1882 an der Wasserkante geboren. E ine seiner Schwestern w ar schwachsinnig 
und h a t sich der Gewerbsunzucht hingegeben; ein Neffe h a t angeblich an 
K räm pfen gelitten. Nach der K o n firm a tio n  heuerte sich H . A . P. als Schiffsjunge 
an und kam  so nach Am erika, wo er sich als D etektivgeh ilfe  be tä tig t haben w ill. 
Nach 2 % jährige r W irksam ke it in  Am erika  kehrte er nach Deutschland zurück 
und arbeitete zunächst als Schreiber bei einem Rechtsanwalt. 1902 wurde er 
das erstemal zu 2 Jahren Gefängnis wegen eines Verbrechens nach § 176, 3 ver
u rte ilt. Von 1904 bis 1906 genügte er seiner m ilitä rischen D iens tp flich t bei der 
M arine. 1906 wurde er vom  K riegsgericht wegen Versuches eines Verbrechens 
nach § 176, 3 m it 8 Monaten Gefängnis bestraft. Über seine weitere Lebens
füh rung  bis zur E ntm annung un te rrich te t am besten seine S tra flis te , die folgende 
Verurte ilungen aufweist:

1910 wegen

1911

1 9 1 3

1 9 1 5
1915

19x6

1 9 1 9

1920
1921
1922
1922 ,

1924

1926
1927

Verbrechens nach § 176, 3 zu 14 M onaten Zuchthaus und 
3 Jahren E h rve rlus t;
Verbrechens nach § 176, 3 zu 2 Jahren und 2 Monaten Ge
fängnis und 3 Jahren E h rve rlus t;
Verbrechens nach § 176, 3 zu 2 Jahren Gefängnis und 3 Jahren 
E h rve rlu s t;
Beleidigung zu 6 Monaten Gefängnis;
Verbrechens nach § 176, 3 zu 2 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren 
E h rve rlus t;
Verbrechens nach § 176, 3 un te r E inrechnung der im  Jahre 1915 
ve rw irk ten  Zuchthausstrafe zu einer Gesamtstrafe von 3 Jahren 
Zuchthaus;
Hausfriedensbruchs und unbefugter Ausübung eines ö ffen t
lichen Amtes zu 4 Monaten Gefängnis;
D iebstahls zu 4 M onaten Gefängnis;
Verbrechens nach § 176, 3 zu 1 Jahr Gefängnis; 
Verbrechens nach § 176, 3 zu 1 Jahr Zuchthaus; 
falscher Anschuldigung zu 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis 
und 3 Jahren E h rve rlus t;
falscher Anschuldigung nach § 176, 3 zu 1 Jahr und 6 Monaten 
Zuchthaus;
Diebstahls zu 3 M onaten Gefängnis;
Verbrechens nach § 176, 3 zu 1 Jahr und 3 Monaten Zuchthaus 
und 3 Jahren E h rve rlus t;
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1930 wegen Erregung ö ffentlichen Ärgernisses zu 4 Monaten Gefängnis;
1930 „  Betruges zu 5 Monaten Gefängnis;
1930 „  D iebstahls zu 9 M onaten Gefängnis;
1930 ,, Verbrechen nach § 176, 3 zu 3 Jahren Gefängnis.
Schon einige Z e it vo r seiner le tz ten  Bestrafung w ar H . A . P. wegen T ru n k 

sucht en tm ünd ig t worden. Im  Jahre 1919 h a t er geheiratet, aus welcher Ehe 
2 Söhne entstammen; die Sorge fü r  die Fam ilie  überließ er jedoch seiner Frau, 
die den Lebensunterhalt fü r  sich und ihre  K inde r als A ush ilfe  bestreiten mußte. 
1927 wurde die Ehe aus dem Verschulden des Mannes geschieden. Was seine 
S ittlichke itsverbrechen anlangt, so handelt es sich bei ihnen stets um  Betastungen 
des k ind lichen  Körpers, insbesondere der Schamteile, ohne daß er je  Gewalt 
angewendet oder sich zum Versuch eines Beischlafs angeschickt hätte . N u r 
einm al h a t er dabei erwiesenermaßen einen Cunilinguus versucht und ein anderes 
M al sein Glied en tb löß t und onaniert. Bei der Begehung seiner S tra fta ten  w ar 
er stets angetrunken. W ie A . H . P. selbst anläßlich einer gerichtsärztlichen 
Untersuchung im  Jahre 1924 versicherte, dränge es ih n  un te r dem E in fluß  von 
A lkoho l nach dem A n b lick  und der sinnlichen Berührung von K inde rn  weiblichen 
Geschlechts. Auch seine F rau h a t einm al e rk lä rt, ih r  M ann müsse im m er etwas 
„Junges“  haben, wenn er a lkoholis ie rt sei. D ie Opfer seiner Verbrechen, die er 
sich meistens un te r spielenden Mädchen auf der Straße holte, lockte er in  der 
Regel dadurch an sich, daß er sie zunächst irgendeine kleine Besorgung gegen 
Belohnung machen ließ. W ar er dann m it ihnen ve rtrau te r geworden, so be
taste te  er sie zu Hause in  seiner W ohnung oder in  einer G astw irtschaft oder auch 
im  Freien, indem  er entweder behauptete, ihnen aus dem Verlaufe der B lu t
adern am Beine die Z u ku n ft Voraussagen zu können, oder ihnen eine Turnhose 
versprach, fü r  die er Maß nehmen müsse.

Wegen dieser geschlechtlichen Abwegigke it w ird  er in  einem ärztlichen G ut
achten aus dem Jahre 1924, das ih n  im  übrigen als in te lligenten, aber haltlosen 
und willensschwachen Psychopathen charakteris iert, als „sadistisch veran lagt“  
bezeichnet. Auch das am tsärztliche Gutachten, das im  Jahre 1934 vo r der nach
träg lichen Anordnung der E ntm annung eingefordert worden war, besagt, daß 
H . A . P. m it einer anormalen T riebrich tung, insbesondere im  Sinne des „S ad is 
mus“  belastet sei, wobei sich seine perversen Neigungen hauptsächlich gegen 
Mädchen un te r 14 Jahren richte ten. D ie Entm annung sei angezeigt, w e il H . A . P. 
„ä rz tlicherse its “  als gemeingefährlicher S ittlichke itsverbrecher anzusprechen sei. 
Das Gutachten m acht schließlich darauf aufmerksam, daß durch die Entm annung 
die übrige k rim ine lle  Veranlagung des H . A . P. na tü rlich  n ich t beseitigt werde. 
Daher beantragte die S taatsanwaltschaft neben der Entm annung auch die 
Sicherungsverwahrung. Tatsächlich wurde die Entm annung im  A p r il 1934 an“ 
geordnet, die Verhängung der Sicherungsverwahrung jedoch vom  Gerichte m it 
der Begründung abgelehnt, daß die E ntm annung fü r  sich a lle in „z u r  Abste llung 
des Übels“  ausreichen dürfte .

D ie operative E ntfe rnung  der Keim drüsen erfolgte im  Jun i 1934. Trotzdem  
verheiratete sich H . A . P. alsbald nach der Entlassung aus der S tra fha ft m it 
einer Frau, m it der er schon während der le tz ten  S trafverbüßung Beziehungen 
angeknüpft hatte . 2 Jahre lang lebte er m it ih r  zusammen. Dann trenn te  er 
sich von ih r, da er sich m it ih r  n ich t mehr vertragen konnte. W ährend dieser 
Jahre stand er un te r der Beobachtung der Polizei, die ihm  verschiedene Auflagen 
machte und auch das Wahrsagen und den B etrieb  einer Schreibstube verbot. 
Zeitweise geriet er in  den Verdacht, seine 15 jährige  S tie ftochter geschlechtlich 
m ißbraucht zu haben. E in  Verbrechen konnte ihm  jedoch diesmal n ich t nach
gewiesen werden. Ende 1936 m achte er sich an 3 Schülerinnen heran und ver- 
anlaßte sie, m it ihm  ein von ihm  verfaßtes W eihnachtsstück einzuüben, um  es 
bei Gelegenheit zur A u ffüh rung  zu bringen. Be i den Proben verging er sich dann 
an den K indern, indem  er ihnen in  gewohnter Weise beim  „W ahrsagen“  an die 
Geschlechtsteile g riff. Auch diesmal w ar er bei der Begehung der T a t ange
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trunken . D urch A lkoho l werde also, wie es in  einem gerichtsärztlichen Gutachten 
von 1937 heißt, der pathologische Sexualtrieb tro tz  der K astra tion  noch im m er 
geweckt. Dahingegen sei ihm  das Bedürfnis zum Verkehr m it erwachsenen 
Frauen, welches früher im m er sehr lebhaft gewesen sei, seit der Entm annung 
vö llig  geschwunden. Wegen des le tzten Verbrechens, dessen er, w ie auch sonst 
in  der Regel, durchaus geständig war, wurde er 1937 als „ge fährlicher Gewohn
heitsverbrecher“  zu einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren ve ru rte ilt. Außerdem 
wurde über ihn  die Sicherungsverwahrung verhängt.

F a l l  2.
K . E. G., der als uneheliches K in d  am 20. 4. 1885 geboren wurde, s tam m t 

aus Sachsen. M it 2 Jahren h a t er eine K inderlähm ung durchgemacht und davon 
eine Schwäche im  linken  Bein zurückbehalten. In  der Schule soll er ein guter 
Schüler gewesen und bis zur 1. Klasse aufgestiegen sein. Nach der Schulzeit 
habe er, wie er anläßlich einer gerichtsärztlichen Untersuchung im  Jahre 1935 
angibt, in  B e rlin  bei einem Onkel das Schneiderhandwerk zu erlernen begonnen, 
habe es aber bei ihm  n ich t lange ausgehalten, w eil ihn  der Onkel im  Rausche 
häufig  m ißhandelt hätte . E r  sei dann zu einem anderen Meister in  die Lehre 
gekommen und habe d o rt auch ausgelernt. Später sei er als Schneidergeselle 
in  verschiedenen Stellungen tä t ig  gewesen. 1906 und 1907 habe er es „ m it  den 
Nerven zu tu n “  gehabt; m an hä tte  ih n  in  ein Nervenerholungsheim schicken 
wollen, er sei jedoch n ich t hingegangen. Das Nervenleiden habe sich darin  ge
äußert, daß er „H and lungen  in  bezug auf ih re  Tragweite n ich t habe r ic h tig  
beurte ilen können". A lkoho l habe er nie vertragen, auch N ik o tin  sei ihm  
im m er gleich zu K o p f gestiegen. A n  Kopfschmerzen habe er überhaupt v ie l 
ge litten, K räm pfe  habe er niemals gehabt, auch sei er nie geschlechtskrank 
gewesen.

K . E. G. is t bis zu seiner le tzten V eru rte ilung  im  Februar 1937 bereits 
16 mal, darunter a lle in 7m al wegen Diebstahls, von Gerichtswegen zur V er
an tw ortung  gezogen worden. Seine erste Strafe wegen eines S ittlichke itsve r
brechens nach § 176, 3 e rh ie lt er im  Jahre 1911 (8 Monate Gefängnis). 1912 
wurde über ih n  wegen des gleichen Verbrechens in  2 Fä llen eine Gefängnisstrafe 
von 1 Jahr und 4 M onaten verhängt. 1921 e rh ie lt er, w eil er sich in  5 Fällen 
gegen § 176, 3 vergangen hat, eine Gesamtstrafe von 3 Jahren Gefängnis. 1924 
wurde er w ieder wegen eines Verbrechens nach § 176, 3 zu 1 Jahr und 6 Monaten 
Gefängnis und 1926 zu 3 Jahren Gefängnis ve ru rte ilt. Im  ganzen is t er 7m al 
wegen Sittlichkeitsverbrechens, begangen in  13 Fällen an K inde rn  un te r 14 Jahren, 
bestra ft worden. Sämtliche Freiheitsstrafen h a t er verbüßt. A llen  Fä llen lieg t 
der gleiche Tatbestand zugrunde: K . E. G. versuchte zunächst, indem  er sich 
als K inderfreund aufspielte, sich das Zutrauen der K in d e r zu gewinnen. D urch 
kleine Geschenke oder Versprechungen lockte  er die Mädchen, die im  A lte r von 
6 bis 11 Jahren waren, an sich. Dabei versuchte er ihre Geschlechtsteile zu be
tasten, was ihm  auch in  der Regel ohne W iderstand gelang. In  zwei Fällen leckte 
er überdies an den Schamteilen der K inde r und berührte m it seinem Glied den 
K örper seines Opfers. E in ige Male h a t er es auch versucht, ohne dabei aber 
Gewalt zu gebrauchen, sein Glied in  die k ind lichen Geschlechtsteile einzüführen. 
W urde er auf Grund der Anzeigen Erwachsener verhafte t, so b e s tr itt er gewöhn
lich  fürs Erste  seine Schuld und behauptete, sich an nichts erinnern zu können. 
Schließlich ha t er jedoch im m er zugegeben, die Ta t, die man ihm  vorw arf, be
gangen zu haben. E r  habe geglaubt, durch sein Ableugnen das G ericht irre führen 
und dadurch s tra ffre i ausgehen zu können.

1935 is t gegen K . E. G. das H auptverfahren zum Zwecke der nachträglichen 
Anordnung der E ntm annung eröffnet worden. Dabei is t das G ericht auf G rund 
der Gesam twürdigung der Taten des K . E . G. zur Überzeugung gelangt, daß es 
sich bei ihm  um  einen gefährlichen S ittlichke itsverbrecher handle und daß er, 
so w ie es der gehörte ärztliche Sachverständige fü r  angezeigt h ie lt, zu entmannen



sei. D ie K as tra tion  wurde am n .  9. 1935 vorgenommen. Schon im  August 1936 
machte sich jedoch K . E. G. neuerdings durch die Vornahme unzüchtiger Be
tastungen bei einemMädchen un te r 14 Jahren in  zwei Fällen strafbar. Wegen dieses 
Verbrechens wurde er zu Beginn des Jahres 1937 zu einer Zuchthausstrafe von 
3 Jahren m it V erlus t der bürgerlichen Ehrenrechte au f die Dauer von 10 Jahren 
ve ru rte ilt. G leichzeitig da m it wurde gegen ihn  die Verbringung in  Sicherungs
verw ahrung verfügt.

Gegen das U rte il erhob K . E . G. E inspruch, indem er es uneingeschränkt 
anfocht und Verletzung verfahrensrechtlicher V orschriften  und sachlichen Rechts 
geltend machte. A lle in  die Revision wurde sowohl zur Verfahrensrüge w ie zur 
Sachrüge vom  Reichsgericht (2. Strafsenat) am 10. Jun i 1937 verworfen. Dabei 
is t die Frage geprü ft worden, ob angesichts der Besonderheit und der Schwere 
der vom  Angeklagten ausgehenden Gefahr gegen den Angeklagten n ich t noch
mals die Entm annung ausgesprochen werden könne. H ierzu h a t sich das Reichs
gericht folgendermaßen geäußert:

„D ie  Frage, ob die E ntm annung gegen einen S ittlichke itsverbrecher w ieder
h o lt ausgesprochen werden kann, is t n ich t ohne weiteres zu verneinen. Dieser 
w iederholte Ausspruch würde jedoch nur dann Sinn und Zweck haben, wenn 
feststünde, daß eine früher ausgesprochene E ntm annung den gewünschten E rfo lg  
deshalb n ich t gehabt ha t, w eil sie unsachgemäß oder unvo lls tänd ig  ausgeführt 
wurde. Dies w ird  daher in  derartigen Fällen stets zu prüfen sein, w eil die Gefahr 
n ich t von der H and zu weisen ist, daß derartige gewohnheitsmäßige S ittlich ke its 
verletzer auch in  den Ansta lten, in  welchen sie zwecks D urch führung der Siche
rungsverwahrung untergebracht werden, ih r  verbrecherisches Treiben zum 
Schaden anderer fortsetzen. Im  vorliegenden Falle  läß t sich jedoch dem U rte il 
zweifelsfrei entnehmen, daß die Frage eingehend geprü ft worden ist, w orauf die 
R ück fä llig ke it des Angeklagten tro tz  durchgeführter Entm annung beruht. Aus 
den Darlegungen des Landgerichts e rg ib t sich, daß die tro tz  E ntfe rnung  der 
Keim drüsen bei dem Angeklagten aufgetretene R ück fä llig ke it led ig lich auf dem 
psychisch und im  W ille n  des Angeklagten fest verankerten Hang beruht, som it 
bei dem- Angeklagten einer jener seltenen Ausnahmefälle vorlieg t, in  welchen 
die E ntm annung weder das vo lle  Erlöschen noch eine ausreichende H erab
m inderung des Geschlechtstriebes zur Folge h a t.“

Fragen wir uns nach Kenntnisnahme der Aktenauszüge, wie es in den 
geschilderten Fällen m it der Erfolgsaussicht bestellt oder ob die Entmannung 
tatsächlich angezeigt war, so ist kurz folgendes zu bemerken: Im ersten Fall 
überrascht zunächst die Bewertung als „Sadist“ , die durch den Akteninhalt 
in keiner Weise gestützt wird. Offenbar legten die begutachtenden Ärzte ihrer 
Beurteilung eine Begriffsbestimmung zugrunde, die von der üblichen ganz 
und gar abweicht. Ih r ist ebensowenig wie der Empfehlung der operativen 
Entfernung der Keimdrüsen beizupflichten. Denn die Entmannung ist er
fahrungsgemäß bei Personen, die sich in geschlechtlicher Beziehung vornehm
lich nur unter Alkoholwirkung vergehen, nicht geeignet, dem Rückfall erfolg
reich zu steuern. Solche Fälle sollten daher nicht der Kastration gemäß § 42 k 
StGB, zugeführt werden, für sie hat die volle Alkoholabstinenz als bestes 
Prophylaktikum zu gelten. Anders liegen die Dinge im Falle 2. Hier findet 
sich im Akteninhalt nichts, was man selbst bei rückschauender Betrachtung 
gegen die Empfehlung der Entmannung ins Feld führen könnte. Ob vielleicht 
K.E.G. zu jenen Infantilen und Dysplastischen gehört, die aus bekannten 
Gründen für die Kastration nicht in Betracht kommen, entzieht sich unserem 
Urteile, das sich ja, wie gesagt, nur auf das Aktengut stützt.

Trotz der Unmöglichkeit, den zweiten Fall entscheidend klären zu können, 
halte ich doch seine Mitteilung für berechtigt, denn er zeigt besonders deutlich,
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wie schwer manchmal die Indikationsstellung ist. Darum dürfte es sich viel
leicht auch empfehlen, die für Entmannte vorgeschriebene Nachuntersuchung1) 
durch eine besondere Prüfung der Versager zu ergänzen und über deren 
Ergebnis wenigstens einmal im Jahre gesammelt zu berichten. Die kriminal
biologische Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt wäre dazu gerne bereit. 
Es müßten ihr nur die (genauen) Aktenzeichen aller einschlägigen Fälle m it
geteilt werden.

S p rechsaa l .
Eine Untersuchung über die ethnischen Verschiedenheiten der Ge
w altkrim inalität m it besonderer Berücksichtigung des Alkohol -

genusses.
E in  B e rich t über die Forschungen von D r. Veli Verkho (H els inki), insbesondere 
über seine Abhandlung: V äk iva lta riko llisuuden  riippuvaisuus kansanluonteesta 
ja  m uista e tn illis is tä  tek ijö is tä . (Die A bhängigke it der G e w a ltk rim in a litä t vom 
Volkscharakter und von anderen ethnischen Faktoren.) (H e ls ink i 1936). M it 
U n terstü tzung des Forschers e rs ta tte t von Mag. ph il. K aarlo  Helasvuo in  H e ls ink i.

I. E in le itung .
Die Krim inalität wider das Leben und die Körperverletzungskriminalität 

(„Gewaltkriminalität“ ) haben zu den allerschwierigsten Problemen gehört, 
die auf dem Gebiet des sozialen Lebens Finnlands ihrer Lösung geharrt haben. 
Soweit es möglich gewesen ist, die Sache an Hand der Statistik zu verfolgen, 
zeigen diese Formen der Krim inalität schon lange einen recht, hohen Stand. 
Sie sind geradezu kennzeichnend für die Krim inalität dieses Landes gewesen, 
und was am schwersten wiegt: Die Entwicklung bewegte sich auch in den 
Jahren nach dem Weltkrieg gemäß der Statistik in Finnland in ganz um
gekehrter Richtung wie im allgemeinen in den Nachbarländern; diese Ver
brechen schienen nämlich in Finnland in überraschendem Maße zuzunehmen. 
Es ist unter diesen Umständen natürlich, daß sich die finnische Krim inalitäts
forschung besonders m it dieser Frage beschäftigt hat. So hat der Vorsteher 
des Statistischen Büros bei dem Justizministerium Finnlands, Dr. Veli Verkko, 
seine wissenschaftliche Tätigkeit vor allem auf das Gebiet der Krim inalität 
wider das Leben und der Körperverletzungskriminalität konzentriert und 
sich die Aufgabe gestellt, diese Arten der Krim inalität m it Hilfe der K ri
minalstatistik zu untersuchen. Sein Studienobjekt bildeten von vornherein 
in ihrem ganzen Umfang die verschiedenen Erscheinungsformen und Kausal
beziehungen der Verbrechen wider das Leben und der Körperverletzungs
verbrechen.

Bei der Planung dieser umfassenden Forschungsarbeit mußte Verkko 
jedoch vor der Inangriffnahme des eigentlichen Problems eine weitgreifende 
statistisch-methodologische Untersuchung ausführen, durch die erst die Auf
hellung der Kausalbeziehungen ermöglicht worden ist. In  welchem Grade läßt 
sich m it Hilfe der Krim inalstatistik die Entwicklungsrichtung und Stufe der 
Krim inalität wider das Leben und der Körperverletzungskriminalität in einem

T) Siehe Rodewald in  dieser M onatsschrift, 28. Jahrg. 1937 S. 3— 11.
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einzelnen Land beurte ilen, und w ie kann diese B eurte ilung  vorgenommen 
werden? Ferner: is t es überhaupt angängig, die K rim in a litä t w ider das Leben 
und die K ö rpe rve rle tzungskrim ina litä t verschiedener Länder auf G rund der 
S ta tis tik  zu vergleichen, und was zeigt m öglicherweise ein solcher Vergleich? 
Diese Fragen behandelt V erkko  in  seinen früheren Untersuchungen: „H e n k i- 
ja  pahoinp ite lyriko llisuuden  kehityssuunnan ja  tason määräämisestä“  (Über 
die Bestim m ung der E n tw icklungsrich tung  und Stufe der Verbrechen w ider 
das Leben und der Körperverletzungsverbrechen). I .  F inn land und die be
nachbarten Länder (verkürzte deutsche Übersetzung: „Verbrechen w ider das 
Leben und Körperverletzungsverbrechen“ , H e ls ink i 1937)- ü .  D ie  übrigen 
Länder, H e ls ink i 1931. Da die K rim in a ls ta tis tik  als solche offenbar keinen 
exakten Aufschluß über die Frequenz und A rt der Verbrechen des betreffen
den Landes g ib t, muß man versuchen, eine Methode zur Behandlung und 
D eutung der S ta tis tik  ausfindig zu machen, um  m it ih re r H ilfe  dem rich tigen  
B ild  der w irk lichen  K rim in a litä t m öglichst nahe kommen zu können. V erkko  
kom m t zu dem Ergebnis, daß m an m it H ilfe  der S ta tis tik  n ich t u n m itte lb a r 
ein rich tiges B ild  von der Stufe und der E n tw icklungsrich tung  der ganzen 
G e w a ltk rim ina litä t erhalten kann. S ieht man sich die vom  Strafgesetz d e fi
n ierten verschiedenen Verbrechensgruppen an, so kom m t man ebenfalls zu 
dem R esultat, daß sich an Hand der S ta tis tik  n ich t unm itte lba r festst eilen 
läß t, w ie groß die Menge eines bestim m ten Verbrechens is t oder was fü r eine 
E n tw ick lung  bezüglich desselben herrscht. Im  ersten T e il seiner oben ge
nannten A rb e it fü h rt V erkko  eine Methode vo r, m it deren H ilfe  d ie K rim in a l
s ta tis tik  zum S tudium  der Stufe und E n tw icklungsrich tung  der K rim in a litä t 
w ider das Leben und der K ö rpe rve rle tzungskrim ina litä t verw erte t werden 
kann. D ie  S ta tis tik , die den Ausgangspunkt lie fe rt, is t eine in  die Todes
ursachenstatistik gehörige Gruppe, welche alle durch ein vorsätzliches 
Verbrechen ums Leben Gekommenen außer den Opfern des Kindesmordes 
um faßt. D ie  grundlegende These in  der ganzen Untersuchungsserie Verkkos  
is t, daß man durch die B etrachtung dieser Gruppe als Ganzes, soweit sie in  
der Todesursachenstatistik oder einer anderen S ta tis tik , die die Gesamt
menge der festgestellten Verbrechen w ider das Leben veranschaulicht, hervor
t r i t t ,  der w irk lichen  K rim in a litä t bedeutend näher kom m t als durch die 
Verfolgung irgendeines anderen statistischen M ateria ls, ja  daß man so außer
ordentlich  nahe an die „delinquenza reale“  herankom m t. D ie Umstände, die 
die übrige K rim in a ls ta tis tik  von der w irk lichen  K rim in a litä t abrücken lassen, 
w irken sich in  einer so zusammengesetzten S ta tis tik  weniger aus. D ie Lebens
beraubung durch ein Verbrechen eines anderen is t e in E reignis, das im  ge
ordneten Gemeinwesen derart die allgemeine A ufm erksam keit auf sich le n k t, 
daß nur ein verhältn ism äß ig geringer T e il der verübten Verbrechen übersehen 
w ird . Doch en thä lt auch diese S ta tis tik  bemerkenswerte Fehlerquellen. 
Manche durch ein Verbrechen verursachte Todesfälle werden im m er in  der 
Todesursachenstatistik anders bezeichnet werden, als sich die Sache in  W irk 
lic h k e it ve rhä lt. Ferner is t die Grenze zwischen dem Fahrlässigkeitsver
brechen und dem vorsätzlichen Verbrechen o ft unkla r. Es is t aber augen
scheinlich, daß die von dieser S ta tis tik  angegebenen Mengen von der ent
sprechenden Menge der w irk lichen  K rim in a litä t v ie l weniger abweichen als 
die von der übrigen G e w a ltk rim in a litä ts ta tis tik  wiedergegebenen Mengen. 
M it einer gewissen V orsich t kann man ohne Zw eifel auf G rund dieser S ta tis tik  
sowohl die E ntw icklungsrich tung der entsprechenden w irk lichen  K rim in a litä t
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in einem Lande als auch die Stufenunterschiede zwischen der Krim inalität 
verschiedener Länder untersuchen. Das letztere ist in dem Grade möglich, 
daß man die Länder in Größenklassen einteilen kann, je nachdem, wieviele so 
festgestellte Verbrechen wider das Leben in einem Lande während des Jahres 
auf 100000 Einwohner stattfinden. Diese Größenklassen sind folgende (vgl. 
die Karte):

I. Klasse, Verhältniszahl je 100000 weniger als 1
II* >> >) >> t ) >> n 2

HI* „  „  „  „  „  3
IV. „  „  „  „  „  „  4
V. „  „  „  „  4 und mehr.

Die Grenzen dieser Größenklassen sind verhältnismäßig weit gezogen, 
damit das Entdeckungsprozent des Mordes, des überlegten Verbrechens wider 
das Leben, welches Prozent kleiner als das Entdeckungsprozent der anderen 
zu dieser Gruppe gehörigen Verbrechen ist, sich nicht als bedeutungsvolle 
Fehlerquelle auswirkt.

V e rb re c h e n  w id e r  das L e b e n  in  d e n  e u ro p ä is c h e n  L ä n d e rn  in  d e n
J a h re n  1922 — 1926 :

Zahl der festgestellten vorsätzlichen und vollendeten Verbrechen w ider das Leben 
m it Ausnahme des Kindesmordes auf 100000 E inw ohner berechnet.

31*



Hiervon ausgehend, können die Verwendungsmöglichkeiten der Statistik 
dann erweitert werden. Verfolgt man die Entwicklungsrichtung der Ver
brechen wider das Leben auf Grund der vorerwähnten Statistik und zweitens 
auf Grund der Aburteilungsstatistik, die Statistik über die Angeklagten und 
Verurteilten, so findet man, daß die Entwicklungsrichtung in den letzteren 
die gleiche wie in der ersteren ist, soweit es sich um größere Zahlen und längere 
Zeiträume handelt. Man kann m ithin durch Untersuchung hinreichend langer 
Zeiträume auf Grund der Aburteilungsstatistik die Entwicklungsrichtung der 
vorsätzlichen und vollendeten Verbrechen wider das Leben — m it Ausschluß 
des Kindesmordes — in einem Lande und ferner die Entwicklung der An
zahl der zu dieser Gruppe gehörenden Verbrecher in dem Lande fest
stellen.

Weiter konstatiert Verkko, daß beim Vergleich großer Zahlen und längerer 
Zeiträume in einer Statistik, die sich auf die zu diesen Gruppen gehörenden 
verschiedenen Verbrechensarten (nach finnischem Strafgesetz Mord, Tot
schlag, Körperverletzung m it Todeserfolg und Schlägerei m it Todeserfolg) 
bezieht und die die Menge der Angeklagten und Verurteilten angibt, 
dieselben Veränderungen zu erkennen sind wie in der Todesursachen
statistik.

Nun wird geprüft, ob die die übrige Gewaltkriminalität veranschau
lichende Statistik folgende Bedingung erfüllt: betrifft sie Verbrechen, die 
allgemeine Aufmerksamkeit im Gemeinwesen erregen und sichtbare Verbrechen 
sind? Bei den Verbrechensarten, m it denen es sich so verhält, kann man auf 
Grund der Statistik einigermaßen die Entwicklungsrichtung dieser Ver
brechen in einem einzelnen Land feststellen und auch einen überstaatlichen 
Vergleich durchführen. Ein solches Verbrechen ist die vom finnischen Straf
gesetz definierte Körperverletzung oder Schlägerei m it schwerer Körperbe
schädigung. Dagegen erfüllen Körperverletzung m it gelinderer Beschädigung 
und Körperverletzung m it nur geringem oder ohne Schaden und Kindesmord 
diese Bedingung nicht.

Sowohl bei der Untersuchung der Entwicklungsrichtung in jedem ein
zelnen Land als auch bei der Ausführung des überstaatlichen statistischen 
Vergleichs stützt sich Verkko noch auf eine Beobachtung über den Anteil 
der Frauen an der Krim inalstatistik, die er des näheren in einer früheren 
Arbeit „Biologisluontoisten tekijäin vaikutuksesta henki- ja pahoinpitelyri- 
kollisuuteen“ (Über den Einfluß der biologischen Faktoren auf die Verbrechen 
wider das Leben und die Körperverletzungsverbrechen) dargelegt hat. In der 
die Verbrechen wider das Leben ausweisenden Statistik sind die Zahlen, 
welche von Frauen verübte Verbrechen angeben, verhältnismäßig konstant. 
Die die Krim inalität wider das Leben betreffenden Veränderungen in der 
Statistik eines Landes beziehen sich vorzugsweise auf die Zahlen der Männer, 
und in Ländern großer Krim inalität wider das Leben zeigt die Statistik 
einen bedeutend kleineren Anteil der Frauen als in denen kleiner Krim inalität 
wider das Leben. Etwas entsprechendes läßt sich aus der Statistik über die 
Opfer der Verbrechen wider das Leben feststellen: Die Veränderungen be
ziehen sich hauptsächlich auf die Zahlen für die Männer, und in Ländern 
großer Krim inalität wider das Leben werden im Verhältnis viel weniger 
Frauen getötet als in denen kleiner Krim inalität wider das Leben.

Weiter treten die Frauen in der Statistik über Verbrechen wider das 
Leben vorzugsweise als Täter überlegter Verbrechen wider das Leben auf.
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Wenn der Anteil der Frauen an der Krim inalität wider das Leben relativ 
groß ist, ist der Anteil der überlegten Verbrechen an der Krim inalität wider 
das Leben verhältnismäßig hoch, und wenn die Menge der überlegten Ver
brechen relativ groß ist, erreicht der Anteil der Frauen an der Krim inalität 
wider das Leben einen verhältnismäßig hohen Grad. Aus diesen Gründen 
kann man, sofern nur unvollständige statistische Angaben vorliegen, aus den 
Daten über die Entwicklungsrichtung, Menge und Art der Krim inalität 
Schlüsse auf den Anteil der Frauen an derselben ziehen und anderseits aus dem 
Anteil der Frauen an den statistischen Zahlen die Entwicklungsrichtung, 
Menge und Art der Krim inalität herauslesen.

II.  D ie A rt der ethnischen Verschiedenheiten in  der G e w a ltk rim i
n a litä t im  L ich te  der S ta tis tik .

1. Ü ber den B e g r iff , ,ethnische F a k to re n “ .

Indem V erkko  seine Aufgabe in Angriff nimmt, sieht er sich sofort vor 
die Schwierigkeiten gestellt, die einer solchen Untersuchung durch ge
wisse grundlegende Probleme verursacht werden. Haben wir die Schwierig
keiten überwunden, die der Untersuchung aus den verschiedenartigen Ver
brechensbegriffen und statistischen Verfahren der verschiedenen Länder sowie 
aus der wechselnden Empfindlichkeit, m it der das Gemeinwesen auf eine 
Gewalthandlung reagiert, und aus anderen auf die Zusammensetzung der 
Statistik einwirkenden Umständen erwachsen, so ist noch eine wichtige Klar
stellung erforderlich: Wann sind die Verschiedenheiten in der Krim inalität 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wo sie zu beobachten sind, als 
„nationale“ Verschiedenheiten aufzufassen? Was ist in diesem Zusammenhang 
unter „Nation“  zu verstehen? Bei einer Untersuchung wie der vorliegenden 
kann man sich nicht auf irgendeine Definition des Begriffes „Nationalität“  
stützen. Die bei dem Vergleich auf tretenden Bevölkerungsgruppen lassen sich 
nach zahlreichen verschiedenen Gesichtspunkten unterscheiden, wie auf Grund 
der rassischen sowie politischen und territorialen Verteilung und anderer durch 
geographische Faktoren verursachter Bevölkerungsgruppierungen, der Sprache, 
Religion und anderer in den Gemeinwesen fortlebender Traditionen, wie der 
verschiedenen Volksbräuche, der gemeinsamen geschichtlichen Verhältnisse. 
Diese können in mannigfaltigem, größerem oder geringerem Korrelations
verhältnis zueinander stehen, und sie alle sind bei einer solchen Betrachtung 
m it besonderer Berücksichtigung dieser Korrelationsverhältnisse als „ethnische 
Faktoren“ , d. h. als die Nationalität bildende und angebende Faktoren 
anzusehen.

2. Ü ber d ie  A r t  der Verbrechen w id e r das Leben u n d  der K örperverle tzungs
verbrechen u n te r den F in n e n .

Zum Ausgangspunkt des überstaatlichen Vergleichs dienen V erkko  
die Verbrechen wider das Leben und die Körperverletzungsverbrechen 
unter den Finnen. Es sei erwähnt, daß das finnische Strafgesetz vom Jahre 
1889, das hier die Vergleichsgrundlage bildet, in hohem Grade an das deutsche 
Reichsstrafgesetzbuch vom Jahre 1871 erinnert.

Finnland ist ein typisches Land großer Gewaltkriminalität. Während 
der ganzen Zeit, für die aus Finnland statistische Angaben von diesem Gebiet 
zur Verfügung stehen, bilden die Morde einen relativ kleinen Teil der Ver-



brechen wider das Leben. Die wegen Mordes Verurteilten machten in den 
Jahren 1924—26 nur 10,7% von allen wegen Verbrechen wider das Leben 
Verurteilten aus. Ein entsprechendes Verhalten ergibt sich aus der Todes
ursachenstatistik: in den Jahren 1920—26 kamen in Finnland durch Ver
brechen wider das Leben auf 100 Männer nur 7—9 Frauen um. Diese Ver
hältniszahlen weichen deutlich von den entsprechenden Zahlen der anderen 
nordischen Länder ab.

Die Angaben über die Krim inalität der Finnen in fremden Ländern be
leuchten die Sache ebenfalls. Betrachtet man die statistischen Daten über die 
Immigranten ersten Gliedes in den Vereinigten Staaten von Amerika, so ist 
es angebracht, die folgende Tabelle über die Trunkenheitsdelikte zum Aus
gangspunkt zu nehmen:
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Tabelle I .
A n te il der in  den Vereinigten Staaten von Am erika  wohnhaften im  Ausland 
geborenen weißen Bevölkerung an den Trunkenheitsde likten. D ie Zahlen be
ziehen sich auf die Menge der zwischen dem 1. Januar und 30. Ju n i 1923 zur 
Abbüßung von Geldstrafen in  S trafansta lten gekommenen in  verschiedenen 
Ländern Geborenen sowohl absolut als auf 100000 Personen der in  den V er
e in igten Staaten w ohnhaften Bevölkerung des betreffenden Heimatlandes 

berechnet. (Prisoners 1923 S. 284— 286, Tab. 148 und S. 100, Tab. 60.)

Heim atland Absolute Zahl

A u f 100 000 Personen 
der in  USA. wohnhaf
ten Bevölkerung des 

Heimatlandes

F in n la n d ............................... 733 489,2
Ir la n d  ................................... 2528 243-7
Norwegen ............................... 7°3 193,2
Schweden .............................. 1107 177,0
S ch o ttla n d ............................... 313 123,0
M e x ik o ................................... 529 110,6
Ö s te rre ic h .............................. 521 90.5
P o le n ....................................... 879 77,i
K a n a d a ................................... 790 70,7
R u ß la n d ................................... 619 44,2
U n g a r n ................................... 169 42,5
England und Wales . . . . 35 i 39,9
D e u ts c h la n d .......................... 290 17,2
G riechen land.......................... 25 14,2
I t a l i e n ................................... 208 12,9
Andere L ä n d e r ...................... 421 23,1

Hiernach ist die Neigung der Finnen zu dieser Folge des Alkoholgenusses, 
welche Unmäßigkeit und auffälliges Benehmen bedeutet, im Vergleich zu den 
anderen Immigranten ersten Gliedes ganz überraschend groß. Sieht man sich 
die Verbrechen an, die zum größeren oder geringeren Teil auf den Alkohol
genuß zurückzuführen sind, so findet man unter anderem folgendes: Im gleichen 
Jahr stehen die Finnen im unbändigen Benehmen (disorderly conduct) an 
vierter Stelle, wobei ihnen die Irländer, Ungarn und Polen vorangehen. In 
den Verbrechen wider das Leben (homicide) nehmen sie den fünften Platz 
ein, während die Griechen, Mexikaner, Italiener und Österreicher die ersten 
sind. In  Körperverletzung und tätlicher Beleidigung (assault) bilden die Finnen
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die achte Nationalität, sie stehen also ungefähr in der Mitte des Verzeichnisses 
hinter den Mexikanern, Polen, Österreichern, Italienern, Griechen, Ungarn 
und Russen. Zugleich sei erwähnt, daß die Schweden und Norweger, die unter 
den wegen Trunkenheit Verurteilten, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, 
zu den ersten in der Reihe gehören, unter den anderen wegen der genannten 
Gewaltverbrechen Verurteilten zu den letzten zählen oder etwa in der Mitte 
des Verzeichnisses auftreten, aber die Schweden stehen doch unter denen, 
die sich unbändiges Benehmen zuschulden kommen lassen, an fünfter Stelle, 
also den Finnen recht nahe. Diese Statistik aus den folgenden Jahren gibt 
für die finnischen Immigranten im großen und ganzen ein ähnliches 
Resultat.

In  bezug auf die Körperverletzungsverbrechen wird ersichtlich, daß die 
Gefangenenzählung von 1923 für die wegen Assault-Verbrechen bestraften 
Immigranten ersten Gliedes folgendes zeigt:

Tabelle I I .

Heimatland Absolute Zahl A u f 100000 Einwohner

M e x ik o ................. .... 95 19,9
P o le n ....................................... 196 17,2
Ö s te rre ic h ............................... 94 16,3
I t a l i e n ................................... 235 14,6
G riechenland.......................... 22 12,5
U n g a r n ................................... 32 8,1
R u ß la n d ................................... 108 7,7
F in n la n d ............................... I I 7.3
Ir la n d  ................................... 38 3.7
S ch o ttla n d .............................. 8 3.1
Norwegen ............................... IO 2,7
D e u ts c h la n d .......................... 38 2,3
Kanada ................................... 26 2,3
S ch w e d e n ............................... 13 2,1
England und Wales . . . . 18 2,0

Andere L ä n d e r ...................... 107 5.9

A lle  L ä n d e r .......................... 1051 7.7

Es sei auch erwähnt, daß in Finnmarken, wo Finnen, Norweger und 
Lappen die Hauptnationalitäten bilden, die erstgenannten durch ihre große 
Gewaltkriminalität eine Sonderstellung einnehmen.

Durch einen Vergleich der Verschiedenheiten der finnisch- und der 
schwedischsprechenden Bevölkerung Finnlands in der Krim inalität wider das 
Leben und der Körperverletzungskriminalität wird die Sache weiter beleuchtet. 
Von den Bewohnern Finnlands sind 89,4% Finnisch- und 10,1% Schwedisch
sprechende.

Die Ergebnisse über die in den Jahren 1930 und 1931 zur Zuchthaus
und Gefängnisstrafe verurteilten Personen und die Zuchthaus- und Gefängnis
gefangenen, welche in den Jahren 1927—29 in den Strafanstalten, um ihre 
Strafe zu verbüßen, waren, zeigen bezüglich dieser Sprachgruppen folgendes:
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Morde kommen zwar unter der schwedischsprechenden Bevölkerung etwas 
weniger vor als unter der finnischsprechenden, aber der Unterschied ist nicht 
so groß, als daß er nicht aus der verschiedenen Zusammensetzung der 
Bevölkerungsgruppen erklärt werden könnte. Dasselbe g ilt von den Dieb
stahlsverbrechen. In  bezug auf die ohne Überlegung verübten Verbrechen 
wider das Leben ist aber etwas ganz anderes festzustellen: Was die Fälle von 
Totschlag und die Körperverletzungen m it Todeserfolg betrifft, sind die 
Verhältniszahlen der Finnischsprechenden zwei-, ja dreimal so hoch wie die 
der Schwedischsprechenden. Bei der Körperverletzung m it schwerer Körper
beschädigung sind die Verhältniszahlen der Finnischsprechenden viermal so 
hoch. Ähnlich verhält es sich bei den Schlägereien.

3. Die übrigen nordischen Länder.
Die anderen nordischen Länder, Schweden, Norwegen und Dänemark, 

vertreten in bezug auf die Verbrechen wider das Leben und die Körperver
letzungsverbrechen einen ganz entgegengesetzten Typus wie Finnland. Sie 
sind Länder kleiner Krim inalität wider das Leben, in denen gemäß den oben 
angeführten Gesetzmäßigkeiten der Anteil der überlegten Verbrechen wider 
das Leben groß ist und die Menge der Frauen unter deren Tätern und 
Opfern eine relativ bedeutende Höhe erreicht.

4. Über die Nationalitäten Rußlands.
Ein außerordentlich dankbares Beobachtungsfeld bildet für diese Unter

suchung die Krim inalstatistik des russischen Kaiserreichs. Wenn erst die 
Statistik, die auf der in Rußland gebräuchlich gewesenen Einteilung der 
Verbrechen und den speziellen Begriffen derselben beruht, in eine zum Ver
gleich geeignete Form gebracht worden ist, können gewisse Parallelen ge
zogen werden, die von recht erheblichem Interesse sind. Angaben über Ver
brechen wider das Leben und Körperverletzungsverbrechen in Rußland 
können aus zwei verschiedenen Quellen geschöpft werden. Die eine von ihnen 
ist die Statistik der Untersuchungsrichter über die A rt der ihnen zur 
Untersuchung überwiesenen Straffälle. Verkko gibt unter anderem eine 
Tabelle, die die Anzahl der den Untersuchungsrichtern zur Untersuchung 
überwiesenen Fälle der Körperverletzungen auf 100 Verbrechensfälle wider 
das Leben im Europäischen und im Asiatischen Rußland während der Jahre 
1899—1914 zeigt. Daraus wird ersichtlich, daß die Verhältniszahlen der 
Verbrechen wider das Leben im Asiatischen Rußland bedeutend höher sind, 
im Europäischen Rußland dagegen waren den Untersuchungsrichtern im 
Verhältnis viele Male mehr Körperverletzungsfälle überwiesen als im Asia
tischen Rußland. Z. B. im Jahre 1908 lagen im Europäischen Rußland auf 
100 Verbrechensfälle wider das Leben 148, aber im Asiatischen Rußland 
61 Körperverletzungsfälle vor. Als noch bemerkenswerter ist jedoch folgender 
Vergleich zu betrachten: In den Jahren 1899—1914 wurden den Unter
suchungsrichtern in den drei Hauptteilen Rußlands auf 100 Fälle von Ver
brechen wider das Leben Körperverletzungsfälle in folgenden Mengen über
wiesen :

Im eigentlichen Rußland...............................244
In  P o le n ........................................................3X7
In  Kaukasien.................................................. 30
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Vergleicht man zwei benachbarte Gebiete in Kaukasien und seiner Nähe 
miteinander, so findet man unter anderem, daß im Gerichtsbezirk des Hof
gerichtes zu Tiflis, von dessen Bewohnern Tataren und Georgier den größten 
Teil bilden, während die Armenier die wichtigste Minderheit darstellen, den 
Untersuchungsrichtern in den Jahren 1899—1914 auf 100 Fälle von Ver
brechen wider das Leben nur 30 Körperverletzungsfälle zur Untersuchung 
Vorlagen, wogegen sich die entsprechende Zahl im Gerichtsbezirk des Hof
gerichtes zu Novotscherkask, wo die Russen die überwältigende Mehrheit 
bildeten, auf 214 belief.

Die andere Verbrechen wider das Leben und Körperverletzungsver
brechen zeigende Statistik im Kaiserreich Rußland war die eigentliche Ab
urteilungsstatistik. In ihr wurden in verschiedenen Abteilungen Angaben über 
die vor den Kreisgerichten, Hofgerichten als erster Rechtszug und Friedens
gerichten gegeben.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Neigung gewisser Nationalitäten 
Rußlands zu Verbrechen wider das Leben und Körperverletzungsverbrechen, 
verglichen m it gewissen Eigentumsdelikten. Vor den Kreisgerichten, Hof
gerichten und Friedensgerichten (erste Instanz) wurden in den untengenannten 
Jahren durchschnittlich folgende Mengen Angehöriger verschiedener Nationali
täten auf 100000 Personen der betreffenden Nationalität verurteilt:

Tabelle I I I .

N a tio n a litä t

V e rb re c i 
das I  
1908-

V e rh ä lt-
n iszah l

en w ide r 
-eben 
-1912 .

R e ihen
folge

K ö rp e r
verle tzungs
verbrechen 
1908— 1912

V e rh ä lt- 1 Reihen- 
n iszah l | folge

D iebstäh le  
1910— 1912

V e rh ä lt- 1 Reihen- 
n iszahl | folge

D ie F inanz 
des Staats 
brechen 
B estim m u 
Z o ll und  
H a nde l m 
W aren, die 
von Stern 

u . a., un 
Handel) 
V e rh ä lt

n iszah l

Verw altung 
be tr. V e r- 

v o r a llem  
ngen über 
Akzise, den 
i t  gewissen 

Fälschung 
pelpapieren 
erlaub ten  
909— 1912 

R eihen
folge

R u s s e n ...................... 4.0 5 6,2 2 20,6 5 1.5 7
P o le n .......................... 3,8 6 12,2 I 22,3 3 9,0 2
L ita u e r und Le tten  . 3.4 7 5.4 3 2 0 , 7 4 3.0 4
D eutsche...................... 2 , 0 8 2,4 8 9,3 8 2,5 5
Juden .......................... 1.4 9 2,0 9 18,3 6 20,5 I

Georgier und andere 
K a rthw e lie r . . . 10,4 3 4,6 5 24.3 2 1,8 6

Kaukasische Gebirgs- 
vö lke r . .................. 14,8 2 4,8 4 37.0 I L 3 8

A r m e n ie r ................. 16,0 I 4.6 6 18,0 7 4.5 3
T u rk ta ta ren  (1908) 6,0 4 3.0 7 — — — —

Die folgenden Tabellen geben ein ausführlicheres Bild von der A rt der 
Krim inalität der verschiedenen Nationalitäten im Vergleich miteinander. 
In  den Jahren 1908—12 wurden in Rußland vor den Kreisgerichten und 
Hofgerichten auf 1000000 von jeder Bevölkerungsgruppe folgende Mengen 
Angehöriger verschiedener Nationalitäten verurteilt (die Diebstahlsdelikte in 
den Jahren 1910—12):



R u ß l a n d .  Kreisgerichte und Hofgerichte. In  den Jahren 1908— 1912 durch
schn ittlich  V e ru rte ilte  nach der N a tio n a litä t, berechnet auf 1000000 Personen 
der betreffenden N ationa litä tsgruppe (nach der Volkszählung 28. x. 1897 a. S.).
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Tabelle IV .

Ü b e r le g t e  V e r b r e c h e n  w id e r  das L e b e n .

N ationa litä t Verhältnis-
zahl

Reihen
folge N ationa litä t Verhältnis

zahl
Reihen

folge

R u s s e n .......................... 11,66 I O Tschuwaschen . . . . 9,72 13
P o le n .............................. 11,40 I I T a ta re n .......................... 50,51 3
L i t a u e r .......................... 8,56 17 Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n .......................... 10,86 12 jaken, Teptja ren  . . 17,01 7
D e u ts c h e ...................... 3.35 23 T ü r k e n .......................... 29,69 6

R u m ä n e n ...................... 7.49 18 K irg is e n .......................... 2,94 24
G r ie c h e n ...................... 6,42 21 S a r t e n .......................... 15,28 8

A r m e n ie r ...................... 57.45 2 —
K urden  und Perser . . 83,54 I Kalm ücken, B urja ten,

— M o n g o le n ................. 9,16 1 5
Finnen ........................... 1,40 26 Georgier und andere
K are lie r (1903— 1907) . 1,92 25 K arthw e lie r . . . . 36,97 4
E s te n .............................. 9,57 14 Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 7,46 19 Völker ...................... 31,32 5
M o r d w in e n ................. 7 ,2 2 2 0 Juden .......................... 3,52 2 2

W o t ja k e n ...................... 12,35 9 —
Syrjänen (1903— 1907) 9,11 16 Das ganze Reich . . . 14,32

Tabelle V.

T  o ts c h la g .

N a tio n a litä t V e rh ä ltn is 
zahl

R e ihen
folge N a tio n a litä t V e rh ä ltn is 

zahl
R e ihen

folge

R u s s e n .......................... 12,10 12 Tschuwaschen . . . . 7,82 l6
P o le n ............................... 7,92 15 T a ta re n .......................... 144,26 2
L i t a u e r .......................... 3,86 22 Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n .......................... 9,19 14 jaken, Teptja ren  . . 16,48 9
D e u ts c h e ...................... 4,24 20 T ü r k e n .......................... 43,10 6
R u m ä n e n ...................... 9,27 13 K irg is e n .......................... 3,45 23
G r ie c h e n ...................... 32,10 7 S a r t e n .......................... 25,81 8
A r m e n ie r ...................... 125,14 4 ----
K urden  und Perser 265,81 I Kalm ücken, Burja ten,

— M o n g o le n .................. 15,83 I O

F in n e n .......................... 4,19 21 Georgier und andere
K are lie r (1903— 1907) . 0,96 26 K arthw e lie r . . . . 75,86 5
E s te n ............................... 14,36 I I Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 7,46 18 Völker ...................... 129,15 3
M o r d w in e n .................. 1.95 25 Juden .......................... 2,17 24
W o t ja k e n ...................... 7,60 17 —

Syrjänen (1903— 1907) 5,21 19 Das ganze Reich . . . 18,X I



1938, H . 9¡ io Sprechsaal 491

Tabelle V I.

T o t s c h la g  o h n e  d i r e k t e  A b s i c h t ,  T ö t u n g  e ines  a n d e re n  i n  d e r  
S c h lä g e r e i  u n d  Ü b e r s c h r e i t u n g  d e r  N o t w e h r  s o w ie  fa h r lä s s ig e

T ö tu n g .

N ationa litä t Verhältnis
zahl

Reihen
folge N ationa litä t Verhältnis

zahl
Reihen

folge

R u s s e n ........................ 25,97 7 Tschuwaschen . . . . 12,80 20
P o le n ............................. 27,94 6 T a ta re n ......................... 18,41 h
L i t a u e r ........................ 18,69 13 Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n ........................ 25,35 8 jaken, Teptjaren . . 17,95 15
D e u ts c h e .................... 19,44 12 T ü r k e n ........................ 14,37 18
R u m ä n e n .................... 23,54 IO K irg isen ........................ 4,99 26
G r ie c h e n .................... 39,96 2 S a r t e n ........................ 9,29 24
A rm e n ie r .................... 16,03 l 6 —

Kurden und Perser . . 48,60 I Kalmücken, Burjaten,
— M o n g o le n ................ 12,08 21

F in n e n ......................... 27,96 5 Georgier und andere
Karelier (1903— 1907) . 14,42 17 Karthwelier . . . . 21,29 I I

E s te n ............................. 29,72 4 Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 10,12 23 Völker .................... 36,27 3
M o rd w in e n ................ 8,01 25 Juden ........................ 11,34 22
W o tja k e n .................... 24,70 9 —
Syrjänen (1903— 1907) 13,02 19 Das ganze Reich . . 23,34

Tabelle V I I .

K ö r p e r v e r l e t z u n g  m i t  T o d e s e r fo lg .

N ationa litä t Verhältnis
zahl

Reihen
folge

N ationalitä t Verhältnis
zahl

Reihen
folge

R u s s e n .......................... 41,87 5 Tschuwaschen . . . . 33,90 7
P o le n .............................. 30,06 IO T a ta re n .......................... 34,51 6
L i t a u e r .......................... 21,34 18 Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n .......................... 18,52 20 jaken, Teptja ren  . . 60,15 2
D e u ts c h e ...................... 9,38 24 T ü r k e n .......................... 22,99 17
G r ie c h e n ...................... 16,05 22 K irg is e n .......................... 5,79 25
R u m ä n e n ...................... 25,32 l6 S a r t e n .......................... 19,41 19
A r m e n ie r ...................... 27,11 14 —
K urden  und Perser . . 59,24 3 Kalm ücken, B urja ten ,

— M o n g o le n ................. 29,99 I I

F in n e n .......................... 16,78 21 Georgier und andere
K are lie r (1903— 1907) . 31,72 8 K a rthw e lie r . . . . 29,28 12
E s te n ............................... 26,73 15 Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 42,62 4 Völker ...................... 27,29 13
M o r d w in e n ................. 14,26 23 Juden .......................... 2,65 26
W o t ja k e n ...................... 31,36 9 —
Syrjänen (1903— 1907) 61,19 I Das ganze Reich . . . 35,46
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Tabelle V I I I .

M iß h a n d lu n g  vo n  V e rw a n d te n  u n d  so n s tig e  M iß h a n d lu n g .

N ationa litä t Verhältnis
zahl

Reihen
folge N ationalitä t Verhältnis

zahl
Reihen

folge

R u s s e n .......................... 43.03 6 Tschuwaschen . . . . 32,24 13
P o le n ............................... 123,31 I T a ta re n .......................... 29,00 15
L i t a u e r .......................... 58,97 4 Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n .......................... 32,87 12 jaken, Teptja ren  . . 24,79 16
D e u ts c h e ...................... 20,22 19 T ü r k e n .......................... 14,37 21
G r ie c h e n ...................... 11.77 22 K irg is e n .......................... 1,54 26
R u m ä n e n ...................... 36,55 9 S a r t e n .......................... 4.54 25
A r m e n ie r ...................... 20,80 18 —

K urden und Perser . . 57.71 5 Kalm ücken, B urja ten,
— M o n g o le n ................. 11,25 24

F in n e n .......................... 30,76 14 Georgier und andere
K are lie r (1903— 1907) . 42,29 7 K a rthw e lie r . . . . 35,93 IO
E s te n .............................. 62,43 3 Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 34.63 I I Völker ...................... 36,82 8
M o r d w in e n ................. 15,23 20 Juden .......................... 11,76 23
W o t ja k e n ...................... 22,33 17 —
Syrjänen (1903— 1907) 88,53 2 Das ganze Reich . . . 39,99

Tabelle IX .

D i e b s t a h l s d e l i k t e  (1910— 1912).

N ationa litä t Verhältn is
zahl

Reihen
folge N ationalitä t Verhältnis

zahl
Reihen
folge

R u s s e n ......................... 262,59 9 Tschuwaschen . . . . 140,68 15
P o le n ............................. 299,82 8 T a ta re n ........................ 317,40 6
L i t a u e r ......................... 220,68 I I Baschkiren,Meschtscher-
L e t t e n ......................... 308,02 7 jaken, Teptjaren . . 373,08 4
D e u ts c h e .................... 113,93 17 T ü r k e n ........................ 72,79 22
G r ie c h e n .................... 69,55 23 K irg ise n ........................ 73,19 21
R u m ä n e n .................... 181,25 14 S a r t e n ........................ 42,02 24
A rm e n ie r .................... 115,22 l 6 —
Kurden und Perser . . 622,76 I Kalmücken, Burjaten,

— M o n g o le n ................ 206,20 12
F in n e n ......................... 181,73 13 Georgier und andere
K a re lie r ........................ ? — Karthwelier . . . . 321,12 5
E s te n ............................. 525,26 2 Kaukasische Gebirgs-
Tscheremissen . . . . 98,55 18 Völker .................... 511.70 3
M o rd w in e n ................ 80,38 19 Juden ........................ 223,77 IO
W o tja k e n .................... 79,10 20 —
S y r jä n e n .................... ? — Das ganze Reich . . . 256,93

Wenn die Zigeuner in  dieser Tabelle aufträten, würden ihre Zahlen ohne 
Zweifel am allerhöchsten sein. — Es fehlen die Sonderangaben über Karelier 
und Syrjänen.
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Die Fertigstellung der Tabellen IV—IX , welche Angaben über Ver
brechen gröberer A rt enthalten, haben viel Arbeit verursacht. Verkko hat 
die absoluten Zahlen den labyrinthischen Statistik-Kolumnen der verschie
denen Jahrgänge der russischen Aburteilungsstatistik entnommen und unter 
Berücksichtigung der Umstände, welche die verschiedenen Gesetzgebungen, 
Rechtsprechung sowie die Zusammensetzung der Verbrechen- und Bevölke
rungsstatistik betreffen, die Verhältnisziffern auf Grund der bei der russischen 
Volkszählung am 18. Januar 1897 alten Stils erhaltenen, die Nationalität 
betreffenden Angaben errechnet. Die Verbrechenszahlen beziehen sich auf die 
Fünfjahrsperiode 1908—12, aber hinsichtlich der Nationalitäten, über die 
vollständige statistische Angaben erhältlich sind, hat der Verfasser solche von 
der Zehnjahrsperiode 1903—12 dargelegt, welche Angaben zeigen, daß die 
beiliegenden Angaben der Fünfjahrsperioden von den Verhältnissen ein voll
kommen zutreffendes Bild geben. In Tabelle IX  hat Verkko Angaben über 
die wegen Diebstahlsverbrechen verurteilten Nationalitäten gemacht. Die 
Diebstahlsverbrechen als Kontrasterscheinung der Gewaltverbrechen bringen 
hier in gelungener Weise mehr Beleuchtung in das Kriminalitätsbild Rußlands. 
Die die Diebstahlsverbrechen betreffenden Angaben umfassen, infolge der im 
Jahre 1909 erfolgten Gesetzveränderung, nur die Jahre 1910—12, m it welchem 
letztgenannten Jahre die Angaben der Aburteilungsstatistik abschließen. Die 
absoluten Zahlen der Diebstahlsverbrechen sind jedoch so groß, daß die 
Angaben von drei Jahren genügen, um ein von der Verteilung dieser Ver
brechen unter den verschiedenen Nationalitäten repräsentatives Bild zu 
geben.

So ist das umfangreichste kriminalethnische Statistikmaterial der Welt, 
welches 27 zur gleichen staatlichen Gesamtheit gehörende und gleichen Ge
setzen unterstellt lebende Nationalitäten umfaßt1), statistisch anwendbar in 
die Öffentlichkeit gebracht worden, ein Material, das ein Vierteljahrhundert 
lang unbekannt in der Tabellenabteilung der Folianten der Krim inal
statistik Rußlands verborgen war.

In Ermangelung besserer Einteilung sind die Nationalitäten nach philo
logischen Gesichtspunkten in vier Gruppen geteilt: 1. Indo-europäische, 
2. finnisch-ugrische, 3. türkisch-tatarische Völker, 4. andere.

Im  folgenden richten w ir die Aufmerksamkeit auf einige in diesem 
Riesenmaterial erscheinende Punkte. W ir beginnen bei den indo-euro
päischen Völkern.

Die Hauptnationalität des russischen Kaiserreiches, die Russen, ist bei 
den Gesamtzahlen der Verbrechen wider das Leben (alle Verbrechen wider 
das Leben m it Ausnahme von Kindesmord, die Summe der Zahlen in Ta
bellen IV—V II) unter den 26 Nationen an 9. Stelle. Überlegte Verbrechen 
treten bei ihnen ziemlich im gleichen Verhältnis auf (10. Stelle), aber Körper
verletzungen m it Todeserfolg bedeutend mehr (5. Stelle). Bei den Körper
verletzungen ohne Todeserfolg (Tab. V III) nahmen die Russen die 6. Stelle 
und bei Diebstahlsverbrechen die 9. ein. Es kann festgestellt werden, daß

i) D ie  oben dargestellten Tabellen umfassen n u r 26 N ationa litä ten . Dies 
rü h r t daher, daß man die 27. N a tio n a litä t, die Zigeuner, n ich t m it den anderen 
vergleichstauglich bekommen konnte, w eil die Volkszählungssta tistik Rußlands 
vom  Jahre 1897 keine zuverlässigen Angaben über die A nzahl der Zigeuner 
en thä lt.



das jetzt dargestellte Krim inalitätsbild unter den drei verschiedenen Nationali
täten, in welche sich die Russen teilen, nämlich den Groß-, Klein- und 
Weißrussen, gleichartig vorkommt.

Das zweite slawische Volk des russischen Kaiserreiches, die Polen, wiesen 
kleinere Zahlen im Verbrechen wider das Leben auf als die Russen, aber bei 
Mißhandlung ohne Todeserfolg waren sie die ersten unter den Völkern Ruß
lands. Bei Betrachtung anderer zu dieser Gruppe gehörender Völker richtet 
sich die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Deutschen des russischen 
Reiches, deren Kriminalitätszahlen durchweg zu den kleinsten gehörten, und 
andererseits auf die Kurden, deren Verhältniszahlen ungewöhnlich hoch 
steigen, sie sind bei den meisten verschiedenen Verbrechen die ersten von 
den Völkern Rußlands. Bei den Zigeunern, von welchen die Verhältniszahlen 
fehlen, kann jedoch auf Grund gewisser anderer statistischer Angaben wahr
genommen werden, daß sie bei den Diebstahlsverbrechen unbedingt die ersten 
im Reiche sind.

Die Verhältniszahlen der A rm enier sind in den Gesamtzahlen der Ver
brechen wider das Leben ungewöhnlich hoch, ebenso bei überlegten Ver
brechen wider das Leben und bei Totschlag. Körperverletzungen m it Todes
erfolg, aber besonders solche ohne Todeserfolg und Diebstahlsverbrechen 
sind unter ihnen nicht allgemein. Körperverletzungsverbrechen und Dieb
stähle sind bei den Gr iech en von Rußland beinahe unbekannt. Dagegen weisen 
sie in der heterogenen Gruppe „Totschlag ohne direkte Absicht, Tötung eines 
anderen in der Schlägerei und Überschreitung der Notwehr sowie fahrlässige 
Tötung“ , und in Totschlag Rekordzahlen (2. Stelle) auf.

W ir kommen nun zur zweiten Gruppe, zu den finn isch-ugrischen 
Völkern. Von diesen gehören die F innen, welche im russischen Kaiserreiche 
lebten, zu den besten Völkern des Reiches; alle sie betreffenden Verhältnis- 
zahlen sind relativ klein. Dagegen wendet sich bei dieser Gruppe die Auf
merksamkeit auf zwei andere Nationalitäten, auf die Esten und Syrjänen. 
Der Anteil der erstgenannten in der Gruppe: Totschlag ohne direkte Absicht 
usw. ist außerordentlich groß (4. Stelle), aber noch größere Aufmerksamkeit 
erwecken die Rekordzahlen der Esten bei Körperverletzung ohne Todeserfolg 
und bei Diebstahlsverbrechen (bei ersterem 3., bei letzterem, ebenso nach 
den Zigeunern und Kurden, 3. Stelle). Für die Syrjänen sind die Körperver
letzungen am kennzeichnendsten. Bei der Körperverletzung m it Todeserfolg 
waren sie unter den Völkern Rußlands die ersten und bei Körperverletzung 
ohne Todeserfolg die zweiten.

In  der dritten Gruppe, den tü rk isch -ta ta risch e n  V ö lkern , treffen 
wir ein richtiges Tötervolk an, die Tataren, deren Anteil an der Gesamtzahl 
der Verbrechen wider das Leben alle anderen Völker von Rußland übertrifft, 
die geringzähligen Kurden Rußlands ausgenommen. Sie stehen als zweites 
Volk auch bei den überlegten Verbrechen wider das Leben und bei Tot
schlag, aber bei den übrigen Verbrechen wider das Leben sind sie nicht mehr 
unter den ersten, wie auch nicht bei den Mißhandlungsverbrechen ohne 
Todeserfolg. Bei Diebstahl dagegen gehören sie an die Spitze. Die Zahlen 
der Verbrechen wider das Leben bei den Türken (Osmanen) sind ziemlich 
groß, und auch sie haben hauptsächlich Anteil an überlegten Verbrechen 
wider das Leben und an Totschlag. Körperverletzungen, namentlich ohne 
Todeserfolg, sind bei ihnen selten. Die Krim inalität wider das Leben bei 
den Sarten ist kleiner, aber ihrer A rt nach ähnlich wie bei den Tataren und
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Türken. Die Sarten hatten die kleinsten Zahlen Rußlands bei Diebstahls
verbrechen. In dieser Gruppe ist noch besonders ein Volk erwähnenswert, 
nämlich die Kirgisen. Dieses große Hirtenvolk gerät in dieser Statistik in 
eine Ausnahmestellung als das wenigst kriminelle Volk des russischen Reiches: 
Bei allen oben dargestellten Verbrechensarten sind ihre Verhältniszahlen die 
kleinsten unter der Menge.

In  der vierten Gruppe begegnen wir unter den großen Völkern einigen 
kriminologisch äußerst interessanten Völkern, nämlich den in  den kau
kasischen Bergen lebenden Georgiern und den G ebirgsvölkern. Sie 
gehören den statistischen Angaben nach zu den kriminellsten Völkern des 
russischen Reiches. Sowohl bei den Verbrechen wider das Leben als auch 
bei Diebstahlsverbrechen zählen sie zu den ersten, nur bei Körperverletzung 
m it Todeserfolg und bei anderen Mißhandlungen treten sie etwa in die Mitte 
der Nationalitäten.

Auf dieselbe Weise vergleicht Verkko noch die Krim inalität in gewissen 
anderen, verschiedene Nationalitäten umfassenden Ländern. Hierbei legt 
er oft ganz neues statistisches Material vor. Bei Beschaffung desselben 
ist er teilweise ebenso vorgegangen wie in bezug auf die Verbrechens
zahlen Rußlands. Er hat einzelne, in den Tabellenabteilungen der Verbrechen
statistiken der verschiedenen Länder vorkommende Angaben über die K ri
minalität auf Grund der Nationalität, Muttersprache, Religion oder der terri
torialen Einteilung untersucht, diese Angaben m it von anderer Seite er
haltenen Bevölkerungsangaben verglichen und auf diese Weise diese Angaben 
für statistischen Vergleich tauglich erhalten sowie dadurch deutlich die 
ethnischen Unterschiede in den ihrer Bevölkerung nach unzusammenhän
genden Ländern angeben können. Er stellte u. a. Angaben über Österreich- 
Ungarn und seine Nachfolgestaaten, Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien, 
sowie auch über die außereuropäischen Länder her. Uns wird auch über die 
Gewaltkriminalität solcher Völker wie der Albanier, Basken, Bretonen, Iren, 
Kymren, Korsen, Ruthenen, Schotten, Slowaken und Slowenen Rechenschaft 
abgelegt. Über die außerhalb Europas wohnenden Rassen und Völker wird 
ebenfalls eine kriminologische Darstellung gegeben.

I I I .  D ie A bhäng igke it der G e w a ltk rim in a litä t vom A lkoho lge
brauch als Basis eines überstaa tlichen  Vergleichs.

Nachdem Verkko so die charakteristischen Züge der Krim inalität wider 
das Leben und der Körperverletzungskriminalität in verschiedenen Ländern 
und bei verschiedenen Nationalitäten geschildert hat, soweit sie in den K ri
minalstatistiken hervortreten, geht er, auf dieses umfassende Material ge
stützt, das im Rahmen dieses kurzen Referates nicht annähernd erschöpfend 
behandelt werden konnte, zur Lösung seines eigentlichen Problems über. 
Welche Umstände sind es, die entscheidend auf die Eigenart der Gewalt
krim inalität in jedem Land einwirken, z. B. welche Volkssitten usw.P Die 
Beantwortung dieser Frage ist äußerst schwierig, und die großen Fehler
quellen der soziologischen Forschung erschweren hier m it ihrem vollen 
Gewicht eine zuverlässige Beurteilung der Kausalbeziehungen. Handelte 
es sich bei der Untersuchung darum, nur zu ermitteln, inwieweit die Gewalt
krim inalität jeder Nationalität das Erscheinungsgebiet sonst konstatierter 
allgemeiner ethnischer Faktoren ist, so wäre die ganze Aufgabe vielleicht als 
unausführbar und überkühn zu betrachten. Aber Verkko sucht diese Kausalität



vor allem auf Grund der statistisch hervortretenden Tatsachen zu erfassen. 
Obgleich die Schwierigkeiten auch in diesem Fall durchaus nicht überwunden 
sind, steht man doch auf viel festerem Boden als im ersteren Fall.

Den Ausgangspunkt bildet die Abhängigkeit der Verbrechen wider das 
Leben und der Körperverletzungsverbrechen von dem Alkoholgenuß. Erstens 
ist zu konstatieren, daß der Alkohol bei dem als Mord (überlegtes Verbrechen 
wider das Leben) bezeichneten Verbrechen eine recht geringe unmittelbare 
Bedeutung besitzt. Wenn also die mordartigen Verbrechen in der K ri
minalstatistik eines Landes die Hauptrolle spielen, ist dies also ein Hin
weis darauf, daß der Alkohol keinen großen Einfluß auf die Krim inalität 
wider das Leben und die gröbere Körperverletzungskriminalität dieses 
Landes hat.

Umgekehrt verhält es sich m it der Körperverletzung m it schwerer Körper
beschädigung (finn. StG. 21: 5, deutsch. StG. §§ 224, 225) und Körperver
letzung m it Todeserfolg (finn. 21:4, deutsch. § 226). Dies sind gelegentliche, 
durch momentane Motive verursachte Verbrechen, für deren Verübung auch 
der Zufall charakteristisch ist. Bei diesen Verbrechen spielt der Alkohol eine 
außerordentlich große Rolle. Darauf weist auch hin, daß der Anteil der Frauen 
an ihnen sehr gering ist, — umgekehrt wie bei den Morden. Wenn also in der 
Krim inalstatistik eines Landes Körperverletzungen m it Todeserfolg oder m it 
schwerer Körperbeschädigung in großer Zahl Vorkommen, kann dies m it 
gewissen näher angegebenen Ausnahmen als ein Zeichen dafür gelten, 
daß der Alkoholgenuß einen recht bedeutenden Einfluß auf die K rim i
nalität wider das Leben und die Körperverletzungskriminalität dieses Landes 
ausübt.

Was den Totschlag betrifft, der eine in heftiger Gemütserregung ausge
führte absichtliche Tötung ist, variiert seine Abhängigkeit vom Alkohol
genuß bei den verschiedenen Völkern. In  den skandinavischen und noch in 
den mitteleuropäischen Ländern wird dieses Verbrechen recht oft unter 
der Wirkung des Alkohols verübt, doch nicht so oft wie die Körper
verletzung m it Todeserfolg, während in den südlicheren Ländern kein 
ähnlicher Kausalzusammenhang zwischen Alkoholgenuß und Totschlag 
herrscht2).

Oben wurde schon über die A rt der Gewaltverbrechen unter den Finnen 
berichtet. An dieser Stelle sei dieses Bild durch die Bemerkung erklärt, daß 
in diesem Volke großer Gewaltkriminalität gerade die Gewaltverbrechen am 
häufigsten sind, die unter dem Einfluß des Alkohols verübt werden. Die 
Untersuchung über die Einwirkung des Alkohols auf die Gewaltkriminalität 
in Finnland zeigt denn auch, daß der Alkohol bei gewissen Verbrechen, die 
für Finnland charakteristisch sind, viel häufiger als bei anderen Verbrechen 
mitgespielt hat. Aus dem Bedenken des von Professor Bruno A. Sundström 
geleiteten Komitees: Untersuchung über die Ursachen der Zunahme der 
Krim inalität (Helsinki 1931) geht hervor, daß in den Jahren 1920 bis 1929
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2) Die Körperverletzung m it gelinderer Beschädigung und die m it nur 
geringem Schaden unterscheiden sich so voneinander, daß die erstere in  höherem 
Grade eine Folge des Alkoholgenusses ist. Dabei sind die Zahlen der das Ver
brechen verübenden Frauen niedrig, bei der letzteren dagegen verhältnismäßig 
hoch.
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im  Augenblick 
der T a t betrunken 

waren

am Tage der Ta t eine 
geringere Menge A lko 

hol genossen hatten

von  den M ö r d e r n ................................................ 7.26% 14-11%
von  den Verübern von Totschlag oder K ö r

perverletzung m it T o d e s e rfo lg .................. 62,06% 14.91%
von den Verübern von Körperverle tzung m it 

schwerer K ö rp e rb e sch ä d ig u n g .................. 66,91% 13.22%
von den Verübern grober Schlägereien m it 

dem Tode oder schwerem Körperschaden 
als F o lg e ......................................................... 5 3 ,3 7 % 13.50%

Da nun gerade diese Verbrechen, bei denen der Alkoholgenuß eine wichtige 
Rolle spielt, für die Finnen kennzeichnend sind, konstatiert man, daß dieses 
Volk in bezug auf ihre Gewaltkriminalität deutlich einen bestimmten 
Volkstypus vertritt. Diesen Typus kann man nicht bloß in der Weise 
charakterisieren, daß man nur die große Menge der Gewaltverbrechen vor
führt, sondern außerdem muß hervorgehoben werden, daß ein wesentlicher 
Teil dieser Gewaltkriminalität m it dem Alkoholgenuß verknüpft ist. Beachtet 
man diese beiden Umstände nebeneinander, so wird ersichtlich, was für die 
Gewaltkriminalität der Finnen im Vergleich m it anderen Völkern be
zeichnend ist. Und ferner kann man im Verfolg dieser zwei Gesichtspunkte 
auch andere Typen aufstellen und die Völkern danach in Gruppen teilen. 
Rubriziert man als Völker großer Gewaltkriminalität diejenigen, bei denen 
festgestellte vorsätzliche und vollendete Verbrechen wider das Leben 
— Kindesmord ausgenommen — jährlich auf iooooo Personen mindestens 4 
zu zählen sind, und als Völker mittelgroßer oder geringer Gewaltkriminalität 
diejenigen, bei denen von diesen Verbrechen auf iooooo Personen weniger 
als 4 Vorkommen, so kann man die verschiedenen Völker in folgende Gruppen 
zerlegen:

I. Solche Völker großer Gewaltkriminalität, bei denen die Krim inalität 
entscheidend vom Alkoholgenuß abhängig ist.

I I .  Solche Völker großer Gewaltkriminalität, deren Krim inalität nur 
wenig oder gar nicht vom Alkoholgenuß abhängig ist.

I I I .  Die Völker geringer oder mittelgroßer Gewaltkriminalität, deren 
Krim inalität in bedeutendem Maße vom Alkoholgenuß abhängig ist.

IV. Die Völker geringer oder mittelgroßer Gewaltkriminalität, deren 
Krim inalität wenig oder gar nicht vom Alkoholgenuß abhängig ist.

Es seien z. B. zwei Nachbarvölker wie die Rumänen und Serben m it
einander verglichen. Beide sind Völker großer Gewaltkriminalität, aber sie 
sind in der Hinsicht Gegensätze, daß unter den Serben außerordentlich wenig 
Körperverletzungen m it Todeserfolg Vorkommen. Auch sonstige Körperver
letzungsverbrechen sind bei ihnen nicht sehr häufig. Die Krim inalität ist 
m ithin recht wenig vom Alkoholgenuß abhängig, der hinwieder in der K ri
m inalität der Rumänen eine überaus große Rolle spielt. Die überlegten Ver
brechen stehen bei den Serben im Vordergrund.

Ebenso können als Gegensätze zueinander die F innen und Ungarn an
geführt werden, die beide Völker großer Gewaltkriminalität sind, aber für 
die Krim inalität des ersteren ist der große Einfluß des Alkoholgenusses 
charakteristisch, für die des letzteren nicht. Im  Kreise des ersteren spielen,
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wie oben erwähnt, die Körperverletzungen m it Todeserfolg und die Körper
verletzungen m it schwerer Körperbeschädigung eine wichtige Rolle, während 
diese Verbrechensarten bei den Ungarn keinen so großen Anteil darstellen.

Aus den Gruppen I  und I I  könnten w ir z. B. noch die Esten und Le tten  
miteinander vergleichen. In den weiter oben gegebenen Tabellen über die 
Krim inalität bei den verschiedenen Nationalitäten des Russischen Kaiser
reichs ist die Verhältniszahl der Esten bei den überlegten Verbrechen wider 
das Leben ein wenig kleiner, aber bei Totschlag größer und etwas größer in 
der Verbrechensgruppe Totschlag ohne direkte Absicht, Tötung eines anderen 
in der Schlägerei und Überschreitung der Notwehr sowie fahrlässige Tötung. 
Bedeutend größer sind die Verhältniszahlen der Esten bei Körperverletzung 
m it Todeserfolg sowie in der Gruppe Mißhandlung von Verwandten und 
sonstige Mißhandlung. Auf Grund der Statistik, die aus der Zeit der Unab
hängigkeit Estlands und Lettlands vorliegt, gestaltet sich ein entsprechender 
Vergleich schwierig.

Aus den Gruppen I I I  und IV  kann man z.B. die Schweden und Dänen 
einander gegenüberstellen. Die Länder beider sind solche geringer Gewalt
krim inalität, aber diese trägt einen etwas verschiedenen Charakter. In Schwe
den ist der Anteil der Verbrechen, bei denen der Alkohol eine wichtige Rolle 
spielt, größer als in Dänemark. In  Dänemark anderseits ist die Quote der 
überlegten Verbrechen wider das Leben höher als in Schweden. Hier ist es 
angebracht, daran zu erinnern, was wir am Anfang unseres Referates über die 
Krim inalität bei den europäischen Immigranten ersten Gliedes in USA. 
anführten. Dort stehen ja die Schweden bei den als Trunkenheit und unbändiges 
Benehmen bezeichneten Vergehen mehr an der Spitze, während der Name 
der Dänen überhaupt nicht genannt ist, weshalb der Anteil der Dänen an 
diesen Vergehen so gering sein dürfte, daß er in der Kolumne „Andere Länder" 
enthalten ist.

In  Belgien herrscht ein charakteristischer Unterschied zwischen dem 
fläm ischen und dem wallonischen Gebiet. Im  flämischen Gebiet kommen 
bedeutend mehr gröbere Körperverletzungen vor als im wallonischen, während 
im wallonischen Gebiet relativ zahlreicher leichtere Körperverletzungen statt
finden. Die Krim inalität der Flamen ist von Natur gleich der der Holländer, 
die zu Gruppe I I I  gehören, wogegen sich die Wallonen mehr den Franzosen 
nähern, die der Gruppe IV  zuzuzählen sind. Verkko verweist hier auf die 
Untersuchung „La Belgique criminelle" des französischen Kriminologen 
Henry Joly, in der die Krim inalität der beiden Völkerstämme skizziert und 
m it der Verschiedenheit des Volkscharakters beider zusammengestellt wird.

In England bildet W ales, wo die keltischen Kymren etwa 60% von der 
Bevölkerung ausmachen, ein Gebiet, in dem die Krim inalität wider das Leben 
und die Körperverletzungskriminalität von ganz anderer A rt sind als sonst 
in England. In  den Jahren 1889—93 wurden vor den Gerichten von England 
und Wales auf 100000 Personen folgende Mengen wegen verschiedenartiger 
Verbrechen untersucht:

England Wales
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T r u n k e n h e it .........................................................  539 711
Gewaltverbrechen (Crimes of violence) . . . 4,87 7,21
E ig e n tu m s d e lik te ................................................  185 162

Dabei können die verschiedenen Arten der Gewaltverbrechen nicht von
einander getrennt werden. Offenbar darf man aber das Überwiegen der Ge-
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waltkrim inalität in Wales zu jener Zeit m it der Alkoholfrage in Verbindung 
bringen. Leider läßt sich für die spätere Zeit kein entsprechender Vergleich 
durchführen. Dagegen liegt neueres statistisches Material zum Vergleich der 
anderen keltischen Teile des Inselreiches m it dem Hauptteil des Reiches vor, 
und bei diesem Vergleich können auch die verschiedenen Verbrechensarten 
berücksichtigt werden. Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen S cho tt
land und England (nebst Wales). Wegen gröberer Körperverletzungsverbrechen 
(felonious wounding, malicious wounding und assault) wurden im Durch
schnitt in den Jahren 1920—22 in England sowie in Wales auf 100000 Ein
wohner 1,40 und in Schottland entsprechend (assaults, assaults on officers 
of law etc, assaults by husbands on wives) 2,13 unter Anklage gestellt.

Die hier erwähnten Körperverletzungsverbrechen sind in beiden Ländern 
von Gerichten abgeurteilt worden, die nur gröbere Verbrechen behandeln 
(in England und Wales Assizes — und Quarter-Sessions, in Schottland Sheriff- 
Courts und High Court of Justiciary), so daß die Verbrechen ihrer A rt nach 
wohl einander entsprechen. Ein Vergleich ist darum bei der Beurteilung des 
Anteils des Alkohols von Bedeutung.

Von den europäischen Völkern gehören außer den obengenannten zu 
Gruppe I deutlich ausgeprägt unter anderem die Syrjänen, Russen, Polen, 
L ita u e r, Slowenen und Slowaken.

Zu Gruppe I I  stellen sich außer den obenerwähnten von den Völkern 
Rußlands unter anderem die Tataren und gewisse andere Völker mohamme
danischer Religion, deren Glaubensbuch den Alkoholgenuß verbietet. Weiter 
gehören zu dieser Gruppe deutlich mehrere südliche Völker, wie die M onte
negriner, Bulgaren, G riechen, A lbaner, Spanier und Portugiesen 
sowie die Ita lie n e r. Im Gebiet der zuletzt genannten Nationalität herrscht 
jedoch ein bedeutender Unterschied zwischen den südlichen und mittleren und 
den nördlichen Teilen des Landes, wobei die überlegten Verbrechen wider das 
Leben in den ersteren häufiger sind.

Die Gruppe I I I  umfaßt außer den obenerwähnten Völkern auch die 
Norweger, deren Gewaltkriminalität den gleichen Typus wie die der Schweden 
vertritt. Die verschiedenen Sprachgruppen der Schweiz scheinen sich nicht 
nennenswert voneinander zu unterscheiden und gehören alle zu dieser Gruppe. 
Neben den Schotten stellen sich zu ihr auch die Kym ren und Irlände r.

Zu Gruppe IV  gehören außer den früher genannten Nationalitäten die 
Is länder, M ordw inen, Tschechen, Basken, Franzosen und Bretonen.

Die Gewaltkriminalität der Deutschen ist in den verschiedenen Teilen 
des Reiches sehr verschieden gewesen. Im vorkriegszeitlichen Deutschland 
gab es zwei Zonen recht großer Körperverletzungskriminalität, die eine im 
östlichen und die andere im südlichen Teil des Reiches. Von diesen Gebieten 
abgesehen, ist die Gewaltkriminalität in Deutschland im allgemeinen verhält
nismäßig gering gewesen. In den abweichenden Gebieten herrscht eine Ge
waltkriminalität, die an den Alkoholgenuß geknüpft ist, nämlich Körper
verletzungskriminalität. Die unerhebliche Gewaltkriminalität der übrigen 
Gebiete des Reiches ist nicht auf dieselbe Weise vom Alkohol abhängig3).

IV . Über die Ursachen der ethnischen Verschiedenheiten.
Die ethnischen Verschiedenheiten der Gewaltkriminalität sind, wie aus 

dem obigen hervorgeht, zum sehr erheblichen Teil vom Alkoholgenuß ab-
3) Vgl. auch E xner in  diesem H e ft oben S. 404.
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hängig. Welches sind aber genauer angegeben die Verschiedenheiten im 
Alkoholgenuß, durch die dieser Unterschied der Krim inalität hervorgerufen 
wird? Zunächst würde man an die Menge des Alkoholgenusses denken. Man 
hat ja recht deutlich feststellen können, daß die Menge der Gewaltkriminalität 
innerhalb eines Volkes von dem Gesamtkonsum alkoholhaltiger Getränke 
abhängig ist. Untersucht man aber die überstaatlichen Verschiedenheiten, 
so tr ifft es durchaus nicht zu, daß die m it dem Alkoholgenuß verknüpften 
Gewaltverbrechen bei den Völkern, deren Spirituosenverbrauch groß ist, 
häufig wären. Sie sind bemerkenswert häufig z. B. unter den Finnen, 
Syrjänen, Russen und Polen, aber sie sind es z. B. nicht unter den Franzosen, 
Italienern und den Bretonen, obgleich der Alkoholkonsum bei allen diesen 
Völkern, je Person berechnet, groß ist.

Können derartige Verschiedenheiten m it den bei den verschiedenen 
Nationalitäten gebräuchlichen Getränkarten in Verbindung gebracht werden? 
Die kriminalstatistische Untersuchung der Wirkung der verschiedenen Ge
tränkarten auf die Gewaltverbrechen gibt im allgemeinen jedenfalls kein 
überzeugendes Bild davon, daß ein großer Unterschied bestände. In dieser 
Hinsicht ist jedoch die Wandlung zu beachten, die in den letzten Jahren in 
Finnland stattgefunden hat. Nach dem Krieg war bis zum Jahre 1932 in 
Finnland ein Gesetz in Kraft, das die Herstellung und Einfuhr alkoholhaltiger 
Substanzen sowie deren Gebrauch als Genußmittel verbot. Durch dieses 
Prohibitionsgesetz konnte der Gebrauch von Spirituosen infolge eines aus
gedehnten Schleichhandels nicht beseitigt werden. Zu dieser Zeit griff der 
Spiritusgenuß recht weit um sich, und besonders in den unteren Schichten 
des Volkes wurde dieses rohe Getränk fast ausschließlich bevorzugt. Nach der 
Aufhebung des Prohibitionsgesetzes ist sein Genuß zurückgegangen, und zwar 
traten Branntwein und leichtere Getränke an seine Stelle. Diese Wandlung 
verdient vom Gesichtspunkt der Gewaltkriminalitätsstatistik aus gewertet 
zu werden. Die neueste Statistik zeigt denn auch, daß während dieser Über
gangsperiode eine Veränderung in der Krim inalität wider das Leben statt
gefunden hat.

Tabelle X .

Z u r  K e n n tn is  d e r  P o l iz e i  g e k o m m e n e  V e rb re c h e n  w id e r  das L e b e n  
in  d e n  J a h re n  1 9 2 7 — 36 a u f  1 0 0 0 0 0  E in w o h n e r .
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Jahr
Mord

(vollendetes
Verbrechen)

Totschlag oder 
Körperverlet

zung m it Todes
erfolg

1 9 2 7  . . . . 1.4 6, 3
1928 . . . . 2, 1 7.3
1929 . . . . 1.5 8, 3
1930 . . . . 1, 6 7, 6
1931 . . . . 1,4 6, 8
1932 . . . . 1, 9 7, i
1933 1,2 6,3
1934 . . . . 1.4 4, 6
1935 • ■ . . 1.4 4, i
1936 . . . . 1, 6 3, 5

Nachdem der gesetzliche Spirituosenhandel im Jahre 1932 beginnt, ist 
in der A rt der zur Kenntnis der Polizei gekommenen Morde keine Veränderung
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der Entwicklungsrichtung zu konstatieren. Dagegen läßt sich in der Ent
wicklungsrichtung des Totschlags und der Körperverletzung m it Todeserfolg 
eine Wandlung feststellen, die fortzudauern scheint.

Die verschiedenen Getränkarten vermögen jedoch nur in recht be
schränktem Maße die überstaatlichen Verschiedenheiten in der Statistik der 
durch den Alkoholgenuß verursachten Krim inalität zu erklären. Verkko be
trachtet es als ausgemacht, daß den verschiedenen ethnischen Gruppen ein 
ungleichartiges Verhalten gegenüber dem Alkoholgenuß eigentümlich ist. Für 
gewisse Gruppen ist es kennzeichnend, auf den Alkohol vom Standpunkt der 
Gewaltkriminalität aus „schlecht“  zu reagieren.

Oben konnte in einigem Maße festgestellt werden, daß die Gewaltkrimi
nalität für die Vertreter einer bestimmten Nationalität unter verschiedenen 
Verhältnissen von gleichem Typus ist. Und ferner wurde hervorgehoben, 
daß der Alkoholgenuß bei den einen Nationalitäten offenbar viel häufiger zu 
Affektverbrechen führt als bei anderen, unabhängig von dem Umfang 
des Alkoholgenusses und der A rt der Spirituosen. Auf Grund solcher Be
obachtungen Verkkos läge der Schluß nahe, daß diese Erscheinungen aus
schließlich oder hauptsächlich durch die Annahme zu erklären sind, daß 
der „Volkscharakter“  als Neigung zu einem gewaltsamen Verhalten bestimmter 
A rt konstant und rassisch, erblich bestimmt sei. So kann man indessen nicht 
folgern. Es sind unbedingt zahlreiche äußere ethnische Faktoren, auf die 
eingangs hingewiesen wurde, in Betracht zu ziehen. Bei gewissen Völkern 
großer Gewaltkriminalität haben — in nicht zu ferner Vergangenheit — solche 
die Gewaltkriminalität fördernde Volkssitten wie die Blutrache oder das Duell 
geherrscht. Oder es haben innere Unruhen oder spezifisch asoziale Organi
sationen, wie die Heiducken und Klephthen auf dem Balkan oder die Camorra 
und Mafia in Italien, die Ausrottung gewaltsamer Sitten verhindert. Ferner 
ist zu konstatieren, daß mehrere Völker großer Gewaltkriminalität zu denen 
gehören, bei denen das Kulturniveau des Volkes niedrig ist, was sowohl in der 
durch den Alkohol verursachten als auch in der sonstigen Krim inalität wider das 
Leben und der Körperverletzungskriminalität zum Vorschein kommen dürfte.

In  wie hohem Grade eine neue Umgebung die Neigung eines Volkes 
zu Gewaltverbrechen umwandeln kann, bezeugt z. B. folgender in USA. 
ausgeführter auf die Ita lie n e r bezüglicher Vergleich über die Immigranten 
ersten Gliedes und ihre Nachkommen.

Im  Staate Massachusetts wurden in den Jahren 1914—22 in Straf
anstalten wegen Murder, Manslaughter und Körperverletzungsverbrechen 
(Assault) verurteilte Italiener geschickt, die sich in bezug auf ihre Herkunft 
folgendermaßen gruppieren:

Tabelle X I .

H erkun ft und E ltern

Anzahl der wegen ver
schiedenartiger Gewalt
verbrechen in  eine S tra f
anstalt Geschickten auf 

100000 Personen

Geboren in  I t a l i e n ..........................................................................
Geboren in  USA., der eine der E lte rn  oder beide in  Ita lie n

geboren .......................................................................................
Geboren in  USA. von d o rt geborenen E l t e r n ..........................
Geboren in  U SA., der eine der E lte rn  oder beide im  Ausland 

g e b o r e n .......................................................................................

24
24

22



Der Einfluß unruhiger sozialer Verhältnisse und innerer Erregung auf 
die Gewaltkriminalität wird nach Verkko durch den Unterschied beleuchtet, 
der in der Entwicklung der Verhältnisse von Deutschland und Frankreich 
in den Jahren nach dem Weltkrieg herrscht. In Deutschland, wo auf den 
Krieg innere Unruhen folgten, tra t in diesen Jahren eine ungünstige Ent
wicklungsrichtung in der Krim inalstatistik auf, während in Frankreich, für 
das der Krieg ein rein außenpolitischer war, bald danach die für dieses Land 
eigentümliche geringe Gewaltkriminalität erreicht wurde.

Schließlich sei die von Verkko ausgeführte Untersuchung über Finnland vom 
Jahre 1843 an wiedergegeben. Während dieser Zeit wurden wegen Mordes, 
Totschlags und der Körperverletzung m it Todeserfolg, auch bei Schlägerei, in 
Zehnjahresperioden auf 1000000 Personen von der mittleren Bevölkerungs
ziffer in folgender Menge Anklagen erhoben und Urteile gefällt:
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Tabelle X I I .

In  den Jahren Angeklagt V erurte ilt

1843— 1852 d u rc h s c h n itt lic h ...................... 51.77 28,79
1853— 1862 „  ...................... 52,51 33,32
1863— 1872 ,, ...................... 50,46 30,76
1873— 1882 ,, ...................... 40,49 25,66
1883— 1892 ,, ...................... 40,15 28,07
1893— 1902 „  ...................... 35,63 24,84
1903— 1912 „  ...................... 58,91 43,92
1922— 1931 „  ...................... 108,56 84,44

Während des vorigen Jahrhunderts zeigen die Ziffern der Verbrechen 
wider das Leben eine bedeutende Abnahme. Um die Jahrhundertwende tr itt  
eine schroffe Veränderung ein. Damals findet der Übergang von den Jahren 
der friedlichen inneren Entwicklung zu den politisch erregten Zeiten statt, 
für die nicht nur die durch die russische Gewaltherrschaft verursachte Unruhe, 
sondern auch die daran anschließenden inneren Widersprüche kennzeichnend 
sind. Die Zehnjahresperiode von 1913—22 umfaßt die Wirren des Welt
kriegs und den darauf folgenden Freiheitskrieg Finnlands, der zugleich ein 
Bürgerkrieg war. Der darauf folgende allgemeine Verrohungsprozeß tr it t  in 
der Statistik auf düstere Weise hervor. Dazu dürfte auch die Anwendung des 
Spiritus als Genußmittel während der Zeit des Prohibitionsgesetzes beigetragen 
haben. Erst die allerletzten Jahre lassen in den Zahlen eine Abnahme er
kennen. (Siehe oben S. 500.) Diese beinahe ein Jahrhundert umspannende 
Entwicklung zeigt, wie ein so wichtiger sozialer Faktor wie die Bildungshöhe 
in der Gewaltkriminalitätsstatistik nur recht beschränkt zum Ausdruck 
kommt. Finnland unterscheidet sich nämlich durch das Niveau seiner Volks
bildung scharf von den Ländern, die in bezug auf ihre Gewaltkriminalität 
m it ihm zu einer Größenklasse gehören, und zählte schon im vorigen Jahr
hundert auf gewissen Gebieten der Volksbildung zu den ersten Ländern 
Europas. Trotzdem findet im Zusammenhang m it ungünstigen geschichtlichen 
Ereignissen eine mächtige Zunahme der Gewaltkriminalität statt. Die dem 
Weltkrieg vorausgehende ebenso wie die auf den Freiheitskrieg folgende 
Zehnjahresperiode (1922—31) waren beide Zeiten sozialen Fortschrittes und 
intensiver Volksbildungsarbeit.
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Auch diese- zuletzt angeführten Berechnungen dürften zeigen, in wie 
beschränktem Maße man sich bei der Erklärung der ethnischen Verschieden
heiten der Gewaltkriminalität auf die Vorstellung von erblichen Rassenmerk
malen stützen kann, und das um so mehr, als es bekannt ist, daß wir über 
die rassische Zusammensetzung der gegenwärtigen Nationalitäten nur sehr 
mangelhaft unterrichtet sind.

In  seiner Arbeit hat Verkko die Natur der in den Gewaltkriminalitäts
statistiken hervortretenden ethnischen Verschiedenheiten deutlich ins Licht 
gerückt, und besonders bedeutungsvoll ist seine Beobachtung, daß der Alkohol
genuß für die verschiedenen ethnischen Gruppen eine sehr verschiedenartige 
Disposition zu gewaltsamem Verhalten schafft und daß für manche Na
tionalitäten in dieser Hinsicht eine recht scharfe Charakteristik gegeben wer
den kann.

Verkko hat bei Darstellung des Materials über Gewaltverbrechen als 
ethnische Erscheinung gleichzeitig dauernd die ethnischen Unterschiede bei 
Diebstahlsverbrechen im Auge behalten, weil sie als zweite charakteristische 
Gruppe des Kriminalitätsbildes einen passenden Hintergrund für die Be
trachtung der Gewaltkriminalität bilden. Zudem hat er am Schlüsse seines 
Werkes einen kurzen Überblick über die Frequenz der Diebstahlsverbrechen 
unter den verschiedenen Völkern dargelegt.

Im  Rahmen eines kurzen Referates konnte bei weitem nicht vollkommen 
der reiche Inhalt des Werkes, sein umfangreiches statistisches Material ge
schildert werden, von dem der größte Teil zuvor noch nicht zu einem solchen 
Vergleich verwendet wurde, auch nicht die Aufarbeitung des Materials als ver
gleichstauglich sowie der internationale Vergleich unter Befolgung einer von 
Verkko selbst entwickelten Spezialmethode. Als neue Bahnen öffnende, 
auf hervorragende Weise durchgeführte und gleichzeitig ihres Stoffes wegen 
für alle Nationalitäten aktuelle wissenschaftliche Forschung ist dieses Werk 
ohne Zweifel auch für weitere Leserkreise als nur der finnischen Sprache 
Kundige wichtig. Aus diesem Grunde wäre es äußerst wünschenswert, wenn 
das Werk baldigst in eine bekanntere Sprache übersetzt werden könnte. 
Da der Verfasser unlängst eine verkürzte Übersetzung in deutscher Sprache 
aus einem früheren Teile seiner Untersuchungsreihe selbst verlegen mußte, 
dürfte er nicht mehr an die Veröffentlichung dieses Werkes gehen können. 
Demzufolge kann man wohl nur hoffen, daß irgendein ausländischer auf diesem 
Gebiete tätiger Verleger seine Aufmerksamkeit auf dieses Werk richten möchte.

Das soziale Verhalten entmannter Sittlichkeitsverbrecher nach der
Haftentlassung.

Von Regierungsmedizinalrat Dr. M eywerk in Hamburg.

In seinem grundlegenden Werk über die Kastration1), dem umfassendsten, 
das bisher auf diesem Gebiete erschienen ist, nimmt Wolf zur Indikation und 
Kontra-Indikation der Entmannung (Kapitel 17 S. 281) Stellung. Er warnt 
dort vor der zwangsmäßigen Anordnung der Kastration und äußert sich 
wörtlich wie folgt:

1) W olf: D ie K as tra tion  bei sexuellen Perversionen und S ittlichke itsve r
brechen des Mannes. Basel 1934.



„N u n  w ird  im  neuen deutschen Gesetz vom  24. November 1933 gegen 
gefährliche Gewohnheitsverbrecher die K as tra tion  als Maßnahme der Siche
rung und Besserung vorgesehen und der Beschluß dem R ich te r überlassen. 
Zunächst können w ir  es sehr begrüßen, daß die K as tra tion  von sexuell 
Abnorm en und S ittlichke itsverbrechern  durch dieses Gesetz in  Deutsch
land überhaupt m öglich gemacht wurde und w ir  denken, daß der E in g r if f 
vo r allem bei E inw illigenden vorgenommen werden w ird . D e r  G e s e tz 
g e b e r e r w a r te t  a b e r  a u c h  v o n  d e r  z w a n g s m ä ß ig e n  K a s t r a t io n  
s o z ia le  V o r te i le  2), näm lich Aufhebung der Verbrechen und Ersparnisse 
fü r  den Staat. Dabei w ird  ein sozialer N ach te il n ich t berücksichtig t, der 
nach unseren Feststellungen keineswegs belanglos is t;  d ie se  g e gen  ih r e n  
W i l le n  K a s t r ie r t e n  k ö n n e n  d a u e rn d  a r b e i ts u n fä h ig  w e r d e n 2) 
und müssen doch in te rn ie rt ble iben; fü r  den S taat is t n ichts gewonnen, 
w ohl aber eine A rb e itsk ra ft verloren, die v ie lle ich t m it Geduld und später 
fre iw illig  angenommener K a s tra tio n  hä tte  gerette t werden können. Ferner 
da rf n ich t vergessen werden, daß  K a s t r a te n  a u c h  a n d e re  V e r 
b re c h e n  b e g e h e n  k ö n n e n , a ls  s o lc h e  s e x u e l le r  N a tu r  u n d  daß  
b e i z w a n g s m ä ß ig e r  K a s t r a te n ,  d ie  v o n  M iß e r fo lg  b e g le i te t  
w ä re , E ig e n tu m s -  u n d  in  g e w is s e n  F ä l le n  n o c h  s c h w e re re  
V e rb re c h e n  n ic h t  a u s g e s c h lo s s e n  s i n d . " 3)

Weiter unten fährt er fort:
„E in  allgemein menschliches Bedenken lieg t noch in  der B ee in trächti" 

gung der körperlichen In te g r itä t des E inzelnen zugunsten der Allgem einheit- 
W a re  d e r  th e r a p e u t is c h e  E f f e k t  a u c h  b e i d e r  z w a n g s w e is e  
a u s g e fü h r te n  K a s t r a t io n  g e s ic h e r t ,  so k ö n n te  v e r s u c h t  w e r 
d e n , das  Z w a n g s p r in z ip  d u rc h  d e n  th e r a p e u t is c h e n  N u tz e n  
u n d  d u rc h  d e n  s o z ia le n  V o r t e i l  zu  e n ts c h u ld ig e n .  D ie s e  E n t 
s c h u ld ig u n g  b e s te h t  a b e r  n ic h t  zu r e c h t ,  w e il  s o w o h l i n d i v i 
d u e l l  w ie  s o z ia l M iß e r fo lg e  b e fü r c h te t  w e rd e n  m ü s s e n ."  3)

W o lf ve rw erte t in  seiner statistischen Zusammenstellung der K astra tions
ergebnisse nu r Fä lle  m it  ausreichendem Beobachtungsm ateria l und zw ar 40 
eigene und 35 aus der L ite ra tu r. E r  faß t die sozialen Ergebnisse dieser 75 fre i
w illig  oder durch U n fa ll zur K a s tra tion  Gekommenen in  folgenden 5 P unkten 
zusammen: 1. R ezidive in  S ittlichke itsverbrechen sehr selten, beim eigenen 
M ate ria l gar keine, in  der L ite ra tu r  fün f. 2. E igentum s- und andere D e lik te  
werden ebenfalls un te rd rück t, jedoch 20— 25% Rezidive. 3. A rbe its fäh igke it 
und w irtscha ftliche  Lage bei fast allen (m it Ausnahme von sechs) gebessert.
4. Fam ilienverhältn isse g lücklich , keine einzige Scheidung nach der K astra tion .
5. Vö llige  F re ihe it genossen nach der K as tra tion  nu r 60% der Fälle, die übrigen 
waren zeitweise in  H a ft oder dauernd wegen Geisteskrankheit in te rn ie rt.

Bei den Fällen, über die ich hier berichten w ill, handelt es sich durchweg 
um Sittlichkeitsverbrecher, bei denen die Entmannung vom Richter als „Maß
nahme der Sicherung und Besserung“  angeordnet wurde, also um sogenannte 
Zwangskastraten. Freiwillig hatte keiner von diesen die Entmannung an
gestrebt und erreicht. Viele, bei denen die Entmannung erst nach Abschluß 
des Gerichtsverfahrens auf Grund des neuerlassenen Gesetzes nachträglich 
angeordnet wurde, gaben offen ihre Unzufriedenheit über die Maßnahme zum 
Ausdruck. Manche erklärten sich zwar im Verlaufe des Strafverfahrens ein
verstanden, jedoch hatte ein großer Teil von diesen jenen inneren psychischen 
Widerstand, den Wolf als Kontra-Indikation gegen die Kastration anführt
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2) V om  Verf. hervorgehoben.
s) Vom  Verf. hervorgehoben.
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und erklärte sein Einverständnis wohl nur, um dadurch m it einer geringeren 
Bestrafung wegzukommen und früher aus der Haft entlassen zu werden.

Von der Hamburger Kriminalbiologischen Sammelstelle werden seit In 
krafttreten der AV. über Entmannungsnachuntersuchungen vom 10.10.1936 4) 
bisher 259 Fälle beobachtet und regelmäßig nachuntersucht5). Hier berück
sichtige ich des Raummangels wegen nur das soziale Verhalten der Entmannten 
und zwar nur derjenigen, die bereits im Jahre 1934 und 1935 kastriert wurden 
und jetzt seit mindestens 3—4 Jahren in Freiheit leben.

Es sind im  ganzen 124 Fälle, bei denen ich über eine mindestens 3 jährige 
Beobachtungszeit verfüge, seit mindestens 3— 4 Jahren in  F re ihe it leben von 
diesen 52, über die h ier be rich te t w ird . 22 von ihnen waren n u r wegen S ittlic h 
keitsverbrechen s tra ffä llig  geworden, 30 wurden auch wegen anderer D e lik te  
(meist Eigentumsvergehen) ve ru rte ilt. N u r d re i von  ihnen waren n ich t v o r
bestra ft. 1— 2 Vorstra fen ha tten : sieben, 3— 5 V orstra fen : zwölf, 6— 10 V o r
s tra fen: zwanzig, 11— 20 V orstra fen : sieben, 21— 30 V orstra fen : einer, 31 bis 
40 V ors tra fen : einer, über 40 V o rs tra fen : einer. N achträg lich  angeordnet wurde 
die Entm annung bei 35. 17 e rk lä rten  sich ganz offen da m it n ic h t  e in v e r 
s ta n d e n .

Von diesen 52, vo r 3— 4 Jahren aus der S tra fha ft entlassenen S ittlich ke its 
verbrechern is t niemand einschlägig rü ck fä llig  geworden. Dagegen sind 5 von 
ihnen wegen m ehr oder weniger geringfügiger Vergehen in  der Zwischenzeit 
w ieder zur V e ru rte ilung  gelangt. Es sind dies:

Fall
N r.

Vorstrafen wegen
Sittlichkeits- 1 andere 
verbrechen 1 Verbrechen

Rückfall nach 

T a t

der Entmannung 

Bestrafung

6 2 X § 176, 3 4 x  E igentum s
vergehen

H ehlerei 1 Woche Gef.

I I I X  § 183 

3 X  § 177

2 x  E igentum s
vergehen 

1 X W iderstand

Unterschlagung 1 M onat Gef.

12 1 X  § 176. 3 

4 X  § 183

10 x  E igentum s
vergehen 

1 X W iderstand

D iebstahl i.R . 1 Jahr Zuchth.

48 3 X § 176, 3 2 x  E igentum s
vergehen 

30 x  B e tte ln

B ette ln 6 Wochen H a ft

64 2 X § 176- 3 15 X E igentum s
vergehen 

1 x  B e tte ln  
1 x  W iderstand

D iebstahl i. R. 7 Monate Gef.

Seit der Entlassung in  einem Zeitraum  von mindestens 3 Jahren sind von 
den 52 n ic h t  w ieder s tra ffä llig  geworden 47 ( =  90,4% ). Noch nie so lange seit 
ih re r ersten S tra ffä llig ke it in  F re ihe it gewesen sind 38 ( =  86,4%), darunter 
einer m it 46 Vorstrafen, einer m it 31 Vorstra fen und einer m it 23 Vorstrafen. 
W enn W o lf m eint, die zwangsweise angeordneten Entm annungen brächten der 
Volksgem einschaft keine Ersparnisse, da ein großer T e il der zwangsweise E n t
m annten dauernd arbeitsunfähig und daher ansta ltsbedürftig  bleiben würde.

4) Deutsche Justiz 1936 N r. 337 S. 1552.
6) E in  ausführlicher B e rich t über die medizinischen und sozialen Ergebnisse 

dieser Entm annungen fo lg t an anderer Stelle.



so g ib t  es k e in e  bessere W id e r le g u n g  d ie se r A n s ic h t ,  a ls  d iese  T a tsa ch e . B esonders  
h e rv o rz u h e b e n  is t ,  d a ß  d ie , d ie  s ich  m i t  a lle n  ih n e n  zu  G e b o te  s te h e n d e n  M i t t e ln  
(B e ru fu n g e n , G naden g e su ch e n  u sw .) gegen d ie  E n tm a n n u n g  g e w e h rt h a t te n ,  
n ic h t  e in s c h lä g ig  r ü c k fä l l ig  g e w o rd e n  s in d . W e g e n  a n d e re r D e lik te  w ie d e r
v e r u r t e i l t  w u rd e n  v o n  d iesen  17 n u r  3 v ie lfa c h  V o rb e s tra f te  n ä m lic h  N r .  6, n ,  12.

A u ß e r  d e n  b e k a n n te n  g e r in g fü g ig e n  v a s o m o to r is c h e n  u n d  s e k re to r is c h e n  
K a s tra tio n s e rs c h e in u n g e n , d ie  s ic h  in  se h r v ie le n  F ä lle n  n a c h  e in ig e r  Z e it  besser
te n ,  t r a te n  sch w e re re  k ö rp e r lic h e  o d e r p sy c h is c h e  S tö ru n g e n  b e i k e in e m  d e r 
in s g e s a m t 259 E n tm a n n te n  a u f. D a g e g en  w u rd e  b e i v ie le n  E n tm a n n te n  e in  
S c h w u n d  d e r  P ro s ta ta  b e o b a c h te t. In s b e s o n d e re  w a r  d ie  A rb e its fä h ig k e it  
w ä h re n d  d e r  B e o b a c h tu n g  in  d e r  S t r a fh a f t  b e i a lle n  n ie m a ls  e rh e b lic h  b e 
e in t rä c h t ig t .

U m  fe s tz u s te lle n , w ie  s ich  d ie  je t z t  in  F re ih e it  B e f in d lic h e n  b e w ä h re n , s in d  
v o n  a lle n  b is  je t z t  e n tla ssen e n  E n tm a n n te n  a u s fü h r lic h e  p o liz e il ic h e  L e u m u n d s 
zeugnisse  e in g e h o lt  w o rd e n . V o n  d e n  h ie r  b e sp ro ch e n e n  52 E n tm a n n te n  s in d  b is  
je t z t  34 L e u m u n d s z e u g n is s e  e ingegangen . A l le  e n th a lte n  n ic h ts  N a c h te ilig e s  
u n d  besagen, d aß  d ie  B e tre ffe n d e n  e in e r re g e lm ä ß ig e n  B e s c h ä ft ig u n g  n achgehen . 
D ie  m e is te n  v o n  ih n e n  s in d  u n g e le rn te  A rb e ite r ,  2 fa h re n  z u r  See; es f in d e n  
s ic h  a u c h  e in ig e  H a n d w e rk e r  ( E le k t r ik e r ,  S ch losser, M a le r) ,  k a u fm ä n n is c h e  
A n g e s te llte  u n d  so g a r e in  G e s c h ä fts le ite r  u n te r  ih n e n . B e i v ie le n  w ir d  h e rv o r 
gehoben , d aß  s ie  f le iß ig e  A rb e ite r  se ien, e in e r v e r r ic h te t  t r o t z  se in e r 75 J a h re  
n o c h  la n d w ir ts c h a f t l ic h e  A rb e ite n ,  e in  w egen  D ie b s ta h ls  R ü c k fä ll ig e r  g i l t  a n  
se in e r A rb e its s tä t te  t r o tz d e m  a ls  besonders  f le iß ig e r  u n d  o rd e n t lic h e r  D e c k s m a n n  
(F a ll N r .  6). E in e r  s te h t  t r o t z  A m p u ta t io n  des l in k e n  U n te ra rm e s  s tä n d ig  in  
A r b e i t  u n d  B r o t .  V o n  e in e m  n a c h trä g lic h  E n tm a n n te n  (N r .  104) w ir d  besonde rs  
e rw ä h n t,  d aß  e r  f re u n d lic h e r  u n d  u m g ä n g lic h e r  sei a ls  f r ü h e r  u n d  e in  g u tes  
F a m ilie n le b e n  fü h re .

Wie an den hier beschriebenen 52 seit mehr als 3 Jahren nach der Ent
mannung aus der Haft entlassenen „Zwangskastraten" gezeigt wurde, und wie 
meine übrigen Erfahrungen bestätigen, sind die Befürchtungen, die Wolf an 
das Deutsche Gesetz vom 24. November 1933 knüpft, hinfällig. Einschlägig 
rückfällig wurde von diesen kastrierten Sittlichkeitsverbrechern keiner. Die 
allgemeine Rückfallskriminalität beträgt bei diesen, zu über 50 % auch sonstwie 
oftmals Vorbestraften nur 9,6%, während die allgemeine Rückfallsneigung im 
Jahre 1933 für Hamburg m it 56 % und für das ganze Reich m it 43 % im Durch
schnitt errechnet is t6). Es zeigt sich also eine ganz außerordentliche Abnahme 
der Krim inalität überhaupt bei den auf Gerichtsbeschluß hin Entmannten 
statt der von Wolf befürchteten Erhöhung durch Ersatz- oder Racheverbrechen. 
Daß die Volksgemeinschaft statt der von Wolf infolge dauernder Arbeits
unfähigkeit und Versorgungsbedürftigkeit vorausgesagten erhöhten Unkosten 
erhebliche Summen spart, wenn sich die Hamburger Erfahrungen auch im 
übrigen Reich bestätigen, ist zu errechnen. Ich möchte noch einmal betonen, 
daß ein großer Teil schwer Vorbestrafter seit Beginn der verbrecherischen Lauf
bahn noch nie solange in Freiheit ausgehalten hat, wie nach der Kastration, 
ferner daß in vielen Leumundszeugnissen die Kastrierten als fleißige Arbeiter 
geschildert werden, daß vor allem die offensichtlich gegen ihren Willen Ent
mannten keine Ausnahme machen. Im Gegensatz zu den von Wolf aus seinen 
Untersuchungen über freiwillige und Zufallskastraten gezogenen Schlüssen, 
auf Grund deren er vor Zwangskastrationen glaubt warnen zu müssen, haben
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6) Roesner: D ie  ö r t l ic h e  V e r te i lu n g  d e r  K r im in a l i t ä t  usw . M s c h r. f .  K r im in a l 
b io lo g ie  1937 H .  7.
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die praktischen Erfahrungen der Anwendung des Gesetzes vom 24. November 
1933 die von der Deutschen Gesetzgebung daran geknüpften Erwartungen 
durchaus erfüllt. Sollten die anderen Kriminalbiologischen Sammelstellen des 
Reiches ein ähnlich günstiges Ergebnis der Entmannungs-Nachuntersuchungen 
zu verzeichnen haben, so wäre es durchaus gerechtfertigt, eine Ausdehnung der 
,,Zwangskastration“  auf andere Verbrecherkategorien, z. B. Gewalt- und 
Affekt Verbrecher und sonstige schwere asoziale Schädlinge, wie WeygancLt 
schon 1933 vorschlug, in Erwägung zu ziehen7).

Besprechungen.
A m e n d , A lb e rt: D ie  K r i m in a l i t ä t  D e u ts c h la n d s  1919— 1932. K r im i

nalistische Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Franz Exner, H e ft X X V I I .  
Verlag D r. E rns t W iegandt, Leipzig 1937. 96 Seiten. Brosch. RM. 2.75.

D ie vorliegende A bhandlung g ib t einen Ü berb lick  über die G esam t-K rim i
n a litä t und über die einzelnen Verbrechensarten, wie sie sich in  der Nachkriegs
ze it von 1919— 1932 in  Deutschland en tw icke lt haben. D er Gesetzgeber, K r im i
na l - P o litike r und K rim ino loge w ird  diese handliche Zusammenstellung des 
statistischen M ateria ls über die N achkriegs -K rim ina litä t aus den diesbezüglichen 
13 Bänden der R e ichs -K rim ina l-S ta tis tik  dankbar begrüßen. D ie statistischen 
Angaben sind zuverlässig; die möglichen Fehlerquellen sind berücksichtig t. D ie 
D eutung der kausalen Faktoren is t vo rs ich tig ; g lücklich  sind statistische K u rven  
anderer sozialer Erscheinungen wie der A rbeits losigkeit, des Umfangs des K ra ft
verkehrs usw. zum Vergleich herangezogen. W e rtvo ll is t, daß übera ll auch die 
K r im in a litä t der Frauen und der Jugendlichen, sowie der Vorbestraften gesondert 
au fge führt w ird . Der Zerlegung der deutschen N achkriegskrim ina litä t in  die dre i 
Phasen der ersten Nachkriegs- und In fla tionsze it, der D eflationszeit und der Ze it 
der A rbe its los igke it is t durchaus zuzustimmen. Es handelt sich h ier um  drei 
Phasen, die fü r  die moderne K rim ino log ie  und K r im in a lp o lit ik  die Bedeutung 
selten lehrreicher M ilieu -E inw irkung  haben, w ie sie nu r die Geschichte und das 
Leben hervorbringen können (vgl. dazu auch Sieverts in  dieser M onatsschrift 
1937 s - 201 f .).

H am burg. Sieverts.

V e li V e rk k o : V e rb re c h e n  w id e r  das L e b e n  u n d  K ö r p e r v e r le tz u n g s 
v e rb re c h e n . Über die Bestim m ung ih re r E n tw ick lungsrich tung  und Stufe. 
E ine statistisch-methodologische Untersuchung. I .  Teil. F inn land  und die 
benachbarten Länder. H e ls ink i 1937. 267 Seiten. Preis: brosch. Fm k. 100.— .

D ie 1937 in  H e ls ink i erschienene gekürzte deutsche Übersetzung (151 Seiten) 
en thä lt m it Seitenhinweisen versehene E rklärungen der Tabellen des O rig ina l
werkes und g ib t dessen T e x t in  gekürzter Form  wieder. D er Vergleich, der hier 
zwischen F inn land  und seinen Nachbarländern Schweden, Norwegen, Däne
m ark, Rußland, Estland, Le ttla n d , L itauen  und Polen durchgeführt w ird , er
s treck t sich in  einem zweiten Band (221 Seiten), von dem bisher le ider noch 
keine deutsche Übersetzung vorlieg t, au f die übrigen Länder. Seit den Arbe iten 
von  Bosco (1889) und Roesner (1935) w ird  h ier erstmals die von Quetelet aufge
worfene Frage untersucht, ob die K r im in a ls ta tis t ik  die w irk liche  E ntw ick lungs
rich tu n g  der in  Frage stehenden Zahlen von einem Z e itp u n k t zum anderen und 
die w irk liche  Stufe der K r im in a litä t in  einem Lande zu einem bestim m ten Z e it
p u n k t verglichen m it anderen Ländern nacliweisen kann. Dazu is t zunächst eine

7) Weygandt: S terilisa tion  und K as tra tion  als M itte l zur Rassenhebung. 
M ünch, med. Wschr. 1933 N r. 33.



E rm itt lu n g  n ich t nu r der bestraften, sondern überhaupt aller begangenen Taten 
erforderlich. Im  allgemeinen is t die Frage, ob die K rim in a ls ta tis t ik  ein B ild  von 
der w irk lichen  Lage der K r im in a litä t zu geben vermag, zu verneinen. Denn der 
Aufdeckungshundertsatz (AHS) schwankt je  nach der Begehungsform und wenn 
etwa die Verbrechensarten von hohem A H S  steigen, gleichzeitig aber V er
brechensarten m it niedrigem  A H S  fallen, dann zeigt die am tliche S ta tis t ik  ein 
Steigen der G esam tkrim ina litä t, obwohl diese in  der T a t gefallen is t. Dasselbe 
g ilt  fü r  größere Verbrechensgruppen, in  die verschiedene Verbrechensarten ein
geordnet werden. N u r in  einem Sonderfall lä ß t sich die Zahl der ta tsäch lich be
gangenen Taten (delinquenza reale) s ta tistisch e rm itte ln : es is t das die Zahl der 
festgestellten vorsätzlichen und vollendeten Verbrechen w ider das Leben aus
schließlich K indesm ord. H ie r is t näm lich die Zahl gleich hoch w ie die Zahl der 
getöteten Personen und kann som it durch die Todesursachenstatistik kon
tro ll ie r t  werden. Dagegen is t es unm öglich, die w irk liche  Zahl der T ä te r zu er
m itte ln . Z u r P rü fung  der in te rna tiona len  Verg le ichbarke it sind demnach die 
vom  V erf. ausgewählten Begehungsformen besonders geeignet. E ine besonders 
bedenkliche Fehlerquelle, die bew irk t, daß in  der K rim in a ls ta tis t ik  mehrere 
Bestrafungen der gleichen Personen sogar in  einem kurzen Ze itraum  als ebenso 
viele E inze lfä lle  aufscheinen, fä l l t  h ier weg. D ie  e rm itte lten  Z iffe rn  zeigen bei 
diesen Begehungsformen w irk lich  die E n tw ick lungsrich tung  der vollendeten 
Verbrechen an. In te rna tiona le  Vergleiche sind demnach hier, w ie die kritischen 
Untersuchungen des Verf. zeigen, schon je tz t möglich. D ie Ergebnisse, zu denen 
sie führen —  so w ar beispielsweise die Zahl der wegen Gewalttätigkeitsverbrechen 
m it Todeserfolg Angeklagten 1895— 1904 in  F inn land dreimal, 1925 mehr als 
28 m al so groß w ie in  Schweden —  und ihre  D eutung h a t der Verf. in  einer um 
fangreichen A rb e it über die A bhäng igke it der G e w a ltk rim in a litä t vom  V olks
charakter (H e ls ink i 1936) niedergelegt. Zusammenhänge zwischen K r im in a litä t 
und Rasse sind dabei außerordentlich schwierig zu fassen, w eil K u ltu rs tu fe  und 
B rauch tum  unm itte lba re  Vergleiche o ft überhaupt n ich t zulassen. So etwa kann 
die Zahl der Verbrechen w ider das Leben bei Völkern, in  denen sich noch a lte  
Stamm essitten erhalten haben, n ich t m it der scheinbar entsprechenden Zahl bei 
sogenannten K u ltu rvö lke rn , sondern eher m it der Zahl der von diesen im  Kriege 
getöteten Feinde verglichen werden. A ber selbst ein Vergleich m it Ländern, in  
denen B lu trache noch erhalten ist, z. B. m it  Ita lie n  und dem Kaukasus, is t n ich t 
m öglich. D ie  sehr gewissenhafte A rb e it en thä lt ein reiches Tabellenm ateria l, 
das sich fü r  Referate jedoch n ich t eignet. Sie b rin g t einen entscheidenden 
F o rts c h r itt fü r  die vergleichende K rim in a ls ta tis t ik  und en thä lt w ertvo lle  A n 
sätze fü r  eine vergleichende K rim ina lb io log ie  verschiedener V ö lker und Rassen.

München. F . Stumpfl.

E b er, A lfre d : D ie  B lu ts c h a n d e . E ine krim inologische Untersuchung unter 
besonderer Berücksichtigung der T a ts itua tion . H e ft X X X  der K r im in a lis t i
schen Abhandlungen, herausgegeben von D r. F r. Exner. —  Verlag D r. Ernst 
W iegandt, Leipzig, 1937. 68 Seiten. RM . 2.— .

D ie vorliegende A rb e it s tü tz t sich sehr s ta rk  au f die früheren Untersuchungen 
von Viernstein-Hentig  und Többen und kom m t in  vielen Punkten zu fast gleichen 
Resultaten. D ie A rb e it befaßt sich ausdrücklich n u r m it den Fä llen,, echter“  B lu t
schande w orunter n u r der Beischlaf zwischen Verw andten auf- und absteigender 
L in ie  verstanden w ird . Der Verfasser scheidet auch die gar n ich t so seltene, psycho
logisch bedeutsame geschwisterliche B lutschande bei seiner Untersuchung aus. 
Das M ateria l, im  ganzen hundert Fälle  n u r von Aszendenten, wurde der k r im in a l
biologischen Sammelstelle München entnommen, was zur Folge hatte , daß nu r 
Fälle süddeutscher Gerichte berücksich tig t wurden. D a es zwischen M u tte r und 
Sohn sehr selten zu inzestuösen H andlungen kom m t, konnte der V erf. au f eine 
besondere U ntersuchung dieser Seite verzichten. E r  betont, was in  der Praxis 
auch im m er wieder deutlich  w ird , daß gerade bei dem Verbrechen des Inzestes
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m it einer sehr hohen D unke lz iffe r gerechnet werden muß. „D e r Skandal m it 
seinen m aterie llen und moralischen Folgen fü r  alle B ete ilig ten zw ingt die P ar
teien, Tochter und M u tte r, zu schweigen“  (H entig ). —  Verf. untersucht 
die persönlichen Verhältnisse der Täter, die T a ts itu a tio n  und die innere 
S itua tion . E ine exakte krim inalgeographische S ta tis tik  konnte n ich t gegeben 
werden, w e il die R e ichskrim ina ls ta tis tik  da fü r n ich t genügende Unterlagen 
lie fe rt. Sehr interessant is t aber, daß z. B. Baden (D urchschn itt 1,4), 
W ürttem berg  (1,2), Bayern (1,04) eine ziem lich hohe In ze s tk rim in a litä t au f
weisen, während Sachsen (0,54), B e rlin  (0,49), H am burg  und die Wasserkante 
(0,44) eine sehr geringe Inzest-Neigung zu haben scheinen. Insofern wäre die 
E inbeziehung oder die Sonderuntersuchung norddeutscher Fälle  von großem, 
n ich t nu r krim inologischem , sondern auch soziologischem W e rt gewesen. —  
D ie D arste llung der einzelnen A ltersstu fen läß t erkennen, daß die meisten 
B lutschänder zwischen 40 und 50 Jahren a lt sind, wobei aber das höhere A lte r 
noch sehr s ta rk  be te ilig t b le ib t. B lutschande is t ein Verbrechen des älteren 
Mannes gegenüber der jungen Tochter. Überraschend ist, daß 76% der Tä te r 
verhe ira tet, 20 v. H . ve rw itw e t und 4 v. H . geschieden waren. Dabei is t jedoch 
zu beachten, daß häufig  unglückliche oder brüchige Eheverhältnisse vorliegen. 
W ie  aus jugendfürsorgerischer Praxis bestä tig t werden muß, gelingt es den Ehe
frauen nu r selten, die Tochter gegen den W ille n  des Vaters aus dem Hause zu 
bringen. —  D ie Berufs- und w irtscha ftlichen  Verhältnisse sind zu allgemein ge
ha lten  und lassen n ich t exakt genug die Bedeutung der Erw erbslosigkeit und der 
unzureichenden Beschäftigung fü r  den Inzestverbrecher erkennen. Es s tim m t 
wohl, wenn der Verf. ann im m t, daß das Verbrechen des Inzestes m ehr in  den 
unteren Schichten zu finden is t; gerade deshalb wäre es begrüßenswert gewesen, 
auch h ins ich tlich  der Schul- und V orb ildung  genauere Angaben zu machen; 
dasselbe g ilt  auch fü r  die pathologischen Typen. Zweifellos spielen schlechte 
U m weltverhältn isse und A lko h o l eine große Rolle, häufig  fin d e t man den Ge
w a lttä tigen  m it einer ausgesprochenen H a ltung  zum „H aus ty rannen “ . In  31 v. H . 
konnte  Gewaltanwendung festgestellt werden. Eber kom m t zu dem Schluß, daß 
es den T yp  des Inzestverbrechers n ich t g ib t. Daß die Opfer nu r eine allgemeine, 
eng auf die T a ts itu a tio n  abgestimmte, n ich t aber auch eine psychologisch
pädagogische B etrachtung finden, mag an der Schw ierigkeit der M a te ria l
beschaffung gelegen haben.

Das Phänomen der B lutschande is t h ie r einer Untersuchung unterzogen, 
der m an an manchen Stellen eine tiefere D urcharbe itung gewünscht hätte.

H am burg. Hans Kruse.

Kunert, S.: S t r a f f ä l l i g k e i t  b e i F ra u e n , ih r e  E n ts te h u n g  u n d  B e 
s c h a f fe n h e it .  B e ihe ft 67 zur Zeitschr. f. angewandte Psychologie. J. N . B arth , 
Le ipz ig  1935. 200 S. K a rt. RM . 9.60.

D ie Verfasserin s te llt sich die Aufgabe, „h in te r  das Geheimnis des W ide r
spruchs“  zu kommen, der darin  besteht, daß „E rsche inung und Gebaren k r im i
neller Menschen kaum  jemals der S tra fta t entsprechen“ . Ih re  jahrelange T ä tig 
k e it als Seelsorgerin am Frauengefängnis H am burg  und Lübeck-Lauerhof ha t ih r  
diese Aufgabe gestellt und das M ate ria l fü r  ih re  Untersuchung geliefert. Es werden 
zunächst von zehn Frauen Persönlichkeitsentw icklungen gegeben und dabei vo r 
allem  dargelegt, wo die K r im in a litä t einsetzt und welche Bedingungen zur s tra f
baren H and lung führen. D ie  dargestellten Persönlichkeiten sind bis au f eine wegen 
K indestö tung  Bestrafte rückfä llige  Verbrecherinnen. Zum eist hande lt es sich um  
E igentum sdelikte, eine is t wegen Totschlages zu 15 Jahren Zuchthaus ve ru rte ilt. 
E in ige  gelten als sog. „a k t iv e “  Verbrecherinnen. A ls M ateria l dienen neben der 
langjährigen persönlichen Beobachtung auch über die eigentliche S tra fh a ft h in 
aus Tagebuchaufzeichnungen und Briefe der Gefangenen sowie Selbstbeobach
tungsübungen (nach Külpe), die m it den Frauen unternom m en wurden. Das 
wissenschaftliche Rüstzeug b ie te t sich der Verfasserin in  der Theorie W. Sterns



von der menschlichen Persönlichkeit, „w e il h ier vo r allen andern psychologischen 
Systemen der Gegenwart der theoretische Rahmen w e it genug gespannt schien, 
um  die Fü lle  der Gesichte zu fassen, ohne daß die Erscheinungsformen der Praxis 
durch die Theorie gepreßt oder zugestutzt zu werden brauchten“ . D ie U n te r
suchung zeigt, daß die Theorie fü r  die Verfasserin m ehr n u r H ilfs m itte l ist, um  
ih re  Beobachtungen wissenschaftlich zu erfassen, während der tägliche Umgang 
m it Strafgefangenen Menschen zu einem „asketischen Abstre ifen a ller vorgefaßten 
Meinungen n ö tig t“ . E in  seltenes Maß von E in füh lungsfäh igke it und demzufolge 
Menschenkenntnis h a t die Verfasserin vo r allem  zu dieser Untersuchung befähigt.

D ie  zusammenfassende Untersuchung geht den Ursachen der K r im in a litä t 
und ih re r Wesensart nach. D ie  Ursache der K r im in a litä t is t in  der Abhäng igke it 
zu erblicken, die dadurch entsteht, daß die Person n ich t in  der Lage ist, sich selbst 
im  Zusammentreffen m it der W e lt (im  Konvergenzprozeß) k la r und geschlossen 
zu erweisen und zu verw irk lichen. D ie K r im in a litä t s te llt sich dar als ein Umweg 
k ram pfha fte r Se lbstverw irklichung, k ram pfha ft, w eil sie infolge der Abhängig
ke it n ich t p roduk tive  Selbstentfa ltung is t und dem M om ent der Reife entgegen
w irk t. Dies g ilt  selbst fü r  das sog. ak tive  Verbrechertum . Ursachen und Beschaf
fenheit solcher A bhäng igke it werden im  einzelnen untersucht. D er Bedeutung 
der Erbanlagen und Entw icklungsstörungen (abgekürzte K in d h e it infolge un
geordneter häuslicher Verhältnisse, fehlender H eim atraum , traum atische E rleb 
nisse, Phasenstarre) und der R ü ck fä llig ke it w ird  nachgegangen. Es w ird  ferner 
eine auffallende W ertunsicherhe it in  bezug auf alle W erte  (Geschlechtsgemein
schaft und Fam ilie, A rb e it und E igentum  und Religion) nachgewiesen. Das Ich  
is t n ich t fähig, diese W erte  zur Steigerung der eigenen Selbstwertfü lle in  sich 
hineinzunehmen. D ie  personale S tru k tu r e rg ib t Vagheit m it hypertroph isch aus
gebildeten Erstarrungen und Verkram pfungen. D ie  personale Tiefe erscheint 
verflach t, auf der andern Seite fin d e t sich eine jähe Bewegtheit der T iefen
dynam ik  bei einer Gesperrtheit von außen und innen. D ie  p roduktive  Selbstent
fa ltung  feh lt. W elto ffenhe it und W eltsverchlossenheit stehen unbezogen im  Gegen
satz zueinander. K r im in a litä t is t nu r eines neben andern Symptom en dafür, daß die 
Person n ich t in  der Lage ist, sich selbst zu erweisen; sie entsteht dadurch, daß die 
abhängige Person sich Aufgaben und Lebenslagen gegenübersieht, denen sie n ich t 
gewachsen is t. K r im in a litä t is t weder E igenheit noch Anlage noch K ra ft. Sie w ird  
jedoch d o rt zur Eigenschaft, wo sie durch häufige R ück fä llig ke it f ix ie r t worden ist.

D ie  wissenschaftliche Beurte ilung der A rb e it möge dem Psychologen Vor
behalten bleiben. D ie Verfasserin m acht selbst die E inschränkung, daß in fo lge 
der geringen Zahl der Fälle  das Ergebnis noch keinen Anspruch auf A llgem ein
g ü ltig ke it erheben kann. D ie A rb e it w ird  jedenfalls n ich t nu r fü r  den Fachmann 
w ich tig  sein, sondern auch fü r  den, der irgend in  der Praxis der Frage des V er
brechertums gegenübersteht. D er eingeschlagene Weg dü rfte  heute noch der 
einzig mögliche sein, dem Rätsel des verbrecherischen Verhaltens näher zu 
kommen. D ie  sehr eingehende, m it geradezu m ikroskopischer Fe inheit geführte 
Untersuchung w ird  auch dem P ra k tike r eine H ilfe  bieten, den B lic k  fü r  die 
Wesensart des verbrecherischen Menschen zu schärfen. F ü r den Fa ll, daß sich 
die Ergebnisse durch weitere Untersuchungen bestätigen, würden sich im m erh in  
wesentliche Folgerungen auch fü r  die Verbrechensbekämpfung ergeben. D ie 
Verfasserin w ir f t  am Schluß ih re r A rb e it selbst die Frage auf, ob n ich t durch die 
absolute A bhäng igke it in  der S tra fansta lt der Wesensart der verbrecherischen 
Menschen nu r Vorschub geleistet w ird . Jedenfalls erscheint die W irksam ke it der 
Strafe, sei es als Abschreckung oder als Erziehung, auf den Verbrecher wesentlich 
in  Frage geste llt; e rg ib t sich doch, daß er n ich t einm al eines echten Schuldgefühls 
fäh ig  is t. In  der T a t wäre danach fü r  die durch mehrfache R ück fä llig ke it fix ie rte  
K r im in a litä t die Sicherungsverwahrung die einzig mögliche Gegenwirkung. 
U m  so bedeutsamer wäre das Ergebnis fü r  die vorbeugende Verbrechensbekämp
fung. D ie M ög lichke it einer E inw irkung  auf den Erbgang wäre fre ilich  kaum  
gegeben. N u r wenige der behandelten Frauen stam m ten von ebenfalls bestraften
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oder erbkranken Vorfahren, am wenigsten die, die sich als scheinbar ak tive  
Verbrecherinnen schlim m ster Sorte darstellen. U m  so w ich tiger erscheint die 
überragende Bedeutung der in  der K in d h e it gewonnenen E indrücke und der 
M ög lichke it einer ruhigen Ausgliederung in  geordneten Fam ilienverhältnissen.

Im  Ganzen gesehen dü rfte  die A rb e it ein H inw eis da fü r sein, daß es auch 
dann, wenn m an bei der Bestrafung in  erster L in ie  die Ta t, n ich t den Tä te r be
u rte ilen  w ill, zu einer w irksam en Verbrechensbekämpfung eines sorgfältigen E in 
gehens auf die Psychologie des Täters bedarf.

H am burg. Ingeborg Lorenzen.

O lb e rm a n n , A lb e rt:  K rim in a litä t des alternden Menschen. Jur. Diss. der U n i
ve rs itä t Bonn. Bonn 1936. 75 S. Bonner U n iv .-D ruckere i Gebr. Scheur.

D ie  reich m it Schrifttum sangaben und Tabellen ausgestattete A rbe it, von 
Hans v. Heutig  angeregt, g ib t un te r Berücksichtigung des Altersaufbaues eine 
sehr gute Ü bersicht über die K r im in a litä t des R ückbildungsalters. D ie Me
th o d ik  is t dabei die, daß aus der R eichssta tistik fü r  die verschiedenen D e lik ts 
kategorien die A ltersstu fen einander gegenübergestellt werden. Störend m acht 
sich dabei bemerkbar, daß fü r  die h ier in  B e trach t kommenden A ltersstufen nu r 
Gruppen von je  10 Jahren zusammengefaßt werden. Dazu kom m t, daß sich der 
R e ichskrim ina ls ta tis tik  nu r der A n te il der verhängten Strafen entnehmen läßt, 
ohne daß hieraus ein Schluß auf die Zahl der bestraften Personen möglich wäre. 
E ine Zunahme des R ückfa lls und eine Zunahme der überhaupt bstra ften  Per
sonen kann sich z iffernm äßig vollkom m en gleich auswirken. W enn sich etwa an 
H and der S ta tis tik  zeigen läßt, daß zwischen dem 40. und 50. Jahr bei der F rau 
manche D e lik te  re la tiv  am häufigsten sind, so b le ib t zunächst die Frage offen, 
ob h ier nu r eine Zunahme der R ü ck fa llsk rim in a litä t oder der krim ine llen  Per
sonen überhaupt vorliegt. Ferner läß t sich n ich t sagen, ob und in  welchen Fällen 
diese Zunahme m it den Rückbildungsvorgängen in  Zusammenhang steht, denn 
es sprich t vieles dafür, daß bei der Frau die A k t iv itä t  und demnach auch die 
antisoziale A k t iv itä t  in  den Jahren zwischen 30 und 50, so w ie beim Mann 
zwischen 20 und 40 Jahren, ih ren H öhepunkt erreicht. W enn man näm lich die 
Tabellen durchgeht, so lä ß t sich feststellen, daß sich gegenüber dem Jahrzehnt 
zwischen 30 und 40 Jahren fast ausnahmslos nu r ganz geringfügige Erhöhungen 
ergeben. Zusammenhänge m it derartigen Allgemeinveränderungen der Persön
lich ke it der Frau lassen sich som it statistisch n ich t abgrenzen gegenüber den 
Zusammenhängen m it eigentlichen Rückbildungsvorgängen, deren A u ftre te n  
innerha lb  dieser Ze it von F a ll zu F a ll noch genauer zu bestimmen wäre. Ebenso 
lassen die Z iffe rn  der S ta tis tik  n ich t erkennen, ob durch Rückbildungsvorgänge 
bedingte oder m itbed ing te  K r im in a litä t vo rlieg t oder ob die K r im in a litä t Folge 
von Rückbildungspsychosen oder senilen Gehirnprozessen ist.

D er A bschn itt über die A lte rsk rim in a litä t des Mannes befaßt sich vorw iegend 
m it der Zunahme der S ittlichke itsde lik te .

D ie  w ertvo lle  A rb e it en thä lt eine Fü lle  von Anregungen und Einzelergebnissen. 
Es wäre dankenswert, die vie len Probleme, die sie anschneidet, au f G rund in d i-  
v idual-statistischerU ntersuchungen an kleineren persönlich durchsuchten Gruppen 
■weiter zu bearbeiten und der n u r au f diesem Weg möglichen Lösung zuzuführen.

München. F . Stumpfl.

S tu ry , D r. R ich ard : D ie  ä u ß e re n  E n tw ic k lu n g s b e d in g u n g e n  ju n g e r  
R e c h ts b re c h e r .  H e ft X X X I I  der K rim ina lis tischen  Abhandlungen, heraus
gegeben von Franz Exner. Verlag E rns t W iegandt, Le ipzig  1938. 77 S. RM . 2.50.

D ie  A rb e it beschränkt sich auf die Untersuchung von 144 jungen Insassen 
des Jugendgefängnisses Niederschönefeld im  A lte r  von 14 bis zu 21 Jahren, d ie 
ehelich geboren, mindestens bis zum 16. Lebensjahr beide E lte rn te ile  besaßen 
und auch von ihnen erzogen wurden. D ie u n e h e lic h  Geborenen, V e rw a is te n  
und die jugendlichen K rim ine llen , deren E lte rn  g e s c h ie d e n  oder g e t r e n n t
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lebten, sind einer besonderen Untersuchung Vorbehalten geblieben. Ü ber die 
F rüh  verwaisten und die S tie fk inder h a t bereits Kerscher (s. Mschr. 1938, 303) 
geschrieben, während die Untersuchung über die Unehelichen noch n ich t ab
geschlossen is t. Es sind also A rbeiten, die die persönlichkeitsgestaltende K ra ft  
der U m w e lt darzulegen versuchen.

Stury, der sehr gewissenhaft zu W erke gegangen is t, is t sich selbst darüber 
k la r, daß eine G efängnisstatistik niemals ein zuverlässiges B ild  über die Jugend
k r im in a litä t als solche geben kann. Das w ird  deutlich  bei der D arste llung der 
D eliktsgruppen. Dem Gefängnis wurden z. B. überwiesen 83 Jugendliche 
(57.64%) wegen Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen, davon wegen 
einfachen D iebstahls 16, wegen schweren D iebstahls aber 48. S tury  e rk lä rt das 
zutre ffend dam it, „d a ß  die unübersehbare F lu t  der le ichten Vermögensdelikte, 
w ie sie die Jugendgerichte im m er beschäftigen, n ich t durch Freiheitsstrafen 
geahndet, sondern m eist Strafaussetzung bzw. Erziehungsmaßregeln angeordnet 
werden.“  Sie tre ten  deshalb im  M ateria l zurück. W enn es sich bei der „hohen“  
A nzah l (7 Jugendliche) der U rkundenfälschung fast ausschließlich um  F ä l
schungen der polizeilichen Kennzeichen bei M otorrädern handelt, so w ird  das 
n u r ze itlich  oder ö rtlich  bed ing t sein; es läß t keine Schlüsse h ins ich tlich  der 
U rkundenfä lschung Jugendlicher zu. Wegen der verschiedensten S ittlich ke its 
de lik te  werden 37 Jugendliche angeführt, von denen beinahe die H ä lfte  wegen 
U nzuch t m it K inde rn  zu verbüßen haben; andernorts überwiegen die Handlungen 
aus § 175 S tG B .! D ie  verhältn ism äßig geringe Anzahl der Untersuchten lä ß t eine 
gewisse V ors ich t bei der B eurte ilung des Ganzen notw endig erscheinen. Der 
H undertsatz der E rstbestra ften  (41%) lieg t nach allgemeiner E rfah rung  hoch; 
er i llu s tr ie r t in  gewisser Weise die d o rt zuständige Jugendgerichtspraxis. E in  
D r it te l der Insassen stam m t vom  Lande, 2/3 gehören der städtischen Bevölke
rung an, 26% entstammen einer G roßstadt w ie München, Nürnberg, Augsburg, 
n ich t aber S tädten m it  ausgesprochenem P ro le ta ria t w ie B e rlin  oder H am burg. 
Sehr g ründ lich  geht der Verf. den Fam ilienverhältn issen nach. 40% der M ü tte r 
waren noch während der Ehe w eiter berufstä tig . Dieser hohe, überdurchschn itt
liche H undertsatz e rhärte t die in  der Jugenderziehung im m er w ieder bedauer
liche Tatsache, daß die Beschäftigung beider E lte rn te ile  wohl w irtschaftliche  
Vorte ile , aber auch ganz tie fe  Schäden in  der Erziehung der K in d e r m it  sich 
b rin g t. Fast y a der V ä te r is t bereits vorbestra ft, von den M ü tte rn  der 12. Teil. 
Von den V ä te rn  sind 50 trunksüch tig , davon 32 vorbestra ft. Stury  untersucht 
auch das eheliche Zusammenleben der E lte rn : etwa ein D r it te l lebte harmonisch 
o d e r,, m itte lm äß ig ' ‘ zusammen, in  7 % w ar es zw eife lhaft und in  fast 60 % schlecht!

Begrüßenswert is t die sehr in s tru k tive  Untersuchung über die G e s c h w i
s te r ,  ein Gebiet, das innerha lb  der krim inologischen Forschung noch v ie l zu 
wenig bearbeitet wurde. M ehr als ein F ü n fte l (21,52%) der jugendlichen S tra f
gefangenen waren e in z ig e  K inder, 13,19% entstammen einer Zw eik inder-E he! 
W e ite r bestä tig t Stury  die E rfahrung, daß auch das letztgeborene K in d  in  beson
derem Maße der Gefahr einer falschen Erziehung un te rlieg t: fast ein D r it te l sind 
sogenannte „Jü n g s te “ ! In  36,28% lag G eschw isterkrim ina litä t vor. Sehr be
ach tlich  is t die Bearbeitung des Problems der Fre ize it. N ich t n u r E lte rn  und 
Geschwister, sondern auch der Freundeskreis und die „geheimen M iterzieher“  
werden in  den K re is der B etrachtung gezogen. Bei fast %  der U ntersuchten kam  
dem Freundeskreis eine wesentliche Bedeutung als K rim in a litä ts fa k to r zu.

D ie  sehr sorgfältige und aufschlußreiche A rb e it Sturys zeigt, daß „d e r junge 
und unfertige  Mensch eben m ehr als der erwachsene und innerlich  gefestigte 
von  außen her beeinflußbar ist, sein Denken und H andeln  w ird  m ehr als bei die
sem bestim m t durch die Bedingungen der ih n  umgebenden W e lt“  (Exner).

H am burg. Hans Kruse.
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